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234. Sitzung 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.00 Uhr 

Präsident von  Hassel:  Meine Damen und 
Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung teile ich folgen-
des mit. Es liegt Ihnen eine Liste von Vorlagen der 
Bundesregierung vor, die keiner Beschlußfassung 
bedürfen und die nach § 76 Abs. 2 unserer Ge-
schäftsordnung den zuständigen Ausschüssen über-
wiesen werden sollen: 

Vorlage des Präsidenten des Europäischen Parlaments 
Betr. Entschließung über die von einer. Delegation des Euro-

päischen Parlaments vom 17. bis zum 20. Januar 1969 un-
ternommene Studienreise zur Ostafrikanischen Gemein-
schaft in Arusha 

— Drucksache V/4089 — 

zuständig: Auswärtiger Ausschuß (federführend), Ausschuß für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen, Ausschuß für Entwicklungs-
hilfe 

Vorlage des Bundesministers des Innern 
Betr. Änderung der Durchführungsverordnung zum Ausländer-

gesetz 
Bezug: Beschluß des Bundestages vom 26. Juni 1968 
— Drucksache V/4166 — 
zuständig: Innenausschuß (federführend), Auswärtiger Ausschuß 

Erhebt sich gegen die beabsichtigte Überweisung 
Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. Ich stelle 
fest, daß so beschlossen ist. 

Ich teile Ihnen ferner mit: Der Stellvertreter des 
Bundeskanzlers hat am 23. April 1969 die vom 
Bundesrat in seiner 336. Sitzung am 28. März 1969 
gemäß Art. 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlos-
sene Stellungnahme zum Entwurf eines Vierten 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über eine Altershilfe für Landwirte sowie die 
Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stel-
lungnahme des Bundesrates übersandt. Das Schrei-
ben ist als Drucksache zu V/3970 verteilt. 

Ist das Haus damit einverstanden, daß auch diese 
Vorlage entsprechend dem bereits in der 222. Sit-
zung überwiesenen Gesetzentwurf dem Ausschuß für 
Sozialpolitik — federführend —, dem Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — mitbera-
tend — und dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 der 
Geschäftsordnung überwiesen wird? — Ich höre kei-
nen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich teile schließlich mit, daß mich ein Schreiben 
der Fraktion der CDU/CSU erreicht hat, die mitteilt, 
daß sie auf ihrer heutigen Sitzung beschlossen hat, 

Herrn Kollegen Reinhold Rehs als Mitglied in die 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU-Fraktion aufzu-
nehmen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 9. Mai 1969 den nach-
stehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß Ar-
tikel 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen vom 7. März 
1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
Drittes Gesetz zur Ä nderung und Ergänzung des Häftlings-
hilfegesetzes (3. HHÄndG) 

Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) 

Gesetz zur Ä nderung des Bundeswahlgesetzes 

... Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
— Artikel 74, 75, 96 Abs. 4 —

... Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
— Finanzreformgesetz — 

Der Bundesminister des Innern hat am 7. Mai 1969 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Deringer, Petersen, Dr. Lenz (Berg-
straße), Häussler, Meister und Genossen betr. Fernlehrinstitute 
— Drucksache V/4033 — beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache V/4177 verteilt. 

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten hat am 9. Mai 1969 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Mauk, Reichmann, Sander und der Fraktion der FDP betr. Ein-
fuhr von Tafeläpfeln aus Ländern der südlichen Hemisphäre — 
Drucksache V/4121 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache V/4190 verteilt. 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Mittel-
standsfragen hat am 29. April 1969 mitgeteilt, daß der Ausschuß 
gegen die Verordnung Nr. 406/69 vom 4. März 1969 über die 
zeitweilige Aussetzung des autonomen Zollsatzes des Gemein-
samen Zolltarifs für Pfeffer der Tarifstelle 09.04 A I keine Be-
denken erhoben habe. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be-
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden 
Vorlagen überwiesen: 

Verordnung des Rates betreffend die Einfuhren von Zitrus-
früchten mit Ursprung in Tunesien 

Verordnung des Rates betreffend die Einfuhren von Zitrus-
früchten mit Ursprung in Marokko 

Verordnung des Rates über die Einfuhren von Zitrusfrüch-
ten mit Ursprung in der Türkei 

Verordnung des Rates über die Einfuhren von Zitrusfrüch-
ten mit Ursprung in der Türkei 

Verordnung des Rates über die Einfuhren von Zitrusfrüchten 
mit Ursprung in Spanien 

Verordnung des Rates über die Einfuhren von Zitrusfrüch-
ten mit Ursprung in Israel 

Verordnung des Rates betreffend die Einfuhr von Hartwei-
zen aus Marokko 

sowie den Entwurf für 

eine Verordnung des Rates über den Abschluß des Abkom-
mens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Ma-
rokko, die zu seiner Durchführung zu treffenden Maßnah-
men und die dabei anzuwendenden Verfahren 

eine Verordnung des Rates über den Abschluß des Abkom-
mens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tunesischen Re-
publik, die zu seiner Durchführung zu treffenden Maßnah-
men und die dabei anzuwendenden Verfahren 
— Drucksache V/4174 — 
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Präsident von Hassel 
überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstandsfra-
gen mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Ergänzende Vorschriften für die Gemeinsame Marktorgani-
sation für Wein 
— Drucksache V/4165 — 

überwiesen an den Ausschuß für Gesundheitswesen (federfüh-
rend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgülti-
gen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung Nr. 787/69 des Rates vom 22. April 1969 über die 
Finanzierung von Interventionsausgaben auf dem Binnen-
markt für Getreide und Reis 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten mit der Bitte um Berichterstattung, wenn im Aus-
schuß Bedenken gegen die Verordnung erhoben werden. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der 
Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

— Drucksachen V/4191, V/4183 — 

Die Dringlichen Mündlichen Anfragen Druck-
sache V/4191 werden nicht heute, sondern während 
der Fragestunde morgen früh behandelt. 

Die Frage 1 aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Justiz wurde vom Fragesteller, Herrn 
Abgeordneten Dichgans, zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesschatzministers auf, und zwar Frage 2 des 
Abgeordneten Dichgans: 

Trifft es zu, daß die Zahl der Arbeitnehmer unserer bundes-
eigenen Betriebe größer ist als die Zahl der Arbeitnehmer der 
staatlichen Unternehmen in Frankreich? 

Der Fragesteller ist mit einer schriftlichen Beant-
wortung einverstanden. Die Antwort liegt noch nicht 
vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungsbericht abge-
druckt. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Wirtschaft auf. Zur Beantwor-
tung ist der Parlamentarische Staatssekretär Dr. 
Arndt anwesend. Frage 26 des Abgeordneten Ott: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß im 
Augsburger Raum in den letzten Monaten drei Textilunterneh-
men mit zusammen 1000 Beschäftigten entweder ihre Liquidation 
beschlossen oder die Stillegung von Werken in Aussicht gestellt 
haben? 

Bitte schön, Herr Parlamentarischer Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Vielen Dank, 
Herr Präsident. 

Herr Kollege Ott, nach den uns vorliegenden In-
formationen können zumindest zwei der drei Still-
legungen als eine innerbetriebliche Straffung größe-
rer Unternehmen angesehen werden. Im übrigen 
gehört die Baumwollindustrie zu den Sparten der 
Textilindustrie, die durch das Aufkommen der Che-
miefasern und durch die Änderung von Verbraucher-
gewohnheiten einem schmerzhaften strukturellen 
Anpassungsprozeß unterworfen sind. Die ,Zahl der 
Betrebe hat sich laufend verringert. 1960 betrug sie 
664, 1965 535 und 1968 454. Glücklicherweise macht 
die zur Zeit gute Konjunktur auch auf dem Arbeits-
markt dieses Raumes diesen notwendigen Entwick-
lungsprozeß ohne große Schäden für die betroffenen 
Arbeitnehmer möglich. 

Schließlich darf ich bemerken, daß das Bundes-
ministerium für Wirtschaft vor zwei Jahren den Ver-
such unternommen hat, zur Strukturverbesserung 
dieses Industriezweiges beizutragen. Die Pläne für 
ein gemeinsames Anpassungsprogramm sind damals 
daran gescheitert, daß die Unternehmen nicht bereit 
waren, sich an den Maßnahmen zu beteiligen. Die 
drei Fälle im Augsburger Raum werden dem Bun-
desministerium für Wirtschaft jedoch erneut Ge-
legenheit geben, das Thema aufzugreifen. Diese Be-
sprechungen sind in nächster Zeit mit allen Betei-
ligten, d. h. sowohl mit den Unternehmen als auch 
mit den Gewerkschaften, vorgesehen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
der Abgeordnete Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie ver-
einbaren Sie diese Ihre Äußerungen über die Un-
sicherheit des Arbeitsplatzes in der Textilindustrie 
mit einer Anzeige in der Bild-Zeitung vom 30. April 
— mit dem Bild des Herrn Wirtschaftsminsters —, 
in der steht: „Wir wollen Stabilität durch techni-
schen Fortschritt und Produktionssteigerung. Nur 
das bringt uns sichere Arbeitsplätze."? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das ist verein-
bar, Herr Kollege Ott. Die Gesamtheit der Arbeits-
plätze ist heute so sicher wie nie. Einige sagen be-
reits, wir hätten eine zu starke Nachfrage nach 
Arbeitskräften. Andererseits ist es selbstverständ-
lich, daß es für das eine oder andere Unternehmen 
und für die eine oder andere Form der Produktion 
im Zuge des technischen Fortschritts keinen An-
spruch auf Dauerexistenz geben kann. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage der Abgeordnete Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, interpre-
tiere ich diese Anzeige — in der Bild-Zeitung — des 
Herrn Wirtschaftsministers dann richtig, wenn ich 
davon ausgehe, daß hier nicht d e r sichere Arbeits-
platz gemeint ist, sondern ein sicherer Arbeitsplatz? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: E i n sicherer 
Arbeitsplatz, und zwar auch an Ort und Stelle. Nach 
Auskunft des zuständigen Arbeitsamtes wartet näm-
lich die dortige Industrie — so bedauerlich die Be-
triebsschließungen sind — bereits auf die freiwer-
denden Arbeitskräfte. 

Ende April standen im Arbeitsbezirk Augsburg 
3110 offene Stellen für Männer und 1671 offene 
Stellen für Frauen gegenüber. Auch in der Berufs-
gruppe Textil gibt es 222 offene Stellen für Männer 
und 311 offene Stellen für Frauen. Im übrigen ist es 
der zuständigen Gewerkschaft gelungen, mit den in 
Frage kommenden Unternehmen Sozialpläne aufzu-
stellen, die eine gewisse Linderung und Milderung 
der Härten ermöglichen. 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 234. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 13. Mai 1969 	12889 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Kohlberger. 

Kohlberger (SPD) : Herr Staatssekretär, wie ist 
es miteinander zu vereinbaren, daß sich die Unter-
nehmer nicht zu einem Gespräch mit dem Bundes-
wirtschaftsministerium und mit den Gewerkschaften 
bezüglich der Strukturveränderungen bereit erklär-
ten — wie Sie  es anführten — und daß dann bei den 
Strukturveränderungen, wie wir sie jetzt in Augs-
burg feststellen können, die Belastung einseitig auf 
die Arbeitnehmer zukommt, insbesondere auf die 
älteren Arbeitnehmer, die schlecht unterkommen 
und denen die große Zahl der offenen Stellen in 
Augsburg kaum zugute kommt? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Kohlberger, das ist damals an der Kostenfrage ge-
scheitert. 

Ich will mich nicht dazu äußern, wie wir jetzt bei 
den kommenden Gesprächen weiterkommen. Die 
Lage der Textilindustrie insgesamt ist gut, vor allem 
gemessen an den Problemen, die wir 1967 bei ihr 
vorgefunden haben. Die Exporte ,steigen, auch der 
Inlandsabsatz ist befriedigend. Es ist die Frage, ob 
im Rahmen der allgemeinen Vorschriften bei Ver-
handlungen zwischen Gewerkschaften und Unter-
nehmen über Sozialpläne und über die notwendige 
Übernahme der Kosten für die stillgelegten Kapazi-
täten in dieser Situation nicht Fortschritte erzielt 
werden können. Ich habe die starke Hoffnung, daß 
das möglich ist. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Kohlberger. 

Kohlberger (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie,  daß es  die richtige Art ist, in einer Betriebsver-
sammlung den 600 Beschäftigten dieses einen Be-
triebes der Baumwollindustrie, den Sie angeführt 
haben, mitzuteilen, daß der Betrieb aufgelöst wird, 
ohne daß vorher von Sozialplänen oder Unterstüt-
zung der zu entlassenden und der freigesetzten 
Arbeitskräfte gesprochen wurde? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Kohlberger, ich würde sagen, das widerspricht nicht 
nur dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern den 
primitivsten Umgangsformen, an die wir uns alle 
gewöhnen mußten. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Herr Kollege Ott, Sie 
haben keine weitere Zusatzfrage? — Dann rufe ich 
die Frage 27 des Abgeordneten Ott auf: 

In welcher Weise haben sich Textilimporte, besonders in der 
Baumwollindustrie, entwickelt in den Jahren 1966, 1967 und 1968? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 

Ott, die Textilimporte ohne Rohstoff betrugen im 
Jahre 1966 6,0 Milliarden DM, 1967 5,1 Milliarden 
DM, 1968 6,4 Milliarden DM. Die Einfuhr von Baum-
wollgarnen, Geweben und Fertigerzeugnissen aus 
Baumwolle betrug — jetzt kommt es in Millionen 
DM, weil die Zahlen niedriger sind —: 1966 976, 
1967 792, 1968 1098. 

Herr Präsident, vielleicht darf ich die nächste 
Frage gleich mit beantworten. 

Präsident von Hassel: Haben Sie Bedenken? 
— Keine Bedenken. Bitte  schön. Dann rufe ich auch 
die Frage 28 des Herrn Abgeordneten Ott auf: 

In welcher Hohe belaufen sich die Importe bei Baumwollge-
weben jeweils in den ersten drei Monaten der Jahre 1969, 1968, 
1967 und 1966? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die Einfuhr von 
Baumwollgeweben /in den jeweils ersten drei Mona-
ten betrug 1966 131 Millionen DM, 1967 — jetzt 
wieder der Rezessionsabfall — 102 Millionen DM, 
1968 110 Millionen DM, 1969 145 Millionen DM. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
der Herr Abgeordnete Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, in welcher 
Weise ist durch ein Gespräch von Ihnen mit dem 
Zonenhandelsminister auf der Messe in Hannover 
eine Aufstockung der Kontingente aus der Zone 
im Sektor Baumwollgewebe erfolgt? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das Problem 
der Erhöhung unserer Einfuhrkontingente ist mit 
Herrn Minister Behrendt überhaupt nicht besprochen 
worden. Das war eine Entscheidung des Bundeswirt-
schaftsministers, die vor diesem Gespräch erfolgt ist, 
und selbstverständlich ohne eine derartige Fühlung-
nahme. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich da-
mit zur Kenntnis nehmen, daß nicht beabsichtigt ist, 
die Einfuhren von Baumwollgeweben, ganz gleich, 
woher, prozentual und absolut zu erhöhen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Wir haben 
die Interzonenhandelskontingente für Textilien er-
höht. Es handelt sich um einen Betrag von sagen wir 
rund 25 Millionen DM, gemessen an Milliardenum-
sätzen. Ich habe die Hoffnung, daß es zu Gegen-
bezügen kommt und daß umgekehrt die Bevölke-
rung in Mitteldeutschland die Möglichkeit hat, west-
deutsche Textilerzeugnisse in stärkerem Maße zu 
beziehen als bisher, vielleicht sogar etwa in der 
gleichen Größenordnung. 

Es ist die Linie unserer Politik, Einfuhren oder 
Bezüge ebenso zu erleichtern wie Ausfuhren oder 
Lieferungen. Den von mir genannten Steigerungen 
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Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Arndt 
der Importe an Textilien im Jahre 1969 steht auch 
eine sehr starke Steigerung unserer Exporte in die 
übrige Welt gegenüber. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Kohlberger. 

Kohlberger (SPD) : Herr Staatssekretär, gehen 
Sie mit mir einig, daß die einheimische Produktion 
sich entsprechend Ihrer Aussage in der 111. Sitzung 
weitaus stärker entwickelt hat als die Einfuhr von 
Baumwollgarnen und daß diese erhöhte Produktion 
trotz kürzerer Arbeitszeit und trotz Freisetzung von 
Arbeitskräften den Umsatz pro Mann und Stunde 
wesentlich erhöht hat? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundsminister für Wirtschaft: Das ist richtig; 
die Produktivitätssteigerung in der deutschen Tex-
tilindustrie ist enorm. Ihre Unternehmen gehören zu 
den wettbewerbsfähigsten dieser Branche auf der 
ganzen Welt. 

Präsident von Hassel: Keine weiteren Zu-
satzfragen. 

Ich rufe die Frage 29 des Abgeordneten Dorn auf: 
Was ist von der Bundesregierung in Brüssel unternommen 

worden, um entsprechend dem einstimmigen Beschluß des Deut-
schen Bundestages vom 11. Oktober 1967 die Belange der deut-
schen Ingenieurschulstudenten zu vertreten? 

Herr Staatssekretär, zur Beantwortung! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Dorn, die Beratung der Richtlinienvorschläge „Archi-
tekten", die der Beschluß des Bundestages vom 
11. Oktober 1967 betraf, ist erst im März dieses 
Jahres 1969 in der Arbeitsgruppe beim Rat aufge-
nommen worden. Die Anerkennung der Diplome ist 
aber bisher noch nicht erörtert worden. Voraussicht-
lich wird dies in der nächsten Sitzung der Arbeits-
gruppe im Juni geschehen. Die deutsche Delegation 
wird dabei in voller Übereinstimmung mit ihren 
bisherigen und mehrfachen Stellungnahmen vor-
schlagen, die Abgangszeugnisse der Fachhochschulen 
und die der Ingenieurschulen in die Anerkennung 
einzubeziehen, letztere vielleicht mit einer Über-
gangsregelung. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, darf ich die 
Auffassung der Bundesregierung so verstehen, daß, 
wenn die belgischen Ingenieurschulen, die Saint-
Luc-Schulen z. B., in der Richtlinie bleiben, auch die 
deutschen Ingenieurschulen in diese selbe Richtlinie 
aufgenommen werden müssen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die deutsche 
Bundesregierung verhandelt von dieser Position aus. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 30 des Abgeordneten Dorn auf: 
Ist der heutige Stand der Dinge noch so, wie von der Bundes-

regierung in ihrer Antwort — Drucksache V/3221 — auf die 
Kleine Anfrage der FDP vom 19. August 1968 angenommen, daß 
die beabsichtigte Ländergesetzgebung auf dem Ingenieurschul-
wesen die Schwierigkeiten in der EWG vermindert und die 
Chancen für Kompromißlösungen erhöht? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Dorn, die Bundesregierung ist nach wie vor der Auf-
fassung, daß die Reform der Ingenieurschulen die 
Schwierigkeiten bei den Verhandlungen in Brüssel 
vermindert und die Chancen für vernünftige Kom

-

promisse erhöht. Sie sieht sich darin auch durch die 
in der vergangenen Woche von der Kommission 
verabschiedeten Richtlinienvorschläge „Ingenieure" 
bestätigt. Diese sehen nunmehr vor, daß neben den 
Absolventen der Hochschulen mit vierjähriger Aus-
bildung durch Bildung zweier Kategorien „Inge-
nieure" auch diejenigen Ingenieure in die Anerken-
nung einbezogen werden, deren Ausbildung der der 
vorgesehenen Fachhochschulen und der der Inge-
nieurschulen entspricht. Hier ist an eine Übergangs-
regelung für die letzteren gedacht. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, da Sie von 
zweierlei Kategorien von Ingenieuren sprechen: 
Heißt das denn nicht, daß die Gefahr bestehen 
könnte, daß die eine Kategorie, nämlich die Absol-
venten der Fachhochschulen, dann mit minderen 
Rechten ausgestattet würde? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Dorn, die Bundesregierung hielte es nach wie vor 
für das Beste, wenn eine einheitliche Gruppe „Inge-
nieure" ohne Differenzierung gebildet werden 
würde. Die Bundesregierung verhandelt auch in 
dieser Richtung. Inwieweit das Verhandlungsergeb-
nis uns in diesem Punkte befriedigen wird, können 
wir noch nicht voll übersehen. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie 
schon ungefähr übersehen, wann mit einer abschlie-
ßenden Beratung über die Ingenieurrichtlinien in 
Brüssel zu rechnen sein wird? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das kann ich 
im Moment nicht sagen; ich werde Ihnen die Ant-
wort schriftlich zukommen lassen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Ott. 
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Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können Sie 
mir bestätigen, daß die Bundesregierung nicht bereit 
ist, in der Europäischen Gemeinschaft einer Rege-
lung zuzustmmen, die den Ingenieuren mit Fach-
hochschulbildung nicht die gleichen Rechte gibt wie 
den anderen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die Bundes-
regierung strebt an, auch diese Ingenieure voll ein-
zubeziehen. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Leisler Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
der Meinung, daß sich die Kultusministerkonferenz 
als Sprecherin der Länder in Fragen der Kultur-
politik als gegeignetes Instrument für die bevor-
stehende Harmonisierung im Bereich der gesamten 
Bildung und Kultur in Europa erwiesen hat? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Sicherlich ist 
das ein geeignetes Gesprächsgremium, um derartige 
Verhandlungen zu führen. Letzten Endes muß die-
ses Thema aber nun in Brüssel auch in der  Kom -
mission  und im Ministerrat beraten werden; das ist 
nun wieder ein Vorgang, für den die Bundesregie-
rung verantwortlich ist. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage des Abgeordneten Leisler Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Hat sich die Konferenz der 
Kultusminister, die ja in Brüssel, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, sozusagen durch die Bun-
desregierung vertreten wird, damit dann als fähig 
erwiesen, in wichtigen Fragen der europäischen 
Kultur- und Bildungspolitik mit einer Stimme zu 
sprechen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das müßte erst 
noch einmal geprüft werden, Herr Abgeordneter 
Kiep. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß alle Verhandlungen in Brüssel bisher 
daran scheiterten, daß die Voraussetzungen zur 
Anerkennung bzw. zur Niederlassung ja doch in 
der Frage des Abiturs liegen, und inwieweit ist die 
Bundesregierung in der Lage, künftig dieses Abitur 
auch bei den Ingenieurakademien als Grundlage für 
die Aufnahme des Studiums durchzusetzen — sei 
es das Abitur 1 oder 2, wie es dann genannt wird; 
ich weiß es nicht —? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das hat sich  

bisher bei den Verhandlungen in Brüssel nicht als 
das Hauptproblem bei den Ingenieuren der Fach-
hochschulen herausgestellt, Herr Kollege Jung. Es 
ging vielmehr um das Problem: Studium an den 
Fachhochschulen drei oder vier Jahre? In dieser 
Frage wollen wir die deutsche Verhandlungsposition 
nicht verändern und hoffen, daß wir mit der vollen 
Anerkennung der gegenwärtigen Vorschläge durch-
kommen. Ob eine solche Änderung bildungspolitisch 
erwünscht ist, wollen wir — wie man so schön 
sagt — „außen vorlassen". Das heißt, wir wollen 
die Verhandlungen in Brüssel nicht mit diesem 
Problem belasten. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, darf ich Ihrer 
Antwort entnehmen, daß Sie bereit sind, in Brüssel 
in jedem Fall durchzusetzen, daß die Absolventen 
unserer Ingenieurschulen oder Fachhochschulen nicht 
mit denen der in der EWG vorhandenen Techniker-
schulen gleichgesetzt werden? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Wir wollen, daß 
sie als Ingenieure anerkannt werden, wobei wir 
nicht sicher sind, ob es zu vermeiden ist, daß zu-
nächst zwei Gruppen von Ingenieuren geschaffen 
werden. Aber sie sollen diese Berufsbezeichnung 
wie in Deutschland führen können. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie 
bestätigen, daß sich die Kultusminister der Länder 
beim Beginn der Brüsseler Gespräche über dieses 
Problem offensichtlich wenig bemüßigt gefühlt ha-
ben, hier einzugreifen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das kann ich 
nicht bestätigen. Darüber müßte ich mich erst infor-
mieren; ich bin über die Aktivitäten der Kultus-
ministerkonferenz anscheinend nicht so gut orien-
tiert wie Sie. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 31 des Abgeordneten Dr. Hau-
ser (Sasbach) auf: 

Teilt die Bundesregierung die in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 18. April 1969 zum Ausdruck gekommene Auffas-
sung, daß das seit 1. Dezember 1968 in Kraft befindliche Bundes-
waffengesetz Lücken aufweist, insbesondere bei den Vorschriften, 
die den Erwerb und das Führen einer Waffe betreffen, da 
diese Bestimmungen dem Landesgesetzgeber vorbehalten sind, in 
den Ländern aber noch sehr unterschiedliche waffenrechtliche 
Vorschriften bestehen? 

Herr Staatssekretär, zur Beantwortung. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Präsident, 
vielleicht ist mir gestattet, die drei Fragen zusam-
men zu beantworten. 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] : Gern!) 
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Präsident von Hassel: Keine Bedenken; dann 
rufe ich auch die Fragen 32 und 33 des Abgeordne-
ten Dr. Hausur (Sasbach) auf: 

Sieht die Bundesregierung bei Bejahung der Frage 31 eine 
Notwendigkeit, auf Grund der in dem Bericht der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung mitgeteilten Erfahrungen über Praktiken 
im Waffenhandel, insbesondere durch einzelne Versandhäuser, 
das Gesetz zu ergänzen? 

Welche Möglichkeit sieht die Bundesregierung, die Arbeiten 
der Länder an einem einheitlichen und damit verschärfenden 
Gesetz über den Erwerb und die Führung von Waffen zu 
fördern? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die Bundes-
regierung teilt die Auffassung, die in der „FAZ" 
zum Ausdruck gekommen ist. Nach den Vorschriften 
des Grundgesetzes kann aber der Bund lediglich den 
gewerblichen Bereich des Waffenrechts regeln. Von 
dieser Kompetenz ist mit dem Bundeswaffengesetz 
vom 14. Juni 1968 auch umfassend Gebrauch gemacht 
worden.  

In dem Artikel beschäftigt man sich aber  in  erster 
Linie mit dem Erwerb und mit dem Führen von 
Schußwaffen und von Munition, und dieser Bereich 
fällt in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder. 
Die  Länder sind bestrebt, mit neuen Landeswaffen-
gesetzen das veraltete Reichswaffenrecht von 1938 
abzulösen. Nach Erlaß der Landesgesetze werden 
die heute noch bestehenden Lücken geschlossen sein. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig, daß nach 
den künftigen Landeswaffengesetzen auch der Er-
werb vom Versandhändler den gleichen verschärf-
ten Vorschriften unterworfen sein wird, die für den 
Waffenhandel generell vorgesehen sind. 

Im übrigen verstoßen die in dem „FAZ"-Artikel 
geschilderten Werbepraktiken in der Regel auch 
gegen die Vorschriften des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb. Die Bundesregierung hat 
daher die zuständigen Landesbehörden gebeten, 
diese Fälle zu prüfen. 

Schließlich liegt den in Vorbereitung befindlichen 
Landeswaffengesetzen ein Musterentwurf zugrunde, 
der von den Ländern gemeinsam mit dem Bund er-
arbeitet worden  ist.  Die Innenministerkonferenz der 
Länder hat ihn gebilligt. Das weitere Gesetzgebungs-
verfahren ist Sache der zuständigen Landesorgane. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Hauser. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Darf ich Sie, 
Herr Staatssekretär, fragen, ob Sie auch die Mittei-
lung der  „Frankfurter  Allgemeinen" bestätigen, daß 
der Versandhandel gerade bei den Waffengeschäften 
einen sehr beachtlichen Anteil hat. 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Ja. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Hauser. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Ist es dann, 
Herr Staatssekretär, nicht um so mehr von Gewicht,  

daß man derartigen Praktiken, wie sie im Beitrag 
der „Frankfurter Allgemeinen" zum Ausdruck kom-
men, .entgegenwirkt? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Wir haben die 
zuständigen Landesbehörden darauf hingewiesen 
und hoffen, bald über das Ergebnis dieser Prüfung 
zu hören. 

Präsident von Hassel: Eine dritte Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hauser. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Können Sie 
darüber Auskunft geben, Herr Staatssekretär, ob 
derartige Praktiken auch schon von den Gerichten 
oder den Verwaltungsbehörden geahndet worden 
sind? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Ich werde das 
prüfen und Ihnen schriftlich Auskunft geben. 

Präsident von Hassel: Keine weiteren Zusatz-
fragen? — Ich danke dem Herrn Staatssekretär für 
die Beantwortung der Fragen aus seinem Geschäfts-
bereich. 

Ich rufe den Geschäftsbereich für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte auf. Frage 3 des 
Herrn Abgeordneten Weigl: 

Ist die Bundesregierung bereit und in der Lage, im Falle der 
Entsendung einer Delegation von Staatsanwälten aus osteuro-
päischen Ländern in die Bundesrepublik Deutschland Einblick zu 
geben in Dokumente über die Ermordung wehrloser deutscher 
Zivilpersonen in den letzten Jahren des Krieges und in der 
ersten Nachkriegszeit? 

Der Herr Abgeordnete ist im Saal. Zur Beantwor-
tung der Herr Bundesminister Windelen. 

Windelen, Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Herr Kollege 
Weigl, es ist immer ein wenig schwierig, auf eine 
hypothetische Frage eine konkrete Antwort zu 
geben. Aber natürlich wäre die Bundesregierung, 
wenn ein solches Ersuchen an sie gestellt würde, 
in der Lage, Einblick in die Dokumente zu geben. 
Ich sehe auch im Augenblick keinen Grund, warum 
die Bundesregierung nicht dazu bereit sein sollte. 
Aber diese Frage kann man eigentlich konkret erst 
dann beantworten, wenn sie konkret gestellt wird. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herr Abgeordneten Weigl. 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, darf 
man davon ausgehen, daß die vorliegenden Doku-
mente so vollständig sind, daß auch im gegebenen 
Fall — Sie sprachen ja von einer hypothetischen 
Frage — wirklich das entsprechende Material vor-
gelegt werden könnte? 

Windelen, Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Die vorliegen-
den Dokumente sind sicher nicht so vollständig, daß 
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Bundesminister Windelen 
man von einer lückenlosen Dokumentation sprechen 
könnte. Sie reichen aber zweifellos aus, um einen 
eindeutigen Querschnitt über das in Frage stehende 
Problem zu ermöglichen. 

Präsident von Hassel: Keine weiteren Zusatz-
fragen? — Ich danke dem Herrn Bundesminister 
Windelen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Innern auf. Zur Beantwortung der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär. 

Ich rufe zunächst Frage 4 des Herrn Abgeordneten 
Sänger auf. Sollen wir die Fragen 4, 5 und 6 mitein-
ander verbinden, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich wäre dankbar, Herr 
Präsident, wenn ich die Anworten miteinander ver-
binden dürfte. 

Präsident von Hassel: Ich rufe dann die Fra-
gen 4, 5 und 6 auf: 

Billigt die Bundesregierung die in dem Abteilungsbefehl Nr. 
8/68 vom 28. Oktober 1968 vom Kommandeur des Bundesgrenz-
schutzes See enthaltene Anordnung, daß „Anreden von oben 
nach unten mit Dienstgrad und Name, Anreden von unten nach 
oben mit Herr und Dienstgrad" zu erfolgen haben? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß eine solche 
„Oben-und-unten-Ordnung" dem Beamtengesetz und den Grund-
sätzen entspricht, die im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland festgestellt wurden? 

Kann die Bundesregierung der Auffassung zustimmen, daß die 
in der genannten Anordnung befohlene Anredeform „als Ge-
wohnheitsrecht anzusehen" ist? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege Sänger! 
Der Abteilungsbefehl des Kommandeurs des Bun-
desgrenzschutzes See vom 28. Oktober vorigen 
Jahres geht unzutreffenderweise davon aus, die da-
rin getroffene Anordnung sei durch die Standort-
dienstvorschrift des Bundesgrenzschutzes und den 
Erlaß vom 14. September 1952 gedeckt, insbesondere 
insoweit, als sie sich mit der Anrede des jeweils 
niedriger eingestuften Beamten befaßt. Für die Be-
amten des Bundesgrenzschutzes ist durch den er-
wähnten Erlaß aus dem Jahre 1952 bestimmt wor-
den, daß der jeweils höher eingestufte Beamte mit 
„Herr" und der Amtsbezeichnung angesprochen 
wird. Aber wenn .Sie sich diesen Erlaß ansehen, wer-
den Sie mir zugeben, daß er ausschließlich zu dem 
Zweck ergangen ist, die damals, ich will nicht sagen 
in Übung gewesene, aber in Übung geraten dro-
hende Anrede in der dritten Person aus dem Bundes-
grenzschutz wieder hinauszubringen. 

Seit vielen Jahren sind Bestrebungen im Gang, 
das ganze Anredeproblem neu zu regeln, Herr Kol-
lege, und es haben auch noch in jüngster Zeit dar-
über Besprechungen des Bundesinnenministers mit 
den beteiligten Hauptpersonalräten, insbesondere 
dem Grenzschutz-Hauptpersonalrat, stattgefunden. 
Der Bundesinnenminister legt Wert darauf, eine 
solche Regelung, wenn überhaupt, dann nur im Ein-
vernehmen mit dem Hauptpersonalrat zu treffen. 

Insgesamt möchte ich sagen: Die Anrede der Be-
amten untereinander sollte man weitgehend dem 
Takt überlassen. Ich halte das für richtig. Wir soll-
ten nicht alles reglementieren wollen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Vorschriften gerade auf diesem Gebiet ist es eigen, 
daß sie rasch veralten und nicht mehr den modernen 
Lebensanschauungen entsprechen. Ich fürchte, Herr 
Kollege, auch mit dem von Ihnen erwähnten Befehl 
ist es so. Ich habe veranlaßt, daß der Kommandeur 
auf seinen Irrtum hingewiesen worden ist. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Sänger. 

Sänger (SPD) : Dann habe ich nur die Zusatz-
frage, Herr Staatssekretär Köppler: Würden Sie es 
verstehen — ich muß es ja in die Frage kleiden —, 
daß ich Ihren Bemühungen vollen Erfolg wünsche? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich darf mich dafür be-
danken. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß die Anrede, wie sie der Kommandeur in 
diesem Abteilungsbefehl angeordnet hat, durchaus 
üblich und an der Tagesordnung ist, auch bei der 
Bundeswehr? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Eine solche Übung kann 
ich nicht und will ich nicht in Abrede stellen. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Frage 7 des Abgeordneten Dr. Jahn (Braun-
schweig) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die soziale Gleichstellung von 
Naturwissenschaftlern und Diplom-Ingenieuren im Staatsdienst 
mit anderen staatlichen Bediensteten, z. B. nach dem Vorbild des 
britischen Scientific Civil Service, mit dem Ziel der dringend 
erforderlichen Erleichterung der europäischen, technischen Zu-
sammenarbeit durch Einfluß der heute noch sozial minderbe-
werteten deutschen Partner durchzuführen? 

Die Frage wird mit Einverständnis des Fragestel-
lers schriftlich beantwortet. Die Antwort des Parla-
mentarischen Staatssekretärs Köppler vom 13. Mai 
1969 lautet: 

Mit Ihrer Frage haben Sie die soziale Stellung von Natur-
wissenschaftlern und Diplom-Ingenieuren im deutschen öffent-
lichen Dienst im Vergleich mit entsprechenden Bediensteten an-
derer Staaten angesprochen. Allgemein gehören zur sozialen 
Stellung die Besoldung, die Vergütung, Sozialleistungen sowie 
die Versorgung. Hierzu sind im System des deutschen Dienst-
rechts keine Regelungen getroffen, die Naturwissenschaftler und 
Diplom-Ingenieure gegenüber anderen Bediensteten mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung benachteiligen. 
Insbesondere richtet sich, soweit es sich bei diesem Personen-
kreis um Beamte handelt, die Besoldung nach den für ver-
gleichbare Beamte allgemein festgelegten Grundsätzen der Be-
soldungsgesetze des Bundes und der Länder. Für die Angestell-
ten gilt der Bundes-Angestelltentarifvertrag. Nach den gesetz-
lichen und tariflichen Vorschriften sind für die jeweilige Einstu-
fung der Bediensteten in die Besoldungs- oder Vergütungsgrup-
pen einheitlich die fachliche Vorbildung, die Bedeutung des Auf-
gabengebiets, die Verantwortung und der Schwierigkeitsgrad 
der Tätigkeit und damit auch die geforderte Leistung maßgebend. 
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Präsident von Hassel 
Ein Vergleich mit den Regelungen für das entsprechende Per-

sonal im Staatsdienst anderer Länder begegnet Schwierigkeiten. 
Er könnte nur nützlich sein, wenn die ausländischen dienst-
rechtlichen Regelungen im Verhältnis zu den in der Bundes-
republik geltenden miteinander vergleichbar wären. Das ist 
angesichts der zahlreichen Besonderheiten, die sich aus der ge-
schichtlichen Entwicklung der politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Staaten ergeben, 
im allgemeinen nicht der Fall. Die Bundesregierung widmet aber 
auch ohne hinreichende Vergleichbarkeit den Problemen einer 
angemessenen Besoldung und Vergütung der genannten Kräfte 
ihre besondere Aufmerksamkeit. Dies kommt zum Ausdruck 
z. B. in zahlreichen Verbesserungen der besoldungsrechtlichen 
Einstufung, der Berechnung des Besoldungsdienstalters und der 
Planstellensituation bei Beamten sowie bei Angestellten in der 
Eingruppierung, in gezielten Leistungszulagen, in der Vorweg-
nahme von Steigerungsbeträgen und in Sonderverträgen. 

Sicherlich sind in gewissen Fällen Unterschiede im internatio-
nalen Vergleich noch vorhanden. Hier bedarf es weiterer sorg-
samer Beobachtung und, wenn es von der Sache her notwendig 
erscheint, weiterer Verbesserungen. Dabei werden Lösungen an-
gestrebt werden müssen, die sich nicht so sehr an den in anderen 
Staaten bestehenden Verhältnissen als vielmehr an den Maß-
stäben sachgerechter Bewertung naturwissenschaftlicher und 
technischer Aufgaben im Vergleich mit anderen Tätigkeiten im 
Inland orientieren. Auch wird den Auswirkungen auf die Ge-
setzgebung der Bundesländer Rechnung zu tragen sein. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß in einer Zeit 
rascher wissenschaftlicher und technischer Fortentwicklunng der 
internationalen Zusammenarbeit besondere Bedeutung zukommt. 
Sie glaubt jedoch, daß das fachliche Gewicht der bei dieser 
Zusammenarbeit auf deutscher Seite Beteiligten nicht allein 
durch ihre soziale Stellung, sondern in erster Linie durch ihre 
Sachkunde bestimmt wird. 

Frage 8 der  Abgeordneten Frau Griesinger: 
Wann gedenkt die Bundesregierung, die in § 8 des Kata-

strophenschutzgesetzes vorgesehenen Regelungen über den 
Kräfteausgleich zwischen Bundesverteidigungsministerium und 
Bundesinnenministerium zu erlassen? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich bitte um die Geneh-
migung, Herr Präsident, die drei Fragen der Frau 
Abgeordneten wegen ihres inneren Zusammenhangs 
zusammen beantworten zu dürfen. 

Präsident von  Hassel: Keine Bedenken. Ich 
rufe auch die Fragen 9 und 10 der Abgeordneten 
Frau Griesinger auf: 

Wie wird dieser Kräfteausgleich zwischen der militärischen 
und zivilen Verteidigung aussehen? 

Werden dabei auch die berechtigten Anliegen der privatrecht-
lichen Organisationen, die bereits eine grundsätzliche Erklärung 
über ihre Bereitschaft im Katastrophenschutz abgegeben haben, 
berücksichtigt? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Frau Kollegin, für die 
Fragestunde am 23. April dieses Jahres waren 
bereits einschlägige Fragen von den Kollegen Drö-
scher und Ertl gestellt worden. Mit den Antworten, 
auf die 'ich verweisen darf, habe ich die jetzt von 
Ihnen angesprochenen Fragen im wesentlichen 
beantwortet. Ich darf noch einmal zusammenfassen: 

Erstens: Mit dem Abschluß der  Vereinbarung nach 
§ 8 Abs. 2 des Katastrophenschutzgesetzes zwischen 
dem Bundesminister der Verteidigung und dem Bun-
desinnenminister ist in nächster Zeit zu rechnen. 

Zweitens: Die Art des Kräfteausgleichs ist in § 8 
Abs. 2 des Katastrophenschutzgesetzes in  den Grund-
zügen bestimmt; die Einzelheiten werden sich dann 
aus der erwähnten Vereinbarung ergeben. 

Drittens: Die berechtigten Anliegen der privat-
rechtlichen Organisationen, die bereits eine grund-
sätzliche Erklärung über ihre Bereitschaft im Kata-
strophenschutz abgegeben haben, werden selbst-
verständlich berücksichtigt. Die Entscheidung hier-
über wird im Rahmen der Richtlinien auf der Kreis-
ebene in ihren Einzelheiten zu fällen sein. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage der 
Abgeordneten Frau Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, wird bei den privatrechtlichen Organisationen 
auch das Deutsche Rote Kreuz in gebührendem Maße 
einbezogen werden, das ja insbesondere seine Be-
reitschaft erklärt hat und nicht in Nachteil geraten 
sollte ,gegenüber den öffentlichen Katastrophen-
schutzorganisationen, die zum Teil überbesetzt sein 
sollen? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Selbstverständlich wer-
den insbesondere auch die Belange des Deutschen 
Roten Kreuzes dabei berücksichtigt. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Frau Abgeordnete Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist es Ihnen heute schon möglich, etwas 
präziser zu sagen, wann diese Vereinbarung getrof-
fen werden und wann sie den praktizierenden Stel-
len zugestellt werden kann, damit die Schwierig-
keiten, die durch das Gesetz zwischen den konkur-
rierenden Stellen — die beide Wehrpflichtige bean-
spruchen — entstanden sind, im Interesse beider 
gemildert werden können? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Sie wissen, Frau Kol-
legin, daß schon jetzt entsprechende Regelungen 
getroffen werden können, ein vorläufiges Verfah-
ren im Einvernehmen mit dem Bundesverteidigungs-
ministerium praktiziert werden kann. Wann die 
endgültigen Richtlinien erlassen werden, kann ich 
Ihnen nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die Ver-
handlungen zwischen den beiden hauptbeteiligten 
Häusern stehen aber vor dem Abschluß. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage. Ich darf aber darauf aufmerksam machen: die 
zweite Zusatzfrage schien mir sehr lang zu sein 
und eigentlich einige Unterfragen zu enthalten. Das 
ist nicht gestattet. — Zu einer dritten Zusatzfrage 
Frau Kollegin Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herzlichen Dank, 
Herr Präsident. Ich wollte nur noch eine Frage stel-
len: Dürfen wir eventuell damit rechnen, daß die 
Richtlinien noch vor dem Herbst erlassen werden 
können? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Davon gehe ich aus. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Leisler Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sieht die 
Bundesregierung eine Möglichkeit, dem Lande 
Hessen im Rahmen des Katastrophenschutzes zu- 
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Kiep 
sätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, nachdem 
dieses Land auf Grund von Einsparungen im Haus-
halt eingegangene Zusagen für die Ausrüstung sol-
cher Gruppen nicht erfüllen kann? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich will das gern nach-
prüfen. Generell möchte ich aber sagen, daß die 
Bundesregierung angesichts der angespannten Haus-
haltslage für diesen Bereich das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht wird leisten können. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage der Herr Abgeordnete Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Ist Ihnen bekannt, Herr Staats-
sekretär — im Zusammenhang mit der letzten 
Frage —, daß solche Einsparungen teilweise ver-
nunftbezogen, teilweise zwangsläufig auch in an-
deren Bundesländern notwendig geworden sind? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege Schwabe, 
ich weiß über die Lage in den Ländern nicht genü-
gend Bescheid, um das beurteilen zu können. Ich 
stelle nur fest, daß auch der Bundesinnenminister 
immer wieder die für ihn schmerzliche Erfahrung 
machen muß, daß übergeordnete Gesichtspunkte ihn 
zu Einsparungen in diesem Bereich zwingen. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Wird es, wenn die von Frau 
Kollegin Griesinger in ihrer Frage angeschnittene 
Regelung in Kraft getreten ist, nicht mehr so sein 
wie seither, daß z. B. Garmisch-Partenkirchen im 
Klagewege wegen der Erstattung von Bundeswehr-
hilfeleistungen vor Gericht gehen muß? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege Schwabe, 
die Frage von Frau Griesinger bezog sich auf einen 
ganz anderen Sachverhalt, nämlich auf die Freistel-
lung von Personen, die für die zivile Verteidigung 
von Bedeutung sind, vom Wehrdienst. 

Präsident von Hassel: Wir kommen zur 
Frage 11 des Abgeordneten Dröscher: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, der ab-
lehnenden Haltung des Ressorttarifausschusses, der sich aus den 
Leitern der für die Tarifangelegenheiten zuständigen Referate 
bei den obersten Bundesbehörden zusammensetzt, in der Frage 
der Anrechnung von Zeiten als Berufssoldat auf die Beschäfti-
gungszeit nach § 19 BAT entgegenzuwirken, nachdem offensicht-
lich hier die Leiter der Referate bei den obersten Bundes-
behörden eine andere Meinung vertreten, als sie der Bundes-
innenminister in der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
geäußert hat? 

Der Fragesteller ist mit schriftlicher Beantwortung 
einverstanden. Die Antwort des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Köppler vom 13. Mai 1969 lautet: 

Nach den geltenden tarifrechtlichen Vorschriften über die 
Festsetzung der Beschäftigungszeit — sie hat ausschließlich Be-
deutung für die Kündigungsfristen und die Unkündbarkeit der 
Arbeitnehmer — sind der Bund ebenso wie die übrigen Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes gehalten, grundsätzlich nur 
solche Zeiten auf die Beschäftigungszeit anzurechnen, die bei 
demselben öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber nach Vollendung  

des achtzehnten Lebensjahres in einem Arbeitsverhältnis ver-
bracht worden sind. 

Darüber hinaus verpflichtet das Soldatenversorgungsgesetz 
die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, bei Berufssoldaten, 
wenn ihr Dienstverhältnis wegen Berufsunfähigkeit geendet hat, 
die Zeit des Grundwehrdienstes voll, die übrige Zeit zu einem 
Drittel als Beschäftigungszeit zu berücksichtigen. Ähnliches gilt 
für Soldaten auf Zeit. 

Während somit für die aus der Bundeswehr ausscheidenden 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit eine begrenzte Anrech-
nungsmöglichkeit besteht, hat das G 131, das die Rechte der 
Berufssoldaten der früheren Wehrmacht abschließend regelt, 
diesen in keinem Falle einen Anspruch auf Anrechnung von 
Soldatendienstzeiten auf die Beschäftigungszeit zuerkannt. 

Auf diese Überlegungen hat der Ressorttarifausschuß seine 
Stellungnahme, die ich Ihnen mit meinem Schreiben vom 13. Fe-
bruar 1969 noch näher erläutert habe, gestützt. 

Ich bin der Auffassung, daß diese Gründe überzeugen. Ich 
wiederhole jedoch ausdrücklich meine Ihnen bereits schriftlich 
mitgeteilte Bereitschaft, in Zweifelsfällen durch übertarifliche 
Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. 

Ich rufe die Frage 12 des Abgeordneten Fritsch 
(Deggendorf) auf: 

Trifft es zu, daß der Straßenübergang zur CSSR bei Bayerisch 
Eisenstein am 1. Juli 1969 geöffnet wird? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, wie der 
Bundesminister der Finanzen aus Prag erfahren hat, 
wird der Straßenübergang bei Bayerisch Eisenstein 
am 1. Juli dieses Jahres wieder geöffnet. Inzwischen 
haben die tschechoslowakischen Grenzbehörden dies 
der Bayerischen Grenzpolizei bestätigt. Einzelheiten 
hat Ihnen ja inzwischen der Bundesminister der Fi-
nanzen mitgeteilt, der die in der Fragestunde vom 
28. März dieses Jahres zugesagte weitere Unter-
richtung übernommen hatte. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Fritsch (Deggendorf). 

Fritsch (Deggendorf) (SPD) : Gestatten Sie mir 
die Zusatzfrage, da ich noch nicht im Besitz dieser 
Antwort des Herrn Bundesministers der Finanzen 
bin, ob Mitteilungen zutreffen, nach denen auch der 
Übergang auf der Schiene in Bayerisch Eisenstein 
geöffnet werden soll. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Uns liegen keine weite-
ren Informationen als die Ihnen soeben mitgeteilte 
über die Öffnung des Straßenüberganges vor. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Fritsch (Deggendorf). 

Fritsch (Deggendorf) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie darüber Auskunft geben, ob neben die-
ser beabsichtigten Öffnung des Überganges in Baye-
risch Eisenstein noch andere Übergänge in der Ober-
pfalz geöffnet werden sollen, nachdem die Meldung, 
die durch die Presse ging, auch von solchen Zusagen 
der tschechischen Seite berichtet hat? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Bisher hat sich nichts in 
dieser Richtung bestätigt; uns liegen keine neueren 
Informationen in dieser Beziehung vor. 
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Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 13 
des Abgeordneten Fritsch (Deggendorf) auf: 

Ist es möglich, die Richtlinien zur Regelung des Allgemeinen 
Dienstalters vom 17. Oktober 1957, bezogen auf die Anrech-
nung von Zeiten stationärer oder ambulanter Behandlung nach 
Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft, auch auf nichtbeamtete 
Angehörige des öffentlichen Dienstes anzuwenden? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich gehe davon aus, Herr 
Kollege, daß sich Ihre Frage auf die Anrechnung von 
Zeiten stationärer oder ambulanter Behandlung nach 
Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft auf die 
Dienstzeit der Arbeitnehmer des öffentlichen Dien-
stes bezieht. 

Nach den tarifrechtlichen Vorschriften des Bundes-
Angestelltentarifvertrages und des Manteltarifver-
trages für Arbeiter des Bundes werden diese Zeiten 
im Gegensatz zu den von Ihnen angeführten Be-
stimmungen und zu § 6 Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe e des 
Bundesbesoldungsgesetzes nur dann als Dienstzeit 
berücksichtigt, wenn sie sich an die Entlassung aus 
dem Kriegsdienst oder aus der Kriegsgefangenschaft 
unmittelbar angeschlossen haben. 

Die Bemühungen des Bundesministers des Innern, 
die Tarifvorschriften den für Beamte geltenden Be-
stimmungen anzunähern, haben bisher weder bei 
den Ressorts innerhalb der Bundesregierung noch 
bei den Ländern und Gemeinden die für eine Tarif-
änderung notwendige Unterstützung erhalten. Diese 
Bemühungen werden jedoch fortgesetzt. 

Im übrigen hat der Bundesinnenminister bisher 
schon in besonders gelagerten Fällen auf Grund der 
ihm durch Kabinettsbeschluß erteilten Ermächtigung 
außertarifliche Anrechnung zugelassen. Der Bundes-
minister des Innern ist bereit, auch künftig so zu 
verfahren, falls es nicht zu einer allgemeinen tarif-
lichen Regelung kommt. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfragen. 

Die Fragen 14 und 15 des Abgeordneten Baier: 
Warum hat die Bundesregierung seit dem 1. Januar 1964 von 

der Ermächtigung des Bundesbesoldungsgesetzes zur Änderung 
beziehungsweise Ergänzung des Ortsklassenverzeichnisses keinen 
Gebrauch gemacht? 

Was wird die Bundesregierung veranlassen, damit beispiels-
weise die Stadt Wiesloch (Baden), die nach Auffassung des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg seit 1965 die Voraus-
setzungen zur Hebung in die Ortsklasse S erfüllt und vier 
Jahre später immer noch nicht höhergestuft wurde, endlich zu 
ihrem Recht kommt? 

werden im Einverständnis mit dem Fragesteller 
schriftlich beantwortet. Die Antwort des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Köppler vom 13. Mai 1969 
lautet: 

Zur Frage einer weiteren Änderung des Ortsklassenverzeich-
nisses hat die Bundesregierung im Jahre 1968 wiederholt dem 
Hohen Hause gegenüber Stellung genommen. Bei der Beant-
wortung einer Kleinen Anfrage — Drucksache V/2853 — und 
in der Fragestunde vom 9. Mai 1968 ist darauf hingewiesen 
worden, daß Bund und Länder die für eine Höherstufung be-
stimmter Orte erforderlichen Mittel von damals jährlich insge-
samt 140 Millionen DM zunächst wegen der schwierigen Haus-
haltslage nicht bereitstellen konnten; später seien die für Be-
soldungsverbesserungen zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel für vordringlichere Maßnahmen der Besoldungsneurege-
lung benötigt worden. 

Die Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang weiter er-
klärt, daß wegen der geplanten Beseitigung des derzeitigen 
Ortsklassensysteme eine nochmalige Änderung des Ortsklassen-
verzeichnisses nicht beabsichtigt sei. An dieser Ansicht hält die 
Bundesregierung fest. 

Der Plan, den Ortszuschlag abzuschaffen, beruht auf der Er-
kenntnis, daß das gegenwärtige Ortsklassensystem überholt 
ist. Wegen der weitgehenden Angleichung der Lebenshaltungs-
kosten in Stadt und Land lassen sich aufgrund der in den Orts-
klassenrichtlinien vom 18. Juni 1965 enthaltenen Abgrenzungs-
merkmale keine sachgerechten Unterscheidungen mehr treffen. 
Bei dieser Sachlage müßte eine Vorwegregelung für die seit 
1965 für eine Höherstufung vorgeschlagenen 514 Orte der Orts-
klasse A als willkürlich empfunden werden. Hierbei ist noch 
zu berücksichtigen, daß vor einer solchen Änderung des Orts-
klassenverzeichnisses die seit 1965 hier vorliegenden Höher-
stufungsvorschläge der Länder zunächst im Hinblick auf etwaige 
zwischenzeitliche Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse 
nochmals überprüft werden müßten. 

Die Bundesregierung hält es daher für richtiger, die zur Ver-
fügung stehenden Mittel nicht für eine Höherstufung einiger 
Orte, sondern für eine allgemeine stufenweise Heranführung 
des Ortszuschlages der Ortsklasse A an den der Ortsklasse S 
zu verwenden. Einen ersten entscheidenden Schritt hierzu ent-
hält das kurz vor der Verkündung stehende Zweite Besoldungs-
neuregelungsgesetz, das einen teilweisen Abbau der auf dem 
gegenwärtigen Ortsklassensystem beruhenden Gehaltsunter-
schiede vorsieht. Danach werden mit Wirkung vom 1. April 1969 
die Unterschiede zwischen dem Ortszuschlag der Ortsklasse S 
und dem der Ortsklasse A in der Tarifklasse III um die Hälfte 
und in der Tarifklasse II um ein Drittel verringert. Das Ziel der 
völligen Beseitigung des Ortklassensystems ist für weitere Ge-
setzesvorhaben auf dem Gebiet der Beamtenbesoldung vor-
gemerkt. Neben der stufenweisen Verringerung der Unterschiede 
des Ortszuschlages zwischen den Ortsklassen S und A ist — als 
zusätzliche Maßnahme — eine Höherstufung der genannten 
Gruppe von Orten schon aus finanziellen Gründen nicht er-
reichbar  

Bei dieser Sachlage bitte ich um Ihr Verständnis, daß eine 
Änderung des Ortsklassenverzeichnisses zugunsten auch nur 
einzelner Orte nicht vertretbar erscheint. 

Ich rufe die Frage 16 des Abgeordneten Dr. Imle 
auf: 

Welchen Sinn sieht die Bundesregierung darin, daß die von 
Besoldungsgruppe III BAT im Bewährungsaufstieg nach Besol-
dungsgruppe II b BAT eingegliederten Angestellten keine mate-
rielle Besserstellung erfahren? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des  Innern: Die Vergütungsgruppe 
II b BAT ist zwar durch den Tarifvertrag über den 
Bewährungsaufstieg für die Angestellten des Bun-
des und der Länder vom 25. März 1966 geschaffen 
worden, Herr Kollege, sie hat aber mit dem Bewäh-
rungsaufstieg selbst nicht das geringste zu tun. Die 
Gründe für die Verschaffung dieser Vergütungs-
gruppe waren vielmehr folgende: 

Durch den Tarifvertrag über den Bewährungsauf-
stieg für Angestellte des Bundes und der Länder 
vom 25. März 1966 sind u. a. die früheren Vergü-
tungsgruppen III und II zu der jetzigen Vergütungs-
gruppe II a BAT zusammengefaßt und eine bis dahin 
nicht bestehende, mit der Besoldungsgruppe A 12 
vergleichbare neue Vergütungsgruppe III eingeführt 
worden. Bei dieser strukturellen Änderung haben 
die Tarifvertragsparteien auch eine Neubewertung 
der der früheren Vergütungsgruppe III zugeordne-
ten Tätigkeiten vornehmen müssen. Hierbei ergab 
sich, daß einige Tätigkeiten der früheren Vergü-
tungsgruppe III nach ihrer Wertigkeit im Vergleich 
zu anderen Tätigkeiten dieser Vergütungsgruppe der 
neuen, mit der Besoldungsgruppe A 12 vergleichba-
ren Vergütungsgruppe III hätten zugeordnet werden 
müssen. 

Um jedoch die bisherige Rechtsstellung dieser An-
gestellten, nämlich ihre bisherige Gleichstellung mit  
Beamten der Besoldungsgruppe A 13 — z. B. hin-
sichtlich der Höhe des Ortszuschlags — , nicht zu 
ändern, haben die Tarifpartner die Vergütungs-
gruppe II b als Besitzstandsvergütungsgruppe ge-
schaffen. Für diese Vergütungsgruppe, in die nach 
dem Willen der Tarifpartner keine neuen Tätigkeits-
merkmale mehr aufgenommen werden.  sollen, sind 
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die Grundvergütungssätze der damaligen Vergü-
tungsgruppe III übernommen worden. Die Vergü-
tung der Angestellten in der Vergütungsgruppe II b 
ist wegen des höheren Ortszuschlags auch höher als 
die Vergütung der Angestellten der Vergütungs-
gruppe III. Eine weitergehende materielle Besser-
stellung dieser Angestellten ist, wie Sie nach dem 
Gesagten verstehen werden, nach Sinn und Zweck 
der Vergütungsgruppe II b nicht gerechtfertigt. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Staatssekretär, hätte man 
nicht die früheren Inhaber der Stellen nach BAT III, 
wenn man davon ausgeht, daß sie, weil es sich um 
ältere Personen handelt, durchweg akademische Vor-
bildung haben, nicht nach BAT II a einreihen müssen, 
damit sie auch hier nicht einen gewissen Rückschritt 
in Kauf nehmen müssen? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, die Ein-
gruppierung nach BAT II a hängt mit der Neubewer-
tung der Tätigkeitsmerkmale nach dem insofern ge-
änderten Bundesangestelltentarif zusammen. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Darf ich aus dieser Antwort die 
Folgerung ziehen, Herr Staatssekretär, daß jemand, 
der diese Tätigkeitsmerkmale erfüllt, jetzt auch von 
BAT II b nach II a übernommen werden könnte? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Selbstverständlich. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 17 
des Abgeordneten Kahn-Ackermann auf: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die nach wie 
vor in rechtlicher, vertraglicher und sozialer Hinsicht äußerst 
ungesicherte Position eines großen Teils der deutschen Zeit-
schriftenredakteure in einer der rechtlichen und sozialen Stel-
lung der Zeitungsredakteure angenäherten Weise zu ändern? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, die Bun-
desregierung erwartet — wie sie dies in ihrer Stel-
lungnahme zum Schlußbericht der Pressekommission 
bereits dargelegt hat —, daß bei Zeitungen wie bei 
Zeitschriften das Verhältnis zwischen Verleger und 
Redakteur und damit auch die soziale Sicherung des 
Redakteurs in erster Linie von  den  Beteiligten 
selbst geregelt wird. Ihre Bereitschaft, dabei jede 
mögliche Hilfe zu leisten, hat die Bundesregierung 
ausdrücklich erklärt. Sie hatte schon in ihrer Stel-
lungnahme zu dem Vorbericht der Pressekommission 
den Zeitschriftenverlegern nahegelegt, einen Mantel-
tarifvertrag, wie er zwischen Zeitungsverlegern und 
-redakteuren längst besteht, auch für ihren Bereich 
abzuschließen. Erst dann, wenn sich die Beteiligten 
selbst innerhalb einer angemessenen Frist nicht  

einigen sollten, will die Bundesregierung ihrerseits 
einer gesetzlichen Regelung nähertreten. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind Ihnen die Antwort des Vorsitzenden des Zeit-
schriftenverlegerverbandes auf diesen Wunsch der 
Bundesregierung und die Motive bekannt, mit denen 
er glaubt, begründen zu müssen, daß ein solcher 
Manteltarifvertrag nicht abgeschlossen werden 
könne, weil in vielen Verlagen diese Voraussetzun-
gen dafür nicht gegeben seien? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, mir ist 
bekannt, daß über diese Frage mittlerweile zwi-
schen dem Verband  der  Deutschen Zeitschriftenver-
leger und dem Deutschen Journalistenverband, der 
Deutschen Journalistenunion in der Industrie-
gewerkschaft Druck und Papier und der Deutschen 
Angestelltengewerkschaft Besprechungen aufgenom-
men worden sind und daß auch vereinbart wurde, 
die Beratungen über diesen Gegenstand fortzusetzen. 
Ich würde also zunächst das Ergebnis solcher Bera-
tungen abwarten wollen und mich vor allen Dingen 
nicht durch Wertungen einzelner Äußerungen im 
Zusammenhang mit einer Tarifverhandlung mög-
licherweise störend verhalten wollen. 

Präsident von Hassel: Zu einer zweiten Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ist Ihre erste Antwort so auszulegen, daß die Bun-
desregierung im Falle des Scheiterns dieser Bemü-
hungen sehr rasch zu einer gesetzlichen Regelung 
schreiten wird?  

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Sie haben mich richtig 
verstanden, Herr Kollege. Wenn es innerhalb einer 
angemessenen Frist zu keinem Verhandlungsergeb-
nis kommen sollte, sieht sich die Bundesregierung 
gezwungen, ihre anderen Möglichkeiten auszu-
schöpfen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Staatssekretär, welches 
Ressort innerhalb der Bundesregierung wäre nach 
der Erfahrung mit der Pressekommission und dem 
Bericht dazu für die Vorlage eines Redakteurgeset-
zes allgemeiner Art federführend? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Da es sich hier um eine 
grundlegende Frage des Presserechts handelt, darf 
ich — ohne Ressortegoismus zu zeigen — die Zu-
ständigkeit des Bundesministeriums des Innern an-
nehmen. 
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Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
fage, Herr Abgeordneter Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Staatssekretär, da es sich 
hier im wesentlichen um eine soziale und arbeits-
rechtliche Frage, die zu lösen ist, handelt — nämlich 
tarifvertraglicher Art —, darf ich fragen: Ist es nicht 
so, daß man neuerdings in bezug auf Pressefragen 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung federführend einschalten müßte, das bisher in 
diesen Fragen nicht beteiligt war? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Wenn es zu einem Tarif-
vertrag kommen sollte, wird natürlich für die Kon-
sequenzen, die sich aus dem Abschluß eines Tarif-
vertrags ergeben, innerhalb der Bundesregierung 
das dafür zuständige Ministerium, nämlich das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung, zu 
handeln haben. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. Ich danke Ihnen für die Beantwortung, Herr 
Staatssekretär. 

Ich komme nun zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Finanzen. Die Fra-
gen 18, 19 und 20 werden schriftlich beantwortet, da 
Abgeordneter Hirsch nicht im Saal ist. 

Ich rufe nunmehr die Frage 21 des Abgeordneten 
Peters (Poppenbüll) auf: 

Auf Grund welcher neuen Erkenntnisse, die bei der Haus-
haltsverabschiedung noch nicht bekannt waren, möchte der Bun-
desfinanzminister die vom Kabinett im März gesperrten 1,8 
Milliarden DM Bundesausgaben jetzt in eine echte Haushalts-
kürzung umgewandelt wissen? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Leicht. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich nehme an, Herr 
Kollege Peters, daß Ihre Anfrage auf die Veröffent-
lichungen in verschiedenen Tageszeitungen vom 
6. Mai 1969 über die vom Herrn Bundesminister der 
Finanzen am 5. Mai 1969 vor dem Deutschen Steuer-
kongreß gehaltene Rede zurückgeht. Die vom Herrn 
Bundesminister der Finanzen ausgesprochene Hoff-
nung, daß die Bundesregierung spätestens im Juli 
1969 die vorläufige Ausgabensperre in Höhe von 
1,8 Milliarden DM in eine endgültige umwandeln 
möge, geht zurück auf die zwischenzeitlich für jeden 
deutlich wahrnehmbare konjunkturelle Entwicklung. 

Während Ende 1968/Anfang 1969 noch nicht hin-
reichend genug zu erkennen war, ob die damals sich 
erst abzeichnenden — wenn Sie so wollen — Er-
wärmungserscheinungen der Konjunktur anhalten 
oder mit Hilfe der Stabilisierungsmaßnahmen der 
Bundesregierung vom 18. März 1969 bis Mitte des 
Jahres 1969 abklingen würden, erscheint nach Auf-
fassung des Herrn Bundesministers der Finanzen zur 
Sicherung der Preisstabilität und des angemessenen 
Wirtschaftswachstums nunmehr, und zwar auf 
Grund der neuesten Erkenntnisse, eine endgültige 
Ausgabensperre angebracht. Die Entscheidung über 
das Weiterbestehen der Verfügungssperre hat je-

doch nach dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
allein die Bundesregierung zu treffen. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß 
der Herr Bundesminister der Finanzen bereits wäh-
rend der zweiten Beratung des Entwurfs des Bundes-
haushalts 1969 zum Ausdruck gebracht hatte, daß die 
von der Bundesregierung zur Konjunkturstabilität 
getroffene vorläufige Verfügungssperre spätestens 
im Juli 1969 unter Berücksichtigung der weiteren 
konjunkturellen Entwicklung überprüft werden 
müsse. Diese Erklärung entsprach dem Kabinettsbe-
schluß vom 18. März 1969, und es gilt jetzt, danach 
zu handeln. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Peters. 

Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Staatssekretär, 
erinnern Sie sich daran, daß wir in der Haushalts-
debatte über dieses Thema gesprochen haben und 
die FDP-Fraktion schon damals vorgeschlagen hat, 
nicht erst eine Sperre zu verfügen, sondern gleich 
zur Kürzung zu schreiten? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich kann dies nach-
prüfen. Ich erinnere mich nicht so genau, Herr 
Peters; ich bin auch nicht so davon überzeugt. 

Präsident von Hassel: Zu einer zweiten Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Peters. 

Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie mir beipflichten, wenn ich sage, daß da-
mals eine Kürzung psychologisch stärker gewirkt 
hätte als zunächst die Sperre und jetzt nachher die 
Kürzung? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: In der jetzigen Beur-
teilung würde ich diese Frage verneinen. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 22 
des Abgeordneten Dr. Nann auf: 

Können die Hohenloher Landkreise Crailsheim, Bad Mergent-
heim, Künzelsau und Öhringen auf Grund der schlechten Ver-
kehrserschließung in Bälde damit rechnen, daß die Steuer für 
Beförderungen von oder nach bestimmten Teilen des Bundes-
gebiets auf 50 % ermäßigt wird? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich beantworte die 
Frage des Herrn Kollegen Dr. Nann wie folgt. Die 
Verordnung zu § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die Be-
steuerung des Straßengüterverkehrs, durch die die 
Steuer für Beförderungen von und nach bestimmten 
Gebieten auf 50 v. H. ermäßigt wird, ist am 6. Mai 
1969 im Bundesgesetzblatt Teil I S. 337 verkündet 
worden. In dieser Verordnung sind die von Ihnen 
gewünschten Landkreise nicht enthalten. Auf Grund 
Ihrer Anfrage ist das Institut für Raumordnung in 
Bad Godesberg, das die Auswahl der zu begünsti-
genden Gebiete nach objektiven Kriterien vorge- 
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nommen hat, um Auskunft gebeten worden, ob inso-
weit ein Irrtum vorliegt. Das Institut hat jedoch 
ausdrücklich bestätigt, daß nach den Auswahlgrund-
sätzen die Voraussetzungen für eine Begünstigung 
dieser Landkreise nicht vorliegen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Nann. 

Dr. Nann (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht, da es sich bei den Landkreisen Bad Mer-
gentheim und Crailsheim um Bundesausbaugebiete 
handelt, daß die Versagung einer solchen Begünsti-
gung den strukturellen Absichten in diesen Gebieten 
geradezu widerspricht? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Das glaube ich nicht. 
Man muß sehen, unter welchen Voraussetzungen 
eine Begünstigung möglich ist. Nach den Auswahl-
grundsätzen muß eine verkehrsmäßig schwache Auf-
geschlossenheit des Gebietes vorhanden sein. Das 
trifft nicht zu, wie die Feststellungen ergeben haben. 
Zweitens trifft es auch nicht zu, daß es sich um ver-
kehrsungünstig in Randlage gelegene Gebiete han-
delt. Das waren die beiden Voraussetzungen für die 
Entscheidung, die hierzu treffen war. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Nann. 

Dr. Nann (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht, daß es günstig wäre — zumal da ich diese 
Angaben anzweifle —, diese Kriterien noch einmal 
zu überprüfen? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich glaube, daß die 
Sorgfalt des Instituts so groß war, daß eine neue 
Überprüfung nach kurzer Zeit, nämlich jetzt nach 
sieben Tagen, zu keinem anderen Ergebnis führen 
wird. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 23 des Abgeordneten Dr. 
Staratzke auf. Ist der Abgeordnete im Saal? — Er 
ist nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. 

Ich rufe die Frage 24 des Abgeordneten Feller-
maier auf. — Er ist nicht anwesend. Die Frage wird 
schriftlich beantwortet. 

Die Frage 25 des Abgeordneten Fellermaier wird 
ebenfalls schriftlich beantwortet. 

Ich danke Ihnen, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, für die Beantwortung. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung auf, zunächst die 
Frage 46 des Abgeordneten Dr. Imle: 

Hält es die Bundesregierung für richtig, daß langdienenden 
Unteroffizieren in bestimmten Standorten während der Grund-

ausbildung für neu eingezogene Rekruten kein Urlaub gewährt 
wird und damit diese Unteroffiziere nicht in der Lage sind, 
während der großen Sommerferien mit ihrer Ehefrau und ihren 
Kindern einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Adorno. 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, die 
Bundesregierung ist der Auffassung, daß ein bean-
tragter Erholungsurlaub dem Soldaten in aller Regel 
zu erteilen ist, sofern der Urlaubsgewährung nicht 
zwingende dienstliche Erfordernisse entgegenstehen. 
Sie hat auch mit Nr. 4 der Ausführungsbestimmun-
gen zum § 1 der Soldatenurlaubsverordnung eine 
entsprechende Regelung getroffen. 

Erschwerend kann für die Führer von Ausbil-
dungstruppenteilen sein, daß in einigen Bundes-
ländern ein Teil der Sommerschulferien mit dem 
ersten Ausbildungsmonat der Rekruten zusammen-
fällt, die jeweils am .1. Juli ihren Dienst antreten. 
Gerade im ersten Ausbildungsmonat kommt es auf 
die Anwesenheit der älteren und erfahrenen Unter-
führer an. Es kann vorkommen, daß in bestimmten 
Einheiten eine verhältnismäßig große Zahl der 
Unterführer verheiratet ist und schulpflichtige Kin-
der hat. Sie alle zur gleichen Zeit in Urlaub zu 
schicken, ist nicht zu verantworten. 

Aus Fürsorgegründen wird der für die Gewährung 
des Erholungsurlaubs zuständige Vorgesetzte be-
müht sein, in dieser Hinsicht einen möglichst ge-
rechten Ausgleich zu finden. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Staatssekretär, besteht die 
Möglichkeit, die Kommandeure darauf aufmerksam 
zu machen und darauf hinzuwirken — vielleicht darf 
ich das aus Ihren letzten Worten schließen —, daß 
dann, wenn nicht zahlreiche verheiratete Unter-
offiziere mit Kindern da sind, wenigstens den Unter-
offizieren mit Kindern in solchen Fällen Urlaub 
erteilt wird? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Diese Möglich-
keit besteht durchaus. Danach wird auch gehandelt. 

Dr. Imle (FDP) : Würden Sie darauf noch einmal 
hinweisen, Herr Staatssekretär? 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Ich bin gerne 
bereit, das zu veranlassen. 

Präsident von Hassel: Die Frage 47 
Hält es die Bundesregierung im Sinne der Wehrgerechtigkeit 

für vertretbar, daß, wie dies geschehen ist, ein Wehrpflichtiger 
in den Jahren 1964/1965 18 Monate seines Grundwehrdienstes 
abgeleistet hat und, nachdem er danach bereits zu drei Wehr-
übungen einberufen worden ist, er nun schon den Stellungs-
befehl zu seiner vierten Wehrübung bekommen hat, während 
keinem anderen Bürger seines Dorfes bisher Ähnliches auferlegt 
worden ist? 
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des Abgeordneten Dröscher wird im Einverständnis 
mit dem Fragesteller schriftlich beantwortet. Die 
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Adorno vom 13. Mai 1969 lautet: 

Die Bundeswehr ist grundsätzlich bemüht, die Reservisten —
auch im Sinne einer Wehrgerechtigkeit — gleich häufig mit 
Wehrübungen zu belasten. Bei dem in Ihrer Frage vorgebrach-
ten Fall handelt es sich, wie wir überprüft haben, um einen 
Reservisten der Heimatschutztruppe. Die Ausbildung der in 
die Heimatschutztruppe mobbeorderten Reservisten erfolgt in 
insgesamt 4 jährlich aufeinanderfolgenden Ausbildungsabschnit-
ten von je 12 Tagen Dauer in Form der Mobilmachungsübung. 

Da die für Wehrübungen zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel auch in den nächsten Jahren noch nicht ausreichen, muß-
ten Ausbildungsschwerpunkte befohlen werden, zu denen auch 
der Aufbau der Heimatschutztruppe gehört. 

In diesem Jahr schließen die ersten Reservisten der Heimat-
schutztruppe den 4. Ausbildungsabschnitt ab. Aus diesem Grund 
werden zur Zeit Bestimmungen erarbeitet mit dem Ziel, Reser-
visten der Heimatschutztruppe als Ausgleich für ihre stärkere 
Belastung mit Wehrübungen nach Abschluß des 4. Ausbildungs-
abschnittes von weiteren Wehrübungen freizustellen. Auf Grund 
des Fehls an Offizieren der Reserve und Unteroffizieren der 
Reserve wird eine solche Regelung zunächst nur für Mannschaf-
ten gelten. 

Ich rufe die Fragen 48 und 49 des Abgeordneten 
Reichmann auf: 

Ist zutreffend, daß durch den Wegzug der französischen Luft-
streitkräfte vom Flugplatz Bremgarten viele Bundeswohnungen 
in der Stadt Müllheim (Baden) leer stehen? 

Ist zutreffend, daß für die Angehörigen des Jagdgeschwaders 
Immelmann, die jetzt den Flugplatz Bremgarten beziehen, nicht 
alle leeren, freigewordenen Bundeswohnungen benutzt werden, 
sondern im benachbarten Staufen beabsichtigt ist, neue Woh-
nungen zu bauen? 

Sie werden vom Abgeordneten Wächter übernom-
men. 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Präsident, 
wegen des Sachzusammenhangs wäre ich dankbar, 
wenn ich die beiden Fragen zusammen beantworten 
dürfte. 

Präsident von Hassel: Keine Bedenken. Bitte 
schön! 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Die französischen 
Streitkräfte verfügen in Müllheim über 380 Woh-
nungen. Hiervon haben sie 44 Wohnungen für die 
Bundeswehr freigegeben. Diese Wohnungen werden 
gegenwärtig instand gesetzt und alsdann von An-
gehörigen der Bundeswehr bezogen. Die Freigabe 
der restlichen 336 Wohnungen ist von den franzö-
sischen Streitkräften bisher abgelehnt worden. Die 
Bundeswehr benötigt über die von den französi-
schen Streitkräften in Freiburg und Müllheim frei-
gegebenen Wohnungen hinaus etwa weitere 200 
Wohnungen. Es ist beabsichtigt, hiervon einen Teil 
in der Gemeinde Staufen zu bauen. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage? — 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung erledigt. Ich 
danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Verkehr. Zunächst die Frage 50 des 
Abgeordneten Horstmeier. Ist der Abgeordnete im 
Saal? — Er ist nicht im Saal; die Fragen 50 und 51 
werden schriftlich beantwortet. 

Nun die Fragen 52 und 53 des Abgeordneten Dr. 
Jahn (Braunschweig) : 

An welchen Stellen des Straßennetzes im Raume Braunschweig 
bestehen besondere Engpässe des Verkehrs, an denen es zu 
erheblichen Verkehrsstauungen und Beeinträchtigungen des Ver-
kehrsflusses kommt? 

Wie kann durch Ausbaumaßnahmen zu einer Beschleunigung 
des Verkehrsflusses beigetragen werden? 

Die Fragen werden im Einvernehmen mit dem 
Fragesteller schriftlich beantwortet. Die Antwort 
liegt noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im 
Sitzungsbericht abgedruckt. 

Wir kommen zur Frage 54 des Abgeordneten Dr. 
Bardens. Ist der Abgeordnete im Saal? — Er ist nicht 
im Saal; die Fragen 54 und 55 werden schriftlich 
beantwortet. 

Ich rufe die Frage 56 des Abgeordneten Dr. Imle 
auf: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, in Verhand-
lungen mit der Deutschen Bundesbahn anzustreben, daß bei 
künftigen Sonderangeboten im Reiseverkehr Fahrten von und 
nach Berlin insbesondere für ältere Leute und Rentner in die 
Vergünstigungen mit einbezogen werden? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär Wittrock. 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, die Einwohner 
Berlins können alle bei der Deutschen Bundesbahn 
eingeführten Ermäßigungen in Anspruch nehmen 
— auch die von Ihnen hier erwähnte Ermäßigung —, 
wenn und soweit sie auf Bundesbahnstrecken fahren. 
Die Deutsche Reichsbahn hat eigene, abweichende 
Tarife. In die Sonderaktionen der Deutschen Bundes-
bahn war sie leider und naturgemäß nicht einbezo-
gen, und nach Mitteilung der Bundesbahn besteht 
auch keine Aussicht, daß den Berlinern Sonder-
ermäßigungen der erwähnten Art auf den Strecken 
der Deutschen Reichsbahn eingeräumt werden. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Staatssekretär, besteht 
eine Möglichkeit, einmal zu prüfen, ob die Deutsche 
Bundesbahn nicht für diese Rentner für Fahrten von 
Berlin in das Bundesgebiet eine entsprechende wei-
tere Ermäßigung auf den Bahnstrecken der Deut-
schen Bundesbahn gewähren könnte? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, Ihre Frage, ob die 
Möglichkeit besteht, dies zu prüfen, ist bejahend zu 
beantworten. Hinsichtlich des Prüfungsergebnisses 
allerdings bin ich skeptisch. Sie wissen, daß die Bun-
desbahn die Tarifhoheit in eigener Zuständigkeit 
wahrnimmt; der Bundesminister für Verkehr ist 
Genehmigungsbehörde. Ich kann also nur mit dieser 
Einschränkung, die ich der Ordnung halber gegeben 
habe, Ihre Bitte um Prüfung in positivem Sinne be-
antworten. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Staatssekretär, wenn die 
Bundesbahn zu einem positiven Ergebnis käme, 
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wäre damit ja eine Einnahmeverminderung verbun-
den. Wäre die Bundesregierung in diesem Falle ge-
mäß § 28 a bereit, der Bundesbahn den Einnahme-
ausfall zu ersetzen? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Sie haben die gesetzliche Grundlage zu-
treffend dargestellt. § 28 a des Bundesbahngesetzes 
böte eine Basis. Ob und inwieweit sich aus dieser 
gesetzlichen Regelung bei einem etwaigen positiven 
Ergebnis der Überprüfung seitens der Bundesbahn 
ein Ausgleichsanspruch ergibt, bedarf der Abstim-
mung zwischen den Ressorts. Sie wissen, das ist 
nicht allein Sache des Bundesministers für Verkehr. 
Ich glaube, man sollte hierzu erst dann Stellung 
nehmen, wenn ein konkreter Anlaß gegeben ist. 

Präsident von Hassel: Frage 57 des Abgeord-
neten Dröscher: 

Wurde bei den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung 
und der Landesregierung Rheinland-Pfalz in bezug auf die 
weitere Elektrifizierung des Bundesbahnstreckennetzes berück-
sichtigt, daß auf der Strecke Saarbrücken—Bingerbrück die 
Elektrifizierung demnächst bis Türkismühle/Nahe gediehen sein 
wird und nur noch eine Lücke von rund 80 km zu schließen 
sein wird, um eine durchgehende elektrifizierte Verbindung 
zwischen Bingerbrück—Bad Kreuznach—Idar-Oberstein—Saarbrük-
ken zu schaffen und damit einer traditionellen Ost-West-Ver-
bindung wieder das ihr zukommende Gewicht zu geben? 

Die Frage wird im Einvernehmen mit dem Frage-
steller schriftlich beantwortet. Die Antwort des 
Staatssekretärs Wittrock vom 13. Mai 1969 lautet: 

Wie Ihnen, Herr Abgeordneter, in der Fragestunde am 24. Ok-
tober 1968 bereits mitgeteilt worden ist, kann mit einer Elektri-
fizierung des über Türkismühle hinausgehenden Streckenab-
schnitts bis Bingerbrück vorerst nicht gerechnet werden. Wäh-
rend die Strecke zwischen Saarbrücken und Türkismühle wegen 
des dort vorhandenen erheblichen Nahverkehrs eine entspre-
chende Belastung aufweist, ist der Verkehr auf dem Abschnitt 
Türkismühle—Bingerbrück so gering, daß eine Elektrifizierung 
nicht wirtschaftlich wäre. Diese Strecke ist deshalb auch bei 
den Regierungsverhandlungen nicht berücksichtigt worden. 

Frage 58 des Abgeordneten Zebisch. — Er ist nicht 
im Saal; die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die Frage 59 des Abgeordneten Feller-
maier auf. — Er ist nicht im Saal; sie wird schrift-
lich beantwortet. 

(Abg. Frehsee: Herr Zebisch ist im Saal, 
Herr Präsident!) 

— Ich bin damit einverstanden, daß wir die Frage 
58 des Abgeordneten Zebisch noch einmal aufrufen: 

Stimmen Meldungen der Bildzeitung vom 6. Mai 1969, daß 
die Autofahrer infolge des Geschäftsgebarens der Gesellschaft 
für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen durch regionale Preis-
unterschiede bis zu 10 Pf/l (extrem 70,2 Pf/1) übervorteilt 
werden? 

Zur Beantwortung der Frage 58 Herr Staatssekre-
tär Wittrock. Bitte schön! 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, es trifft nicht zu, 
daß infolge des Geschäftsgebarens der GfN der 
Autofahrer übervorteilt wird. Die Preise an den 
Bundesautobahn-Tankstellen werden von den Kraft-
stoffgesellschaften ohne Mitwirkung der GfN fest-
gesetzt. Eine frühere Vertragsklausel in den Ver-
trägen zwischen der GfN und den Kraftstoffirmen,  

die diesen Firmen eine gewisse Bindung an das 
regionale Kraftstoffpreisgefüge auferlegte, wurde 
bereits im Jahre 1961 durch das Bundeskartellamt 
für nichtig erklärt. 

Es trifft zu, daß Preisunterschiede zwischen Auto-
bahn-Tankstellen und Tankstellen in dem jewei-
ligen regionalen Bereich außerhalb der Autobahn 
bestehen. Auch Herr Bundesminister Leber — ich 
darf das nachdrücklich betonen — ist überzeugt, daß 
die Preise für Normalbenzin und für Superbenzin 
an den Bundesautobahn-Tankstellen zu hoch sind. 
Aber ich möchte bemerken, daß die Unterschiede 
zwischen BAB-Tankstellenpreisen und Preisen an 
anderen Tankstellen in der gleichen Region nicht 
mit der Bemessung der Provision begründet wer-
den können, die die Kraftstoffirmen an die GIN 
als den Eigentümer der Bundesautobahn-Tankstellen 
zu zahlen haben. Soweit mir bekannt ist, berufen 
sich die Kraftstoffirmen zur Begründung des er-
höhten Kraftstoffpreises auch nicht auf die an die 
GfN zu zahlende Provision, sondern sie berufen 
sich ausschließlich auf die allgemeine Wettbewerbs-
lage. 

Ich darf noch folgendes hinzufügen, Herr Präsi-
dent. Da sich die ungenügende Möglichkeit der Ein-
flußnahme der GfN als verbraucherfeindlich erwie-
sen hat, wird zur Zeit geprüft, in welcher Weise 
künftig eine Einwirkung auf die Preisgestaltung 
ermöglicht werden kann. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Zebisch. 

Zebisch (SPD) : Wie hoch ist die Provision, die 
die GfN gewährt, und wohin fließen die Gewinne 
der GfN? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Die GfN ist eine selbständige Gesell-
schaft. Die Provision entspricht der Höhe nach dem, 
was die Kraftstoffirma einem anderen Tankstellen-
besitzer, der eine Tankstelle als Eigentümer errich-
tet hat, zu zahlen hat. Es gibt einen kleinen Unter-
schied zwischen dem, was in diesen anderen Fällen 
von der Kraftstoffirma an Provision zu zahlen ist, 
und der Bemessung der Provision, die an die GfN 
zu zahlen ist, die ja Eigentümerin der Tankstellen 
ist. Der Unterschied liegt bei etwas über einem 
Pfennig. Sie können aus dieser geringen Bemessung 
des Unterschieds, der sich dadurch rechtfertigt, daß 
die GIN-Tankstellen geschäftlich außerordentlich 
interessant sind, nicht ableiten, daß die preislichen 
Überhöhungen, die der Kunde bei den Tankstellen 
auf der Autobahn in Kauf nehmen muß, bloß wegen 
der Bemessung der Provision gerechtfertigt seien. 

(Abg. Zebisch meldet sich zu einer weiteren 
Zwischenfrage.) 

Präsident von Hassel: Sie haben schon zwei 
Zusatzfragen gestellt. Die Zusatzfragen sind für Sie 
erschöpft. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der 
Fragestunde angelangt. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) 
— Drucksache V/2291 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(13. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäfts-
ordnung 
- Drucksache V/4180 —

Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

bb) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (19. Ausschuß) 
— Drucksachen V/4110, zu V/4110 —

Berichterstatter: Abgeordneter Porten, 
Abgeordneter Jaschke 

(Erste Beratung 143. Sitzung) 

b) Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 

— Drucksachen V/3418, V/3957 — 

Bevor wir in  die Beratung dieses Tagesordnungs-
punktes eintreten, glaube ich, daß ich auf ein inter-
nationales Ereignis von weltweiter arbeits- und 
sozialpolitischer Bedeutung hinweisen darf. In die-
sem Jahr feiert die 1919 gegründete Internationale 
Arbeitsorganisation, der  das Deutsche Reich bereits 
1919 und die Bundesrepublik Deutschland 1951 als 
Mitglieder beigetreten sind, ihr 50jähriges Bestehen. 
In dieser heute 120 Mitgliedstaaten aus aller Welt 
umfassenden größten internationalen Organisation 
auf dem Gebiete der Arbeits- und der Sozialpolitik 
arbeiten Vertreter der Regierungen, der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer zum Wohle der schaf-
fenden Bevölkerung der ganzen Welt zusammen. 
Diese enge und fruchtbare Zusammenarbeit hat 
ihren sichtbarsten Niederschlag in einer großen Zahl 
von Übereinkommen und von Empfehlungen gefun-
den. Die Erfolge dieser Organisation in dem letzten 
halben Jahrhundert sind überaus wertvolle Beiträge 
zur Erhaltung des sozialen Friedens und zur Förde-
rung der sozialen Gerechtigkeit in der Welt 
gewesen. 

Ich möchte der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Namen des Deutschen Bundestages zu ihrem 
50jährigen Bestehen herzlichste Glückwünsche und 
den Wunsch aussprechen, es möge dieser Organi-
sation beschieden sein, ihre für die ganze Mensch-
heit so segensreiche Tätigkeit auch in  den kommen-
den Jahren erfolgeich fortzusetzen. 

(Beifall.) 

Zunächst spreche ich meinen Dank den Bericht-
erstattern für die Vorlage ihrer Schriftlichen Berichte 
aus. Mit dem Dank an die Berichterstatter verbinde 
ich die Frage, ob die Berichterstatter eine zusätz-
liche mündliche Berichterstattung wünschen. — Das 
Wort als Berichterstatter hat der Abgeordnete Por-
ten von der CDU/CSU-Fraktion. 

Porten (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir, daß  

ich als Berichterstatter vorab noch eine Korrektur 
des Schriftlichen Berichtes bekanntgebe, die vom 
Ausschuß für Arbeit beschlossen worden ist, nach-
dem der Bericht ausgedruckt war. Auf Seite 92 der 
Drucksache V/4110 muß bei § 214 in der rechten 
Spalte der letzte Halbsatz „soweit Besonderheiten 
der Bundesanstalt nicht entgegenstehen" gestrichen 
werden. Diese Streichung ist jedoch in der Druck-
sache zu V/4110 bereits berücksichtigt. 

Der Haushaltsausschuß hat im Rahmen seiner Mit-
beratung den Wunsch geäußert, diesen Halbsatz zu 
streichen, weil er eine mit dem Haushaltsrecht nicht 
zu vereinbarende präjudizielle Bedeutung habe. Der 
Ausschuß für Arbeit hatte sich zunächst dafür aus-
gesprochen, dieser Anregung nicht zu folgen. In 
seiner Sitzung vom 7. Mai hat der Ausschuß jedoch 
auf Grund der Vorstellungen des Berichterstatters 
im Haushaltsausschuß, des Herrn Kollegen Krampe, 
beschlossen, dem Wunsche zu entsprechen, um die 
Verabschiedung des Gesetzes in dieser Woche nicht 
in Frage zu stellen. 

Ich bin der Auffassung, daß der Haushaltsaus-
schuß einen mit dem geltenden Parlamentsrecht un-
vereinbaren Weg beschreitet, wenn er ein Junktim 
zwischen der Berücksichtigung seiner Wünsche als 
mitberatender Ausschuß und seiner Berichterstattung 
nach § 96 der Geschäftsordnung beschließt. Denn es 
handelt sich um zwei voneinander unabhängige 
Fragen. Die Nichtberücksichtigung des Wunsches des 
Haushaltsausschusses hätte nämlich keine finan-
ziellen Auswirkungen auf die Haushaltslage des 
Bundes gehabt. Ich möchte diese Problematik hier 
aber nur erwähnen, damit sich die Kommission zur 
Vorbereitung auf eine Parlamentsreform mit ihr 
befassen kann. Dies scheint mir unumgänglich not-
wendig zu sein, um für die Zukunft Klarheit in einer 
solchen Frage herbeizuführen. 

Nun lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zu 
dem vorgelegten Schriftlichen Bericht machen. Der 
Ausschuß für Arbeit, als dessen Berichterstatter ich 
zu Ihnen spreche, hat in 23 Sitzungen den Entwurf 
eines Arbeitsförderungsgesetzes beraten. Die Ergeb-
nisse dieser Beratungen sind im Schriftlichen Bericht, 
auf die ich Sie wegen der Einzelheiten verweisen 
darf, ausführlich dargestellt. Gestatten Sie mir noch 
einige ergänzende und zusammenfassende Bemer-
kungen zunächst zum Gesetzentwurf im allgemei-
nen und dann zu einzelnen Schwerpunkten. 

Erstens. Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Entwurf eines Arbeitsförderungsgesetzes zielt dar-
auf ab, das gesamte Recht der Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung oder, wie man heute 
sagen muß, der Arbeitsförderung neu zu ordnen. Es 
soll auf die Bedürfnisse einer modernen Arbeits-
markt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik zugeschnitten 
werden und mehr als bisher ein vorausschauendes 
Tätigwerden der Arbeitsverwaltung ermöglichen. 
Hierzu sieht der Entwurf neben bewährten alten Re-
gelungen zahlreiche Verbesserungen und Ergänzun-
gen des geltenden Rechts vor. Der Ausschuß für 
Arbeit bejaht übereinstimmend Zielsetzung und 
Konzeption des Gesetzentwurfes. Soweit er die Re-
gierungsvorlage ergänzt und geändert hat, hat er 
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dies getan, um den Bedürfnissen des heutigen Ar-
beitslebens noch mehr entgegenzukommen. 

Zweitens. Die Berufsberatung gehört nach wie vor 
zu den wichtigsten Tätigkeiten der Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung, die durch das Arbeitsförderungsgesetz die um-
fassende Bezeichnung „Bundesanstalt für Arbeit" er-
hält. Die Berufsberatung wird mit der fortschreiten-
den Änderung der arbeitenden Berufswelt mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnen; die zunehmende Dif-
ferenzierung der betrieblichen und schulischen Aus-
bildung, das Auftauchen neuer, das Verschwinden 
bewährter Berufe machen es dem jungen Menschen 
oft nicht leicht, sich für den Beruf zu entscheiden, 
der seinen Fähigkeiten und Neigungen .entspricht 
und ihm gleichzeitig eine sichere und berufliche Zu-
kunft bietet. Der Ausschuß begrüßt es  daher, daß 
der Entwurf das geltende Recht an die neuen Gege-
benheiten anpaßt und die Aufgaben der Berufsbera-
tung erweitert. 

Drittens. Eine gezielte und sinnvolle Tätigkeit der 
Bundesanstalt isst nur möglich, wenn ihren Dienst-
stellen zuverlässige, ausreichende Informationen 
über Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. Die im Gesetz vorgesehene 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist deshalb auch 
nach Auffassung des Ausschusses unerläßlich. 

Darüber hinaus hat der Ausschuß es für erforder-
lich angesehen, daß die Dienststellen der Bundes-
anstalt rechtzeitig über alle betrieblichen Verände-
rungen unterrichtet werden, die zu Arbeitslosigkeit 
oder unterwertiger Beschäftigung führen können. Er 
hat deshalb in dem neu eingefügten § 8 a eine 
entsprechende Mitteilungspflicht der Betriebe be-
gründet. 

Es ist dem Ausschuß bekannt, daß gerade in Be-
reichen der Wirtschaft über diesen Paragraphen 
keine absolute Zufriedenheit herrscht; ich darf aber 
darauf verweisen, daß nach § 8 a Abs. 2 die Bundes-
anstalt bei ihren Maßnahmen eine Mitwirkung der 
Selbstverwaltung zu gewährleisten hat, und ich habe 
das Vertrauen in  die Selbstverwaltung, daß die 
Ausführungsbestimmungen zu diesem Paragraphen 
sinnvoll und zweckmäßig den wirtschaftlichen und 
betrieblichen Notwendigkeiten angepaßt werden. 

Viertens. Die Förderung der beruflichen Bildung 
— und nur um die Förderung handelt es sich hier — 
wird in Zukunft eine bedeutsame Aufgabe der Bun-
desanstalt sein. Die Bildungsförderung dient dem 
einzelnen, indem sie seine  berufliche Mobilität stärkt 
oder seinen beruflichen Aufstieg erleichtert und da-
durch das berufliche Risiko herabmindert, das mit 
den ständigen Wandlungen in der Wirtschaft ver-
bunden ist. Sie dient aber auch einem reibungslosen 
Ablauf der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, in-
dem sie an der Steigerung des Sozialprodukts mit-
wirkt und die notwendigen Anpassungsprozesse er-
möglicht. Individuelle Förderung und institutionelle 
Förderung sollen einander sinnvoll ergänzen. 

Fünftens. Der Gesetzentwurf enthält in § 38 Vor-
schriften über die Förderung der beruflichen Aus-
bildung in Betrieben und überbetrieblichen Einrich-
tungen. Es liegt nahe, diese Regelungen mit den 

Vorschriften über die Förderung der gesamten schu-
lischen Ausbildung in  einem einheitlichen Gesetz zu-
sammenzufassen. Der Ausschuß hat deshalb die 
Vorschriften über die Förderung der beruflichen 
Ausbildung nur als vorläufigen Bestandteil des 
Arbeitsförderungsgesetzes angesehen und begrüßt 
es, daß die Arbeiten an einem umfassenden Ausbil-
dungsförderungsgesetz schon weit fortgeschritten 
sind. 

Außerdem trägt das Arbeitsförderungsgesetz in 
vollem Umfang den möglichen Auswirkungen eines 
Strukturwandels Rechnung. Es bezieht daher die 
Selbständigen, die infolge des Strukturwandels eine 
Tätigkeit als Arbeitnehmer aufnehmen wollen, in 
alle Maßnahmen der beruflichen Fortbildung — § 41 
— oder der beruflichen Umschulung — § 47 — ein. 

Sechstens. Besondere Bedeutung wird in Zukunft 
die berufliche Rehabilitation gewinnen. Es gibt z. B. 
etwa 1,5 Millionen Frühinvaliden, von denen etwa 
50 v. H. durch rechtzeitige und gezielte Rehabili-
tationsmaßnahmen für das Erwerbsleben hätten zu-
rückgewonnen werden können. Der Ausschuß hat, 
um der Bedeutung dieser Frage gerecht zu werden, 
die in der Regierungsvorlage verstreuten Vorschrif-
ten über die berufliche Rehabilitation in einem be-
sonderen Unterabschnitt zusammengefaßt. Die Bun-
desanstalt hat danach körperlich, geistig und see-
lisch Behinderte zu fördern, um ihre Erwerbsfähig-
keit zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzu-
stellen, soweit nicht andere Träger, z. B. die Unfall-
versicherung mit ihren bewährten Maßnahmen, vor-
rangig zuständig sind. 

Der Ausschuß hat die im Regierungsentwurf vor-
gesehene Regelung, nach der bestimmte Gruppen 
besonders schwer Behinderter weiterhin nach dem 
Bundessozialhilfegestz gefördert, also von den Reha-
bilitationsmaßnahmen der Bundesanstalt ausge-
schlossen werden sollten, in Übereinstimmung mit 
dem Ausschuß für Sozialpolitik gestrichen. Dadurch 
wird es möglich, die Maßnahmen der Bundesanstalt 
allen Betroffenen gleichmäßig zugute kommen zu 
lassen. 

Siebentens. Mit der neu eingeführten produktiven 
Winterbauförderung soll die Entwicklung zu einem 
ganzjährigen Bauen weiter gefördert werden. Die 
Bundesanstalt zahlt den Bauunternehmern Zuschüsse 
für die Mehrkosten des Winterbaus, wenn die Bau-
stellen hinreichend geschützt sind und die Bauarbei-
ten bei normalem Witterungsablauf in der Schlecht-
wetterzeit nicht unterbrochen werden. Der Ausschuß 
glaubt mit der Bundesregierung, daß der volkswirt-
schaftliche Nutzen der produktiven Winterbauförde-
rung beträchtlich höher einzuschätzen ist als die 
hierfür erforderlichen Aufwendungen, zumal durch 
die produktive Winterbauförderung erhebliche Be-
träge beim Schlechtwettergeld eingespart werden 
können. 

Achtens. Die überdurchschnittlich hohen Arbeits-
losenzahlen bei älteren Arbeitnehmern in bestimm-
ten Bezirken haben den Ausschuß veranlaßt, sich der 
Frage, wie diese Arbeitnehmergruppe gefördert und 
betreut werden kann, besonders anzunehmen. Der 
Ausschuß hat mehrere Förderungsmöglichkeiten ge-
prüft, so unter anderem die Festsetzung von Be- 
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schäftigungsquoten. Um aber jede Diskriminierung 
älterer Arbeitnehmer zu vermeiden, hat sich der 
Ausschuß hier auf ein einfaches Zuschußsystem be-
schränkt. Danach erhalten Betriebe, die arbeitslose 
und schwer unterzubringende ältere Arbeitnehmer 
beschäftigen, Lohnzuschüsse, die bis zu 50 v. H. des 
tariflichen oder ortsüblichen Arbeitsentgeltes be-
tragen. Darüber hinaus hat der Ausschuß die insti-
tutionelle Förderung solcher Betriebe vorgesehen, 
die ausschließlich die Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmer zum Ziele haben. 

Neuntens. Die Gewährung von Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosenhilfe gehört zu den klassischen 
Aufgaben der Bundesanstalt. Diese Leistungen be-
halten ihre bisherige Bedeutung unverändert. Der 
Ausschuß hat die im Regierungsentwurf vorgesehe-
nen Regelungen, die sich eng an das geltende 
Recht anlehnen, teilweise vereinfacht und die Lei-
stungen noch über die Regierungsvorlage hinaus 
verbessert. 

Zehntens. Besonders intensiv hat sich der Aus-
schuß um eine Neufassung der Vorschriften über 
die Gewährung von Arbeitslosengeld bei Streiks 
bemüht. Die vom Ausschuß beschlossene Fassung 
dürfte eine angemessene Lösung der Interessen-
konflikte darstellen, wobei zu betonen ist, daß der 
gefundene Weg hierbei zweifellos ein vertretbarer 
Kompromiß ist, wenn er auch nicht in allen Teilen 
der Wirtschaft und draußen absolutes Verständnis 
findet. Ich möchte aber auch hier ergänzend darauf 
hinweisen, daß die Selbstverwaltung der Bundesan-
stalt nach Ziffer 3 der Richtlinien ja zweifellos noch 
eine praktikable und sinnvolle Lösung finden wird. 
Auch hier möchte ich betonen, daß ich dieses Ver-
trauen zur Selbstverwaltung der Bundesanstalt 
habe. 

Elftens. Der Ausschuß hat sich lange und eindring-
lich mit der Frage befaßt, aus welchen Mitteln die 
zahlreichen Aufgaben der Bundesanstalt finanziert 
werden sollen. Nach der Regierungsvorlage soll die 
Finanzierung ausschließlich aus Beiträgen der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer erfolgen. Viele 
Leistungen der Bundesanstalt kommen aber nicht 
nur Arbeitnehmern zugute, sondern einem erwei-
terten Personenkreis, so etwa die Arbeitsvermitt-
lung, die Berufsberatung und die Förderung der 
Berufsbildung. Es wird daher in Zukunft zu über-
legen sein, ob nicht die Leistungen der Bundesan-
stalt, die nicht zum engeren Bereich der Arbeits-
losenversicherung gehören, aus allgemeinen Steuer-
mitteln finanziert werden müssen. Der Ausschuß 
sieht deshalb die im Gesetz vorgesehene Regelung 
nur als eine vorläufige Lösung an. Um die Frage 
demnächst endgültig klären zu können, soll die 
Bundesregierung nicht erst bis Ende 1974 — wie im 
Regierungsentwurf vorgesehen —, sondern bis Ende 
1972 berichten, welche Aufwendungen für die För-
derung der beruflichen Bildung erforderlich waren 
und sein werden und welche gesetzlichen Möglich-
keiten für eine andere Regelung des Finanzierungs-
problems bestehen. 

Zwölftens. Der Ausschuß hat die Vorschriften über 
die Organisation der Bundesanstalt in mehreren 
Punkten verbessert. Er hat sich dabei bemüht, das 

Prinzip der Selbstverwaltung, das für die Bundesan-
stalt nach wie vor uneingeschränkte Bedeutung hat, 
mit den Anforderungen an eine moderne und schlag-
kräftige Verwaltung in Einklang zu bringen. 

Dreizehntens. Die Vorschriften über die Anlage 
der Rücklage hat der Ausschuß weitgehend neu 
gefaßt. Er hat dabei die Voraussetzungen für die im 
Regierungsentwurf vorgesehene Bindung bei der 
Anlage der Schwankungsreserve an das Einverneh-
men mit der Bundesbank enger gefaßt. Die Entschei-
dungsfreiheit — das möchte ich hier betonen — des 
Vorstands bei der Anlage ist nicht stärker einge-
schränkt, als dies aus konjunktur- und währungs-
politischen Gründen unbedingt erforderlich ist. Nach 
einer Rezession, in der auf die Rücklage zurückge-
griffen werden müßte, ist zuerst wieder die Schwan-
kungsreserve — d. h. die liquiden Mittel — auf den 
im Gesetz vorgesehenen Normalstand zu bringen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter Porten und erteile das Wort dem 
Mitberichterstatter, Herrn Abgeordneten Jaschke 
von der Fraktion der SPD. 

Jaschke (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Bevor ich zum Bericht 
Stellung nehme, möchte ich eine Feststellung treffen, 
und zwar eine unangenehme. Ich habe feststellen 
müssen, daß der von den beiden Berichterstattern 
abgestimmte Bericht geändert worden ist und daß 
die ursprüngliche Fassung nicht so ist wie die jetzt 
im Druck vorliegende. Ich glaube, daß das nicht geht 
und daß man, wenn man vor der Drucklegung Ände-
rungen vorsehen möchte, das mit den Berichterstat-
tern abzusprechen hat. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Als das Arbeitsförderungsgesetz 1967 eingebracht 
wurde, konnte ich damals darauf verweisen, daß der 
Vorgänger, nämlich das AVAVG, vierzig Jahre alt 
geworden war. Es hatte sich in den letzten Jahren 
gezeigt, daß man die notwendige Anpassung dieses 
Gesetzes an die Erfordernisse der heutigen Zeit 
durch Novellierungen nicht mehr erreichen kann. 
Deshalb entstand der Vorsatz, ein neues Gesetz zu 
schaffen, das eben diesen Erfordernissen entspricht. 

Die SPD-Fraktion brachte aus diesem Grunde im 
Jahre 1966 das Arbeitsmarktanpassungsgesetz ein. 
Ein Jahr später folgte der Regierungsentwurf des 
Arbeitsförderungsgesetzes. Die Fraktionen kamen 
überein — die SPD gab ihr Einverständnis —, daß 
beide Gesetzentwürfe gemeinsam beraten werden. 
Das Ergebnis liegt nun vor. 

Dieses Gesetz versucht, alte und bewährte Grund-
sätze zu erhalten; ich denke an die Unparteilichkeit 
und an die Unentgeltlichkeit. Aber es hat auch eine 
Reihe neuer Akzente gesetzt. Das geht schon aus 
dem § 1 hervor, den man als Präambel zu diesem 
Gesetz ansehen kann. Ich zitiere diesen § 1 mit Ge-
nehmigung des Herrn Präsidenten: 

Die Maßnahmen nach diesem Gesetz sind im 
Rahmen der Sozial- und Wirtschaftspolitik der 
Bundesregierung darauf auszurichten, daß ein 
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hoher Beschäftigungsstand erzielt und aufrecht-
erhalten, die Beschäftigungsstruktur ständig 
verbessert und damit das Wachstum der Wirt-
schaft gefördert wird. 

Dieser § 1 enthält den Leitgedanken, der dieses Ge-
setz bestimmt. 

Was will nun dieses Gesetz an Neuem? Es will 
nicht, wie es vordem war, daß das Kind erst in den 
Brunnen fallen muß, damit man es wieder heraus-
holt, sondern es will vielmehr das Kind vor dem 
Sturz bewahren. Mit anderen Worten: es will 
Arbeitslosigkeit und unterwertige Beschäftigung 
nach Möglichkeit von vornherein ausschließen und 
verhindern, es also nicht dazu kommen lassen, daß 
der Arbeitnehmer arbeitslos wird, vielleicht sogar 
eine Zeitlang bleibt, um dann wieder in eine andere 
Stelle vermittelt zu werden. Um das zu erreichen, 
sind der Arbeitsverwaltung eine Reihe neuer Instru-
mente an die Hand gegeben worden, so z. B. — der 
Herr Kollege Porten machte schon darauf aufmerk-
sam — das wichtige Instrument der Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, die unter anderem eine sinn-
volle Arbeitsberatung erst möglich macht. 

Die Arbeitberatung wird im Vordergrund zu stehen 
haben und mit der Berufsberatung gemeinsam aus-
gebaut werden müssen. Es geht nicht mehr an, daß 
ein Arbeitnehmer oder ein Arbeitsuchender zum 
Arbeitsamt kommt und ihm dann eine gerade zur 
Verfügung stehende Stelle angeboten wird, sondern 
der Vermittlung hat ein Beratungsgespräch voraus-
zugehen, in dem auf alle Förderungsmöglichkeiten 
dieses Gesetzes aufmerksam gemacht wird und 
eine Vermittlung oder aber Berufsförderung in eine 
sinnvolle Tätigkeit erfolgt. 

Deshalb sind auch die Vorschriften über die För-
derung der Aus- und Fortbildung und der Um-
schulung wesentlich verbessert worden. . Dabei 
konnte jedoch nicht eine Bestimmung erreicht wer-
den, daß für die berufliche Bildung auch ent-
sprechender Urlaub zu gewähren ist. Eine derartige 
Vorschrift war in diesem Gesetz nicht unterzubrin-
gen. Der Ausschuß richtet deshalb den Appell an 
die Tarifpartner, einen solchen Bildungsurlaub in 
der Zukunft tarifvertraglich zu regeln, weil das ein 
erster Schritt zur Erreichung dieses Zieles sein 
könnte. 

Wir haben auch ein schweres Problem in der Be-
ratung gehabt, das die Erhaltung oder Abschaffung 
der Heuerstellen betraf. Die widersprechendsten 
Meinungen waren in Petitionen enthalten, so daß 
sich der Ausschuß entschloß, einen Unterausschuß 
nach Hamburg zu schicken, um sich an Ort und Stelle 
ein wahrheitsgemäßes Bild über diese Einrichtung zu 
machen. Wir haben feststellen können, daß die 
Praxis in diesen Heuerstellen nicht mit dem über-
einstimmt — und eine solche Übereinstimmung 
wohl auch in der Zukunft nicht zu erreichen ist —, 
wie wir die Aufgaben nach diesem Gesetz sehen. 
Der Ausschuß hat sich deshalb entschlossen, die 
Heuerstellen abzuschaffen und ihre Aufgabe der 
Arbeitsverwaltung zu übertragen. Selbstverständlich 
ist dabei daran gedacht, daß an Stelle dieser Heuer

-

stellen Fachvermittlungsstellen, die wir heute schon 
für Schiffsoffiziere haben, eingerichtet werden und  

daß beratend auch ein Fachausschuß tätig ist. Wir 
glauben, daß wir damit auch dem internationalen 
Übereinkommen gerecht werden. 

Zu den Fragen der Rehabilitation hat Herr Kol-
lege Porten Stellung genommen, und ich meine, 
ergänzend noch etwas dazu sagen zu müssen. Aus 
drei Ausschüssen, nämlich dem Ausschuß für Sozial-
politik, dem Ausschuß für Kriegs- und Verfolgungs-
schäden und dem Ausschuß für Arbeit, wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet, die als erstes, wie schon 
erwähnt, die verstreuten Paragraphen wegen der 
Wichtigkeit dieser Materie zu einem Unterabschnitt 
zusammengezogen hat. Mit diesen Bestimmungen 
soll nun erreicht werden, daß für den zu Rehabili-
tierenden eine zentrale Anlaufstelle da ist, und das 
ist die Arbeitsverwaltung oder sprich: das Arbeits-
amt. 

Die oft unerträglich langen Wartezeiten zwischen 
den einzelnen Rehabilitationsphasen, von der medi-
zinischen vor allem zur beruflichen Rehabilitation 
hin, müssen beseitigt werden. Durch diese Bestim-
mungen muß es möglich sein, zu einem nahtlosen 
Übergang zu diesen einzelnen Phasen zu kommen. 
Dazu ist es erforderlich, daß sowohl bei der indivi-
duellen als auch bei der institutionellen Förderung 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bund, den 
Ländern und den Trägern der sozialen Sicherung 
besteht. Nur durch eine umfassende und vertrauens-
volle Zusammenarbeit können wir dieses Ziel er-
reichen, Menschen, die an Leib und Leben gelitten 
haben, so schnell wie möglich wieder zu rehabili-
tieren. 

Wir glauben, daß auch die Ärzte in dieser Rich-
tung eine wichtige Aufgabe haben. Sie haben Be-
schädigte oder, sagen wir, Arbeitnehmer, die mehr-
mals wegen des gleichen Leidens bei ihnen er-
scheinen und bei denen nach wiederholter Behand-
lung festzustellen ist, daß dieses Leiden eben durch 
das Arbeitsleben aufgetreten ist und es sich am 
gleichen Arbeitsplatz immer wiederholen wird, auf 
diese Rehabilitationseinrichtungen zu verweisen und 
die Betroffenen zu der Arbeitsverwaltung zu schik-
ken, damit sie beraten und gegebenenfalls umge-
schult werden können. 

Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 
Koordinierung sind aber nicht nur bei der Rehabi-
litation erforderlich, sondern ebenso — und zwar 
da zwischen Bund und Ländern — bei den beruf-
lichen Bildungsmaßnahmen, sowohl den individuel-
len als auch den institutionellen. Das betrifft den 
§ 37 und die §§ 50 ff. Der Ausschuß erwartet, daß, 
damit gemeinsame Maßnahmen eingeleitet werden 
können, auch in diesem Falle koordiniert wird. 

Zur produktiven Winteraufbauförderung hat Kol-
lege Porten ebenfalls Stellung genommen. Ich möchte 
aber sagen, daß eine starke Meinung im Ausschuß 
dahingehend bestand, man sollte mit der Zeit vom 
Schlechtwettergeld wegkommen — weil dieses, 
glaube ich, zu einseitig einem bestimmten Teil der 
Versicherten zugute kommt — und dafür die Win-
terbauförderung mehr ausbauen. 

Zu dem Problem der älteren Arbeitnehmer, wo 
wir versucht haben, soweit das in diesem Gesetz 
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möglich ist, Bestimmungen zu schaffen, um ihre Lage 
zu erleichtern, wird sicher im Laufe der Beratungen 
noch Stellung genommen werden; es ist ja ein eige-
ner Tagesordnungspunkt. 

Das gleiche gilt — worauf Kollege Porten schon 
aufmerksam machte — für die nicht ganz befriedi-
genden Regelungen, die die Finanzierung dieser 
Aufgaben durch die Bundesanstalt betreffen. Wir 
wissen, daß im Moment durch die mittelfristige 
Finanzplanung Grenzen gesetzt sind und deshalb, 
wenn wir diesem Gesetz zum Zuge verhelfen wollen, 
die Bundesanstalt einspringen muß. Wir haben aber 
den Termin, zu dem zu berichten ist, was diese Auf-
gaben, die an sich nicht mit den Mitteln der Ver-
sicherten zu bezahlen sind, kosten, von 1974 auf 
1972 zurückverlegt und hoffen, dann zu einem neuen 
Finanzierungssystem kommen zu können. 

Ebenso waren für alle nicht ganz befriedigend — 
wie Herr Kollege Porten schon sagte, war die Mei-
nung geteilt — die Bestimmungen über die Zahlung 
von Arbeitslosengeld an die mittelbar vom Streik 
Betroffenen. Auch da hoffen wir, daß, je nachdem, 
was die Praxis ergibt, später eine bessere Regelung 
gefunden werden kann. 

Erfreulich ist bei den Bestimmungen über das 
Arbeitslosengeld, daß wir das diskriminierende 
Stempeln durch Bestimmungen abgeschafft haben, 
die es der Arbeitsverwaltung ermöglichen, durch 
Datenverarbeitungsmaschinen die Unterstützungen 
ausrechnen zu lassen. Das wird eine sehr zügige Er

-

rechnung ermöglichen. 

Ferner ist bestimmt worden, daß die Arbeitslosen-
unterstützung bargeldlos ausgezahlt wird und daß 
— das ist, glaube ich, neu — dieses Arbeitslosen-
geld nicht gepfändet werden kann. 

Der Ausschuß glaubt vertreten zu können, daß 
das Gesetz bereits am 1. Juli in Kraft tritt, weil sich 
die Arbeitsverwaltung bereits seit geraumer Zeit 
auf die Übernahme dieser Aufgaben vorbereitet und, 
wie wir meinen, zu diesem Zeitpunkt durchaus in 
der Lage sein wird, sie zu erfüllen. 

Wir wollen hoffen, daß dieses Gesetz hilfreich 
sein wird, um dem Willen des Gesetzgebers, sichere 
Arbeitsplätze und eine vollbeschäftigte Wirtschaft 
zu erhalten, zu entsprechen, und daß es damit dem 
Einzelnen, aber auch der Wirtschaft dienen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Kollege Jaschke, 
wenn Sie mich darüber unterrichten würden, wo die 
Änderung des Berichts liegt, die ohne Ihre und des 
Mitberichterstatters vorheriges Einverständnis vor-
genommen wurde. Ich habe das bisher nicht fest-
stellen können. Ich wäre Ihnen für einen solchen 
Hinweis dankbar, weil ich dann dieser Frage nach-
gehen möchte. 

Zum Ablauf ist folgendes zu sagen. 

Erstens. Dem Hause liegen die Umdrucke 656 *), 
657 **), 658 ***), 659 ****) und 660 *****) vor. Erledigt . 
ist der Umdruck 659, und zwar dadurch, daß er 
praktisch durch Umdruck 658 übernommen wurde. 
Diesen Umdruck 659 können Sie also aus Ihren 
Unterlagen herausnehmen. 

Zum zweiten. Man ist sich dahin einig gewesen, 
daß eine allgemeine Aussprache nicht stattfinden 
soll. Wir werden aber, da sich bereits zahlreiche 
Wortmeldungen auf unserem Blatt befinden, ein 
wenig eleganter verfahren, damit nicht zu de-
tailliert nur zu einem Punkt gesprochen werden 
kann, sondern damit wir — ich glaube, Ihr Einver-
ständnis voraussetzen zu dürfen — etwas flexibel 
bleiben. 

Zum dritten. Es liegt eine Reihe von Wortmeldun-
gen zum Thema ältere Arbeitnehmer vor. Wir 
werden diese Wortmeldungen beim Aufruf des 
§ 89 a — Seite 42 Ihrer Vorlage — berücksichtigen. 
Wenn wir also in die Beratung des Abschnittes 
„Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung für ältere 
Arbeitnehmer" eintreten, werden die vorliegenden 
Wortmeldungen zum Thema ältere Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden. 

Wir treten jetzt in die Einzelberatung ein. Ich 
rufe den § 1 auf. Dazu liegen drei Wortmeldungen 
vor. Ich erteile das Wort zunächst dem Abgeord-
neten Müller (Berlin). Es folgen dann Herr Abge-
ordneter Liehr und Herr Abgeordneter Buschfort. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir sind uns sicher alle 
darin einig, daß mit der Verabschiedung dieser wich-
tigen Gesetzesvorlage ein bedeutsamer neuer Ab-
schnitt in unserem sozialen und wirtschaftlichen Ge-
schehen eingeleitet wird. Die Fraktion der CDU/CSU 
ist deshalb der Auffassung, daß wir aus Anlaß der 
zweiten Lesung, auch wenn keine Änderungsanträge 
vorliegen, doch zu den einzelnen Abschnitten oder 
Unterabschnitten je nach ihrer Bedeutung einige 
Ausführungen machen sollten. Der Herr Präsident 
hat soeben schon darauf hingewiesen. 

Lassen Sie mich aus diesem Grunde, ohne die 
Gefahr einer Debatte über das Ursprungsrecht hier 
erneut aufleben lassen zu wollen, nur ein paar Be-
merkungen zu dem Ersten Abschnitt, Aufgaben, und 
dem Ersten Unterabschnitt des Zweiten Abschnitts 
machen. 

Bekanntlich soll das heute in zweiter Lesung an-
stehende AFG das bisherige Gesetz über die Ar-
beitsvermittlung und Arbeitlosenversicherung ab-
lösen. In einem weit verbreiteten und viel benutzten 
Kommentar zum AVAVG von Dr. Horst Schieckel ist 
gleich nach dem ersten Paragraphen folgendes zu 
lesen — ich zitiere —: 

Hauptaufgabe der Bundesanstalt ist — wie 
früher der Reichsanstalt — die Arbeitsvermitt- 

*) Siehe Anlage 2 
**) Siehe Anlage 3 

***) Siehe Anlage 4 
****) Siehe Anlage 5 

*****) Siehe Anlage 6 
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lung, die Berufsberatung und die Arbeitslosen-
versicherung. Dazu kommen als im Gesetz nicht 
ausdrücklich aufgeführte, aber sich aus der 
Materie ergebenden Nebenaufgaben: die Maß-
nahmen zur Verhütung und Beendigung der 
Arbeitslosigkeit, die allgemeine und die pro-
duktive Arbeitslosenfürsorge. 

Nichts kennzeichnet den Unterschied des bisherigen 
Rechts zu dem Recht, das wir uns anschicken neu zu 
schaffen, deutlicher als dieser Kommentar. Haupt-
aufgabe des neuen Gesetzes soll es sein, vorbeu-
gend eine Arbeitslosigkeit überhaupt so weit wie 
möglich zu verhüten und einen ständig flexiblen 
und mobilen Arbeitsmarkt zu sichern. 

Der erste Abschnitt umfaßt nur drei Paragraphen. 
Diese geben dem ganzen Gesetz aber sein Gepräge. 
Zwar hat die Bundesanstalt auch schon jetzt nach 
§ 38 AVAVG im Rahmen der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung dahin-
gehend zu wirken, daß Arbeitslosigkeit und Mangel 
an Arbeitskräften vermieden oder behoben werden. 
Aber nun soll gleich am Anfang richtungweisend 
und im Vordergrund, gewissermaßen schwergewich-
tig, der Auftrag an die Bundesanstalt stehen, ihre 
Maßnahmen darauf auszurichten, daß ein hoher Be-
schäftigungsstand erzielt und aufrechterhalten, die 
Beschäftigungsstruktur ständig verbessert und da-
mit das Wachstum der Wirtschaft gefördert wird  — 
also  alles Maßnahmen und ein ständiger Auftrag im 
Sinne einer aktiven Beschäftigungspolitik. 

Dies ist ein klares Bekenntnis zu der Tatsache, 
daß Arbeitsmarktpolitik als Sozialpolitik in unserer 
modernen, technisch hochentwickelten Industriege-
sellschaft nicht mehr losgelöst von der Wirtschafts-
politik — und umgekehrt — betrieben werden kann; 
das eine ist von dem anderen abhängig. Zur Unter-
streichung dessen, was der Gesetzgeber will, setzt 
er also klare Prioritäten. 

Um dem immer größer werdenden, technologisch 
und strukturell bedingten Bedarf an beruflichen 
Qualifikationen Rechnung tragen zu können, ist die 
Förderung der beruflichen Bildung und Beratung in 
die vorderste Reihe gerückt. 

Ebenso ist in § 2 ganz konkret aufgeführt, wozu 
die Maßnahmen nach dem Gesetz insbesondere bei-
tragen sollen, nämlich dazu, daß „weder Arbeits-
losigkeit und unterwertige Beschäftigung noch ein 
Mangel an Arbeitskräften eintreten oder fort-
dauern, ... die berufliche Beweglichkeit der Er-
werbstätigen gesichert und verbessert wird ...". Ich 
glaube, ich kann es mir ersparen, die einzelnen 
Punkte weiter aufzuführen, zumal da einige meiner 
Kollegen beim Aufruf des jeweiligen Unterabschnitts 
oder Paragraphen Ausführungen machen wollen, 
z. B. zur beruflichen Rehabilitation usw. 

Ich darf nur noch die neue Nr. 3 b in § 2 hervor-
heben. Wir von der CDU/CSU haben die Anregung 
des DGB dankbar begrüßt, die in § 2 Nr. 3 b ihren 
Niederschlag gefunden hat. Danach wird die Bun-
desanstalt ausdrücklich verpflichtet, dazu beizutra-
gen, daß „Frauen, deren Unterbringung unter den 
üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert 
ist, weil sie verheiratet oder aus anderen Gründen  

durch häusliche Pflichten gebunden sind oder waren, 
beruflich eingegliedert werden ...". 

Vielleicht ist es gut, daß wir uns noch einmal 
daran erinnern, was die Sachverständigen gesagt 
haben. Lassen Sie mich also in diesem Zusammen-
hang wiederholen, was der Sachverständigenrat in 
seinem zweiten Jahresgutachten zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung vom 20. Dezember 1965 im 
4. Kapitel „Wachstum und Strukturwandel", unter 
anderem ausführt. Er weist darauf hin, daß stabiles 
Geld und stetiges Wachstum den Wandel der Struktu-
ren erfordert. Dies wiederum setzt ein flexibles Ver-
halten aller, insbesondere der Sozialpartner voraus, 
und verlangt vom Gesetzgeber die Bereitschaft, aus 
früheren Zeiten stammende Vorschriften und Tra-
ditionen im Arbeits- und Sozialrecht daraufhin zu 
überprüfen, ob sie nicht durch moderne und viel-
leicht den Strukturwandel weniger hemmende For-
men ersetzt werden können. Die CDU/CSU-Frak-
tion hat sich im Ausschuß für Arbeit, so glaube ich 
sagen zu können, bemüht, dies zu tun. Wir glauben 
auch, bei den Beratungen in diesem Sinn unseren 
Beitrag geleistet zu haben. 

Vielleicht ist es gut, wenn wir uns daran erin-
nern, daß wir heute wieder eine ähnliche Situation 
wie damals auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen 
haben: etwas über 100 000 Arbeitslose, auf der 
anderen Seite fast 700 000 offene Stellen bei einer 
Zahl von zirka 1,2 Mio Gastarbeitern. Es war damals 
genau wie heute keine Zeit großer Arbeitslosigkeit, 
sondern im Gegenteil eine Zeit mangelnder Arbeits-
kräfte. 

Die berufliche Mobilität und ein mobiler Arbeits-
markt bleiben also — ob aus konjunkturellen oder 
strukturellen Gründen — ein unbedingt zu lösendes 
Problem und eine ständige Aufgabe. Zur Erfüllung 
derselben soll dieses Gesetz die rechtliche Grund-
lage bieten. 

Die mit diesem Gesetzentwurf verfolgten Ziele 
sind natürlich nur allmählich und unter bestimmten 
Voraussetzungen zu erreichen. Als erstes ist die 
notwendige Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zu 
erwähnen, sich von alten Vorstellungen und Tradi-
tionen zu lösen. Auch hierzu darf ich noch einmal 
die Sachverständigen zitieren. In dem Gutachten 
wird von den Arbeitnehmern die Bereitschaft ge-
fordert, „erlerntes Wissen und Können zu erweitern 
und zu erneuern, gegebenenfalls sogar den Arbeits-
platz oder den Betrieb, den Beruf oder den Wohnort 
zu wechseln." Alle in der Wirtschaft Tätigen müs-
sen bereit sein, „sich von überlieferten Vorstellun-
gen vom sozialen Rang bestimmter beruflicher Le-
bensformen zu trennen, wenn der wirtschaftliche 
Fortschritt dieses veralten läßt". 

Das sind keine bequemen Forderungen. Wir mes-
sen deshalb der  neu aufgenommenen Vorschrift in 
§ 3 Abs. 2 a besondere Bedeutung bei und erhoffen 
von dieser Vorschrift eine gewisse Hilfe. Die Bun-
desanstalt soll nämlich die Öffentlichkeit über die 
Dienste und Leistungen nach diesem Gesetz auf-
klären. 

Zweitens. Natürlich kann die Bundesanstalt diese 
Aufgaben nur dann mit Erfolg erfüllen, wenn sie 
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über Arbeitsmarkt- und Berufsforschung genaue 
Kenntnisse über die Sachlage in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen, deren soziale Strukturen und 
die  zu erwartende Entwicklung gewinnt sowie die zu 
verfolgenden Ziele mit dem Bundesminister für 
Arbeit bzw. der Bundesregierung abstimmt. Dies ist 
der Sinn der Vorschrift in § 7. In diesem Para-
graphen heißt es weiter: „Die Bundesanstalt stimmt 
ihre Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ab." 
Um einige Bedenken zu zerstreuen, möchte ich aus-
drücklich betonen: dies bedeutet nicht — Herr Kol-
lege Behrendt,  Sie  haben in Nürnberg davon 
gesprochen —, daß dadurch die Forschung beein-
trächtigt werden darf. Das bei der Bundesanstalt 
geschaffene Forschungsinstitut muß selbstverständ-
lich seine Forschungsarbeit unabhängig, unbeein-
flußt von anderen Stellen durchführen können. 

Drittens. Zwischen der Bundesanstalt bzw. den 
Landesarbeitsämtern und den Betrieben muß ein 
Vertrauensverhältnis bestehen und eine gegen-
seitige Unterrichtung erfolgen, damit die erforder-
lichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden 
können. Dies und nichts anderes ist der Sinn der 
neuen Vorschriften in § 8 a Diese Vorschriften sind, 
in abgewandelter Form, dem SPD-Entwurf über ein 
Arbeitsmarktanpassungsgesetz entnommen. Der 
Ausschuß hat sich meines Erachtens große Mühe 
gegeben, hierfür eine flexible Regelung zu finden, 
die den besonderen Verhältnissen im Einzelfall und 
den arbeitsmarktpolitischen Erfordernissen Rech-
nung trägt, auf der anderen Seite aber dem Arbeit-
geber eine Anzeigepflicht auferlegt. 

Abschließend möchte ich noch folgendes zum Aus-
druck bringen. Was wir nicht durch Gesetz regeln 
können, ist die notwendige Bereitschaft aller Be-
troffenen, sich dem ständigen technischen Wandel 
anzupassen. Das ist sicher ein langwieriger Prozeß. 
Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. 

Als Mitglied des Arbeitsausschusses möchte ich 
bei dieser Gelegenheit noch einmal die loyale und 
gute Zusammenarbeit im Ausschuß für Arbeit her-
vorheben und mich namens meiner Kollegen bestens 
dafür bedanken. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Herr Kollege Müller, 
ich habe vorhin eingangs der Einzelberatungen ge-
sagt, wir würden die Dinge vom Präsidium aus 
flexibel handhaben — aber nicht so flexibel, daß 
wir die Geschäftsordnung verlassen. Die Geschäfts-
ordnung sagt in § 37, daß die Rede frei gehalten 
wird. Sie haben nicht einmal die Genehmigung des 
Präsidenten eingeholt. Ich möchte doch darum bitten, 
daß wir uns in Zukunft an diese Bestimmung hal-
ten. 

(Zustimmung.) 

Nunmehr erteile ich dem Abgeordneten Liehr das 
Wort. 

Liehr (SPD) : Herr Präsident! Sehr verehrte 
Damen und Herren! Wenn wir heute das Arbeits-
förderungsgesetz verabschieden, was wir ja wohl 

alle wollen, hätte damit der Entwurf der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion für ein Arbeits-
marktanpassungsgesetz seine Erledigung gefunden. 
Von Fachleuten wurde meiner Fraktion immer wie-
der bestätigt, daß dieser Entwurf in der Tat einen 
großen Wurf darstelle, eine völlig neuartige Kon-
zeption beinhalte und daß ganz offenbar ist, daß 
dieses Arbeitsmarktanpassungsgesetz auch das vor-
liegende Arbeitsförderungsgesetz ganz erheblich be-
einflußt hat. Dies wird besonders daran deutlich, 
— lassen Sie mich das in Ihre Erinnerung zurück-
rufen —, daß wir schon 1966, damals noch in der 
Rolle der Opposition in diesem Hause, gesagt ha-
ben: Daß wir insbesondere die Anpassung des Ar-
beitsmarktes an die Entwicklung von Wirtschaft und 
Technik durch Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
fördern müssen; die Berufsausbildung in der Wirt-
schaft der Entwicklung von Wirtschaft und Technik 
anzupassen haben; die Teilnahme der Arbeitneh-
mer an beruflichen Fortbildungsveranstaltungen för-
dern und nicht zuletzt Arbeitslosigkeit und unter-
wertige Beschäftigung aus Anlaß von Betriebsver-
änderungen verhüten sollten. 

Meine Damen und Herren, dies noch einmal in 
Erinnerung gerufen, steht es außer Zweifel, daß der 
Boden für eine so weitreichende Zielsetzung, wie 
sie auch im Arbeitsförderungsgesetz zum Ausdruck 
kommt, erst durch die Bildung der Großen Koalition 
fruchtbar gemacht werden konnte, daß genau ge-
nommen erst durch sie eine große Lösung für eine 
moderne Arbeitsmarktpolitik durchgesetzt werden 
konnte. So gesehen, stellt dieses Arbeitsförderungs-
gesetz eine gemeinsame konstruktive Leistung bei-
der Koalitionsfraktionen in völliger Übereinstim-
mung mit der Bundesregierung dar. Man wird nicht 
fehlgehen in der Einschätzung, daß es sich bei die-
sem Gesetz um eines der wichtigsten Gesetzge-
bungsvorhaben der Großen Koalition für die Arbeit-
nehmer handelt. An diesem Gesetz werden die 
Arbeitnehmer die Leistung dieser Koalition mit zu 
messen haben. 

Die Initiative meiner Fraktion hat aber auch in-
soweit stimulierend gewirkt, als unverzüglich nach 
der Vorlage unseres Entwurfs ein zweiter Gesetz-
entwurf das Licht der Öffentlichkeit erblickte, näm-
lich die Vorlage für ein Berufsausbildungsgesetz. 
Auch hier sind wir nicht bei den ursprünglichen 
Fassungen stehengeblieben, sondern wir haben uns 
gemeinsam bemüht, ein modernes Berufsbildungs-
gesetz zu konzipieren. 

Angesichts dessen, daß dieses Gesetzeswerk, wie 
wir hoffen, in Kürze gleichfalls im Bundestag zur 
Verabschiedung anstehen wird, möchte ich aus dem 
Sachzusammenhang heraus doch noch einmal unzwei-
deutig sagen, daß wir uns sehr dagegen wehren 
werden — wir hoffen, auch mit Unterstützung der 
anderen —, daß an den zum Teil mühsam gefunde-
nen Kompromissen noch irgendwelche Abstriche 
zum Negativen hin vorgenommen werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich glaube, die arbeitende Jugend unseres Landes 
hat einen Anspruch darauf, daß nach nunmehr 50 
Jahren dieses Parlament mit innerer Aufgeschlos- 
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senheit und auch mit der erforderlichen Härte da, 
wo es notwendig ist, einer solchen modernen gesetz-
lichen Regelung zum Durchbruch verhilft. 

Beide Gesetze, meine Damen und Herren, stellen 
eine Einheit dar. Genau genommen stellt das Berufs-
bildungsgesetz den sachlich-fachlichen Unterbau für 
das Arbeitsförderungsgesetz dar, das ja im wesent-
lichen die materiellen Voraussetzungen regelt. Beide 
Gesetze zusammen — es gibt ja, wie Sie  wissen, hier 
einen vorherrschend sachlichen Zusammenhang — 
stellen in der Tat einen ganz entscheidenden Schritt 
vorwärts im weiten Felde der Arbeitsmarkt- und 
Berufspolitik dar. Hier steht im Vordergrund, daß 
es im Gegensatz zu der bisherigen Rechtsauffassung 
nicht mehr darum geht, etwa Arbeitslosigkeit zu 
versüßen oder zu verschönern, sondern es kommt 
darauf an, mit einem breiten Fächer berufsbildender 
Maßnahmen Arbeitslosigkeit und unterwertige Be-
schäftigung gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie 
werden verstehen, daß an dieser Stelle eine beruf-
liche Grundbildung eingreift in das, was berufliche 
Förderungsmaßnahmen wie berufliche Fortbildung 
und ständige Anpassung an veränderte Arbeits-
markt- und Berufsstrukturen beinhalten. 

Dies alles, meine Damen und Herren, wäre sehr 
fragwürdig ohne eine ausreichende wissenschaft-
liche Fundierung. Es ist höchste Zeit — ich hoffe, daß 
wir auch darin übereinstimmen —, daß neben einer 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die, wenn auch 
noch in den Anfängen, so doch sehr zielbewußt und 
energisch vom Institut bei der Bundesanstalt voran-
getrieben wird, nun auch in Kürze ein Institut für 
Berufsbildungsforschung geschaffen wird. Nur so 
lassen sich schließlich berufliche Fehlentscheidungen, 
mit denen wir in all den zurückliegenden Jahren in 
erheblichem Maße zu rechnen hatten, erkennen, und 
nur so  kann man ihnen wirksam begegnen. Von hier 
aus sind nicht zuletzt auch neue Impulse für die 
Berufsaufklärung und Berufsberatung sowie für die 
neu geschaffene Arbeitsberatung zu erwarten. 

Wir stimmen sicher darin überein, meine Damen 
und Herren, daß eine so erweiterte Aufgabenstel-
lung, wie sie das Arbeitsförderungsgesetz gerade 
auch für die Berufs- und Arbeitsberatung vorsieht, 
zu höheren Ansprüchen gegenüber einer öffentlichen 
Berufs- und Arbeitsberatung führen muß. Mir liegt 
sehr daran, in diesem Zusammenhang einfach auf 
die Stellungnahme der Bildungskommission beim 
Deutschen Bildungsrat zu verweisen, die sie Anfang 
des Jahres abgegeben hat. Es heißt dort — wenn ich 
zitieren darf —: 

Um möglichst viele Jugendliche hinsichtlich 
ihrer Eignung für verschiedene Lehrberufe, Aus-
bildungsstätten und programme beraten zu 
können, sind mehr Berufsberater mit praktischer 
Erfahrung und Fachpsychologen mit entspre-
chender wissenschaftlicher Qualifikation bei den 
Arbeitsämtern anzustellen, Hierfür ist es erfor-
derlich, wissenschaftliche Ausbildungsgänge für 
Berufsberater einzurichten und die entsprechen-
den Ausbildungsstätten zu schaffen. 

Soweit die Empfehlung der Bildungskommission. Ich 
glaube, daß wir auch gestützt darauf alle Veranlas

-

sung  haben, noch einmal zu prüfen, in welcher Ver-
antwortlichkeit dies am zweckmäßigsten und am 
wirksamsten  in  die Wege geleitet und dann auch 
durchgeführt werden kann. 

Nachdem Sie gemerkt haben, wie stark sich 
Sozialdemokraten besonders auch bei diesem Ar-
beitsförderungsgesetz engagieren, möchte ich mir 
doch die Freiheit nehmen, ein kritisches Wort an der 
Stelle anzumerken, wo es um die Freistellung der 
Arbeitnehmer für Zwecke der beruflichen Bildung 
geht. Meine Fraktion hat im Ausschuß für Arbeit 
den Antrag gestellt, daß ohne Anrechnung auf den 
gesetzlichen oder tariflichen Urlaub dem Arbeit-
nehmer ein Anspruch auf Freistellung zur Teilnahme 
an anerkannten beruflichen Bildungsveranstaltungen 
zu gewähren sei. Wir haben vorgeschlagen, daß dies 
bis zu zehn Werktagen im Kalenderjahr erfolgen 
sollte; bei Erfüllung bestimmter Kriterien auch unter 
Erstattung des Lohn- oder Gehaltsausfalls. Dieser 
Antrag ist im Ausschuß für Arbeit mit den Stimmen 
der CDU/CSU und der FDP abgelehnt worden. 

Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber 
nachtragen und sagen, daß uns die Eindeutigkeit der 
Ablehnung nicht ermutigt, hier im Plenum etwa noch 
Pflichtübungen nachzuholen. So wie die Mehrheits-
verhältnisse liegen, müssen wir, so leid es uns tut, 
offenbar davon ausgehen, daß auch hier keine an-
dere Entscheidung zustande kommen würde, wes-
halb wir auf eine erneute Antragstellung verzichten. 
Ich komme nicht umhin, diese Entscheidung des Aus-
schusses für Arbeit insofern nachdrücklich zu be-
dauern, als wir fest davon überzeugt sind, daß ein 
modern konzipiertes Arbeitsförderungsgesetz gerade 
auch die Freistellung von Arbeitnehmern zu regeln 
hat, die im Wege eines so gearteten Bildungsurlaubs 
für berufliche Zwecke dann auch die notwendige 
Freistellung durch die Betriebe erfahren müssen. 
Daß dies nicht der Fall ist, betrübt uns zutiefst. Ich 
glaubte, ich sollte das der Vollständigkeit halber 
hier nachtragen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Abschließend wollte ich mir die Empfehlung er-
lauben — insbesondere an das Bundesarbeitsmini-
sterium, aber auch an die Bundesanstalt —, noch 
mehr Informationen über das Arbeitsförderungsge-
setz zu vermitteln. Ich weiß, daß da schon einiges 
vorsorgend in die Wege geleitet worden ist; doch 
bitte ich, diese Detailinformation noch zu verstärken, 
damit die Arbeitnehmer, die hier vorrangig und un-
mittelbar betroffen sind, auch die Möglichkeit haben, 
rechtzeitig von den Chancen Gebrauch zu machen, 
die in diesem Arbeitsförderungsgesetz für sie ent-
halten sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

(Vorsitz: Vizepräsident Schoettle.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe nicht 
die Absicht, im Rahmen der Debatte des Art. 1 
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noch einmal eine Grundsatzaussprache zu eröffnen. 
Dazu haben wir in der dritten Lesung Zeit. Ich 
möchte zu diesem Zeitpunkt, Herr Kollege Liehr, 
nur eine kleine Klärung über das Erstgeburtsrecht 
anbringen, über das hier so gestritten wurde. damit 
das nicht etwa falsch im Raum stehenbleibt. Ich 
möchte noch einmal auf die erste Lesung in diesem 
Hause verweisen, als es diese Debatte bereits gab. 
Wir wollen diese Dinge einmal chronologisch genau 
sehen. Am Anfang der Vorbereitung dieses Geset-
zes, das wir heute Gott sei Dank — das darf ich 
jetzt schon sagen — einstimmig und in guter Form 
verabschieden, stand die Bildung der Koalition 
CDU/CSU -FDP im Jahre 1965, standen die Ge-
spräche zwischen der CDU/CSU und der FDP. Herr 
Minister, ich brauche nicht zu verlesen, was Sie be-
reits bei der ersten Lesung gesagt haben. Und am 
Anfang dieser Debatte — ich habe nichts gegen 
das Fruchtbarmachen durch die Opposition damals; 
wir sind heute dabei, uns mit darum zu bemühen — 
stand  dann erfreulicherweise auch Ihr Arbeitsmarkt-
anpassungsgesetz. 

Ich wollte nur klarstellen, daß die ersten ber-
legungen eines neuen Gesetzes zur Ablösung des 
AVAVG in der Koalition CDU/CSU-FDP nach dem 
Zusamemntritt des Bundestags 1965 im Vorstands-
zimmer der FDP im 2. Stock des Altbaus angestellt 
wurden. Herr Minister, Sie werden das sicher gern 
bestätigen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Buschfort. 

Buschfort (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich möchte absprache-
gemäß versuchen, mit fünf Minuten Redezeit auszu-
kommen. Deshalb in aller Kürze einige Bemerkun-
gen zum Arbeitsförderungsgesetz, zu den aufge-
worfenen Fragen der Arbeitsmarktpolitik und zu 
einigen sozialpolitischen Vorgängen. 

Erlauben Sie mir, daß ich zunächst mit einem 
kleinen Beispiel beginne. Der Kraftfahrzeughalter 
schließt in aller Regel eine Kfz-Versicherung in der 
Hoffnung ab, diese Versicherung, wenn eben mög-
lich, nicht zu beanspruchen. Der arbeitslosenver-
sicherte Arbeitnehmer hat ebenfalls einen Versiche-
rungsschutz. Er muß Wert darauf legen, einen 
sicheren Arbeitsplatz zu haben, um auch diese 
Versicherung, wenn möglich, nicht zu beanspruchen. 

Folgerichtig sind die Mitglieder des Ausschusses 
für Arbeit davon ausgegangen, daß ein ständig 
hoher Beschäftigungsstand angestrebt werden muß, 
und zwar erstens durch die Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, zweitens durch eine sinnvolle 
Arbeitsmarktpolitik und Berufsforschung, drittens 
durch Strukturverbesserungen nach Wirtschafts-
zweigen und viertens durch die besondere Beach-
tung schwieriger Vermittlungsvorgänge. Dieses be-
achtliche Ziel ist aber nur erreichbar, wenn alle Be-
teiligten erkennen, daß Arbeitsmarktpolitik nicht 
nur ein Hilfsmittel der Konjunkturpolitik in 
schlechten Zeiten sein darf, sondern ein ständiger 
Prozeß zu bleiben hat, damit Veränderungen in der 

Wirtschaft rechtzeitig erkannt werden können und 
ihnen durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt 
werden kann. 

Die Erhaltung eines ständig hohen Beschäftigungs-
standes setzt auch voraus, daß die Arbeitsverwal-
tung die betrieblichen Verhältnisse kennt. Daraus 
muß sich zwangsläufig ergeben — ich denke, das 
wird noch einige Schwierigkeiten mit sich brin-
gen —, daß die Beamten der Arbeitsverwaltung 
künftig in einem außergewöhnlichen Maß draußen 
die Betriebe zu besichtigen haben. Sie müssen die 
Arbeitsplätze kennen und müssen wissen, wie und 
wo Arbeitskräfte vermittelbar sind. Wenn uns das 
nicht gelingt, wenn die Arbeitsverwaltung Innen-
dienstbereich bleibt, wird dieses Gesetz nicht mit 
Leben erfüllt werden können. Es kann sogar not-
wendig sein, daß die Arbeitsverwaltung für be-
stimmte Bereiche, aber auch, wenn es notwendig ist, 
für eine einzige Person tagelang tätig ist, um einen 
Arbeitsplatz zu vermitteln. 

Wir wissen um die Freisetzung von Arbeits-
kräften aus der Landwirtschaft, und wir kennen 
unter anderem die Schwächen in der Textilindustrie. 
Deshalb ist es zu begrüßen, daß nach dem jetzt zu 
verabschiedenden Arbeitsförderungsgesetz geeig-
nete Eingliederungshilfen vorgesehen sind. Da gibt 
es insbesondere Zuschüsse zu Reise- und Umzugs-
kosten, Trennungsbeihilfen und Überbrückungsgel-
der. Ziel aber muß es bleiben, so weit wie möglich 
dort Arbeitsplätze zu beschaffen, wo die Arbeits-
kräfte vorhanden sind, und durch Strukturmaßnah-
men Dauerarbeitsplätze zu schaffen. 

Nun noch einige Bemerkungen zu den Leistungs-
verbesserungen für Kurzarbeiter und arbeitsunfä-
hige Arbeitnehmer. Sie, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, kennen die Schwierigkeiten und 
kennen auch die Not der Kurzarbeiter. Wir haben 
es in den vergangenen Jahren immer wieder fest-
stellen müssen, daß ein nicht unerheblicher Kreis 
von Arbeitnehmern bei der Rentenbemessung nur 
deshalb sehr erheblich benachteiligt wurde, weil sie 
in einem Textilbetrieb oder weil sie in einem Spiel-
warenbetrieb oder, sagen wir, weil sie in Wirt-
schaftszweigen tätig waren, wo gelegentlich Kurzar-
beit aufgetreten ist. Diese Kurzarbeiterzeiten führ-
ten dazu, daß diese Arbeitnehmer eine Rentenmin-
derung von 10, 15, 20 und mehr Prozent zu verzeich-
nen hatten. Mit diesem Vorgang ist es, wenn das 
vorliegende Gesetz verabschiedet worden ist, zu . 

Ende. Das ist sicherlich sehr zu begrüßen. 

Bedauerlich bleibt, daß wir nicht rückwirkend 
tätig werden können. Bedauerlich bleibt auch, daß 
diese Lösung nicht hundertprozentig ist und daß 
noch ein weiterer Schritt zu erfolgen hat. Dennoch 
ist diese Verbesserung, so meine ich, sozialpolitisch 
beachtlich. 

Auch ist zu begrüßen, daß es mit diesem Gesetz 
gelingt, die Nahtlosigkeit von Arbeitsfähigkeit, Er-
werbs- und Berufsunfähigkeit herzustellen. Dieser 
Streitpunkt hat uns im sozialpolitischen Bereich ja 
zur Genüge zu schaffen gemacht. Hier ist wohl die 
Feststellung angebracht, daß diese Veränderung 
besonders positiv zu bewerten ist. 
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Buschfort 
Ich darf zum Schluß kommen. Die herkömmlichen 

Aufgaben der Arbeitsverwaltung, wie die Auszah-
lung von Arbeitslosenversicherungsgeldern oder der 
Arbeitslosenhilfe, werden zukünftig hinter den Be-
mühungen der Arbeitsvermittlung, der Arbeitsplatz-
beschaffung und -erhaltung, der Berufsforschung und 
Berufsberatung zurückzustehen haben. Ich denke, 
wenn wir dieses Gesetz in dieser aktiven Form 
sehen, dann wird es ein lebendiges und ein gutes 
Gesetz sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Schoettle: Damit sind die Wort-
meldungen zum § 1 erschöpft. Wir kommen zur 
Abstimmung über den § 1. Wer diesem Paragraphen 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 1 ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe den § 2 auf. Dazu hat das Wort Frau Ab-
geordnete Rudoll. 

Frau Rudoll (SPD) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Die Verabschiedung des Arbeits-
förderungsgesetzes sollte nicht vorübergehen, ohne 
daß auf die Verbesserungen bzw. Neuerungen, die 
sich daraus für Frauen ergeben, hingewiesen wird. 

Bei der Debatte in diesem Hause anläßlich des 
Berichtes über die Situation der Frauen in Beruf, 
Familie und Gesellschaft wurde deutlich, wie schwie-
rig es ist, Frauen, die verheiratet sind, Kinder zu 
betreuen haben oder aus anderen Gründen durch 
häusliche Pflichten gebunden sind, über den üblichen 
Arbeitsmarkt in entsprechende Arbeitsplätze einzu-
weisen. Schwierig ist weiter die Wiedereingliede-
rung ,der Frauen in das Berufsleben, die einige 
Jahre ihre Pflichten als Mutter und in der Familie 
wahrgenommen haben. Dem haben der Ausschuß 
und die Gesetzesvorlage dadurch Rechnung getragen, 
daß der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung in Nürnberg die Verpflich-
tung auferlegt wird, sich dieser Aufgabe, im Inter-
esse der betroffenen Frauen, durch entsprechende 
Maßnahmen anzunehmen. 

Die Frauen werden nach diesem Gesetz einbezo-
gen in die neuen Möglichkeiten, die sich durch Aus-
bildung, Fortbildung und Umschulung ergeben. Der 
Zweck soll sein, diese Hilfen für die Frauen zu 
benutzen, um ihre Kenntnisse aufzufrischen, sie 
zu befähigen, durch entsprechende Bildungsmöglich-
keiten sich an die dauernd sich wandelnden Anfor-
derungen im beruflichen Leben anzupassen. Ferner 
soll durch die Umschulung da, wo es notwendig ist, 
erreicht werden, daß die Frauen die Chance haben, 
in andere Berufe und Tätigkeiten eingewiesen zu 
werden. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf 
einen zweiten Punkt eingehen. Schon im bisherigen, 
im .alten Gesetz gab es eine Vorschrift — sie war 
auch jetzt in der Regierungsvorlage vorhanden —, 
die die Vermittlung und berufliche Beratung von 
Frauen durch Frauen betraf, gewissermaßen ein 
Schutzparagraph. Hier waren es in der Hauptsache, 
im Grundsatz wenigstens, Frauen, die die Ver-

mittlung vornahmen. Es ist das Anliegen dieses 
Gesetzes, den weiblichen Arbeitnehmern den Zu-
gang zu allen Berufen und Tätigkeiten zu öffnen, für 
die sie entsprechende Eignung und Neigung besit-
zen. Die bisherige Vermittlung im Rahmen dieses 
Paragraphen bezog sich in der Hauptsache auf die 
Vermittlung von typischen Frauenberufen, von 
typisch weiblichen Berufen. Ich meine, dies ent-
spricht nicht mehr den neueren Erkenntnissen, nach 
denen es typische Frauen- oder Männerberufe in 
immer geringerer Zahl gibt. 

Wir glauben, den weiblichen Bediensteten, die 
von diesem bisherigen Paragraphen betroffen sind, 
größere Möglichkeiten der Chancengleichheit da-
durch zu bieten, da wir den § 20 dieses Arbeitsför-
derungsgesetzes ganz gestrichen haben. Sie sollen 
in Zukunft auch Männer und nicht nur Frauen ver-
mitteln können. Umgekehrt sollten natürlich auch 
Männer Frauen vermitteln können. Es sei zugege-
ben, daß dies ein neuer Weg ist. Aber wir meinen, 
dieser Weg liege im Interesse sowohl der Bedienste-
ten bei der Bundesanstalt als auch der zu Vermit-
telnden. Wir sollten daher auf die Schutzbestim-
mungen verzichten. 

Die Berufsberater und -vermittler müssen ja im 
Zuge dieses neuen Gesetzes weiter geschult werden 
bzw. Informationen erhalten. Wenn wir den Para-
graphen beibehalten hätten, bestünde eventuell die 
Gefahr, daß man die Frauen von diesen Informa-
tionen ausschließt, weil sie weiterhin nur typische 
Frauenarbeit vermitteln. 

Selbstverständlich hat die Bundesanstalt bei der 
Arbeitsvermittlung und Berufsberatung von Frauen 
auch in der Zukunft den besonderen Belangen der 
Frauen durch geeignete organisatorische und perso-
nelle Maßnahmen Rechnung zu tragen. 

Es ist hier also ein neuer Weg beschritten worden, 
von dem wir die Hoffnung haben, daß er dazu bei-
trägt jetzt noch vorhandene Voreingenommenheiten 
in diesem Punkt zu beseitigen; denn schließlich 
schaffen wir ein Gesetz für die Zukunft und nicht 
nur für die Gegenwart. Es hat sich hier doch einiges 
gewandelt. Um aber besonders den Bediensteten der 
Bundesanstalt, die bisher weibliche Arbeitnehmer 
vermittelt und beraten haben, einen Teil ihrer Sorge 
zu nehmen, daß sie keine entsprechenden Aufstiegs-
möglichkeiten mehr hätten oder gar die Konkurrenz 
der Männer zu befürchten hätten, haben wir uns ver-
anlaßt gesehen, für die dritte Lesung einen Ent-
schließungsantrag vorzulegen, der noch besonders 
begründet wird. Wir erwarten darin nach vier Jah-
ren von der Bundesregierung einen Bericht, der dar-
über Auskunft gibt, wie sich dieser neue Weg be-
währt hat, ob man ihn weitergehen sollte oder ob 
man im Interesse der Betroffenen Änderungen vor-
nehmen sollte. Aus diesen Überlegungen bitte ich 
schon heute, diesem Entschließungsantrag zuzustim-
men. Ich meine, wir haben in diesem neuen Gesetz 
im Interesse der Frauen einiges verbessern können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
Abgeordneten der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Zu § 2 liegen keine 
Wortmeldungen vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
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Wer stimmt dem Paragraphen zu? — Danke. Die 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Keine Gegenstim-
men, keine Enthaltungen; der Paragraph ist einstim-
mig angenommen. 

Ich rufe nun die §§ 3 bis einschließlich 10 auf. 
Dazu liegen keine Wortmeldungen vor. Wir kom-
men zur Abstimmung. Wer stimmt den aufgerufe-
nen Paragraphen zu? Ich bitte um ein Handzeichen. 
— Danke. Die Gegenprobe erübrigt sich nach dem 
Eindruck, den ich bei der Abstimmung gewonnen 
habe. Die Paragraphen sind angenommen. 

Ich rufe jetzt den § 11 auf. Dazu hat das Wort der 
Abgeordnete Dr. Freiwald. 

Dr. Freiwald (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch ich will mich bemühen, 
einen nur kurzen Beitrag zu den Kapiteln Arbeits-
vermittlung und Berufsberatung zu leisten; denn 
gerade dieser Abschnitt des Gesetzes ist besonders 
wichtig. Er berührt unzählige Menschen in ihrer 
Berufswahl und in ihrem gesamten beruflichen 
Werdegang. Wir haben in dem § 11 nicht nur den 
arbeitsuchenden Arbeitnehmer angesprochen, son-
dern jeden Arbeitsuchenden, d. h. auch den Landwirt, 
der seine Bauernstelle aufgibt, oder den Einzelhänd-
ler, der sein Geschäft einstellen muß. Sie alle 
erhalten eine individuelle Beratung und Betreuung. 
Nur so kann man den unvermeidlichen Struktur-
veränderungen unserer Wirtschaft auch in mensch-
licher Hinsicht entsprechend Rechnung tragen. 

Im Sinne einer möglichst umfassenden, einer viel-
seitigen und gründlichen, aber vor allen Dingen 
auch im Sinne einer völlig uneigennützigen Beratung 
und Vermittlung mußte das Vermittlungsmonopol 
der Bundesanstalt eindeutig im Gesetz klargestellt 
werden. Gerade auch in diesem Sinne sind die 
seemännischen Heuerstellen einer Umgestaltung 
unterworfen und in die allgemeine Arbeitsverwal-
tung mit all ihren zusätzlichen, neuen Beratungs-
funktionen integriert und einbezogen worden. 

Hinsichtlich der für die Wirtschaft und für die ein-
zelnen Betriebe wichtigen Beratungsfunktionen der 
Betriebsberater und der Personalberater ändert sich 
an der bisherigen Praxis nichts. Sie werden bei ihrer 
beratenden Tätigkeit bei Auswahl leitender Ange-
stellter lediglich als Erfüllungsgehilfen und Beauf-
tragte der Arbeitgeber tätig, üben also ihrerseits 
keine echte Arbeitsvermittlung aus. Die zwischen 
der Bundesanstalt und den einschlägigen Verbänden 
vereinbarten Grundsätze bleiben insoweit unbe-
rührt und aufrechterhalten. 

Mit erheblicher Sorge beobachtet der Ausschuß 
die Entwicklung, die das Verleihen von Arbeitskräf-
ten in der letzten Zeit annimmt. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Eine höchstrichterliche Klärung, unter welchen Vor-
aussetzungen hier verbotene Arbeitsvermittlung 
vorliegt, ist in Kürze zu erwarten. Danach wird zu 
prüfen sein, ob gesetzliche Maßnahmen notwendig 
werden. 

Im übrigen aber kann die Bundesanstalt in Aus-
nahmefällen auch weiterhin besondere Einrichtun-

gen mit Arbeitsvermittlung beauftragen. Sie ist also 
in jeder Weise flexibel. Auf diese Möglichkeit müßte 
man auch die freien Wohlfahrtsverbände bezüglich 
der Vermittlung ihrer eigenen Mitarbeiter durch die 
Personalausgleichsstellen hinweisen. Die Bundes-
anstalt hat ausdrücklich zugesichert, die bisherige 
Arbeit hier nicht zu beeinträchtigen. 

Das in dem Gesetzentwurf ursprünglich vorge-
sehene Prinzip, Arbeitsvermittlung und Berufsbe-
ratung für Frauen nur durch Frauen auszuüben, 
mußte angesichts des Gleichheitsgrundsatzes und 
angesichts der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auch im beruflichen Leben fallen. Frau Rudoll 
hat dazu schon die entsprechenden Hinweise ge-
geben. Es ist sicherlich zu erwarten, daß der Ent-
schließungsantrag, mit dem die Regierung aufge-
fordert wird, über entsprechende Erfahrungen zu 
gegebener Zeit zu berichten, auch von den männ-
lichen Kollegen dieses Hauses in vollem Umfang 
unterstützt wird. 

Die Berufsberatung hat über ihre traditionellen 
Aufgaben hinaus eine erkennbare Erweiterung er-
fahren. Neben der Berufswahl werden nun auch der 
Berufswechsel und das gesamte berufliche Fortkom-
men in die Beratung einbezogen. Die kontinuierliche 
Berufsberatung ist in Zukunft eine fortlaufende be-
rufsbegleitende Funktion der Arbeitsverwaltung. 
Das ist ein sehr entscheidender Fortschritt. Außer-
dem ist in die Berufsberatung die berufliche Bil-
dungsberatung ebenfalls miteinbezogen, über die 
auch noch gesondert zu sprechen sein wird. 

Vor allem aber ist es für uns wichtig, daß die Ar-
beitsvermittlung künftig die persönlichen Verhält-
nisse, auch die individuelle Veranlagung des ein-
zelnen, seine Fähigkeiten bis hin zu den physischen 
und psychologischen Gegebenheiten stärker berück-
sichtigt als bisher. Nicht nur die Fakten des Arbeits-
marktes spielen also eine Rolle, sondern eben auch 
alle diese persönlichen Fragen. 

Alle die sehr berechtigten individuellen Gegeben-
heiten dürfen aber selbstverständlich nicht dazu 
führen, daß nun am Arbeitsmarkt und an der wirt-
schaftlichen Wirklichkeit vorbei beraten oder aus-
gebildet wird. Hier muß mehr denn je eine enge 
und ständige Verzahnung zwischen der Berufsbe-
ratung und der Arbeitsvermittlung, zwischen der 
Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung sicher-
gestellt werden, damit Fehlentwicklungen unter 
allen Umständen vermieden werden. Aber auch die 
Kooperation mit der Wirtschaft, mit den Gewerk-
schaften, mit Schulen und Hochschulen ist nun der 
Bundesanstalt durch Gesetz ausdrücklich auferlegt. 
Eine engere Zusammenarbeit mit der Studienbera-
tung erscheint dringend und zwingend geboten. 
Wieviel Semester gehen heute jungen Menschen 
allein dadurch verloren, daß sie nicht rechtzeitig 
gründlich genug beraten worden sind! 

Aber fast noch wichtiger ist diese Zusammenarbeit 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft. Ich denke 
nur an die verschiedenen Modeberufe, die plötzlich 
von vielen jungen Menschen gewählt werden und 
die dann sehr leicht zu Fehlentwicklungen führen. 
Auch hier muß uns die Arbeitsmarktforschung für 
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die Zukunft deutlichere Hinweise für die kommende 
Entwicklung vermitteln. 

Diese Erweiterung der Aufgaben der Berufsbe-
ratung und Berufsvermittlung macht es zwingend 
notwendig, daß die Ausbildung der Berufsberater 
und der Vermittler höchste Aufmerksamkeit erfährt. 
Von der richtigen Erfüllung dieser Aufgaben hängt 
das Schicksal unzähliger Einzelmenschen, aber auch 
die Funktionsfähigkeit unserer gesamten Wirtschaft 
ab. Die bisherige Ausbildung dieser Kräfte reicht 
für die neuen Aufgaben schwerlich aus. Hier wird 
zweifellos eine Vertiefung und Intensivierung der 
Ausbildung notwendig werden, vor allem auch im 
Hinblick auf die volkswirtschaftlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen. 

Zum Schluß darf ich nochmals kurz die Datenver-
arbeitung ansprechen, die ja nicht nur bei der Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes eine Rolle spielt, 
sondern die auch in die Vermittlung eingeschaltet 
werden muß. Sie muß vor allen Dingen dem über-
regionalen Ausgleich dienstbar gemacht werden. Es 
bleibt aber entscheidend, daß nicht nur mechanisch 
und schablonenhaft die einzelnen Berufe angespro-
chen werden, sondern daß sehr sorgfältig abgewogen 
wird, mit welchen Kriterien der Computer im ein-
zelnen gefüttert wird. 

Meine Damen und Herren! Mit diesen modernen 
Instrumenten und mit dieser modernen Auffassung 
wird die Bundesanstalt zweifellos einen entscheiden-
den Beitrag für die Produktivität unserer Wirt-
schaft und für das Wachstum unserer gesamten 
Volkswirtschaft leisten können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Wir kommen zur 
Abstimmung über § 11. Wer ihm zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke.  Die 
Gegenprobe.! — Enthaltungen? — § 11 ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe die §§ 12 bis einschließlich 33 b auf. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer den aufgerufenen 
Paragraphen zu stimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Die Paragraphen sind einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe den § 34 auf. Das Wort hat der Abge-
ordnete Ziegler. 

Ziegler (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir einige wenige 
Bemerkungen zum Vierten Unterabschnitt, der sich 
mit der Förderung der beruflichen Bildung befaßt. 

Die Förderung der beruflichen Bildung ist zweifel-
los eine der wichtigsten Aufgaben, die mit diesem 
heute zu verabschiedenden Gesetz der Nürnberger 
Bundesanstalt übertragen wird. Sie umfaßt die be-
rufliche Ausbildung, die Fortbildung und die Um-
schulung. Mit den vorgesehenen Regelungen sind 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Pro-
bleme, die sich aus dem strukturellen Wandel, aus 
der fortschreitenden Technisierung und aus der 
Automation ergeben, gemeistert werden können. 

Die Regelungen geben aber auch dem einzelnen die 
Möglichkeit, die seiner Begabung, seiner Fähigkeit 
und seiner Bildungsbereitschaft entsprechende beruf-
liche Bildung zu erlangen. 

Das Gesetz trägt der Dynamik der technischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung. Die in 
der Wirtschaft Tätigen werden, davon bin ich über-
zeugt, von den gegebenen Möglichkeiten Gebrauch 
machen. Sie wissen, daß von ihrem Leistungswillen, 
von ihrem Leistungsvermögen, das Wachstum, der 
Leistungsstand und die Leistungskraft unserer Wirt-
schaft auch in den kommenden Jahrzehnten ab-
hängig sind. 

Da in der bildungspolitischen Diskussion das 
Schwergewicht meist auf die  Hochschul- und auf 
die sonstige Schulbidung gelegt wird, legen wir 
Wert darauf, mit der Verabschiedung dieses Ge-
setzes herauszustellen, daß die Bedeutung der be-
ruflichen Bildung mindestens gleichrangig ist. 

Wir begrüßen es, daß in dieses Gesetz auch die 
Förderung des Fernunterrichts einbezogen worden 
ist. Mit dem Fernunterricht ist eine hervorragende 
Möglichkeit gegeben, Begabungsreserven zu mobi-
lisieren. Auf der anderen Seite gibt der Fernunter-
richt aber auch gerade den in abseits vom Verkehr 
gelegenen, wirtschaftlich schwächer strukturierten 
Gebieten Wohnenden die Möglichkeit, sich zusätz-
liches oder auch neues berufliches Wissen, Kennt-
nisse und Fertigkeiten anzueignen. Wir haben aller-
dings die Einrichtung eines Beirats für berufliche 
Bildung für notwendig gehalten. Er hat die Aufgabe, 
sich auf Aufforderung der Bundesanstalt gutachtlich 
darüber zu äußern, ob für bestimmte Fernunter-
richtslehrgänge die Voraussetzungen dafür gegeben 
sind, daß man sie fördern kann. Wir glauben, daß 
dies notwendig ist, damit die Bildungswilligen vor 
Schaden bewahrt werden. 'Die Bestimmung wird 
sicherlich auch von den seriösen, bewährten Fern-
lehrinstituten, die bisher gute Leistungen vollbracht 
haben, begrüßt werden. 

Frau Kollegin Rudoll hat bereits darauf hinge-
wiesen, daß es uns im Ausschuß ein besonderes An-
liegen war, den arbeitsuchenden Frauen den Eintritt 
oder Wiedereintritt in das Berufsleben zu erleich-
tern. Daß hier verstärkte Bildungsbemühungen er-
forderlich sind, ist jedem Kenner der Materie klar. 
Mit dem vorliegenden Gesetz sind nun genügend 
Möglichkeiten gegeben. Es wird die Aufgabe der 
mit der Durchführung betrauten Bundesanstalt und 
ihres Unterbaues sein, durch verstärkte Aufklärung 
gerade bei jungen Mädchen und auch bei den Eltern 
der in das Berufsleben Eintretenden das Interesse an 
der beruflichen Bildung der Frauen zu heben. Durch 
den Einsatz der modernen Publikationsmittel und 
durch Zusammenarbeit mit den Massenmedien sind 
hier noch sehr viele Möglichkeiten gegeben, Vor-
urteile gegen technische Berufe abzubauen und den 
Frauen neue Berufe nahezubringen. 

Bei der institutionellen Förderung, also der Förde-
rung von Einrichtungen, die sich mit der beruflichen 
Bildung, sei es der Ausbildung, der Fortbildung oder 
der Umschulung, befassen, legen wir Wert darauf, 
daß diese in erster Linie von den bewährten und 
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erfahrenen bisherigen Trägern der beruflichen Bil-
dung ausgeübt wird und daß die Förderung in erster 
Linie diesen Trägern zuteil wird. Sie haben bisher 
vielfach bahnbrechende Arbeit geleistet und Erfah-
rungen gesammelt, die es auch bei dem weiteren 
Ausbau dieser Einrichtungen zu nutzen gilt. Ich 
benutze die Gelegenheit, an dieser Stelle den be-
währten Trägern dieser Einrichtungen, die vielfach 
Pionierarbeit geleistet haben, den Industrie- und 
Handelskammern, den Handwerkskammern, den 
Gewerkschaften, aber auch den Wohlfahrtsverbän-
den, ausdrücklich Dank zu sagen. Die gemachten Er-
fahrungen werden uns jetzt auf jeden Fall zugute 
kommen. 

Ein ganz kurzes Wort noch zu den Bemerkungen 
des Kollegen Liehr zum Bildungsurlaub. Ich glaube, 
es hat wenig Sinn, die ausführlichen Beratungen, 
die wir gerade diesem Punkt im Ausschuß haben 
angedeihen lassen, hier zu wiederholen. Ich darf 
auf den Schriftlichen Bericht verweisen. Im Anliegen 
waren wir mit Ihnen, Herr Kollege Liehr, durchaus 
einig; das Anliegen ist von uns so ernst gesehen 
worden wie auch von Ihnen. Weshalb wir uns nicht 
dazu entschließen konnten, hier eine gesetzliche 
Regelung vorzunehmen, ist Ihnen klar. Sie wissen, 
daß es systematische Gründe gewesen sind. Wir 
waren der Auffassung, daß es sich hier in erster 
Linie um privatrechtliche Beziehungen zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern handelt, die in die-
sem Gesetz nicht geregelt werden können. 

(Abg. Behrendt: Diese Auffassung teilen 
wir nicht!) 

— Das wissen wir, daß Sie diese Auffassung nicht 
teilen. Ich muß es trotzdem noch einmal herausstel-
len. Sie wissen auch, daß die Materie sehr schwierig 
ist, daß hier noch wichtige Vorfragen zu klären sind 
und daß bei der Regelung des Problems die staats-
bürgerliche Bildung nicht außer acht gelassen wer-
den kann. Wir haben deshalb — das ist Ihnen be-
kannt — in § 233 festgelegt, daß die Bundesregie-
rung über die weiteren Erfahrungen, die sie noch 
bis Ende 1972 macht, berichten soll. Wir werden das 
dann bei einer endgültigen Regelung auf jeden Fall 
berücksichtigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Ich stelle gleich-
zeitig mit dem § 34 a, über den soeben gesprochen 
worden ist, die §§ 34 b und 34 c und die weiteren 
Paragraphen bis einschließlich 56 zur Abstimmung. 
Wer ihnen zustimmt, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die 
Paragraphen sind einstimmig angenommen. 

Ich rufe den § 57 auf. Dazu hat das Wort der Ab-
geordnete Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir, zunächst den 
Änderungsantrag auf Umdruck 660 zu begründen. 

Die Fraktionen der SPD und der CDU/CSU schla-
gen Ihnen erstens vor, den § 57 c dahin zu ändern, 
daß sich das Unterhaltsgeld für Behinderte, die bis-
her nicht beruflich tätig waren oder nur ein gerin-

ges Arbeitsentgelt bezogen haben, nach den Be-
stimmungen des § 101 Abs. 7 bemißt. Das heißt, das 
tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt ist jetzt das 
Maß für die Bemessung des Unterhaltsgeldes. 

Die zweite Änderung betrifft den § 57 g Abs. 2. 
Wir schlagen vor, daß der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung, soweit es sich um Bundesbehör-
den oder um Anstalten, die der Aufsicht des Bun-
des unterstehen, handelt, und die zuständigen ober-
sten Landesbehörden für die entsprechenden Anstal-
ten, die der Aufsicht einer Landesbehörde unterste-
hen, für die Einholung von Auskünften zuständig 
sein sollen. 

Wir empfehlen die Annahme dieser neuen Fassun-
gen. 

Erlauben Sie mir nun einige Ausführungen zum 
Sechsten Unterabschnitt über die Arbeits- und Be-
rufsförderung Behinderter, die berufliche Rehabili-
tation. 

Der Millionenzahl der Behinderten — jeder von 
uns kann es durch Arbeitsunfall, Verkehrsunfall 
oder Krankheit morgen sein — wirksam zu helfen, 
ist ein besonderes Problem. Die Behinderten müs-
sen zu ihrem eigenen Wohl und dem Wohl ihrer Fa-
milie, aber auch im Interesse der Allgemeinheit in 
das Berufsleben eingegliedert werden. Beim Reha-
bilitationskongreß im Juni 1968 in Heidelberg führte 
Professor Schettler folgendes aus — Herr Präsident, 
ich bitte um Ihre Genehmigung zum Zitat —: 

Vor zehn Jahren herrschte noch die Auffassung, 
daß es zwei Phasen der Rehabilitation gebe. Die 
berufliche sollte sich der abgeschlossenen medi-
zinischen Phase anschließen. Diese These ist 
heute nicht mehr haltbar. Unter Rehabilitation 
verstehen wir die Eingliederung oder Wieder-
eingliederung Behinderter in Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft. Sie ist ein integrierter Vorgang 
und soll daher auch ein ungeteilter Begriff sein. 
Sie erstreckt sich auf den ganzen Menschen. Sie 
wird daher sinngerecht als umfassende Rehabi-
litation bezeichnet. 

Medizinische und berufliche Maßnahmen ergän-
zen und fördern einander. Die Hilfen des Arztes 
drohen wirkungslos zu bleiben, wenn der Pa-
tient die Anpassung an den beruflichen und so-
zialen Lebensbereich verfehlt. Rehabilitation 
braucht sich heute nicht mehr damit zu begnü-
gen, den Behinderten um jeden Preis einen 
Dauerarbeitsplatz zu erschließen. Krankheit und 
Körperbehinderung können mit Hilfe moderner 
Rehabilitation zum Ausgangspunkt beruflichen 
und sozialen Aufstiegs werden. Die erlebte 
Wirtschaftsrezession hat gelehrt, daß der so-
genannte soziale Arbeitsplatz den Forderungen 
der Wirtschaftlichkeit und Rationalisierung nicht 
standhält. Der Behinderte und Gesundheits-
geschädigte kann in einer vom Wettbewerb be-
herrschten Wirtschaft seinen Arbeitsplatz nur 
halten und bewahren, wenn er durch qualifi-
zierte Anpassung und Umschulungsmaßnahmen 
auf diesen Arbeitsplatz vorbereitet worden ist. 

Man beklagt oft den Fluch der arbeitsteiligen 
spezialisierten Technik. Im Bereich der Rehabi- 
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litation erweist er sich als Segen. Sie schafft 
zahlreiche neue Berufsräume und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, die auch den Behinderten 
ein weites Feld beruflicher Betätigung eröffnen. 

Soweit Professor Schettler. 

Es galt nun, meine Damen und Herren, diese neu 
gewonnenen Erkenntnisse in dem Entwurf des 
Arbeitsförderungsgesetzes zu verwerten. Daher 
wurde vom federführenden Ausschuß für Arbeit ein 
Gutachten bei der Kommission für Fragen der 
Rehabilitation im Kriegsfolgenausschuß angefordert. 
Auf der Grundlage dieser Ausarbeitung hat ein 
gemeinsamer Unterausschuß unter der Führung des 
Abgeordneten Franzen, bestehend aus den Abgeord-
neten des Sozialpolitischen, des Arbeits- und des 
Kriegsfolgenausschusses, diese gutachtliche Äuße-
rung wesentlich ausgearbeitet, erweitert und sie in 
einem besonderen Unterabschnitt des Arbeitsförde-
rungsgesetzes als eine sehr moderne Lösung der 
anstehenden Probleme heute dem Hohen Hause 
vorgelegt. 

Die Vorschrift des § 57 a2  enthält den Auftrag für 
die Bundesanstalt, bei ihren Maßnahmen die beson-
deren Verhältnisse der Behinderten zu berücksichti-
gen. Wir erwarten von der Bundesanstalt, daß sie 
mit ihrer Offentlichkeitsarbeit die Behinderten auf 
ihre Möglichkeiten hinweist und sie über die Hilfs-
möglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetze 
informiert, um den Eintritt der Berufsunfähigkeit zu 
verhindern. 

In § 57 b wird die Bundesanstalt aufgefordert, 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Erwerbsfähigkeit 
zu erhalten, zu bessern oder herzustellen. Die An-
stalt muß diese Maßnahmen selber treffen. Ist sie 
nicht zuständig, muß sie sie dem Träger vorschlagen. 
Unter den Maßnahmen der Arbeits - und Berufs-
förderung im Sinne dieses Gesetzes verstehen wir 
allerdings lediglich Umschulung, Fortbildung und 
Ausbildung. 

Ein Kernbereich sind die Vorschriften des § 57 d. 
Sie beinhalten eine wesentliche Verbesserung. Die 
Vorschriften enthalten die Verpflichtung, daß die 
Bundesanstalt mit den zuständigen Trägern zusam-
menarbeitet, und die Pflicht der Träger, die Bundes-
anstalt zu beteiligen; dazu heißt es:  „bevor"  — der 
Flüssigkeit des Verfahrens wegen hätte man viel-
leicht besser „sobald" formulieren sollen — „sie eine 
Maßnahme der Arbeits- und Berufsförderung ein-
leiten". Die Bundesanstalt wird weiter verpflichtet, 
die Behinderten möglichst frühzeitig zu beraten, bei 
einem Aufenthalt in  einem Krankenhaus schon am 
Krankenbett. Dort soll im Einvernehmen mit dem 
Arzt und möglichst auch mit dem Kostenträger ein 
Rehabilitationsplan aufgestellt werden, und nach 
diesem Rehabilitationsplan soll dann die Eingliede-
rung des Behinderten nahtlos erfolgen. Es ist leider 
so, daß die Kranken über die Möglichkeit der Reha-
bilitationsmaßnahmen zur Zeit nicht genügend infor-
miert sind. 

Vielfach werden sie bei schweren Erkrankungen 
oder Verletzungen von der Krankenkasse aufgefor-
dert, einen Rentenantrag zu stellen. Abgesehen von 
Arbeitsunfällen, die jeweils der betreffenden Berufs-

genossenschaft gemeldet werden und daher dem 
Versicherungsträger bekannt sind, weiß in der Regel 
der Träger  der  Rentenversicherung von der Behinde-
rung oder Erkrankung nichts. Wird dann der Renten-
antrag abgelehnt, kommt es zu einem oft jahrelan-
gen Streit vor dem Sozialgericht, wobei es passiert, 
daß Gutachteraufträge monatelang nicht erledigt 
werden. 

Im Rahmen eines zwischen den beteiligten Stellen 
abgestimmten Gesamtplans sollen also die Maßnah-
men der Arbeits- und Berufsförderung ohne Ver-
zögerung nach den medizinischen Maßnahmen inein-
andergreifen und zu einer dauerhaften Eingliede-
rung des Behinderten führen. Die Bundesanstalt, die 
sich mit ihren Arbeitsämtern und dem dort bereits 
vorhandenen Fachpersonal hierfür geradezu anbie-
tet, wird zu einer jedermann zugänglichen allgemei-
nen Beratungsstelle, an die sich nun jeder Behinderte 
wenden kann. 

Es kommt hierbei auf eine konstruktive Zusam-
menarbeit der Versicherungsträger an. Hierbei muß 
einmal gesagt werden, daß bisher in der Rehabili-
tation Beachtliches geleistet wurde. Das gilt einmal 
für die Berufsgenossenschaften, die die Wiederein-
gliederung immer vorrangig behandelt haben. Das 
gilt aber auch für die Rentenversicherung. Bei der 
Letzteren sollte allerdings der Grundsatz „Rehabili-
tation vor Rente" gesetzlich verankert werden. 

Diese Bestimmungen beinhalten das Ziel einer 
engeren Zusammenarbeit der Beteiligten an der um-
fassenden Rehabilitation. Sie bedeuten keinen Ein-
griff in die Entscheidungsfreiheit der Träger; eben-
so wenig wird eine Änderung der Kostenlast be-
wirkt. 

Nun noch einige Bemerkungen zu § 57 g. Er beauf-
tragt den Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung, darauf hinzuwirken, daß die Maßnahmen der 
Arbeits- und Berufsförderung Behinderter aufeinan-
der abgestimmt werden. Die Koordinierung soll und 
kann nur durch Beratungen, Empfehlungen und Vor-
schläge eine Abstimmung der Versicherungsträger 
herbeiführen. Zu den Aufgaben der Koordinierungs-
stelle könnten z. B. gehören die Beratung bei der 
Schaffung und dem Ausbau von Rehabilitationsein-
richtungen, der Klärung der Bedarfs- und Standort-
fragen von Einrichtungen, die Entwicklung moderner 
Ausbildungsmethoden und Ausbildungsziele für 'er-
wachsene Behinderte, die Schaffung einer einheit-
lichen Statistik — dies ist besonders wichtig —, 
Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrens u. a. 
Dies ist eine etwas schwierige Frage, und es wird 
sehr viel von der Persönlichkeit und der umfassen-
den Erfahrung des Koordinators abhängen. 

Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, daß die 
Träger der Rehabilitation am 6. Februar eine Arbeits-
gemeinschaft gegründet haben. Wir begrüßen die 
Bestrebungen der Träger, ihre Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Rehabilitation zu koordinieren und dafür 
eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen. Wir verspre-
chen uns davon eine Erleichterung der dem Bundes-
minister für Arbeit aufgetragenen Koordinierungs-
tätigkeit, weil er dadurch einen zentralen, kompeten-
ten  Gesprächspartner erhält. 
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Abschließend sei noch einmal festgestellt, daß 

das soziale Werk der Rehabilitation für den Ein-
zelnen und für die Gesellschaft von unschätzbarem 
Wert ist. Die Behinderten wünschen kein Mitleid, 
sondern die Chance, arbeiten zu können, um ihrem 
Leben Würde zu verleihen und das Gefühl der Nutz-
losigkeit zu überwinden. 

Aber auch die volkswirtschaftliche Bedeutung ist 
eminent. Direktor Boll, der Leiter des Berufsför-
derungswerks Heidelberg, auf dessen hervorragende 
Arbeit besonders hinzuweisen ist, ist davon über-
zeugt, daß 75 % der Behinderten beruflich einge-
gliedert werden können. Nach dem Grundsatz „Re-
habilitation vor Rente" können Milliardenbeträge 
eingespart werden. Die durchschnittlichen Kosten 
für die berufliche Umschulung eines 32jährigen ver-
heirateten Behinderten belaufen sich auf 8000 DM. 
Dieser Betrag erspart etwa 83 000 DM an Renten-
leistungen und erbringt einen Beitrag des Einge-
gliederten zum Bruttosozialprodukt von 384 000 
DM. Diese Zahlen sprechen für sich. Überzeugender 
kann nicht demonstriert werden, welch unschätz-
barer sozialer Wert einer sachgerechten Rehabili-
tation zukommt. Ich freue mich besonders, daß der 
Herr Bundesarbeitsminister Katzer sich der Rehabi-
litation so annimmt und sie zu einem Schwerpunkt 
in der Arbeit seines Hauses gemacht hat. 

Vielleicht gelingt es auch, die aufgespalteten 
Zuständigkeiten in den Ministerien für Arbeit, des 
Innern und der Gesundheit und schließlich auch die 
aufgespaltenen Zuständigkeiten in unseren eigenen 
Ausschüssen im Bundeshaus zu koordinieren. Im 
Interesse und zum Wohle der Behinderten wäre auch 
hier eine Koordination notwendig, denn die Arbei-
ten in der Rehabilitation sind keineswegs abge-
schlossen, sondern werden uns in Zukunft zuneh-
mend beschäftigen. 

Das Ziel, das der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales aufgezeigt hat, ist anspruchsvoll, aber bei 
Zusammenfassung aller Kräfte erreichbar: der Rück-
gang der Zahl der Frühinvaliden durch optimale 
Entfaltung der Rehabilitationsleistungen um eine 
halbe Million in den nächsten zehn Jahren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, ich denke, wir können über den Umdruck 
660 insgesamt abstimmen, da die beiden Ziffern die-
ses Umdrucks § 57 c und § 57 g betreffen. Einver-
standen? — Wer dem Änderungsantrag auf Um-
druck 660 zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Danke. Es ist so beschlossen. 

Jetzt stimmen wir über die §§ 57, 57 a 1  und 57 a 2 
 und 57 b bis 57 g ab. Wer diesen Paragraphen mit 

den soeben beschlossenen Änderungen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Die Gegenprobe! — Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Rede 
des Herrn Abgeordneten Burger zum Anlaß neh-
men, auf einen Punkt hinzuweisen, der den Präsi-
denten jeweils eine gewisse Heiterkeit bereitet, 
weil sie dabei eine durchaus passive Rolle spielen. 
Unsere Abgeordneten haben es sich angewöhnt,  

die Präsidenten um Erlaubnis zu bitten, wenn sie 
zitieren wollen. Das geht aber meistens so schnell, 
daß der Präsident gar keine Gelegenheit hat, diese 
Erlaubnis zu erteilen. Es ist also eine reine Formel, 
die wir uns angewöhnt haben, und ich glaube, auf 
diese Formel könnten wir verzichten. 

(Beifall.) 

Also zitieren Sie ruhig darauf los, mit einer Aus-
nahme: Wenn es einem der Herrn Abgeordneten —
von den Damen rede ich gar nicht — einfallen 
sollte, ein gewisses Zitat aus einem gewissen Schau-
spiel von Johann Wolfgang Goethe zu zitieren, so 
müßte ich schon darum bitten, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nur mit Erlaub

-

nis des Präsidenten! — Heiterkeit) 

daß Sie für das Zitat um Erlaubnis bitten, denn 
daraus könnten sich möglicherweise Folgerungen 
ergeben, die der Präsident zu ziehen hätte. 

(Heiterkeit und Zurufe.) 

— Ich staune, daß die Herren Abgeordneten etwas 
lange gebraucht haben. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die §§ 58 
bis 67. Dazu liegen keine Änderungsanträge vor. 
Wer diesen Paragraphen zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Die Paragraphen sind einstimmig 
angenommen. 

Zu § 68 liegen mehrere Änderungsanträge vor, 
und zwar auf den Umdrucken 658 und 663. 

Zunächst hat der Abgeordnete Weimer das Wort. 

Weimer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zu dem Änderungsantrag zu 
§ 68 auf Umdruck 658 *) ist folgendes zu sagen. Der 
Umdruck 658 ist das Ergebnis einer Initiative der 
Abgeordneten, die Sie aus dem vorhin zurück-
gezogenen Umdruck 659 ersehen konnten. 

Mit diesem Antrag wird begehrt, sicherzustellen, 
daß der Kreis der Betriebe und ihrer Arbeitnehmer, 
die bisher von der Schlechtwettergeldregelung er-
faßt waren, auch weiterhin von dieser Regelung 
erfaßt bleibt. Nichts anderes ist der Sinn dieses 
Änderungsantrages. Wir haben uns im Ausschuß 
für Arbeit bemüht, allen Bestrebungen, etwaige 
Ausweitungen zu dulden, entgegenzutreten. Aber 
als wir die Änderung der Regierungsvorlage be-
schlossen haben, übersahen wir nicht, welche Aus-
wirkungen die aus dem Umdruck 658 ersichtlichen 
Worte haben würden. Ich bitte Sie daher, diesem 
Antrag Ihre Zustimmung zu geben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: 663?) 

— „663" wird mir zugerufen. Ich habe hier den 
Antrag Umdruck 658 zu vertreten. 

Vizepräsident Schoettle: Zu dem Antrag Um-
druck 663 **) hat der Abgeordnete Wurbs das Wort. 

Wurbs (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es liegt der Änderungsantrag Umdruck 658 

*) Siehe Anlage 4 
**) Siehe Anlage 7 
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vor, und ich darf Ihnen noch den Änderungsantrag 
Umdruck 663 vorlegen. In diesem Antrag bitte ich, 
die Worte „am Bau" bzw. „an Baustellen" zu strei-
chen, da der Kreis der dem Baugewerbe Angehöri-
gen durch diese Worte eingeschränkt wird. Es kann 
ja der Fall eintreten, daß in der Winterperiode Fer-
tigteile an einem zentralen Ort gefertigt werden, 
und zwar nicht ausschließlich von einem Fertigbau-
hersteller, sondern von einem Betrieb, der an dem 
betreffenden Bauvorhaben beteiligt ist. Er kann, 
wenn die Winterperiode einsetzt, diese Fertigbau-
elemente nicht auf Lager legen, muß also seine Pro-
duktion einstellen. Auf diese Beschäftigten würden 
die Bestimmungen nicht zutreffen. Ich bitte also, den 
Änderungsantrag Umdruck 663 in der Form, wie ich 
ihn gestellt habe, anzunehmen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
namens der FDP-Fraktion nur erklären, daß sie dem 
Antrag 658 beitritt. Es hat heute früh bei den Unter-
schriften eine Panne gegeben; wir haben nicht mehr 
erfahren, daß die CDU- und die SPD-Fraktion den 
Antrag als Fraktion unterschreiben. Ich bitte, das 
hier nur feststellen zu dürfen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Behrendt. 

Behrendt (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe geglaubt, ich würde zu diesem 
Antrag nicht mehr sprechen müssen, aber nachdem 
er hier wider Erwarten aufrechterhalten wird, muß 
ich folgendes sagen. 

Heute morgen wurde ich gebeten, den Antrag Um-
druck 658 zu unterschreiben. Ich muß Ihnen ehrlich 
sagen — und Kollege Weimer weiß das —, daß ich 
diesen Antrag schon mit erheblichen Bedenken un-
terschrieben habe. Wir haben seinerzeit — ich war 
dabei —, als wir die Winterbauförderung in das 
Gesetz hineinbrachten, sehr darum gerungen, so-
wohl aus volkswirtschaftlichen als auch aus arbeits-
marktpolitischen Gründen die Winterbauförderung 
im Gesetz vorzusehen und entsprechende Anreize 
zu geben. Das aber durch Ausweitung der Tarifver-
träge auf immer weitere Gebiete auszudehnen, geht 
uns — das muß ich sagen, meine Damn und Her-
ren — ganz entschieden zu weit. Das sind Ver-
sicherungsbeiträge, die in erster Linie dafür da sind, 
im Falle der Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld zah-
len zu können oder, wie wir es jetzt mit dem Ar-
beitsförderungsgesetz vorhaben, Arbeitslosigkeit 
und unterwertige Beschäftigung zu verhüten. 

Ich muß Ihnen sagen: Der Antrag auf Umdruck 
663 ist für mich unseriös und unzumutbar. Er muß 
ganz entschieden abgelehnt werden. Ich möchte das 
mit unmißverständlicher Deutlichkeit gegen den An-
tragsteller — gegen keinen anderen — sagen, weil 
der Antrag auf Umdruck 658 schon zu Auswirkun-
gen führen kann, die voll zu übersehen ich im 
Augenblick nicht in der Lage bin, und da wir ja  

wissen, welche Schwierigkeiten bereits die jetzige 
Schlechtwettergeldregelung gebracht hat. Kollege 
Weimer,  Sie  wissen auch, welch kritische Bemerkun-
gen es dazu gegeben hat und daß es nicht ganz ein-
fach war, das hineinzubekommen. Entscheidend ist 
doch, was Sie hierbei wollen, daß nämlich auch die 
Unternehmer die Winterbauförderung endlich in 
dem Maße durchführen, wie wir das als Gesetzgeber 
wollen. Dazu scheint mir der Antrag 663 vollkom-
men ungeeignet zu sein, und ich bitte das Hohe 
Haus, diesen Antrag auf jeden Fall abzulehnen. 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, die Sache ist sehr einfach. Der Antrag auf 
Umdruck 658 ist zweifellos weitergehend als der auf 
Umdruck 663. Wenn wir den Antrag auf 658 anneh-
men, ist der Antrag auf Umdruck 663 erledigt. Ist 
das Haus mit dieser Interpretation der beiden An-
träge einverstanden? — Das scheint der Fall zu 
sein; dann werde ich so verfahren. 

(Zuruf rechts.) 

— Kopfschütteln zählt bei mir nicht. 

Wir stimmen zunächst über den weitergehenden 
Antrag auf Umdruck 658 ab. Wer ihm zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei zwei Ent-
haltungen ist der Änderungsantrag auf Umdruck 
658 angenommen. Damit erledigt sich der Antrag 
auf Umdruck 663. 

Wir stimmen über den § 68 in der geänderten 
Fassung ab. Wer stimmt ihm zu? Ich bitte um ein 
Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der § 68 ist angenommen. 

Ich rufe die §§ 69 bis 88 auf. Wer den aufgerufe-
nen Paragraphen zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe den § 89 a auf. Das Wort hat die Frau 
Abgeordnete Schroeder. 

Frau Schroeder (Detmold) (CDU/CSU) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
zur Frage der älteren Arbeitnehmer im Zusammen-
hang mit unserer Großen Anfrage zu diesem Thema 
und der von der Bundesregierung erteilten Antwort 
Stellung nehmen. Der CDU-Fraktion ging es bei 
dieser Großen Anfrage darum, einmal Klarheit zu 
bekommen, wie sich nicht nur Arbeitslosigkeit, son-
dern wie sich auch der schnelle technische Fort-
schritt und der ständige Wandel in unserer Arbeits-
welt gerade auf unsere älteren Arbeitnehmer aus-
wirkt. 

Die Antwort der Bundesregierung liegt uns bereits 
seit einiger Zeit vor, und ich möchte von dieser 
Stelle ausdrücklich meinen herzlichen Dank für diese 
Antwort aussprechen. Sie gibt eine sehr gründliche 
Ubersicht über die Situation der älteren Arbeit-
nehmer, und sie enthält auch eine ganze Reihe 
sehr brauchbarer und guter Lösungsmöglichkeiten. 
Sicherlich sind inzwischen die Zahlen der Arbeits-
losen gesunken, Gott sei Dank weiter gesunken, die 
der offenen Stellen gestiegen. Man könnte ver- 
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sucht sein, anzunehmen, daß sich in der augenblick-
lichen Lage auf dem Arbeitsmarkt — bei Voll-
beschäftigung, ja sogar bei Arbeitskräftemangel — 
dieses Problem von selbst lösen würde. Die Ant-
wort des Herrn Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung auf unsere Große Anfrage zeigt 
ebenso wie eine Untersuchung der Bundesanstalt für 
Arbeit vom Dezember 1968 sehr deutlich, daß dies 
nicht so ist. Hier wird die Erfahrung erhärtet, daß 
ältere Arbeitnehmer gefährdeter sind, wenn durch 
konjunkturelle Schwankungen Arbeitslosigkeit auf-
tritt, und daß gerade der technische Fortschritt für 
sie besondere Probleme mit sich bringt. Die zurück-
liegende Zeit der Rezession hat diese Erkenntnisse 
manchmal sehr bitter bestätigt. 

Diese Tatsachen machen es uns geradezu zur 
Pflicht, rechtzeitig, jetzt in einer wirtschaftlich guten 
Zeit Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Ich möchte 
einen Satz aus dem Bericht der Bundesanstalt für 
Arbeit, den ich soeben bereits erwähnt hatte, zitie-
ren, in dem es heißt: „Die gegenwärtige Arbeits-
marktlage bietet sich geradezu an, durchgreifende 
Lösungen anzustreben." 

Wir müssen von der Feststellung ausgehen, daß 
der Schwerpunkt der Arbeitslosigkeit bei den Jahr-
gängen zwischen 55 und 65 liegt. Männer sind stär-
ker betroffen als Frauen. Es ist auch nicht mehr nur 
eine Frage der älteren Angestellten, sondern ent-
gegen früheren Zeiten stärker sogar eine Frage der 
älteren Arbeiter. Besonders groß ist der Anteil der 
Ungelernten und der Hilfskräfte, ja man könnte 
die Formel etwa aufstellen: Je weniger ausgebildet, 
je  weniger auf dem laufenden gehalten, desto grö-
ßer die Gefahr der Arbeitslosigkeit. 

Besonders gravierend scheint mir auch zu sein, 
daß die Zahlen sehr deutlich zeigen, daß ältere 
Menschen, wenn sie einmal den Arbeitsplatz ver-
loren haben, außerordentlich schwer einen neuen 
finden. Im Jahre 1967, als die Zahl der Arbeitslosen 
den Höhepunkt erreicht hatte, hatten wir einen 
Anteil von 33,5 % der Jahrgänge zwischen 55 und 
65 an der gesamten Zahl der Arbeitslosen. Wir 
haben heute einen Anteil von 58 %. Das heißt, daß 
bei den Menschen, die noch arbeitslos geblieben 
sind, der Anteil der älteren Menschen steigt. Die 
Wiedereingliederung ist eben so schwierig. Hier set-
zen die Schwierigkeiten sogar schon bel Menschen 
über 45 Jahren ein. Ich habe mir gerade in den 
letzten Tagen aus der Praxis der Arbeitsämter 
solche Fälle berichten lassen. Sie haben schon bei 
Menschen über 45 Jahren Schwierigkeiten, ihnen 
wieder geeignete Arbeitsplätze zu vermitteln. 

Lassen Sie mich vier  Punkte nennen, die ich für 
besonders wichtig halte. 

Erstens. Alle Erfahrungen haben gezeigt, daß 
gute Ausbildung und rechtzeitige Anpassung und 
Fortbildung vor Arbeitslosigkeit schützen und den 
Arbeitsplatz sichern können. Mit Recht hat daher die 
Bundesregierung in einer gezielten Beschäftigungs-
politik und vorrangig in solchen Maßnahmen den 
Schwerpunkt gesehen, die den Menschen in die Lage 
versetzen, auch in seinen späteren Berufsjahren 
eigenverantwortlich eine Anpassung an geänderte 

Verhältnisse in  der Arbeitswelt zu ermöglichen; 
das sind eben rechtzeitige Fortbildungs- und Um-
schulungsmaßnahmen. 

Das Gesetz, das wir heute nachmittag beraten und 
das wir verabschieden werden, wird in seiner Ge-
samtheit ganz besonders dem älteren Menschen zu-
gute 'kommen. Voraussetzung ist allerdings, daß 
solche Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. 
Man sollte gerade darauf achten, daß bei den Alters-
stufen zwischen 45 und 50 Anpassungsmaßnahmen 
und Fortbildungsmaßnahmen ergriffen werden, da-
mit die Menschen in späteren Jahren die Sicherheit 
am Arbeitsplatz haben. In diesen Jahren darf man 
es nicht versäumen, sich seine Kenntnisse und seine 
Fertigkeiten zu ergänzen. Zum anderen ist es aber 
auch sehr wichtig, daß die Arbeitnehmer selbst von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Gerade die 
älteren muß man stärker als bisher ermutigen, die 
Vorteile dieses Gesetzes auszuschöpfen. Alle Erfah-
rungen haben gezeigt, daß der Mensch über 45 und 
über 50 noch nicht zu alt ist, um hinzuzulernen. 

Zweitens. Staat und Gesetzgeber allein können 
dieses Problem nicht meistern. Hier müssen alle an 
der Arbeitswelt interessierten gesellschaftlichen 
Kräfte mitarbeiten. Vor allem trifft die Betriebe 
selbst, die Arbeitgeber, auch die Tarifpartner, eine 
große Verantwortung. Auch der Herr Bundesmini-
ster für Arbeit hat in seiner Antwort auf unsere 
Große Anfrage die Bedeutung gerade der innerbe-
trieblichen Maßnahmen erwähnt. Ich teile seine An-
sicht. Gerade die rechtzeitige Umsetzung innerhalb 
des gewohnten Betriebes ist natürlich für die be-
troffenen Menschen zunächst einmal das beste. Es 
müßte möglich sein, dort, wo es nun nicht so stark 
auf Wendigkeit, sondern mehr auf Erfahrung, auf 
Zuverlässigkeit ankommt, Arbeitsplätze mit älteren 
Arbeitnehmern zu besetzen und ihnen diese Ar-
beitsplätze auch vorzubehalten. Das würde manche 
Härten vermeiden. Manchmal geht es aber auch 
einfach darum, in unserer Öffentlichkeit Vorurteile 
zu überwinden. 

Ist es z. B. richtig, daß in den Zeitungen immer 
wieder Inserate mit Altersbegrenzungen erscheinen, 
so daß manchmal schon die über 40jährigen resig-
nieren müssen, sich zu bewerben, selbst wenn sie 
selbst durchaus wissen, daß sie Fähigkeiten und 
Können haben. Ich freue mich, daß es in letzter Zeit 
gelungen ist, die Öffentlichkeit mit diesem Problem 
etwas mehr zu befassen. Wir haben den Appell 
des Herrn Arbeitsministers an die Betriebe und Ar-
beitgeber gehört, und ich meine, er sei auf einen 
fruchtbaren Boden gefallen. 

Das dritte ist: Es müssen zusätzliche gezielte Maß-
nahmen ergriffen werden. Das Arbeitsförderungsge-
setz sieht diese zusätzlichen Maßnahmen vor. Wir 
finden in den §§ 49 und 57, die wir schon verab-
schiedet haben, das Instrument der Einarbeitungs- 
und Eingliederungshilfen, die den älteren Arbeit-
nehmern besonders zugute kommen werden. Der 
Ausschuß war aber der Meinung, daß es damit noch 
nicht genug sei, sondern daß weitere gezielte För-
derungen gegeben werden müßten. Er hat in den 
jetzt anstehenden §§ 89 a bis c solche Förderungen 
für Betriebe vorgesehen, die, wenn es die Arbeits- 
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marktlage erfordert, ältere Arbeitnehmer zusätzlich 
einstellen und zusätzliche Arbeitsplätze für sie 
schaffen. 

Hier, meine ich, wäre ein ganz praktikabler Weg 
gefunden, um der Lösung dieses Problems näherzu-
kommen. Wir wollen mit all diesen Maßnahmen die 
Barrieren durchbrechen, die der Wiedereinstellung 
älterer Arbeitsloser entgegenstehen. Sie sollen die 
Beschäftigung dieser Menschen auch für Betriebe 
interessant machen. Meine Fraktion ist mit der Bun-
desregierung der Auffassung, daß solche Anreize 
zur Einstellung ein sehr viel besserer Weg sind als 
der immer wieder genannte und vorgeschlagene 
Weg etwa der Beschäftigungsquoten, des Zwanges 
also, einen bestimmten Anteil älterer Arbeitnehmer 
einzustellen. 

Wir halten den jetzt beschrittenen Weg der 
Förderung auch für die Betroffenen für sehr viel 
besser und meinen, daß durch den Zwang unnötige 
Überprüfungen und Kontrollen nötig wären und daß 
hier der Verwaltungsaufwand in gar keinem Ver-
hältnis zum Erfolg dieser Bemühungen stände. Da-
gegen halten wir den verbesserten Kündigungs-
schutz, wie wir ihn jetzt in dem jetzt vor uns liegen-
den Gesetz zur Bereinigung arbeitsrechtlicher Vor-
schriften haben, für richtig, um die Sicherheit zu er-
höhen; ebenso wie die Möglichkeiten, die bezüglich 
der Abfindung und Lohnausgleichszahlung ange-
sprochen sind. 

Viertens und letztens scheint es mir wichtig zu 
sein, die Forschung auf diesem Gebiet zu verstär-
ken, zu intensivieren. Die Fragen, welche Arbeits-
plätze und welche Arbeitsbedingungen unseren älte-
ren Arbeitnehmern helfen können, ihren Platz in 
der modernen Arbeitswelt noch voll auszufüllen, 
welche besonderen Methoden auch der Anpassung, 
der Umschulung und der Fortbildung für sie als 
ältere Menschen notwendig sind, müssen möglichst 
intensiv erforscht werden. Auch die neuen Versuche 
wie etwa die Schaffung besonderer Werkstätten für 
ältere Arbeitnehmer sollten intensiv gefördert wer-
den. 

Bei all dem geht es uns darum, daß der technische 
Fortschritt unseren älteren Mitbürgern nicht Sorgen 
und nicht Unsicherheit bringen soll, sondern Nutzen. 
Wir sehen dieses ganze Problem zunächst einmal als 
ein menschliches an. Es muß in einer gut funktio-
nierenden Wirtschaft möglich sein, daß auch den 
Menschen im letzten Jahrzehnt ihres Arbeitslebens 
die volle Möglichkeit gegeben wird, für sich selbst 
zu sorgen und ihre Erfahrungen und ihr Können 
voll zum Tragen zu bringen. Es darf für sie keine 
Zäsur geben. Sie müssen ihrer Arbeitsplätze sicher 
sein. Es ist selbstverständlich auch ein wirtschaft-
liches Problem. Deswegen sind alle Mittel, die wir 
hier zur Förderung einsetzen, gut angewandte Mit-
tel; denn unsere Volkswirtschaft könnte es sich gar 
nicht leisten, auf den richtigen Einsatz erfahrener 
und meist besonders zuverlässiger Arbeitskräfte zu 
verzichten. 

Wir stellen mit großer Befriedigung fest, daß die 
Bundesregierung diesem Problem große Bedeutung 
zumißt. Ebenfalls stellen wir mit Befriedigung fest,  

daß das Arbeitsförderungsgesetz brauchbare und 
konkrete Lösungen für dieses Problem anbietet. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wolf. 

Wolf (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es muß uns nachdenklich 
stimmen, wenn wir feststellen müssen, daß es eine 
große Gruppe von Arbeitnehmern, Männern und 
Frauen, gibt, die vor Erreichen ihres Rentenalters 
schon zum sogenannten alten Eisen gehören. Nach 
den uns vorliegenden Erhebungen der Bundesan-
stalt gab es Ende September 1968 103 000 arbeitslose 
Männer und Frauen im Alter zwischen 45 und 65 
Jahren. Das sind 61,8% der Arbeitslosen. Unsere 
Sorge hinsichtlich der Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmer gilt jedoch in erster Linie den Männern 
und Frauen zwischen 45 und 60 Jahren und manch-
mal sogar, in gewissen Fällen, nur denen zwischen 
45 und 55 Jahren. Ich will hier die Arbeitnehmer 
nicht ansprechen, die für das vorgezogene Alters-
ruhegeld oder für die Knappschaftsleistungen an-
spruchsberechtigt sind. Dieses Problem möchte ich 
im Moment nicht behandeln. 

Zur Verdeutlichung der Anzahl der Personen, die 
infolge ihres Alters Schwierigkeiten bei der Suche 
eines neuen Arbeitsplatzes haben, wäre es sicherlich 
besser gewesen, wenn die Statistiken die Alters-
grenze vom 60. Lebensjahr an ausgewiesen hätten. 
Das soll zunächst eine Anmerkung für zukünftige 
Erhebungen sein. 

Im Herbst 1968 gab es 14 000 arbeitsuchende 
Männer im Alter vom 45. bis zum 55. Lebensjahr und 
68 000 arbeitsuchende im Alter vom 55. bis zum 
65. Lebensjahr. Bei den Frauen waren es im Alter 
vom 45. bis zum 55. Lebensjahr 10 000 arbeitsu-
chende, und 12 000 arbeitsuchende Frauen standen 
im Alter vom 55. bis zum 65. Lebensjahr. Betrachtet 
man die Zahl der männlichen Arbeitslosen über 
45 Jahren nach ihren Berufsgruppen, so ergibt sich 
nach einer Erhebung im Frühjahr 1968, daß die im 
Bergbau beschäftigten Arbeitnehmer mit der Berufs-
gruppe der Wächter die Spitze der Tabelle anführen; 
daß aber dicht darauf die Berufsgruppen der Büroan-
gestellten und Buchhalter folgen. 

Meine Damen und Herren, hinter diesen Zahlen 
stehen Einzelschicksale, Verminderung des Einkom-
mens und damit verbunden die Schmälerung der zu 
erwartenden Rente. Aber was mir eigentlich noch 
viel schlimmer erscheint, ist die aufkommende 
Resignation der Betroffenen, nicht mehr als voll-
wertige Arbeitskräfte angesehen zu werden. In 
unserer Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur 
häufen sich die Meldungen über gewisse Schwierig-
keiten bei der Einstellung älterer Arbeitnehmer. 
Obwohl uns die Kochkonjunktur in zunehmendem 
Maße offene Stellen beschert, die von den arbeit-
suchenden älteren Arbeitnehmern zum Teil aus-
gefüllt werden könnten, ist die Öffentlichkeit eben 
über den Widerspruch solchen Verhaltens be-
unruhigt. Untersuchungen der Illustrierten und des 
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Fernsehens haben sich dieses Problemkreises an-
genommen. Es ist Zeit, daß auch hier die Politiker 
einmal prüfen, wie umfangreich dieses Problem ist 
und was wir tun müssen und können, um den 
älteren Arbeitnehmern Vertrauen auf ihre existen-
zielle und soziale Sicherheit zu erhalten. 

Es gab bereits im Jahre 1958/59 Untersuchungen 
einer Kommission der Bundesanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung, die 
allerdings wegen der anhaltend guten Konjunktur 
die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer nicht als 
besonderes Problem haben erscheinen lassen. Da-
mals hat die Bundesregierung den Empfehlungen 
dieser Kommission keine Aufmerksamkeit ge-
schenkt, teils weil sie nicht viel von Planungen 
hielt, teils aber auch aus Gründen einer guten 
Beschäftigungslage. Wir sind froh, daß wir über 
diese Zeit, in der man nicht viel von Planung hielt, 
hinaus sind. Es wird uns auch zukünftig die gute 
Beschäftigungslage nicht davon abhalten können, 
uns diesem Problem mit vollem Ernst zuzuwenden. 

Wir müssen zunächst feststellen, daß auch nach 
Wiederbelebung der Konjunktur durch die Maß-
nahmen der Regierung der Großen Koalition die 
älteren Arbeitnehmer in der Zahl der vorhandenen 
Arbeitslosen überproportional vertreten sind. Von 
der Gesamtzahl der Arbeitslosen waren Ende Sep-
tember 1968, wie schon gesagt, 61,8 % über 45 
Jahre. Bei den Männern betrug der Anteil der 
Arbeitslosen im Alter von 45 Jahren und darüber 
an der Gesamtzahl der Arbeitslosen sogar 73,6 %, 
während der entsprechende Anteil bei den Frauen 
38,2 % ausmachte. Noch mehr aufgeschlüsselt, liegt 
das Schwergewicht der Arbeitslosigkeit älterer 
Männer in den Altersgruppen der 55- bis 65jäh-
rigen. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir darüber 
klar, daß sich auch aus diesen Zahlen zunächst 
nicht mehr als der erste Anschein dafür ergibt, daß 
das Alter für die Arbeitslosigkeit entscheidend sein 
könnte. Tatsächlich ergibt sich aus vielen Briefen, 
die meine Fraktion zu diesem Problem bekommen 
hat, aber auch aus den Befragungen der älteren 
Arbeitslosen, daß man sie wegen ihres Alters ab-
lehnte, ohne dies mit Krankheiten oder fehlenden 
Qualifikationen begründen zu können. Die Antwort 
des Herrn Bundesarbeitsministers auf die Große 
Anfrage seiner Fraktion besagt leider nichts dar-
über, wie groß der Anteil der kranken und der 
infolge mangelnder Qualifikation nicht zum Zuge 
gekommenen Arbeitnehmer in diesen Personen-
gruppen ist. Bei den weiteren Erhebungen zu die-
sem Thema wäre zu prüfen, wie hoch der Anteil des 
Personenkreises der älteren Arbeitslosen unter den 
längerfristig Arbeitslosen ist. 

Aus den Befragungen, die das Fernsehen in seiner 
Sendung am 26. Februar 1969 „Zum alten Eisen?" 

 gezeigt hat, ergab sich, daß sich die Entlassenen 
weder besonders krank noch geistig den Jüngeren 
gegenüber unterlegen fühlten, daß ihnen aber trotz-
dem eine gleiche Leistungsfähigkeit abgesprochen 
wurde. Hier stellte sich die Frage: Wird höheres 
Lebensalter derzeit und in der Zukunft anders beur-
teilt als in der vergangenen Zeit? Meine weitere 

Frage: Inwieweit gewinnt die Auffassung des eng-
lischen Soziologen Lee Praxis, der alle Männer mit 
55 Jahren pensioniert wissen möchte? 

Unter den älteren Arbeitslosen sind nicht nur die 
körperlich arbeitenden Berufe, sondern auch die 
geistig arbeitenden in beinahe gleicher Stärke vor-
zufinden. Hier stellt sich die Frage: Sollte die Ab-
geklärtheit und die Lebenserfahrung des älteren 
Menschen heutzutage nicht mehr gelten und nicht 
mehr genutzt werden? Ich kann mir das nicht vor-
stellen. Würde ich dieses Phänomen auf uns zur 
Anwendung bringen, was verbliebe noch von uns, 
von uns Abgeordneten, von unseren Bundesmini-
stern, von unseren Wissenschaftlern, von unseren 
Ärzten? Man könnte diesen Katalog weiter fort-
setzen. Psychologen haben in einer Untersuchung 
festgestellt, daß die geistige Leistungsfähigkeit älte-
rer Arbeitnehmer bei körperlich Gesunden generell 
erhalten bleibt und nicht automatisch abnimmt. 

Meine Damen und Herren! Das uns hier beschäf-
tigende Problem ist noch zum überwiegenden Teil 
eine Folge der uns im Jahre 1966 überkommenen 
Krise. Bei vielen Entlassungen und bei Stillegungen 
von Zechen wurden auch ältere Arbeitnehmer auf 
die Straße gesetzt, die inzwischen erkennen mußten, 
wie schwierig es ist, wieder eine neue Stellung zu 
finden. Im Zuge des technischen Fortschritts und der 
ständigen Veränderungen in der Wirtschaft werden 
wir uns auch in der Zukunft in  verstärktem Maße 
ähnlichen Problemen gegenübersehen. Wir müssen 
diese Probleme rechtzeitig erkennen, und wir kön-
nen das nur dann, wenn auch der Arbeitsmarkt nach 
der technischen Seite hin untersucht wird und wir 
einigermaßen über den Umfang von Rationalisie-
rungen und anderen technischen Veränderungen 
unterrichtet sind und wir uns dadurch imstande 
sehen, rechtzeitige Anpassungsmaßnahmen in die 
Wege zu leiten. 

Wir freuen uns, daß es der Großen Koalition ge-
lungen ist, mit der Schaffung des Arbeitsförderungs-
gesetzes ein Gesetzeswerk vorzulegen, mit dem in 
erster Linie Arbeitslosigkeit verhindert und der 
Mangel an Arbeitskräften vermieden werden soll. 
Auch die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und 
die berufliche Wiedereingliederung hat in diesem 
Gesetz eine besondere Berücksichtigung gefunden. 
Es sollen nämlich durch finanzielle Anreize die 
Unternehmer zur Beschäftigung älterer Arbeitneh-
mer angehalten werden. Das ist eine Methode, meine 
Damen und Herren, die zwar in Schweden mit gewis-
sem Erfolg durchgeführt wird, die jedoch nicht ganz 
unbedenklich sein wird. Weitaus wesentlicher dürfte 
das Berufsausbildungsgesetz, dessen Entwurf im 
Ausschuß für Arbeit die zweite Lesung passiert hat, 
für die Lösung des Problems der Beschäftigung älte-
rer Menschen sein, wenngleich ich dabei zugeben 
muß, daß uns diese Gesetzgebung, da sie leider nicht 
vor 50 Jahren zustande kam, nur bei der Lösung 
künftiger Probleme erfolgreich zur Seite stehen 
kann. Die nach diesem Gesetzentwurf — und mein 
Kollege Liehr sprach schon davon — vorgesehene, 
breit angelegte Berufsausbildung wird dem Bedürf-
nis der Fortbildung und, soweit es notwendig ist, 
auch der Umschulung förderlich sein. 
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Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß das 
nach diesem Gesetz vorgesehene Berufsbildungsin-
stitut durchaus auch damit beauftragt werden sollte, 
Untersuchung und Erforschung von Methoden der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und ihrer Fort-
bildung und Umschulung vorzunehmen. Diese 
Debatte soll also dazu beitragen, die Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer zu durchleuchten und Lösungs-
vorschläge für seine Beseitigung aufzuzeigen. 

Gestatten Sie mir noch ein paar Fragen an die 
Bundesregierung: Reichen nach Ansicht der Bundes-
regierung die bestehenden Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten für ältere Arbeitnehmer aus, um Ar-
beitsplatzsicherheit und Mobilität zu verbessern? 
Hier stellt sich eine weitere Frage: Auf welchen 
Sektoren bestehen besondere Engpässe? Was muß 
ferner getan werden, um den Arbeitgeber zu ver-
anlassen, durch frühzeitige Umschulung älteren Ar-
beitnehmern die notwendigen Kenntnisse für einen 
anderen Arbeitsplatz in dem Betrieb zu vermitteln? 
Was muß ferner getan werden, um den Arbeitgeber 
zu veranlassen, durch frühzeitige Umschulungen 
älteren Arbeitnehmern die notwendigen Kenntnisse 
für einen anderen Arbeitsplatz in dem Betrieb zu 
vermitteln? 

Wieviel getan werden kann, um die Sorge der 
älteren Arbeitnehmer abzubauen, zeigt ein weiteres 
Feld. Ich darf daran erinnern, daß meine Fraktion 
Ende 1968 ein Neuregelungsgesetz zur Betriebsver-
fassung vorgelegt hat. Danach sollen die Aufgaben; 
des Betriebsrates vermehrt und die Rechte des Be-
triebsrates wesentlich verstärkt werden. Seine Mit-
bestimmungsrechte in sozialer und personeller Hin-
sicht sollen ihm eine Kontrolle darüber geben, daß 
körperlich gesunde ältere Menschen nicht allein we-
gen ihres Alters entlassen werden können. 

Viele Arbeitsplätze werden heute von jüngeren 
Menschen ausgefüllt, die viel richtiger von älteren 
Arbeitnehmern eingenommen würden. Planungen, 
rechtzeitige Überlegungen und nötigenfalls nach-
drückliche Ermahnungen gegenüber den Führungs-
kräften im Betrieb von seiten der Betriebsräte dürf-
ten in diesem Zusammenhang vielfach Wunder wir-
ken. 

Wenn ich mich im Zusammenhang mit dem Pro-
blem der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer an un-
sere Betriebsräte wandte, dann tat ich es auch in der 
Erkenntnis, daß das uns beschäftigende Thema sei-
nen Anstoß durch die Führungskräfte unserer Wirt-
schaft zu erhalten hat. Nach der Devise: „Es gibt 
keine schlechten Orchester, es gibt nur schlechte 
Dirigenten" muß von hier aus der wesentliche Bei-
trag zur Lösung dieses Problems kommen. Der Mei-
ster, der Abteilungsleiter, der Betriebsführer, oder 
wie sonst die Führungskräfte anzusprechen sind, 
müssen wissen, was jeder einzelne zu leisten ver-
mag, wie alt jeder ist und wann es zweckmäßig ist, 
ihm den Übergang zu einer ihm angemessenen Be-
schäftigung zu ebnen. Die älteren Arbeitnehmer ha-
ben ihre Erfahrungen an die jüngeren weiterzuge-
ben. Ihre Umsetzung im Betrieb dürfte vielfach 
produktiver sein und entspricht auch dem mora-
lischen Anspruch der älteren Arbeitnehmer, die nicht 
den Preis für den technischen Fortschritt allein zah-

len sollen. Das Problem ist sehr vielschichtig. Darum 
will ich auch die psychologischen Fragen anspre-
chen, die sich für ältere Arbeitnehmer im Betrieb 
ergeben. Wir müssen uns davon frei machen, daß 
die Bewertung unserer sozialen Stellung und unse-
rer gesellschaftspolitischen Position allein von der 
Berufsbezeichnung, vom Titel und von der Zahl der 
Untergebenen her bestimmt wird. Auch die existen-
tielle Sicherung, aber in erster Linie die persönliche 
Zufriedenstellung soll die Persönlichkeit bestimmen 
und kennzeichnen. Hier müssen, so meine ich, über-
kommene gesellschaftliche Auffassungen abgebaut 
werden. Das wird dazu beitragen, daß man sich in 
dieser Gesellschaft besser behaupten und zurecht-
finden lernt. 

Weiter sind die Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmer zu verschärfen. 
Wir beabsichtigen, noch in dieser Legislaturperiode 
im Zusammenhang mit der Bereinigung arbeits-
rechtlicher Vorschriften auch das Kündigungsgesetz 
zu novellieren. Bei dieser Beratung werden wir prü-
fen müssen, ob sich das Kündigungsschutzgesetz für 
Angestellte bewährt hat und ob wir nicht auch für 
Arbeiter eine entsprechende Regelung vorschlagen 
müssen. Im Hinblick auf die Höhe der Abfindungen 
bei Kündigung wurde bereits eine erhebliche Ver-
besserung vorgesehen. 

Ich bin mit Frau Schroeder der Auffassung, daß 
nicht nur gesetzgeberische Maßnahmen Einfluß auf 
die Sicherung der Arbeitsplätze älterer Arbeitneh-
mer haben. Im Gegenteil, mehr als der gesetz-
geberische Zwang wirkt die freiwillige Vereinba-
rung, die zwischen den Tarifvertragsparteien zum 
Zuge kommen sollte. Hierbei wäre auch zu unter-
suchen, wie sich nach den Erfahrungen der Bundes-
regierung die zwischen den Tarifvertragsparteien ab-
geschlossenen Rationalisierungsschutzabkommen, in 
denen auch Schutzvorschriften für ältere Arbeit-
nehmer vereinbart wurden, ausgewirkt haben. 

Dem Problem der Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmer wird man nicht gerecht, wenn man die 
Augen davor verschließt, daß es tatsächlich viele 
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik gibt, die nur 
mit großer Mühe ihre Beschäftigung bis zur Errei-
chung der Altersgrenze für das Altersruhegeld be-
wältigen. Allein die Leistungen, die der deutsche 
Arbeitnehmer nach dem letzten Weltkrieg vollbracht 
hat und die ihn mehr als in normalen Zeiten in An-
spruch genommen, aber auch verschlissen haben, 
sind ein wichtiger Grund für eine vorzeitige Minde-
rung der Leistungsfähigkeit. Schließlich — so darf 
man folgern — haben Krieg, Kriegsgefangenschaft 
und Hunger sowie persönliches Leid einen weiteren 
Beitrag dazu geleistet, daß vorzeitige Minderungen 
von Leistungsfähigkeit bei Arbeitnehmern auftraten. 
Man darf aber bei aller Kritik auch nicht das Tempo 
unserer Wirtschaft, unserer Lebensweise in der 
Nachkriegszeit, ja überhaupt das Tempo unserer 
modernen Zeit vergessen, das eben schneller als 
in Zeiten unserer Großväter die menschlichen Fähig-
keiten abbaut und verschleißt. 

Wenn die Wirtschaftsunternehmen dieser Tatsache 
auch Rechnung tragen, so stellt sich doch die Frage: 
inwieweit haben sie gleichzeitig auch die betrieb- 
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liche Altersversorgung auf die Mobilität älter wer-
dender Arbeitnehmer abgestellt bzw. wann werden 
sie dazu übergehen, die betriebliche Altersversor-
gung mit den Notwendigkeiten der Mobilität ihrer 
Arbeitnehmer in  Übereinstimmung zu bringen? Hier 
hat die Bundesregierung, so meine ich, ein 'beson-
deres Augenmerk walten zu lassen. Notfalls müssen 
Änderungen der 'betrieblichen Altersversorgung ein-
geleitet werden. 

Schließlich muß aber auch der Gesetzgeber selbst 
der gegenwärtigen Situation Rechnung tragen und 
nach Möglichkeiten suchen, um den Bezug von vor-
gezogenem Altersruhegeld zu erleichtern, noch bes-
ser aber die Altersgrenzen zum Bezug von Alters-
ruhegeld variabel zu gestalten. Ich darf daran erin-
nern, daß die Sozialdemokraten in ihrem Programm 
der Volksversicherung ihre Vorstellungen dazu ha-
ben erkennen lassen. Jetzt wäre die Bundesregie-
rung an der Reihe, zu überprüfen, wie langfristig die 
Altersgrenzen zum Bezug von Altersruhegeld so-
wohl auf Grund der finanziellen Entwicklung der 
Rentenversicherung als auch auf Grund der Bedürf-
nisse der Arbeitnehmer verändert werden müs-
sen. — Ich spreche bewußt von „langfristig". 

Schließlich muß das Problem aber auch von der 
Seite der Infrastruktur unserer Wirtschaft betrachtet 
werden. Sicherlich besteht hier ein Zusammenhang 
zwischen dem Mangel an Arbeitsplätzen in bestimm-
ten Gebieten und einer nicht ausreichenden Infra-
struktur. Die Ansiedlung neuer Industrien und 
Gewerbeunternehmen wird sich nicht nur generell 
auf die Arbeitslosigkeit, sondern auch auf die Zahl 
der älteren Arbeitnehmer auswirken. 

Hierher gehört, meine ich, auch die Frage an die 
Bundesregierung, ob sie bereit ist, mit ihren struk-
turpolitischen Programmen stärker als bisher die 
besondere Arbeitsmarktlage in wirtschaftlich schwa-
chen Gebieten zu berücksichtigen und eine Abstim-
mung aller bisher vorhandenen Pläne der Raum-
ordnung, der Wirtschaftsförderungsbehörden mit an-
deren Programmen, z. B. Verkehrs-, Agrar-, Schul-
bau- und Wohnungsbauprogrammen, herzustellen. 

Eine weitere Frage: Sieht die Bundesregierung 
überhaupt Möglichkeiten, in strukturschwachen Ge-
bieten das Dienstleistungsgewerbe im weitesten 
Sinne, z. B. Fremdenverkehr, Sanatorien, Heime, 
verstärkt zu fördern, und was ist auf diesem Gebiet 
bisher von der Bundesregierung unternommen 
worden? 

Aus Untersuchungen wissen wir, daß mit zuneh-
mendem Alter die Bereitschaft fehlt, den gegenwär-
tigen Wohnort im Interesse einer Arbeitsaufnahme 
zu wechseln. Diesen mit steigendem Alter stärker 
werdenden Verwurzelungen würde nur mit der Ver-
besserung der Infrastruktur zu begegnen sein. 

Meine Damen und Herren, ich darf zum Schluß 
kommen. Die Sozialdemokraten stellen mit Genug-
tuung fest,' daß mit dem Arbeitsförderungsgesetz ein 
Instrument geschaffen wurde, um auch den älteren 
Arbeitnehmern die Möglichkeit zur stetigen beruf-
lichen Anpassung zu geben. Denn es ist auf die 
Dauer volkswirtschaftlich nicht zu vertreten, daß 
durch Arbeitslosigkeit der älteren Arbeitnehmer  

deren wertvolle Berufserfahrungen ungenutzt blei-
ben und daß durch ihr vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Arbeitsprozeß ihre soziale Sicherheit gefährdet 
wird. Aber die Arbeitsplatzsicherung und die be-
rufliche Wiedereingliederung dieses Personenkrei-
ses kann nicht nur — das sollten wir uns alle klar-
machen — durch gesetzgeberische Maßnahmen 
erreicht werden, sondern hier sind alle aufgerufen, 
ihren guten Beitrag zu leisten: Gesetzgeber, Arbeit-
geber, aber auch die Betroffenen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Geldner. 

Geldner (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich nehme als Sprecher 
der Freien Demokraten nun zu § 89 a Stellung. Wir 
erkennen an, daß § 89 a zwar einen Fortschritt für 
die älteren Arbeitnehmer bringt, im Endeffekt sollte 
er aber ein Fortschritt für die älteren Menschen 
schlechthin sein. Deshalb sehe ich mich veranlaßt, 
hier einige Anmerkungen zu machen. Nachdem sich 
der Kollege Wolf ausführlich mit dem Problem be-
faßt hat, will ich versuchen, die Problematik etwas 
kürzer von unserer Sicht her anzusprechen. 

Je mehr wir uns zu einer Arbeitnehmergesell-
schaft entwickeln, desto mehr ältere Menschen — 
nicht nur ältere Arbeitnehmer, wie ich schon sagte — 
werden wir haben, und dieses Problem haben wir zu 
bewältigen. Hier werden die Konsequenzen aus 
dem Wandel unserer Wirtschaftsstruktur und damit 
insbesondere unserer Erwerbsstruktur in aller 
Deutlichkeit sichtbar. 

Die Arbeitsteiligkeit, die unseren Wirtschaftspro-
zeß bestimmt, orientiert sich an der allgemeinen 
durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der in Frage 
kommenden Beschäftigten. Die tatsächliche oder ver-
mutete Minderung der Leistungsfähigkeit wird so 
nicht nur ein ökonomisches, sondern vor allem ein 
menschliches Problem im letzten Drittel des Er-
werbslebens. Wir müssen erkennen, daß es im Be-
reich der Selbständigen — lassen Sie mich auch die-
sen Bereich etwas ansprechen — wie auch in dem 
der freien Berufe ein großer Vorzug sein kann, wenn 
der ältere oder älter werdende -Mensch seine Mit-
arbeit nach seiner Leistungsfähigkeit gestalten kann. 
Wir sehen selbstverständlich die Probleme, die 
heute manchen Selbständigen weit über das 65. 
Lebensjahr hinaus zu einer Erwerbstätigkeit zwin-
gen, weil eine entsprechende Alterssicherung in 
Form von geldwerten Ansprüchen oder Vermögens-
erträgnissen oder Vermögensverzehr nicht vorhan-
den ist. Dieses Problem muß man auch für die Zu-
kunft eingehend überdenken. Wenn wir dabei von 
den Fällen ausgehen, in denen die selbständige 
Existenz auch eine Lebensgrundlage in der Zukunft 
bietet, dann ist festzustellen, daß sich die Probleme 
eines abrupten Ausscheidens nach Vollendung des 
65. Lebensjahres oder einer Anpassung der Arbeit 
an die Arbeits- und Leistungsfähigkeit bei den 
Selbständigen und freien Berufen leichter und bes-
ser lösen lassen als bei den Arbeitnehmern. 
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Gerade in diesem Zusammenhang will ich darauf 

hinweisen, daß die Erhaltung möglichst vieler selb-
ständiger Existenzen in erster Linie eine gesell-
schaftspolitische Frage und nicht eine Frage der Er-
haltung einer privilegierten Schicht oder ein Problem 
des Sozialprestiges ist. Die Fragen der Struktur-
politik werden häufig einseitig aus dem Blickwinkel 
angeblicher Verbraucherinteressen oder außenpoli-
tischer Interessen betrachtet; ich denke an die Frage 
der EWG und der deutschen Landwirtschaft, wie sie 
häufig dargestellt wird. 

Bei dieser vordergründigen Betrachtungsweise 
werden jedoch die Konsequenzen, die solch ein 
natürlicher oder politisch zwangsweise betriebener 
Prozeß des Strukturwandels mit sich bringt, oft nicht 
gesehen und nicht bedacht. Deshalb lassen Sie mich 
auch detailliert einiges zur Frage der elastischen Al-
tersgrenze darlegen. Die mehr oder weniger starren 
Altersgrenzen, die nur in Sonderfällen — für weib-
liche Beschäftigte oder bei Erwerbs- und Berufsun-
fähigkeit — durchbrochen werden können, stellen 
ein großes Problem für uns alle dar. Wenn wir nicht 
zu einer elastischen Altersgrenze mit einer ent-
sprechenden Differenzierung der Renten- und Pen-
sionsansprüche kommen, werden die Probleme der 
Arbeitslosigkeit, der Flucht in die Berufsunfähig-
keitsrente, der Überforderung in den letzten Jahren 
der Berufstätigkeit bei älteren Arbeitnehmern nicht 
gelöst werden können. Wir haben daher sehr be-
dauert, daß auf unsere Kleine Anfrage betr. ela-
stische Altersgrenze — Drucksache V/3232 — nur 
allgemein und nicht konkret geantwortet worden ist, 
Herr Minister. 

Die Bundesregierung und die Koalition haben 
ferner, wie Sie wissen, durch das Finanzänderungs-
gesetz aus rein fiskalischen Gründen ein weiteres 
dazu getan, die Beschäftigung arbeitsfähiger und 
arbeitswilliger Altersrentenempfänger zu erschwe-
ren. Abgesehen davon, daß dies in sozial unschöner 
und unfairer  Weise  geschehen ist, muß gefragt wer-
den, ob es sozialpolitisch weiterhin zu verantworten 
ist, daß für beschäftigte Rentner ein Arbeitgeber-
anteil zur Rentenversicherung gezahlt wird, ohne 
daß sich diese Beiträge auch nur mit einem Pfennig 
in Form einer Rentenerhöhung für den Betroffenen 
auswirken. Man sollte überlegen, ob nicht durch 
eine entsprechende Gesetzesänderung auf eine ent-
sprechende Beitragsleistung für beschäftigte und 
arbeitswillige Rentner vernichtet werden sollte. 

Es ist zu fragen, ob die volle Anrechnung der 
Altersrente auf das Arbeitslosengeld nicht ebenfalls 
überprüft und geändert werden sollte. Diese Fragen 
müssen wir ernsthaft diskutieren. Diese rein fiskali-
schen Beschlüsse sind nach unserem Dafürhalten im 
Hinblick auf die Situation der älteren Arbeitnehmer 
unsozial. 

In der Stellungnahme der Bundesregierung wird 
über eine mangelnde Mobilitätsbereitschaft älterer 
Menschen und Arbeitnehmer geklagt. In dieser Hin-
sicht gilt es, die Mobilitätsfähigkeit oder -bereit-
schaft generell zu stärken. Die Schwierigkeiten, die 
sich heute bei den älteren Arbeitnehmern zeigen, 
werden sich künftig in verstärktem Maße auch für  

die heute noch in  jüngeren Lebensjahren Stehenden 
ergeben. 

Als erstes ist zu fragen, ob und in welchem Maße 
mit Hilfe der Strukturpolitik die Mobilität in bezug 
auf den Arbeitsplatzwechsel ohne Berufswechsel teil-
weise überflüssig gemacht werden kann. Solange 
jedoch nicht durch regionale Strukturpolitik die 
Konzentration in Ballungsräumen gebremst wird, 
wird dieses Problem des Arbeitsplatzwechsels ohne 
Berufswechsel größer werden. 

Die Mobilität könnte durch steuerliche Maßnah-
men gefördert werden. Das psychologische Problem 
einer Bindung an ein Eigenheim, eine Eigentums-
wohnung muß selbstverständlich erkannt werden. 
Wenn man von der Bindung an ein bestimmtes sozia-
les oder gesellschaftliches Milieu, die nicht zu unter-
schätzen ist, absieht, stellt sich zunächst die Frage 
des Angebots eines neuen oder vergleichbaren 
Eigenheims oder einer Eigentumswohnung ohne zu-
sätzliche Belastung. Ich denke hier z. B. an die 
Grunderwerbsteuer usw. In solchen Fällen sollte 
auf derartige Belastungen verzichtet werden. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf 
eine Entschließung des Deutschen Ärztetages in Han-
nover vom 12. Mai dieses Jahres hinweisen, in der 
auch die Frage der älteren Arbeitnehmer eingehend 
gewürdigt wird. Es heißt hier: 

Technischer Fortschritt und Strukturveränderun-
gen in  der Wirtschaft stellen immer höhere An-
forderungen an das Anpassungsvermögen auch 
der älteren Arbeitnehmer, die oft aus gesund-
heitlichen Gründen nicht in der Lage sind, ohne 
Mithilfe ihrer Umwelt die damit verbundenen 
Schwierigkeiten allein zu meistern. Folgen sind 
Arbeitslosigkeit, vorzeitige Invalidität oder Ein-
kommensverlust durch Beschäftigung in  unter-
wertiger Arbeit. Deshalb ist es eine Aufgabe 
aller in der Wirtschafts- und Arbeitswelt Ver-
antwortlichen, durch gezielte Maßnahmen und 
aktive Beschäftigungspolitik rechtzeitig für die 
Erhaltung der beruflichen Leistungsfähigkeit 
älterer Arbeitnehmer, für die  Vermeidung sozia-
ler Härten Sorge zu tragen. 

So weit die Entschließung des Deutschen Ärzte-
tages. 

Darf ich hier etwas ansprechen, was für die älte-
ren Arbeitnehmer ebenfalls von sehr großer Be-
deutung sein wird. Im meine das Problem der 
Bruttolohnfortzahlung für erkrankte Arbeiter. Als 
letztes sei die verstaubte Ideologie erwähnt, die in 
der Forderung nach der sogenannten arbeitsrecht-
lichen Lösung der Bruttolohnfortzahlung der Ar-
beiter steckt. Die beabsichtigte Gestaltung der 
Bruttolohnfortzahlung wird die Lage älterer Arbeit-
nehmer nicht verbessern, sondern verschlechtern 
und verschlimmern. 

(Abg. Behrendt: Können Sie das einmal 
erklären?) 

— Das wird sich eindeutig zeigen, Herr Kollege. Sie 
haben ja schon erklärt — und es ist doch auch in 
der Debatte eindeutig zum Ausdruck gekommen —, 
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daß das Arbeitsangebot für ältere Arbeitnehmer 
schon heute sehr schlecht ist. 

Ich werde in meinen Ausführungen noch auf die 
Krankheitsanfälligkeit zu sprechen kommen. Dann 
wird deutlich werden, daß es gerade in dieser Frage 
für die älteren Arbeitnehmer Schwierigkeiten geben 
wird. Es wird die zwangsläufige Konsequenz der 
Bruttolohnfortzahlung — abgesehen von den ande-
ren negativen Erscheinungen — sein, daß gerade 
die mittleren Betriebe und die lohnintensiven Unter-
nehmen neuen unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt 
sein werden, die mit Arbeitskosten zusammenhän-
gen. Diese Risiken müßten vermieden werden. Aber 
die Betriebe werden trotzdem damit belastet wer-
den. Ihre Bereitschaft, krankheitsanfällige, obwohl 
arbeitswillige und fleißige Arbeitskräfte zu beschäf-
tigen, wird durch die Bruttolohnfortzahlung — Herr 
Kollege, hier komme ich auf diesen Punkt, auf die 
arbeitsrechtliche Lösung zu sprechen — zwangs-
läufig eingeschränkt. Das wird die Situation sein. 
Wir werden diese Erfahrungen ja in nächster Zeit 
nach Einführung der Bruttolohnfortzahlung machen 
können. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage? 

Geldner (FDP) : Bitte sehr! 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Abgeord-
neter Behrendt! 

Behrendt (SPD) : Herr Kollege, betrachten Sie 
das Problem der älteren Arbeitnehmer als ein Pro-
blem der älteren kranken Arbeitnehmer? 

Geldner (FDP) : Ich betrachte das Problem der 
älteren Arbeitnehmer nicht allein als ein Problem 
der älteren kranken Arbeitnehmer, aber ich habe 
soeben ausgeführt, daß es ja krankheitsanfällige 
ältere Arbeitnehmer, die arbeitswillig sind, gibt, 
und diese werden sehr viel schwieriger zu vermit-
teln sein als diejenigen, die von Haus aus mit einer 
sehr robusten Natur ausgestattet sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus 
der Antwort der Bundesregierung geht hervor, daß 
weitgehend die berufliche Qualifikation die Mög-
lichkeit der Arbeitslosigkeit bestimmt und daß der 
Anteil der arbeitslosen älteren Arbeiter im Ver-
gleich zu den Angestellten in der Vergangenheit ge-
stiegen ist. Durch die arbeitsrechtliche Lösung wird 
hier ein Problem verschärft, das ich Ihnen schon 
dargeleget habe, weil eine überholte Ideologie mehr 
in den Vordergrund gestellt wird als die unsozialen 
Konsequenzen, die aus ihrer Verwirklichung resul-
tieren. 

Wir Freien Demokraten teilen die Auffassung der 
Bundesregierung, daß die Fragen einer qualifizier-
ten beruflichen Ausbildung, die Fragen der Fort- 
und Weiterbildung sowie der Umschulung in Ver-
bindung mit der Arbeitslosigkeit speziell der älteren 
Arbeitnehmer gesehen werden müssen. Die Maß-
nahmen, die auf diesen Fragenkomplex bezogen  

sind, reichen jedoch nach unseren Vorstellungen 
nicht aus, wenn sie nicht durch weitere Maßnahmen 
der Steuerpolitik, der Strukturpolitik und einer 
praktikablen Sozialgesetzgebung ergänzt werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die bisherige Diskussion hat 
ergeben: Anders als zum Zeitpunkt der Stellung der 
Großen Anfrage seitens der CDU/CSU-Fraktion 
und auch schon anders als zu dem Zeitpunkt ihrer 
Beantwortung durch die Bundesregierung können 
wir heute erfreulicherweise davon ausgehen, daß 
die Arbeitslosenziffer erheblich gesunken ist. Trotz-
dem bin ich dankbar, daß das Hohe Haus mit Ernst 
diese Frage jetzt mid  hier behandelt; denn nichts 
wäre schädlicher, als zu glauben, wir brauchten uns 
deshalb, weil die Arbeitslosenzahl zurückgegangen 
sei, um das Problem nicht mehr zu kümmern. Ich 
bin der Meinung: dem, der arbeitslos geworden ist, 
kann es gleichgültig sein, ob neben ihm Hundert-
tausende oder Zehntausende stehen. Um jeden ein-
zelnen Menschen haben wir uns zu sorgen und zu 
mühen. 

(Beifall.) 

Das war doch, glaube ich, was alle drei Fraktionen 
als Tatbestand festgestellt haben; hier besteht 
Übereinstimmung. 

In der Tatbestandsaufnahme gibt es eine weitere 
Übereinstimmung: Wir haben einen harten Kern 
an Arbeitslosen — Frau Kollegin Schroeder hat mit 
Recht darauf hingewiesen — überwiegend bei den 
Männern über 55 Jahren. Sie stellen etwa die Hälfte 
aller arbeitslosen Männer. 

Nun, meine Damen und Herren, es werden Alters-
grenzen genannt. Ich mußte natürlich in der Sta-
tistik auch Grenzen nennen, und die Bundesanstalt 
hat ebenfalls welche genannt, weil man das Pro-
blem ja einmal eingrenzen muß. Herr Kollege Wolf, 
man sollte aber tatsächlich einmal prüfen, ob nicht 
die Altersgruppen zwischen 55 und 60 Jahren be-
sonders erfaßt werden sollten. Die 60er-Grenze 
scheint mir nicht unwichtig zu sein. Ich bin sehr 
dafür. Nur habe ich eine große Sorge. Das springt 
einen so an, wenn man selber an die fünfzig ist — 
ein Stückchen darüber — und auf einmal das Ge-
fühl hat: die reden über dich, wenn sie über ältere 
Arbeitnehmer sprechen. Meine Damen und Herren, 
es darf doch gar nicht aufkommen, daß in der 
Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, einer von 
45 sei vielleicht, einer von 55 ganz bestimmt ein 
älterer Arbeitnehmer. Das mag statistisch für die 
Zusammenfassung zwar notwendig sein, aber der 
Deutsche Bundestag sollte nicht eine Sekunde lang 
Zweifel aufkommen lassen, daß das individuell 
sehr unterschiedlich ist, daß einer mit 70 Jahren 
ein ganz junger Mensch sein kann und daß es junge 
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Menschen gibt, die schon greisenhafte Züge an sich 
haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich glaube, das sollte man hier einmal sehr deutlich 
und sehr klar herausstellen. 

Das zweite, was ich sagen möchte, ist dies: Aus 
der Tatsache, daß wir einen harten Kern von 
älteren Arbeitslosen haben, geht hervor — und das 
wurde in der Rezession besonders deutlich —, daß 
diese Altersgruppe durch die technische und die 
wirtschaftliche Entwicklung in ihrer beruflichen und 
damit natürlich auch in ihrer sozialen Existenz am 
ehesten bedroht ist. Mitten in der Hochkonjunktur 
und erst recht jetzt müssen wir deshalb darüber 
sprechen; denn ich fürchte, Herr Kollege Wolf, das 
Fernsehen wird sich jetzt nicht mehr so einschalten 
wie noch zu Beginn des Jahres, als diese Probleme 
noch „interessanter" waren. Für uns aber darf die 
Zahl der Arbeitslosen, wie ich vorhin schon sagte, 
keine Rolle spielen. Wir haben die Verantwortung, 
gerade dann zu sprechen, wenn andere Einrich-
tungen schweigen. Dann muß der Deutsche Bundes-
tag darüber reden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das Problem 
bleibt!) 

Nun, meine Damen und Herren, wir dürfen uns 
die Suche nach Lösungsmöglichkeiten nicht zu leicht 
machen. Ich betone ausdrücklich: das hat hier im 
Hause auch keiner versucht. Vor allen Dingen dür-
fen wir Lösungsmöglichkeiten nicht in der falschen 
Richtung suchen. Noch vor wenigen Monaten — in 
letzter Zeit Gott sei dank nicht mehr so stark — 
wurde der Vorschlag diskutiert, den Betrieben eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer aufzuerlegen ähnlich den Regelungen 
des Schwerbeschädigtengesetzes. Teilweise wurde 
ein Entlassungsverbot gefordert. Ich sage Ihnen 
ganz ehrlich: das alles halte ich nicht für brauch-
bare Lösungen. Ganz abgesehen von den technischen 
Schwierigkeiten derartiger gesetzlicher Regelungen 
bei dem sehr unterschiedlichen Arbeitslosenstand 
—in Stuttgart 0,1 %, im Bayerischen Wald das Viel-
fache, wie soll man  da  pauschalieren?. —, habe ich 
die große Sorge, daß ältere Arbeiter und Angestellte, 
wenn wir so verfahren würden, als Arbeitnehmer 
zweiter Klasse eingestuft würden. Genau das wol-
len wir doch verhindern. 

(Beifall.) 

Das ist doch unser Problem. Wir wollen dem älteren 
Menschen eben nicht bestätigen: Du gehörst zum 
alten Eisen. Wir wollen 'ihm im Gegenteil sagen, daß 
wir ihm Chancen einräumen. Das Arbeitsförde-
rungsgesetz gibt eine Menge von Chancen. Ich 
brauche nicht zu wiederholen, was von meinen Her-
ren Vorrednern schon gesagt wurde. In der dritten 
Lesung wird noch eine zusammenfassende, globale 
Würdigung gegeben. 

Lassen Sie mich eine weitere Bemerkung anschlie-
ßen. Ich glaube, die Öffentlichkeit muß in dieser 
Frage noch gründlich umdenken. Als ich einmal 
einen Appell an  die  Arbeitgeber richtete, wurde 
sehr unfreundlich zurückgerufen, das sei doch alles 
überflüssig, das geschähe doch längst. Wenn man  

die Antwort der Bundesregierung liest, sieht man, 
daß sie anders formuliert ist. Damit es aber ganz 
klar und für jedermann verständlich wird, möchte 
ich hier nachdrücklich sagen: wir müssen alle um-
denken. Das gilt für die Arbeitgeber, das gilt aber 
nicht minder für die Betriebsräte. Das gilt für die 
Arbeitgeberverbände genausogut wie für die 
Gewerkschaften, und es gilt auch für uns, die wir 
politische Verantwortung tragen. 

Es gibt eine weitverbreitete, unterschwellige Mei-
nung, geradezu eine Stimmung, die etwa darauf hin-
ausläuft, die Jugend am Arbeitsplatz sei ein Wert 
an sich, der besonders hoch geschätzt und gepriesen 
werden müsse. Das zunehmende Alter wird als Ver-
schleißerscheinung hingestellt, mit der man nichts 
mehr zu tun haben will. Und, Herr Kollege Geldner, 
ich war sehr unglücklich darüber, daß Sie hier die 
Lohnfortzahlung ins Spiel brachten. Ich will das 
begründen. Ihre These geht davon aus, daß der 
ältere Arbeitnehmer in aller Regel leistungsge-
schwächter und öfter und mehr krank sei als der 
jüngere Arbeitnehmer. Das muß aus der Diskussion 
heraus; denn das ist sachlich falsch. Der ältere Ar-
beitnehmer hat eine ganze Reihe von vorbildlichen 
Eigenschaften im Laufe seines langen Arbeitslebens 
erworben, für die die Arbeitgeber dankbar sein soll-
ten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie müssen nur die richtigen Arbeitsplätze für diese 
Leute finden und müssen sich die Mühe machen, 
dafür zu sorgen, daß sie an der richtigen Stelle ein-
gesetzt werden. Es ist sachlich falsch — deshalb 
stimmt das Argument der Lohnfortzahlung über-
haupt nicht —, daß ältere Arbeitnehmer öfter krank 
seien als jüngere Arbeitnehmer. Wahr ist vielmehr, 
sie sind weniger oft krank; wenn sie allerdings 
krank sind, sind sie es länger. Von diesen Tatsachen 
müssen wir ausgehen. Ich wäre sehr dankbar, wenn 
sich der Deutsche Bundestag dazu bekennen würde. 

Der Bemerkung von der FDP wäre noch einiges 
hinzuzufügen, aber ich will diese harmonische Stim-
mung des gesamten Gesetzgebungsverfahrens und 
der Beratung der Großen Anfrage nicht stören. Ich 
kann nur mit Beglückung an die damalige Feststel-
lung des Herrn Kollegen Spitzmüller und an Ihre 
eigene, Herr Kollege Geldner, erinnern, daß die FDP 
gegen die bruttolohnbezogene Rente keine Beden-
ken habe. 

Sie sprechen von der Arbeitnehmergesellschaft, 
Sie sprechen vom Platz der Arbeitnehmer in dieser 
Gesellschaft. Sie sprechen davon, daß das nicht nur 
ein ökonomisches, sondern auch ein persönliches 
Problem sei. Einverstanden. Aber es ist eben auch 
ein ökonomisches Problem. Deshalb haben wir seit 
1957 darum gekämpft, daß die bruttolohnbezogene 
Rente erhalten blieb und daß die Rentner die finan-
zielle und materielle Grundlage haben, um ihr Le-
ben in Anstand leben zu können. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Ich freue mich darüber, daß wir heute mit Ihnen 
darin offenbar übereinstimmen. 

Eine dritte Bemerkung! Ich möchte sehr gern noch 
stärker, als ich es bisher schon getan habe, die po- 
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sitive Seite der Tätigkeit des älteren Arbeiters 
und des älteren Angestellten herausstellen. Ich 
möchte noch einmal dartun und die deutsche Öffent-
lichkeit darauf aufmerksam machen, daß es einfach 
nicht stimmt, daß mit zunehmendem Alter das be-
rufliche Können und die Leistungsfähigkeit abneh-
men. In sehr vielen Fällen nehmen sie zu. Gewisse 
Eigenschaften verstärken sich sogar, z. B. ein dis-
zipliniertes, sachbezogenes Mitdenken, Verantwor-
tungsbewußtsein, Verantwortungsfreude und Ein-
sichtvermögen, bis hin zur Nutzung des erheblichen 
Erfahrungsschatzes. Uns ist also die Aufgabe ge

-

stellt, den älteren Menschen im Betrieb zu helfen, 
alle diese Möglichkeiten einer produktiven Mit-
arbeit zu aktivieren und zur Geltung zu bringen. 
Denn wir wollen nicht die Desintegration oder das 
vorzeitige Ausscheiden, sondern die volle Integra-
tion des älteren Menschen in den Leistungsprozeß 
und damit auch in die Gesellschaft. 

Damit komme ich zu meiner letzten Bemerkung: 
praktische Lösungsversuche. Ich habe schon gesagt, 
was ich nicht für praktikabel halte und warum nicht. 
Ich möchte jetzt zwei Punkte aufgreifen, die wir, 
glaube ich, weiterverfolgen sollten. Wir sollten die 
Förderungsmöglichkeiten des Arbeitsförderungs-
gesetzes nutzen. Es ist vorgesehen, daß die Bundes-
anstalt Zuschüsse zu den Lohnkosten neueingestell-
ter älterer Arbeitnehmer geben kann. Sie kann 
ferner Zuschüsse für Betriebe oder Betriebsabtei-
lungen gewähren, in denen vor allem ältere Arbei-
ter und Angestellte beschäftigt werden. Derartige 
Betriebe sollten Modelle sein, die zeigen, wie wir 
den älteren Menschen in der schweren beruflichen 
Situation durch Anpassungs- und Bildungsmaßnah-
men weiterhelfen können. Ältere Arbeitslose müs-
sen in ihrem Leistungsbewußtsein gestärkt werden, 
damit sie in das normale Arbeitsleben zurückkehren 
können. 

Der andere Weg wurde — das ist vorhin von dem 
Kollegen Wolf dargestellt worden — mit dem 
Entwurf einer Novelle zum Kündigungsschutzgesetz 
beschritten, der zur Zeit im Ausschuß für Arbeit be-
raten wird. Ich kann nur wünschen und hoffen, daß 
er noch in dieser Legislaturperiode Gesetz wird. 
Denn es scheint mir gesellschaftspolitisch untragbar 
zu sein, daß ein kurzfristiger konjunktureller Rück-
gang zum Anlaß genommen wird, sich von lang-
jährigen Mitarbeitern zu trennen und die Sorge um 
deren Eingliederung dann der gesamten Gesellschaft 
zu überlassen. Darum sollte sich die Kündigungs-
frist mehr als bisher nach der Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit richten, und die Abfindungsbeträge 
sollten bei einer sozialwidrigen Kündigung entspre-
chend erhöht werden. Dabei scheint es mir von 
nicht unerheblicher Bedeutung zu sein, daß wir auch 
an die leitenden Angestellten denken. Denn die 
Notwendigkeit dafür hat die Rezession sehr deut-
lich gezeigt. 

Dann sind eine Reihe von Fragen zu konjunktur-
politischen und strukturellen Maßnahmen der Bun-
desanstalt angesprochen worden. Ich darf wegen 
der vorgeschrittenen Stunde darauf verzichten, im 
einzelnen darauf einzugehen. Herr Kollege Geldner, 
die Frage kam von Ihnen. Darf ich Sie nur auf die 

Anlage 2 zu der Drucksache meiner Antwort hinwei-
sen. Da sehen Sie, in welch hohem Maße die Bun-
desanstalt in Nürnberg bisher gerade hier struktur-
verbessernde Maßnahmen gefördert hat. 

Ich war in der vorvergangenen Woche zu einer 
Arbeitsmarktkonferenz in Düsseldorf, die wir vori-
ges Jahr unter dem Eindruck der Rezession einbe-
rufen hatten. Dort haben wir mit allen beteiligten 
Stellen des Landes Maßnahmen überlegt. Ich bin 
in der nächsten Woche in Regensburg, um im baye-
rischen Bereich eine ähnliche Arbeitsmarktkonferenz 
durchzuführen, unter Einbeziehung aller Beteiligten. 
Dazu gehören Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern, der Deutsche Industrie- und 
Handelstag, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände 
und die örtlichen Behörden. Es soll ein gemeinsames 
Konzept entwickelt werden. Ich glaube, solche Ar-
beitsmarktkonferenzen an Ort und Stelle sind sehr 
viel sinnvoller und praktikabler als reine Schreib-
tischarbeit, wo man  die Dinge häufig nur vor sich 
herschiebt. Ich glaube, das wird ein Modell sein, das 
wir demnächst auch im Saargebiet fortführen wer-
den. Ich bin jedenfalls froh darüber, daß die baye-
rische Landesregierung das, was wir in Düsseldorf 
bereits verwirklicht haben, von sich aus aufgenom-
men hat. 

Wir müssen, glaube ich, bereit sein, noch sehr 
viel Kraft und Phantasie in dieses Problem hinein-
zugeben; denn das alles ist noch nicht die endgültige 
Lösung. Darüber muß weiter nachgedacht werden. 
Wenn es uns gelingt, mehr als bisher auch Teilzeit-
arbeitsplätze für Männer zu bekommen und nicht 
nur für Frauen, wird dies sicherlich den älteren Ar-
beitnehmern zugute kommen. Dabei glaube ich auch, 
daß es für die Zukunft von großer Bedeutung sein 
wird, die Arbeitsplätze im Betrieb an die besonderen 
Leistungsmöglichkeiten der älteren Arbeitnehmer 
anzupassen und notfalls selbstverständlich auch 
umzugestalten. 

Ich darf zusammenfassen: 

1. Der Arbeitnehmer selbst ist für seine persön-
liche Fortbildung und Anpassungsbereitschaft mit 
verantwortlich. 

2. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, in ihrer be-
trieblichen Personal- und Sozialpolitik sowie in der 
Arbeitsorganisation den Berufsweg der älteren Ar-
beiter und Angestellten positiv mitzugestalten bis 
hin zur Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze. 

3. Die Betriebsräte sind aufgerufen, aktiv auf ent-
sprechende Chancen für die älteren Arbeitnehmer 
hinzuwirken. 

Die Tarifpartner schließlich sollten ihre Lohnpoli-
tik und ihre Tarifverträge über Arbeitsbedingungen 
in ihren Auswirkungen auf die Beschäftigungschan-
cen der älteren Arbeitnehmer überprüfen. 

(Zuruf von der SPD: Und die 
Mitbestimmung ausbauen!) 

— Ich bin sehr dafür, Herr Kollege, das werden Sie 
mir ja nicht bestreiten wollen. Am Arbeitsplatz, im 
Betriebsgeschehen, wo es nahe an den Mann heran-
kommt, ist das sehr wichtig. 
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Es gibt ein langfristiges und es gibt ein kurz-

fristiges Problem. Das kurzfristige Problem heißt, 
die älteren Arbeitslosen so rasch wie möglich in eine 
sinnvolle und produktive Beschäftigung zu bringen. 
Das langfristige Problem lautet, durch Beratung und 
Berufsbildung schon lange vor dem Alter vorsorgen, 
daß der alternde Mensch im Arbeitsprozeß anpas-
sungsfähig und auf dem aktuellen Stand des Wis-
sens und Könnens bleibt. In diesem Sachzusammen-
hang hat der Kollege Liehr vorhin darauf hingewie-
sen, daß in diesem Zusammenhang das Berufsbil-
dungsgesetz eine wesentliche Rolle spielt. Diesen 
Sachzusammenhang — das möchte ich hier aus-
drücklich unterstreichen — haben wir von der ersten 
Lesung dieses Gesetzes im Dezember vorvergan-
genen Jahres an deutlich und klar angesprochen. 
Das muß gemeinsam und zusammen gesehen werden, 
Arbeitsförderungsgesetz :und Berufsbildungsgesetz 
gehören zusammen und müssen gemeinsam und zu-
sammen verabschiedet werden, 

(Beifall bei der SPD) 

wie ich meine, noch von diesem Bundestag. 

(Abg. Moersch: Das gesamte Bildungswesen 
muß dabei. überprüft werden!) 

Ich bin der Auffassung, daß wir, wenn wir diese 
Gesetze — Arbeitsförderungsgesetz und Berufs-
bildungsgesetz — verabschiedet haben, zumindest 
auf einem Sektor eine klare Position bezeichnet 
haben. Und ich meine, wir könnten uns freuen, wenn 
in der gesamten deutschen Bildungspolitik die 
Positionen so klar abgesteckt würden, wie wir es 
bis jetzt bei der Beratung dieses Arbeitsförderungs-
gesetzes getan haben. Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, zu diesen §§ 89 a bis c wird nicht mehr 
das Wort gewünscht. 

Wir stimmen ab über § 89 und die §§ 89 a bis c. 
Wer zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe den § 90 auf. Dazu hat Herr Abgeordneter 
Varelmann um das Wort gebeten. 

Varelmann (CDU/CSU) : Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Meine Auf-
gabe am heutigen Abend ist es, die Barleistung des 
Arbeitsförderungsgesetzes mit ein paar wenigen 
Worten anzusprechen. Der jüngste Zweig der deut-
schen Sozialversicherung ist die Arbeitslosenver-
sicherung. Die Unfallversicherung, die Krankenver-
sicherung und die Rentenversicherung sind bereits 
50 Jahre älter. Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
wurde erst im Jahre 1927 geschaffen. Es war hart 
umstritten, hatte der Kritiker sehr viele, aber in der 
Praxis hat sich dieses Gesetz besser bewährt, als so 
manche Kritiker wahrhaben wollen. Wenn wir die 
Barleistung des Arbeitsförderungsgesetzes bewer-
ten, müssen wir das sogenannte Vorschaltegesetz 
mit in Betracht ziehen, das im Jahre 1967 vom Deut-
schen Bundestag zum Arbeitsvermittlungs- und Ar-

beitslosenversicherungsgesetz verabschiedet wurde. 
Die Wertmaßstäbe in bezug des Arbeitslosengeldes 
wurden damals um 7,5 Punkte angehoben, nämlich 
von 55 auf 62,5. Auch die Familienzuschläge wurden 
wesentlich verbessert. Das bedeutet, daß in dem 
damaligen Gesetz die Leistung um etwa 15 % ange-
hoben wurde. Darüber hinaus wurde die Leistung 
aus dem Schlechtwettergeldgesetz um 5 % über die 
Leistungen des Arbeitslosengeldes festgelegt. 

Ursprünglich hatte die Sozialversicherung nur den 
Zweck, einen katastrophalen Notzustand im Falle 
der Krankheit, des Alters und der Arbeitslosigkeit 
zu verhindern. In den letzten Jahren sind wir ein 
Stück weitergegangen mit dem Ziele, im Falle der 
Arbeitslosigkeit, der Krankheit und des Alters den 
in der beruflichen Arbeit erreichten Lebensstandard 
zu erhalten. Im Arbeitsförderungsgesetz wurde fest-
gelegt, daß die Zahlung von Arbeitslosengeld erst 
am Ende des Monats ausläuft, in dem der betreffende 
Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet. Damit ist 
ein nahtloser Übergang von der Zahlung des Ar-
beitslosengeldes zu den Rentenleistungen geschaf-
fen. 

Zusätzlich wurde festgelegt, daß das Urteil der 
Rentenversicherung über die Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit auch für die Arbeitslosenversicherung 
bindend ist, so daß damit der einzelne Versicherte 
nicht zwischen zwei Stühlen sitzt, wie es in den 
letzten Jahren zeitweilig der Fall war. 

Die Anwartschaft auf Erwerb von Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung wurde von zwei auf 
drei Jahre erweitert. Dieses ist besonders für den 
Arbeitnehmer bedeutsam, der lange erkrankt war 
und bei dem sich in diesem Falle an die Erkrankung 
Zeiten der Arbeitslosigkeit anschließen. 

Die Beitrags- und Leistungsbemessungsgrundlage 
wurde um 1700 DM angehoben. Zusätzlich wurde 
festgelegt, daß den Familien Zuschläge in jedem 
Fall gewährt werden, wenn der Ehegatte und die 
Kinder auf der Steuerkarte eingetragen sind. Darin 
einbezogen sind auch Kinder, die ein freiwilliges 
soziales Jahr leisten. 

Noch nicht voll befriedigend sind die Leistungen 
in jenen Fällen, wo der Versicherte nur ein gerin-
geres Arbeitsverdienst und einen größeren Kreis 
von Familienangehörigen hat. Hier kommen die 
Familienzuschläge noch nicht voll zum Tragen, weil 
im günstigsten Fall nur eine Leistung bis zu 85 % 
des Nettolohnes gewährt wird. 

Für die Kurzarbeiter ist insoweit eine Verbesse-
rung getroffen worden, als Kurzarbeitergeld bereits 
gezahlt wird, wenn sich die normale Arbeitszeit um 
10 % verringert. Wenn jemand in einer Frist von 
vier Wochen zwei Ausfalltage wegen Kurzarbeit 
hat, hat er damit Anspruch auf Kurzarbeiterunter-
stützung. 

Weiterhin ist wichtig, daß auch die Heimarbeiter 
in das Recht auf Kurzarbeiterleistungen einbezogen 
wurden. 

Zusammenfassend dürfen wir mit Recht davon 
sprechen, daß die Novelle von 1967 und das Arbeits- 
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förderungsgesetz auf dem Gebiet des Bezuges von 
Barleistungen einen echten Fortschritt beinhalten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Dann kommen wir zur Ab-
stimmung über § 90 und alle folgenden Paragra-
phen, zu denen keine Änderungsanträge vorliegen 
und auch nicht das Wort verlangt wird, bis § 214. 
In § 214 ist eine Streichung vorgenommen worden. 
Das Haus war sich darüber einig, daß der letzte 
Halbsatz, „soweit Besonderheiten der Bundes-
anstalt nicht entgegenstehen", entfällt. Mit dieser 
Maßgabe stimmen wir über §§ 90 bis § 214 ab. Wer 
zustimmen will, gebe das Handzeichen. — Danke. 
Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Ich habe hier eine Notiz, daß zu § 160 Herr 
Abgeordneter Weimer das Wort verlangt hat. Das 
müssen wir nachholen. Da kein Änderungsantrag 
ansteht, können wir auch so verfahren. Sie haben 
das Wort. 

Weimer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mit dem § 160 wird eine Neue-
rung des Inhalts eingeführt, daß die Betriebe der 
Bauwirtschaft und auch die Betriebe, für die Kurz-
arbeitergeld zugesagt und bewilligt ist, für den aus-
gefallenen Lohn den vollen Krankenversicherungs-
schutz mit dem dafür an die Krankenkasse abzu-
führenden Beitrag zu übernehmen haben. In der 
ursprünglichen Regierungsvorlage war eine Er-
stattung oder auch nur eine Teilerstattung nicht 
vorgesehen. Der Ausschuß für Arbeit hat die Regie-
rungsvorlage insoweit abgeändert, als er in § 160 
Abs. 2 vorschlägt, daß der Unternehmer auf Antrag 
von der Bundesanstalt die Hälfte seiner Aufwen-
dungen für die Krankenkassenbeiträge erstattet 
bekommt. Darüber bestand im Ausschuß für Arbeit 
volles Einvernehmen. Das ist auch nicht der Punkt, 
den ich hier ansprechen möchte. 

Aber nachdem wir nun mit der Einführung der 
produktiven Winterbauförderung durch die §§ 75 ff. 
einen völlig neuen Weg beschritten haben, um die 
kontinuierliche Bautätigkeit im Winter zu gewähr-
leisten und stärker zu fördern, kann die Wirkung 
eintreten, daß die Unternehmer aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen Überlegungen anstellen, in-
wieweit es sich auszahlt, von den Bestimmungen 
der §§ 75 ff. Gebrauch zu machen. 

In den letzten Gesprächen mit Sachkennern der 
Materie bin ich noch darauf hingewiesen worden, 
daß bei den Steuerexperten Unklarheit darüber 
herrscht, ob die Erstattungen, die die Bundesanstalt 
dem Arbeitgeber in Höhe der Hälfte des Kranken-
kassenbeitrags auf Antrag gewährt, möglicherweise 
der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Ich möchte 
diesen Anlaß benutzen, um festzustellen, ob in 
diesem Hause in der Tat jemand der Meinung sein 
kann, daß Erstattungen von Krankenkassenbei-
trägen oder ähnlichen Leistungen als Umsätze im 
Sinne des Mehrwertsteuergesetzes anzusehen sind, 
und bei der Gelegenheit das zuständige Ministerium  

bitten, beim Bundesfinanzministerium völlige Klar-
heit darüber herbeizuführen, daß solche Erstattun-
gen der Bundesanstalt der Mehrwertsteuer nicht 
unterliegen können. Das muß deshalb geklärt wer-
den, weil wir es im Zweifel möglicherweise mit 
unterschiedlichen Auffassungen der einzelnen Ober-
finanzdirektionen zu tun bekämen. 

Das ist das Anliegen. Im übrigen darf bei der 
Gelegenheit gesagt werden, daß dann, wenn klar 
ist, daß eine Umsatzsteuerpflicht nicht gegeben ist 
— worüber zwischen den beteiligten Ministerien 
also Klarheit herbeigeführt werden müßte —, ledig-
lich noch übrig bleibt, von diesem Hause aus ein-
mal an die Unternehmer der Bauwirtschaft den 
Appell zu richten, von den wirklich einmaligen und 
bahnbrechenden neuen Regelungen zur Sicherung 
der kontinuierlichen Winterbautätigkeit mit den 
§§ 75 ff. auch den Gebrauch zu machen, der volks-
wirtschaftlich erwünscht ist, und andererseits einen 
Appell an die Bundesanstalt für Arbeit zu richten, 
in ihren Ausführungsbestimmungen über das Ver-
fahren für die Anwendung des § 160 Abs. 2 ein 
Verfahren zu wählen, das den Gesichtspunkten mo-
dernster und einfachster Verwaltungshandhabung 
möglichst entspricht. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Wir kommen 
dann zur Abstimmung über die restlichen §§ 215 bis 
243. Einleitung und Überschrift. Wer zustimmen 
will, der gebe das Handzeichen. — Danke. Die Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ehe ich zur dritten Beratung aufrufe, gebe ich noch 
einmal dem Herrn Berichterstatter, Herrn Jaschke, 
das Wort. 

Jaschke (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hatte zu Beginn meiner Ausfüh-
rungen zum Bericht moniert, daß in der Urschrift, im 
Entwurf des Berichts mehr stand als in dem vorlie-
genden gedruckten Bericht. Das Mißverständnis ist 
in der Zwischenzeit aufgeklärt worden. Die fehlen-
den Zeilen sind auf Antrag des Kollegen Porten 
gestrichen worden, der darum gebeten hatte, das 
hier mündlich zu erläutern, aber nicht im Bericht zu 
belassen. Das Mißverständnis ist also aufgeklärt, 
und ich bitte um Entschuldigung, daß ich überhaupt 
geglaubt habe, das hier etwas Falsches getan 
wurde. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Damit ist die 
zweite Beratung beendet. 

Ich rufe zur 
dritten Beratung 

auf. Das Wort in der allgemeinen Aussprache hat 
der Herr Abgeordnete Müller (Remscheid). 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst 
in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aus- 
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schusses für Arbeit einige Worte sagen, ehe ich als 
Sprecher meiner Fraktion zur Verabschiedung des 
anstehenden Arbeitsförderungsgesetzes eine Erklä-
rung abgebe. Der Ausschuß für Arbeit hat in unge-
fähr eineinhalbjähriger intensiver Arbeit das von 
der Bundesregierung vorgelegte Arbeitsförderungs-
gesetz beraten und ihm die Form gegeben, die Ihnen 
heute vorliegt. 

Die ungewöhnlich lange Beratungszeit war not-
wendig, weil wir etwas Neues schaffen wollten. Wir 
haben uns wirklich nichts geschenkt. Wir haben in 
vielen Sonderberatungen, Einzelbesprechungen und 
Sachverständigenanhörungen die gesamte Proble-
matik dieses Gesetzes erörtert. Die gleichzeitige Be-
ratung des Berufsbildungsgesetzes, das im Ausschuß 
in zweiter Lesung verabschiedet ist, zwang den Aus-
schuß zu vielen Sondersitzungen. Ich möchte hier, 
damit auch ein Wort des Dankes verbindend, die 
Mitglieder des Ausschusses nachträglich um Ver-
ständnis dafür bitten, daß das Arbeitstempo sehr 
intensiv war, und betonen, daß der Ausschuß für 
Arbeit seinem Namen „für Arbeit" sicherlich alle 
Ehre gemacht hat. Ich habe als Ausschußvorsitzender 
dem Herrn Bundesarbeitsminister Katzer zu danken, 
der selbst und durch seine Mitarbeiter — wobei ich 
namentlich die Herren Baden und Dr. Steinwender 
nennen möchte — die Beratungen durch die großen 
Hilfen wesentlich erleichtert hat. 

(Beifall.) 

Ich möchte aber auch — selbst wenn es ungewöhn-
lich ist — dem Sekretariat des Ausschusses, Herrn 
Sträter und Frau Wahlen, danken, die hier wirklich 
eine umfangreiche Arbeit bewältigt haben, die 
nicht in der normalen Arbeitszeit geleistet werden 
konnte. 

(Beifall.) 

Lassen Sie mich nunmehr im Namen der Fraktion 
der CDU/CSU zur bevorstehenden Verabschiedung 
dieses wichtigen, ich möchte fast sagen: des wichtig-
sten sozialpolitischen Gesetzes dieser Legislatur-
periode einige Ausführungen machen. 

Arbeitsmarktpolitik muß sich an sozialen und 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten ausrichten. Bei 
allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen muß diese 
Doppelfunktion für den Menschen und für die Wirt-
schaft gesehen werden. Der schnelle Wandel der 
Technik und der Berufe erfordert eine laufende 
Anpassung gesetzlicher Regelungen und arbeits-
marktpolitischer Möglichkeiten. Hier wird sichtbar, 
daß moderne Sozialpolitik nichts Starres ist. Sozial-
politik, besonders in ihrer engen Verflechtung mit 
der Wirtschaftspolitik, muß sich stets von neuem 
der Zeit und der Technik anpassen. Arbeitsmarkt-
politik ist ein Teil der gesamten Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Bundesregierung. In dieser Gesamt-
funktion der Sicherung und Förderung des wirt-
schaftlichen Wachstums und des stabilen Geldwertes 
ist es Hauptziel der Arbeitsmarktpolitik, die Voll-
beschäftigung zu erreichen und zu sichern. 

Ein solches Ziel kann man nicht mit Zwangs-
oder Druckmitteln erreichen, sondern das muß in 
voller Freiheitlichkeit verwirklicht werden. Eine 
freiheitliche Arbeitsmarktpolitik bedeutet jedoch kei-

neswegs Planlosigkeit. Gerade die Entwicklungen 
der letzten Jahre mit der Veränderung der Berufe 
und der Wirtschaftsstruktur zeigen deutlich, daß 
ohne eine vorausschauende Planung das Ziel einer 
kontinuierlichen Beschäftigung und die Sicherung 
der Arbeitsplätze nicht erreicht werden kann. 

Wir haben uns bei der Beratung des Gesetzes 
einige Richtpunkte gegeben. Wir sind davon aus-
gegangen, daß zu einer sinnvollen Arbeitsmarkt-
politik die rechtzeitige Information gehört. Wir 
haben weiter erklärt, daß Mittel des Arbeitsmarktes 
die Förderung der regionalen Mobilität ist. Wir 
haben Maßnahmen 'der beruflichen Mobilität bera-
ten. Wir haben darüber hinaus gesagt, daß die 
Förderung der Wirtschaftsstruktur ebenso Mittel der 
Arbeitsmarktpolitik ist wie auch die Rehabilitation. 
Mittel der Arbeitsmarktpolitik sind auch die Maß-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung und Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, wie ich schon erwähnt habe. 

Das sind die Grundsätze und Maßnahmen. Sie 
haben ihren Niederschlag in dem in der Fassung 
des Ausschusses für Arbeit vorgelegten Arbeits-
förderungsgesetz gefunden. 

Während der Schwerpunkt der bisherigen gesetz-
lichen Möglichkeiten des  Tätigwerdens der Bundes-
anstalt bei der Beseitigung von Arbeitslosigkeit 
lag, liegt der neue Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in 
der möglichen Verhinderung von Arbeitslosigkeit. 
Das heißt: die Bundesanstalt soll durch dieses Ge-
setz in die Lage versetzt werden, ihre Mittel so 
rechtzeitig einzusetzen, daß sie vorbeugend tätig 
werden kann, damit durch eine aktive Arbeitsmarkt-
politik Arbeitslosigkeit verhindert wird. Diese 
Arbeitsmarktpolitik kann die Bundesanstalt jedoch 
nicht durchführen, wenn sie nicht über die notwen-
digen Kenntnisse der  Situation der Berufe und des 
Arbeitsmarktes und der künftigen Entwicklung, so-
wohl der strukturellen wie der technischen, verfügt. 

Eine der ersten Voraussetzungen für diese Auf-
gaben ist daher die Durchführung einer wirksamen 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ohne eine sol-
che Arbeitsmarkt- und Berufsforschung können diese 
Aufgaben der Bundesanstalt nicht gelöst werden. 

Ausgehend von dieser Erkenntnis hat der Aus-
schuß für Arbeit zusätzlich zu dem von der Bundes-
regierung vorgelegten Entwurf den § 8 a beschlos-
sen, der die Arbeitgeber verpflichtet, die Präsidenten 
der Landesarbeitsämter zu unterrichten, wenn er-
kennbare Veränderungen innerhalb der nächsten 
12 Monate dazu führen werden, daß Arbeitnehmer in 
größerer Zahl entlassen oder auf eine andere Tätig-
keit umgesetzt werden, für die  das Arbeitsentgelt 
geringer ist. Wir verstehen die Haltung der Arbeit-
geber, die das Interesse des Betriebes an einer 
Geheimhaltung geplanter Veränderungen deutlich 
gemacht haben. Dagegen haben wir aber auch das 
arbeitsmarktpolitische Interesse an der frühzeitigen 
Einleitung von Maßnahmen gesehen. Der Ausschuß 
hatte zwischen zwei Auffassungen zu wählen. Ich 
habe den Eindruck, daß die jetzt gefundene Lösung 
beiden Seiten gerecht wird. Ich möchte aber keinen 
Zweifel daran lassen, daß ohne diese Vorschrift die 
vorbeugende Tätigkeit der Arbeitsverwaltung nur 
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auf dem Papier stehen würde. Im übrigen habe ich 
keinen Zweifel, daß bei der guten Zusammenarbeit 
der Wirtschaft mit der Arbeitsverwaltung diese 
Frage befriedigend gelöst werden kann. 

Wir begrüßen auch sehr nachhaltig die Verbesse-
rungen für die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung, 
wobei der neue Begriff der Arbeitsberatung beson-
ders hervorzuheben ist. Die Arbeitsämter sollen, 
unabhängig von der Arbeitsvermittlung und der 
Berufsberatung, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in 
Fragen der Wahl oder Besetzung von Arbeitsplät-
zen beraten. Wir meinen, zu der Arbeitsberatung 
gehört auch die Aufgabe, nicht nur über die Not-
wendigkeit, sondern auch über alle Möglichkeiten 
beruflicher Bildung zu unterrichten. 

Daß die Berufsberatung ein immer größeres Ge-
wicht bekommt, ist uns seit langem bekannt. Aus 
diesem Grunde begrüßen wir auch die Verbesserun-
gen, die in dem Abschnitt Berufsberatung in  das 
Gesetz eingebaut worden sind. 

Arbeitsvermittlung und Berufsberatung gehören 
zu den klassischen Aufgaben der Arbeitsverwaltung. 
Um aber eine aktive Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik zu garantieren, ist es notwendig, diese 
Bundesanstalt zu einem Instrument der beruflichen 
Bildung auszugestalten. Dazu gehört sowohl die 
Förderung der beruflichen Ausbildung und berufli-
chen Fortbildung wie auch der Umschulung. 

Der wesentliche Unterschied zu den nach dem 
heutigen Recht gehandhabten Maßnahmen der Bun-
desanstalt besteht darin, daß auf diese Leistungen 
ein Rechtsanspruch besteht. Wir bejahen das, weil 
wir der Meinung sind, jemand, der sich einer sol-
chen Maßnahme unterwirft, muß die Gewißheit 
haben, daß .er diese Maßnahme auch zu Ende führen 
kann. Daher kann es keine Kann-Vorschrift, sondern 
muß es  eine Muß-Vorschrift in dem Gesetz sein. 

Die Fragen der Rehabilitation und die Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer sind 
heute schon so ausführlich behandelt worden, daß ich 
darauf verzichten kann, hier noch längere Ausfüh-
rungen zu machen. Lassen Sie mich Ihnen nur eines 
sagen: Ich glaube, von der Art und Weise, wie es 

 gelingt, das Problem des in der Wirtschaft alternden 
Arbeitnehmers zu lösen, wird auch die menschliche 
Situation der gesamten Arbeitnehmerschaft abhän-
gen. Wenn der ältere Arbeitnehmer von einer Exi-
stenzangst ergriffen wird, so hat das zweifellos Aus-
wirkungen auf seinen ganzen Lebensstil, auf seine 
Lebenshaltung und auf seine politische Einstellung. 
Wir sind daher alle aufgerufen, diesen im Gesetz 
ermöglichten Maßnahmen das notwendige Gewicht 
zu geben, damit der ältere Arbeitnehmer — nicht 
etwa als Almosen, sondern als selbstverständliche 
Pflicht der Gesellschaft, solange ihm seine Arbeits-
kraft erhalten bleibt — vollgültig in den Arbeits-
prozeß eingegliedert bleibt. 

Wir begrüßen auch sehr nachhaltig die Verbesse-
rungen bei den materiellen Leistungen bei Kurz-
arbeit und Arbeitslosigkeit. Das gilt auch für die 
Frage des Zusammentreffens sozialer Leistungen 
aus Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Wir hof-
fen, daß die getroffenen Entscheidungen dazu bei-

tragen werden, daß der Arbeitnehmer nicht zwischen 
die Mühlsteine der verschiedenen Versicherungs-
zweige gerät, sondern daß im Zweifel zu seinen 
Gunsten entschieden wird. 

Das gilt im übrigen auch für die Frage Kurzarbei-
tergeld und Rentenversicherung. Hier hat der poli-
tische Wille Ausdruck gefunden, daß der Arbeitneh-
mer, der von Kurzarbeit betroffen wird, nicht einen 
zweifachen Nachteil hat, einmal während der akti-
ven Zeit durch das geminderte Einkommen während 
der Kurzarbeit und dann, wenn er in das Renten-
alter gekommen ist, durch eine geminderte Rente. 
Die jetzt gefundene Lösung stellt sicher, daß auch 
Zeiten der Kurzarbeit in der Rentenversicherung so 
behandelt werden, als ob der Arbeitnehmer seine 
volle Arbeitszeit abgeleistet hätte. 

Es würde zu weit führen, etwa auf alle materiel-
len Verbesserungen einzugehen. Ich möchte global 
sagen:  Die  Verbesserung der Vorschriften, der Weg-
fall der sturen Meldepflicht, alles das wird sicher 
dazu beitragen, auch im Bewußtsein der ratsuchen-
den Arbeitnehmerschaft von den Arbeitsämtern den 
Charakter der Stempelstelle wegzunehmen und die 
von uns gewünschte Beratung in den Vordergrund 
treten zu lassen. 

Nun sind in der Organisation der Bundesanstalt 
wesentliche Verbesserungen erzielt worden. Wir be-
grüßen diese. Dabei möchte ich eines sehr deutlich 
sagen: Ich habe kein Verständnis dafür, daß von ge-
wisser Seite vorgetragen worden ist, das Gesetz 
schmälere die Rechte der Selbstverwaltung. Wie ein 
roter Faden ist bei allen Beratungen des Ausschus-
ses der Wille deutlich geworden, der dreistufigen 
Selbstverwaltung der Bundesanstalt so viel Ent-
scheidungsmöglichkeiten zu geben, wie es nach den 
Grundsätzen der modernen Arbeitsmarktpolitik als 
Teil der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundes-
regierung überhaupt irgendwie möglich war. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der 
Finanzierung der neuen Aufgaben, insbesondere der 
beruflichen Förderung und des Sonderabschnitts 
„Altere Arbeitnehmer" aufgeworfen worden. Meine 
Damen und Herren, das ist sicher einer der um-
strittensten Punkte des Arbeitsförderungsgesetzes. 

Ich möchte hier eines deutlich sagen. In der öffent-
lichen Diskussion über die notwendige Bildungsför-
derung durch ein umfassendes Ausbildungsbeihil-
fensystem ist fast ausschließlich die Förderung des 
Besuchs der weiterbildenden Schulen, der Hochschu-
len und der Seminare gemeint. 

(Abg. Moersch: Das stimmt nicht!) 

— Sie sagen: Das stimmt nicht. Erst in der letzten 
Zeit ist davon gesprochen worden. Ich habe auch 
nicht von der Diskussion in diesem Hause gespro-
chen, Herr Kollege Moersch — vielleicht hören Sie 
zu —, sondern ich habe von der öffentlichen Diskus-
sion gesprochen. Ich kann Ihnen jede Menge Schrei-
ben von Hochschulen zeigen, wo das noch einmal 
ganz deutlich herausgestrichen worden ist. 

Von der beruflichen Ausbildung und Förderung 
spricht kaum jemand draußen. Es ist aber, meine 
Damen und Herren, nicht einzusehen, warum der 
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Staatsbürger, der durch seinen Beruf und die lau-
fende Anpassung des Berufs die wesentlichsten 
Voraussetzungen für das Funktionieren der Wirt-
schaft und damit für das Aufbringen der staatlichen 
Mittel für diese Gemeinschaftsaufgaben leistet, etwa 
gegenüber dem Personenkreis benachteiligt werden 
soll, der die wissenschaftliche Ausbildung vorzieht. 
Vergleichbares muß aus rechtsstaatlichen Gründen 
auch gleichbehandelt werden. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wenn man sich aber über die Dringlichkeit der 
Ausbildungsförderung, der laufenden beruflichen 
Anpassung und Fortbildung und der Umschulung 
klar ist, dann sollte man auch hier nicht mit der 
Durchführung der Aufgaben warten. Damit ist 
weder der Wirtschaft noch den Arbeitnehmern ge-
holfen. Jetzt muß schnell und umfassend gehandelt 
werden, um berufliche Mobilität als Voraussetzung 
gesunder Sozial- und Wirtschaftspolitik zu gewähr-
leisten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Um aber den Grundsatz deutlich zu machen, be-
grüßen wir nachhaltig die Entscheidung des Aus-
schusses in den Übergangsvorschriften, wonach die 
Bundesregierung den gesetzgebenden Körperschaf-
ten bis zum 31. Dezember 1972 — meine Damen und 
Herren, ,bis zu diesem Zeitpunkt steht die mittel-
fristige Finanzplanung, das ist also der erstmögliche 
Zeitpunkt — zu berichten hat, welchen Umfang die 
Förderung der beruflichen Bildung, die Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung für ältere Arbeitnehmer in 
diesem Gesetz erreicht haben, welche Ergebnisse 
sie gehabt haben, wie hoch die finanziellen Aufwen-
dungen hierfür sind, welche Möglichkeiten bestehen, 
diese Aufgaben anders als durch Beiträge der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer zu finanzieren, und 
welche gesetzlichen Regelungen hierzu erforderlich 
wären. 

Sehen Sie bitte diese Ausführungen im Zusammen-
hang mit dem in Beratung stehenden Ausbildungs-
förderungsgesetz. Ich möchte noch einmal betonen: 
Gleiches darf nicht ungleich behandelt werden; die 
Fragen der beruflichen Bildung sind ebenso wichtig 
wie die Fragen der Hochschulbildung. Man muß das 
im Zusammenhang sehen. Das betonen wir anläßlich 
der Verabschiedung dieses Gesetzes noch einmal 
mit aller Deutlichkeit. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es ist weiter über § 215 diskutiert worden, der 
die Finanzpolitik der Bundesanstalt regelt. Ich 
meine, gerade hier wird deutlich, wie eng die Ar-
beitsmarktpolitik mit der gesamten Wirtschafts-, 
Sozial- und auch Finanzpolitik des Bundes zusam-
menhängt. Ohne in die Rechte der Selbstverwaltung 
eingreifen zu wollen, mußte hier sichergestellt wer-
den, daß zum einen die laufenden Leistungen finan-
ziert werden können und daß zum anderen für diese 
laufenden- Leistungen auch bei ungüstiger Arbeits-
marktlage eine Rücklage gebildet werden kann. 
Diese Rücklage muß aber eben im Gesamtzusammen-
hang mit der Konjunktur- und Währungspolitik ge-
gesehen werden. 

Als einen besonderen Fortschritt in diesen Bestim-
mungen betrachte ich die Möglichkeit der Bundes-
anstalt, nunmehr auch von Gesetzes wegen arbeits

-

markt- und strukturpolitische Belange zu berück-
sichtigen, insbesondere dazu beizutragen, daß die 
Struktur der Beschäftigung nach Gebieten und Wi rt

-schaftszweigen verbessert wird. Hier hat die Bun-
desanstalt aus eigener Initiative schon Vorbild-
liches geleistet. Nunmehr kann sie es kraft Ge-
setzes noch gezielter tun. Ich glaube, die Anlagefrist 
entspricht nunmehr auch besser der Praxis, als dies 
bei den bisherigen Regelungen der Fall war. 

Das sind nur wenige Ausschnitte aus dieser um-
fassenden Regelung des Arbeitsförderungsgesetzes. 
Lassen Sie mich zum Abschluß für die Fraktion der 
CDU/CSU noch einmal sagen: Ausgangspunkt war 
der Antrag unserer Fraktion, die gesetzlichen Be-
stimmungen über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung dem technischen Fortschritt und 
der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Die-
ses Ziel ist mit dem Entwurf des Herrn Bundes-
arbeitsministers und durch die Beratungen im Aus-
schuß für Arbeit weitgehend erreicht. 

Dieses Gesetz trägt dazu bei, die sozialen, d. h. die 
menschlichen Folgen der Rationalisierung so zu 
kanalisieren und so zu regeln, daß das latente Ge-
fühl der Unsicherheit von den Arbeitnehmern ge-
nommen wird. Es geht im Grunde um die Herstellung 
einer Ordnung, in der die Sorge und die Über-
legungen um den Menschen genauso wichtig genom-
men und so vorrangig behandelt werden wie die 
Planung des Kapitaleinsatzes und die Pflege und 
Erhaltung von Maschinen. 

Das Arbeitsförderungsgesetz ist ein mutiger 
Schritt in einen neuen Abschnitt moderner Gesell-
schaftspolitik. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Folger. 

Folger (SPD) : Hochverehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine sehr geehrten 
Herren! Vorweg möchte ich bemerken, daß ich 
weder den Werdegang des Gesetzes schildern noch 
den Inhalt erläutern werde, wie das manchmal bei 
solchen Gelegenheiten geschieht. Es gibt fast kein 
Gesetz, an dem nicht bis zum letzten Augenblick 
kritisiert wird. Häufig geschieht das sogar noch 
lange darüber hinaus, auch dann, wenn es so lange 
und so gründlich beraten worden ist, wie das mit 
dem Entwurf eines Arbeitsförderungsgesetzes ge-
schehen ist. Es bleiben immer noch Wünsche, Forde-
rungen und Meinungsverschiedenheiten übrig. 

Auch wir Sozialdemokraten haben bezüglich des 
Entwurfs eines Arbeitsförderungsgesetzes noch 
manche Wünsche und sind noch nicht ganz damit 
zufrieden. Die schon wiederholt erwähnte Finanzie-
rung ist unseres Erachtens nicht sehr lange haltbar. 
Wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, daß 
aus Beiträgen der Bundesanstalt nur das Arbeits-
losengeld, Kurzarbeitergeld und Schlechtwettergeld 
finanziert werden darf. und daß alles andere Auf- 
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gabe der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit ist, z. B. 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, berufliche Bil-
dung, Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer und die 
Arbeitslosenhilfe. Alle diese Maßnahmen kommen 
einem sehr großen Personenkreis zugute, der keine 
Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gezahlt 
hat. 

Ich möchte an dieser Stelle das unterstreichen, 
was der Kollege Müller eben gesagt hat. Auch wir 
sind der Meinung, daß diese im Gesetz festgelegten 
Aufgaben genauso wie etwa die Aufgaben im Be-
reich der Berufsschulen, Fachschulen und Hochschu-
len Aufgaben der Öffentlichkeit und der Allgemein-
heit sind. 

Wir haben erreicht, daß die Bundesregierung bis 
Ende 1972 berichten muß — ursprünglich war als 
Termin für diesen Bericht Ende 1974 vorgesehen —, 
welche finanziellen Aufwendungen für die verschie-
denen Maßnahmen notwendig waren. Wir haben 
uns wegen der mittelfristigen Finanzplanung nur 
widerwillig mit der jetzigen Regelung einverstan-
den erklärt und werden zum erstmöglichen Zeit-
punkt, wenn der Bericht vorliegt und wenn die mit-
telfristige Finanzplanung fortgeschrieben wird, da-
nach trachten, daß eine bessere, eine richtige Auf-
teilung der Lasten aus diesem Gesetz vorgenommen 
wird. 

Im Gegensatz zu Herrn Kollegen Müller sind wir 
der Meinung, daß der Bedeutung der Selbstverwal-
tung im Gesetzentwurf noch nicht ganz so Rechnung 
getragen wird, wie wir das für wünschenswert ge-
halten hätten. Die Vorschläge, die in dem Entwurf 
enthalten sind, sind zum Teil aus dem gegenwär-
tigen Recht abgeleitet, zum Teil beruhen sie auf dem 
Selbstverwaltungsgesetz für die Sozialversicherung, 
und zum Teil sind sie das Ergebnis hartnäckiger 
Verhandlungen im Ausschuß für Arbeit. Wir könn-
ten uns aber vorstellen, daß an der einen oder ande-
ren Stelle der Bedeutung der Selbstverwaltung noch 
mehr Rechnung getragen wird. 

Lassen Sie mich hier noch auf das Arbeitslosen-
geld für mittelbar von einem Streik betroffene Ar-
beitnehmer eingehen. Bisher wird in solchen Fällen 
das Arbeitslosengeld nur gewährt, wenn eine un-
billige Härte vorliegt. Was eine unbillige Härte ist, 
bestimmt der Verwaltungsausschuß beim Landes-
arbeitsamt. In der Praxis hat sich gezeigt, daß die 
mittelbar vom Streik Betroffenen fast nie Arbeits-
losengeld bekommen haben. Die jetzt gefundene 
Regelung stellt gegenüber dem bisherigen Zustand 
eine wesentliche Verbesserung dar — das sei nicht 
verkannt —, aber sie ist auch nicht über alle Zweifel 
erhaben. Sie läßt unseres Erachtens der Verwaltung 
und der Rechtsprechung zu viel Spielraum für eine 
negative Auslegung. 

Unsere Forderung auf Freistellung von der Arbeit 
für die Teilnahme an den im Gesetz vorgesehenen 
Förderungsmaßnahmen im Rahmen beruflicher Bil-
dungsveranstaltungen ist gar nicht erfüllt worden. 
Wir haben uns in dieser Frage im Ausschuß für 
Arbeit nicht durchsetzen können. Geblieben ist nur 
ein Appell an die Tarifvertragsparteien im Bericht, 
diese Frage tarifvertraglich zu regeln. Wir werden 
die Anlaufzeit des Gesetzes in den ersten Jahren ab-

warten und dann feststellen, ob die von uns bemän-
gelten Bestimmungen sich bewährt haben oder einer 
Verbesserung bedürfen. Wir werden da auf der 
Wacht bleiben, damit nicht ein unbefriedigender 
Zustand auf die Dauer zementiert wird. 

Die Abwägung der soeben erwähnten Mängel 
und Zweifel gegenüber den in ,dem Gesetzentwurf 
enthaltenen Fortschritten im Vergleich zum bisheri-
gen Zustand spricht unseres Erachtens aber so gra-
vierend für den  Entwurf, daß wir bereit sind, ihm 
zuzustimmen. Wir wollen damit die Erreichung des 
großen Zieles, Arbeitslosigkeit und unterwertige 
Beschäftigung zu verhindern, ermöglichen. 

Ich will mich darauf beschränken, einige der 
Fortschritte zu erwähnen, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit zu erheben. Es ging in der Regel nicht 
um „schwarze" oder „rote" Entscheidungen, sondern 
um die sachlich bestmögliche Lösung der uns mit 
dem Gesetz gestellten Aufgaben, nämlich einen 
hohen Beschäftigungsstand zu erreichen und auf-
rechtzuerhalten, die Beschäftigungsstruktur ständig 
zu verbessern und damit das Wachstum der Wirt-
schaft zu fördern. Die in dem SPD-Entwurf eines 
Arbeitsmarktanpassungsgesetzes vom 30. August 
1966 enthaltenen Vorschläge und die von den SPD- 
Ausschußmitgliedern während der Ausschußbera-
tung gestellten Anträge sind erfreulicherweise zum 
größten Teil in dem vorliegenden Entwurf berück-
sichtigt. In den Katalog von Maßnahmen, die zu tref-
fen sind, wurde aufgenommen, daß Frauen, deren 
Unterbringung unter den üblichen Bedingungen des 
Arbeitsmarktes erschwert ist, weil sie verheiratet 
oder aus anderen Gründen durch häusliche Pflichten 
gebunden sind oder waren, beruflich eingegliedert 
werden. Ferner wurden aufgenommen: Förderung 
der beruflichen Eingliederung körperlich, geistig 
oder seelisch Behinderter, 

unverzügliche schriftliche Meldung der Betriebe 
mit 'Stellungnahme des Betr iebsrats an den Präsi-
denten des Landesarbeitsamtes, falls innerhalb der 
nächsten 12 Monate Arbeitnehmer in einer im Ge-
setz näher 'bezeichneten Zahl entlassen oder unter-
wertig beschäftigt werden, 

Einführung einer Arbeitsberatung bei den Arbeits-
ämtern — nicht nur Anfänger oder Arbeitslose, 
sondern auch Berufstätige werden in Zukunft dort 
über bessere Arbeitsmöglichkeiten, über Umschulung 
und Fortbildung gründlich beraten —, 

Wegfall der unmodernen Vorschrift, daß Arbeits-
vermittlung und Arbeitsberatung von Frauen nur 
durch Frauen zu geschehen hat, 

Wegfall der seemännischen Heuerstellen, die 
nicht mehr in unsere Zeit passen, 

Wegfall der Berücksichtigung freiwilliger Leistun-
gen öffentlich-rechtlicher Stellen bei den in diesem 
Gesetz vorgesehenen Leistungen, um damit die 
Bereitschaft zur beruflichen Bildung zu stärken, 

Verpflichtung der Bundesanstalt zur vorläufigen 
Übernahme der Leistungen auch dann, wenn 
andere Träger dazu verpflichtet sind, damit die 
Antragsteller nicht von Pontius zu Pilatus geschickt 
werden müssen und dadurch benachteiligt werden, 
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Kurzarbeitergeld auch in Betrieben der Land- und 

Forstwirtschaft und der Heimarbeit — ein ganz 
ungerechter Zustand wird ,damit aus der Welt ge-
schafft —, .besondere Maßnahmen zur Arbeitsbe-
schaffung für ältere Arbeitnehmer, 

Verweigerung des Urlaubsgeldes nicht mehr, wenn 
er eine nicht zumutbare Arbeit ablehnt, 

Verlängerung der Rahmenfrist, innerhalb der die 
Anwartschaftszeit erfüllt sein muß, von zwei auf 
drei Jahre, 

Arbeitslosengeld auch bei Gewährung eines Ur-
laubsentgelts, einer Urlaubsabgeltung, bei Abfin-
dungen gemäß dem Kündigungsschutzgesetz, sowie 
Leistungen aus betrieblichen Sozialplänen und tarif-
lichen Rationalisierungsabkommen, 

Sperrzeit nur, wenn der Arbeitslose keinen wich-
tigen Grund hatte, Einschränkungen der Sperrzeit 
auf vier Wochen, bei unbilliger Härte auf zwei 
Wochen, 

Beseitigung der regelmäßigen Meldepflicht, d. h. 
des Stempelns, und damit Wegfall der Diskriminie-
rung der Arbeitslosen und der Arbeitsämter, 

Erhöhung der Freibeträge bei der Anrechnung 
von Einkommen der Angehörigen auf die Arbeits-
losenhilfe, 

Möglichkeit der bargeldlosen Auszahlung der Lei-
stungen mit Pfändungsschutz, 

volle Beitragszahlung an die Rentenversicherung 
auch bei Kurzarbeitern unter Ersatz von 75 % der 
Differenz an die Arbeitgeber, 

Beseitigung der zeitweiligen Beitragsfreiheit für 
Lehrlinge und damit Möglichkeit des Bezugs von 
Arbeitslosengeld bis zu einem Jahr, 

Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesanstalt 
auch durch Angestellte, nicht nur durch Beamte, wie 
es angebahnt werden sollte, 

Möglichkeit der Gewährung des Familienzu-
schlags an den Vater für ein uneheliches Kind, 

vorläufige Förderung der Ausbildung auch für 
soziale Berufe, 

produktive Winterbauförderung. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich dem 
Dank des Herrn Ausschußvorsitzenden an den Herrn 
Minister und an die Beamten des Bundesarbeits-
ministeriums sowie des Ausschußsekretariats auf-
richtig und herzlich anschließen. Ich bitte, das nicht 
als einen obligatorischen Dank aufzufassen, sondern 
so, wie er wirklich gemeint ist. Wir waren immer 
beeindruckt, wie flexibel und unbürokratisch die 
Herren Regierungsvertreter dem Ausschuß geholfen 
haben, seine Aufgaben zu erfüllen. 

(Abg. Liehr: Mobilität des Ministeriums!) 

Wir sind sicher, daß mit diesem Gesetzentwurf ein 
gutes Werk vollendet ist, das sicher, wenn es einmal 
geändert werden muß, auch von denen tempera-
mentvoll verteidigt wird, die es heute noch kriti-
sieren. 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Die Sozialdemokraten im Deutschen Reichstag  ha

-

ben das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und die 
Arbeitslosenversicherung im Jahre 1927 hart er-
kämpft und einen Fortschritt für die damalige Zeit 
errungen. Die Sozialdemokraten im Deutschen Bun-
destag haben maßgebend dabei mitgewirkt, daß ein 
weiterer Forschritt, der in unsere Gegenwart paßt, 
erreicht wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Derjenige, der 
die gesamte Debatte — man kann es eigentlich gar 
nicht eine Debatte nennen —, der die Ausführungen 
heute nachmittag verfolgt hat, müßte eigentlich zu 
der Erkenntnis kommen: Der Worte sind genug ge-
wechselt, nun laßt uns endlich Taten sehen! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Wir haben heute nachmittag eigentlich keine De-
batte geführt, sondern wir haben sehr viele Fest-
reden auf dieses Gesetz gehalten, wir haben Fest-
vorträge verlesen. Sogar der Herr Präsident hat zu 
Beginn der Sitzung darauf hingewiesen, daß heute 
ein ganz besonderer Tag ist, nämlich der Geburts-
tag der Internationalen Arbeitsorganisation. 

(Abg. Folger meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Bitte schön! 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Herrn Folger? 

Folger (SPD) : Herr Kollege Schmidt, warum 
haben Sie denn dann nicht debattiert und sind nur 
still dabeigewesen und haben sich die sogenannten 
Festreden angehört? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Sehen Sie, Herr Kol-
lege Folger, dazu wollte ich gerade etwas sagen. 
Ich habe mir vorhin schon einmal erlaubt, in einer 
kurzen Zwischenbemerkung festzustellen, daß ich 
glaube, daß dieses Gesetz einstimmig verabschiedet 
werden wird. Das sollte Ihnen im übrigen nicht 
ganz neu gewesen sein. Deshalb war eigentlich die 
Frage völlig überflüssig. 

(Abg. Folgen Aber auch Ihre Bemerkung 
vorher! — Heiterkeit links.) 

— Wieso, meine Damen und Herren? Ich war per-
sönlich der Meinung — und das darf ich jetzt auch 
sehr deutlich sagen —, daß es bei diesem guten 
Gesetz, dem wir alle zustimmen — ich darf gleich 
noch einiges zum Inhalt sagen —, genügt hätte, 
wenn in drei ausgewogenen, guten Stellungnahmen 
der drei Fraktionen dazu etwas gesagt worden 
wäre. Das wäre vielleicht ein besserer Geburtstag 
gewesen, als die Dinge wieder in vielen kleinen 
Stellungnahmen über dreieinhalb Stunden hinaus-
zuziehen. 
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Vizepräsident Dr. Mommer: Ich darf hinzu-
fügen: und wenn der § 37 mehr beachtet worden 
wäre. 

(Zustimmung.) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Das außerdem, Herr 
Präsident. — Ich war dieser Meinung, und ich 
glaube, das wäre der Art dieses Gesetzes noch 
gerechter geworden. 

Wir Freien Demokraten sind völlig der Auf-
fassung, die hier durch die beiden letzten offiziel-
len Sprecher bereits zum Ausdruck kam, daß es sich 
bei diesem Gesetz um eines der bedeutsamsten 
sozialpolitischen Gesetze handelt, die in der letzten 
Zeit verabschiedet worden sind. Es ist ein Gesetz, 
das nicht nur bestimmte Maßnahmen erweitert oder 
nach dieser oder jener Richtung Personenkreise ver-
ändert, sondern das die Weichen für die Gesell-
schaft der Zukunft stellt, das Weichen nicht nur für 
alle ' Arbeitnehmer stellt, sondern auch für unsere 
zukünftige Wirtschaftspolitik und all die Dinge, die 
auf Grund der Entwicklungen auf uns zukommen. 
Deshalb ist es  ein so bedeutsames Gesetz. 

Ich stimme auch dem Kollegen Müller völlig zu 
— und darf das auch für meine Freunde sagen —, 
der das Gesetz als das wichtigste sozialpolitische 
Gesetz dieser Legislaturperiode ansieht. Ich möchte 
es sogar etwas abwandeln: ich sehe es als das für 
meine Begriffe — das darf ich dazu aus der Sicht 
der Opposition sagen — einzige wirklich vernünf-
tige sozialpolitische Gesetz an, das in den letzten 
Jahren verabschiedet worden ist, weil es — — 

(Zuruf von der SPD: Und die Lohnfort

-

zahlung?) 

— Haben wir noch nicht verabschiedet, abwarten! 
— Ich wiederhole: Weil es ein Gesetz ist, das frei 
von irgendwelchen parteidoktrinären, von irgend-
welchen ideologischen Verkrampfungen ist. Wir 
haben das Gesetz eineinhalb Jahre lang beraten, in 
sehr sachlicher, in sehr nüchterner Weise und unter 
Berücksichtigung aller Vorstellungen und Einwände 
von allen Seiten der Betroffenen. Deshalb haben 
wir ein gutes Ergebnis. Deshalb haben wir heute 
keine harte Debatte. Denn es geht um ein Zukunfts-
gesetz, zu dem jeder von uns ja sagen muß. Wir 
haben alle die Dinge, die die Verabschiedung er-
schwert, die vielleicht wieder falsche Weichen ge-
stellt hätten, vorher ausgebügelt. 

In diesem Zusammenhang möchte auch ich — und 
ich darf das für die Opposition ganz besonders 
sagen — Ihnen, Herr Minister, und den Herren 
Ihres Hauses sehr herzlich danken. Denn Sie hatten 
es mit uns ja nicht leicht. Wir hatten es aber 
auch — das darf ich ebenfalls sagen — mit Ihnen 
nicht leicht. Denn die Papierberge, die  sich bei mir 
allein in den anderthalb Jahren allmählich aufgebaut 
haben und die ich gestern fortgeworfen habe, ha-
ben drei Papierkörbe gefüllt. Das war eine der-
artige Menge, was da in jeder Sitzung auf uns zu-
kam. Aber es hat sich gezeigt, daß bei einem solchen 
Gesetz eingehende Beratungen das Richtige sind. Ich 
möchte hoffen, daß die Lehre, die wir alle daraus 
ziehen könnten, vielleicht bei manchen Überlegun-

gen, bei manchen Beratungen, bei manchen Gesetzes

-

maßnahmen, die noch vorgesehen sind, etwas mehr 
ins Kalkül gezogen wird, als es bisher anscheinend 
geschieht. 

(Abg. Behrendt: Meinen Sie damit Ihre 
Änderung zum BVG?) 

— Auch die, wenn es sein muß, weil Sie dabei gleich 
die paritätische Mitbestimmung wieder haben wol-
len. Ich meine auch die Lohnfortzahlung, damit Sie 
es genau wissen. Aber davon haben wir schon ein-
mal gesprochen, lassen wir das! 

Ich bedauere nur, daß nicht zum gleichen Zeit-
punkt heute — das darf ich auch für meine Freunde 
sagen — das zweite wesentliche Gesetz mit verab-
schiedet werden konnte, wie es vorgesehen war, 
nämlich das Berufsausbildungsgesetz. Ich habe mich 
etwas gewundert, Herr Kollege Liehr und meine 
Damen und Herren von der SPD, daß davon heute 
so wenig zu hören war. Ich war — ich darf das offen 
sagen —, am vergangenen Wochenende von einer 
Auslandsreise zurückkommend, überrascht, daß 
plötzlich die zweite und dritte Lesung sein sollten; 
denn in der letzten Ausschußsitzung, an der ich teil-
genommen hatte und wo es um diese Dinge ging, 
hieß es noch, das Berufsausbildungsgesetz solle 
gleichzeitig verabschiedet werden. Das wäre schöner 
gewesen. Nun, ich hoffe, das schaffen wir auch noch. 
Das ist jedenfalls die Auffassung meiner Fraktion. 

Nun, der Worte sind genug gewechselt, — noch 
nicht ganz bei mir —, die Weichen sind gestellt. 
Meine Damen und Herren, es kommt darauf an, daß 
auf diesen gestellten Weichen nun auch wirklich 
weitergearbeitet wird. Deshalb glaube ich, daß es 

 nicht genügt, das Gesetz heute hier zu verabschie-
den, daß es nicht genügt, den guten Willen, der von 
allen Seiten heute erkennbar wurde, immer wieder 
deutlich zu machen, daß es vielmehr eine ganze 
Reihe von rasch zu ändernden Dingen gibt, daß Ver-
ordnungen geschaffen werden müssen, damit nun 
auch Taten folgen können. 

Es wird notwendig sein, daß die durch das Gesetz 
auf die Bundesanstalt zukommende Umstrukturie-
rung und Umorganisation so rasch wie möglich er-
folgt, daß sie so unkompliziert wie möglich erfolgt. 
Es wird auch, glaube ich, in diesem Zusammenhang 
notwendig sein, meine Damen und Herren, daß sehr 
schnell etwas aus der Welt geschafft wird, was im-
merhin in  der Samstag/Sonntag-Ausgabe der „Süd-
deutschen Zeitung" zu der wenig guten Schlagzeile 
geführt hat: „Nürnberger Bundesanstalt gegen das 
Arbeitsförderungsgesetz". Meine Damen und Her-
ren, ich habe es  sehr bedauert, daß eine solche 
Schlagzeile in der Ausgabe vom Samstag/Sonntag 
der „Süddeutschen Zeitung" erscheinen mußte. Ich 
habe es sehr bedauert, daß hier gewisse Hinter-
gründe — ich will hier gar nicht auf die Einzelheiten 
eingehen — nun plötzlich auf dem offenen Markt in 
einer Form ausgetragen worden sind, die dazu 
führen können, daß in der Öffentlichkeit der Ein-
druck entsteht, dieses Arbeitsförderungsgesetz sei 
gegen den Willen der Bundesanstalt gemacht wor-
den, und daß hier plötzlich Gegensätze konstruiert 
werden. So war es nicht, so ist es nicht, meine Damen 
und Herren, so darf es  nicht sein. Das muß aus der 
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Welt geschafft werden; denn das wäre der erste 
Bremsklotz oder der erste Stein auf den Weichen, 
auf denen jetzt der Zug — Arbeitsförderungsge-
setz — in die Zukunft fahren soll. 

Es gehört auch dazu, daß man sich nun im Rah-
men der Durchführung dieses Gesetzes der notwen-
digen personellen Überlegungen annimmt, insbe-
sondere auf dem Bereich der Berufsberatung, der 
Ausweitung dieser dritten, nun verstärkten Auf-
gabe der Bundesanstalt, der Forschung, vom Quali-
tativen und Quantitativen her. Das heißt auch, daß 
man die Berufsberater, die damit befaßten Men-
schen, besser einstuft, daß man sie sozial und finan-
ziell besser stellt, als das zum Teil in der Vergan-
genheit der Fall war, damit sie. die Aufgaben, die 
auf sie zukommen, entsprechend lösen können und 
damit sich auch die qualifizierten Leute finden, die 
wir hierfür brauchen. 

Es heißt aber auch, ein Zweites zu schaffen. Wenn 
das Gesetz durchgeführt werden soll, verlangt es 
von der deutschen Wirtschaft und von allen Unter-
nehmern eine Aufgeschlossenheit, nämlich überall 
dort, wo es notwendig ist, bei Umschulungs- und 
Fortbildungsfragen beispielsweise, Freistellungen zu 
ermöglichen. Es verlangt, daß hier eine Zusammen-
arbeit erfolgt. Es verlangt, daß die in der Wirt-
schaft angesprochenen Kreise sich der im Gesetz 
vorgesehenen Auflagen der Meldung usw. unter-
ziehen, wobei ganz klar gesichert sein muß, daß 
die selbstverständlich notwendige Geheimhaltungs-
pflicht interner Dinge usw. auch hier gewahrt bleibt. 
Bei einer Erforschung der zukünftigen Entwicklungen 
der Branchen usw. muß man natürlich die heutigen, 
die morgigen, die übermorgigen Daten laufend 
haben, sonst werden die Weichen eventuell wieder 
falsch gestellt. 

Es verlangt schließlich auch — und das nicht zu-
letzt, vielleicht sogar am meisten — trotz aller guten 
Reden heute, trotz des guten Gesetzes auch die 
Überzeugungskraft aller denen gegenüber, die durch 
dieses Gesetz in neue Berufe, zu Fortbildungsmög-
lichkeiten geführt werden sollen, denen dort die 
Möglichkeiten geboten werden; denn ich persönlich 
glaube, daß es nicht allein ausreicht, die materiellen 
Möglichkeiten durch Lohnausfallzahlung und der-
gleichen mehr zu schaffen, sondern daß es auch 
notwendig sein wird, in vielen Fällen ein gewisses 
Beharrungsvermögen zunächst einmal einzukalku-
lieren und es psychologisch geschickt für die Auf-
gaben der Umschulung, für die Fortbildung zu über-
winden. Dies ist selbstverständlich in erster Linie 
eine Aufgabe der Bundesanstalt, der sie durch In-
formation gerecht werden kann. Hier haben weiter-
hin einzelnen Arbeitgeber meines Erachtens eine 
Aufgabe. Vor allem aber sehe ich hier auch eine 
Aufgabe der Arbeitnehmerorganisation. Hier sehe 
ich einmal eine sehr gute Aufgabe für die Gewerk-
schaften, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr wahr!) 

sich in diesen Fragen für die Zukunft sozusagen 
etwas unter den Nagel zu reißen und vielleicht 
manchmal etwas Vergangenes, nicht mehr ganz 
Aktuelles dafür auf der Strecke zu lassen. Ich 

glaube, daß hier eine Weiche in der richtigen Rich-
tung gestellt werden könnte. 

Ich will nicht noch auf einige an sich vorgesehene 
Dinge eingehen, sondern lediglich noch an zwei 
Dinge anknüpfen, weil sie uns besonders wichtig 
erscheinen. Das ist einmal die Tatsache der Zu-
sammenfassung der gesamten Rehabilitationsmaß-
nahmen in einem eigenen Unterabschnitt. Wir be-
grüßen hierbei ganz besonders die Ausgewogenheit, 
die bei der Klärung der ganzen Dinge möglich war, 
die Ausgewogenheit, die der Bundesanstalt auf der 
einen Seite die Koordinierungsaufgabe gibt, die auf 
der anderen Seite aber die erfahrenen Träger der 
bisherigen Rehabilitation in ihren Aufgaben beläßt. 
Wir können nur hoffen, daß die Zusammenarbeit 
hier so ist, daß es nie notwendig sein wird, andere, 
etwas stärkere Maßnahmen zu ergreifen, daß also 
beide Teile ihre Aufgabe sehen und zusammenar-
beiten. 

Ebenso begrüßen wir es sehr, daß die doch immer 
wieder etwas einseitige Schlechtwettergeldregelung 
nunmehr durch eine stärkere Förderung des pro-
duktiven Winterbaus, durch eine stärkere Möglich-
keit — ich möchte beinahe sagen — der produktiven 
Schlechtwettergeldregelung einen Ausgleich erfah-
ren hat, der dem mehr gerecht wird, was eine Win-
terbauförderung eigentlich sein sollte, und der wohl 
bereits gewisse Vorbilder in  den nordischen Län-
dern hat; vielleicht hat das auch zumindest bei den 
Diskussionen im Arbeitsausschuß mit zur Schaffung 
dieser Regelung beigetragen. Wir hatten ja vor we-
nigen Jahren einmal Gelegenheit, das zu sehen, 
und ich habe mich damals immer gefragt: Warum 
geht bei uns so etwas nicht? — Gott sei Dank sind 
wir jetzt soweit, daß wir eine produktive Winter-
bauförderung und nicht so viel konsumtive Schlecht-
wettergeldbezahlung haben. Das halten wir im 
Sinne der neuen Maßnahmen auch für sehr gut. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zum 
Abschluß einiges überschlagen und nur noch folgen-
des sagen. Wir Freien Demokraten geben — das 
haben Sie vielleicht aus meinen Ausführungen schon 
entnehmen können — dem vorliegenden, sehr gut 
durchberatenen Entwurf eines Arbeitsförderungs-
gesetzes gern unsere Zustimmung. Wir sehen darin 
ein gutes Instrument für eine flexible, zukunfts-
orientierte Arbeitsmarktpolitik nach dem Motto: 
Vorbeugen ist besser als Heilen; Arbeitslosigkeit 
verhindern ist besser, als sie überwinden müssen; 
wir sehen darin ein gutes Instrument, das sowohl 
von denen, die es handhaben müssen, nämlich von 
der Bundesanstalt, als auch von denen, für die es 
geschaffen ist, nämlich von denen, die umzuschulen 
und fortzubilden sind, optimal genutzt werden sollte 
und für dessen Anwendung wir alle, die wir ihm — 
so  darf ich es von den Fraktionen her wohl anneh-
men — geschlossen zustimmen, uns nach besten 
Kräften einsetzen sollten. Denn erst dann, meine 
Damen und Herren, wenn den Buchstaben dieses 
Gesetzes und den vielen guten Worten, die heute 
dazu gesagt worden sind, auch die Taten folgen, 
werden auf den heute gestellten Weichen die Ar-
beitsmarktpolitik von morgen und die künftige Ge-
sellschafts- und Wirtschaftspolitik in eine Entwick- 
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lung geführt werden können, die den zukünftigen 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten und damit un-
ser aller Zukunft gerecht wird. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister Katzer. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich darf mich zuerst sehr herz-
lich für die anerkennenden Worte bedanken, die 
von allen Fraktionen an die Adresse meines Hauses 
gerichtet wurden, und darf sie uneingeschränkt an 
meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterge-
ben, denen ich auch hier für den über das normale 
Maß hinausgehenden Einsatz für das Zustandebrin-
gen dieses Gesetzesvorhabens während der letzten 
anderthalb Jahre persönlich danken möchte. 

(Beifall.) 

Ich will hier nicht den heute mittag ausgebroche-
nen Streit über Erstgeburtsrecht usw. noch einmal 
aufleben lassen. Ich erinnere mich an ein Sprichwort: 
Der Erfolg hat viele Väter. Dieses Gesetz scheint 
ein erfolgreiches Gesetz zu sein; denn alle sind die 
Väter dieses Gesetzes. Ich kann mich darüber nur 
freuen. 

Nach anderthalbjähriger Arbeit an einem solchen 
Gesetzgebungswerk würde ich jetzt natürlich sehr 
gern eine zusammenfassende Übersicht geben, wo-
für Sie sicher Verständnis hätten und was an sich 
meine Pflicht wäre. Aber auf der anderen Seite sehe 
ich die Belastung des Hauses. Seit 3 Uhr befassen 
wir uns jetzt in erfreulich großer Zahl mit diesem 
Gesetzgebungswerk. Ich glaube, ich kann es Ihnen 
einfach nicht zumuten, jetzt eine solche geschlossene 
Darstellung entgegenzunehmen. Ich bin dem Herrn 
Präsidenten dankbar, daß er damit einverstanden ist, 
daß ich die geschlossene Darstellung zu Protokoll 
gebe. Ich lege natürlich Wert darauf, daß das als 
Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens nachlesbar 
ist. Jetzt möchte ich mich auf wenige Punkte be-
schränken, so daß ich meine Ausführungen um 
1/28 Uhr beenden kann. Vielleicht wäre das eine 
Lösung, die sowohl der Sache als auch der Arbeits-
lage des Hauses angemessen ist. Ich darf mich 
jedenfalls sehr herzlich für das Verständnis bedan-
ken. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Minister, 
wir danken Ihnen, daß Sie es so machen wollen. Ich 
glaube, daß das ein sinnvolles Verfahren ist, daß 
nämlich das zu Protokoll gegeben wird, was für den 
weiteren Weg des Gesetzes notwendig ist. Es muß 
in diesem Hause nicht unbedingt alles gesagt wer-
den, was da zu Protokoll gegeben wird. Vielen Dank, 
Herr Minister. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich darf dann drei Punkte des Gesetz-
gebungswerks herausgreifen, an denen ich die 
Grundkonzeption darzustellen versuchen möchte. 

Erstens ergänzt die moderne Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik notwendig und sinnvoll eine 
aktive und antizyklische Konjunkturpolitik. Sie trägt 
zweitens maßgeblich zur Lösung struktureller Auf-
gaben bei, und sie ist drittens in ihrem Kern auf 
Förderung des beruflichen Bildungswegs angelegt. 
Zu diesen drei Aspekten drei Bemerkungen. 

Erstens. Erstes Ziel der Gesellschafts- und Wirt-
schaftspolitik muß eine stabile Vollbeschäftigung auf 
hohem Produktivitätsstand sein. Sie ist lebensnot-
wendig für eine expansive Industriewirtschaft. Sie 
ist aber ebenso notwendig für die Erhaltung unserer 
Gesellschaft, sei es im Leistungswettbewerb, sei es 
in der Solidarität. Heute, im Aufschwung der Hoch-
konjunktur, vergißt man allzu leicht, daß unsere 
Volkswirtschaft wie die aller großen Industrie-
länder in einem Rhythmus von Über- und Unter-
beschäftigung steht. Wir haben in dieser Legislatur-
periode ein umfassendes Instrumentarium aktiver 
Konjunkturbeeinflussung geschaffen. Was dieses 
Instrumentarium leistet, in der Rezession wie im 
Konjunkturboom, müssen wir noch erproben. Zwei-
fellos ist dabei das Verhalten der öffentlichen Haus-
halte ganz entscheidend, und einer dieser Haushalte, 
die auf die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage 
Einfluß nehmen, ist der 3-Milliarden-Haushalt der 
Bundesanstalt mit einem Anlagevermögen von 
6 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, damit möchte ich den 
zweiten Punkt ansprechen. Noch wichtiger scheint 
mir die strukturpolitische Aufgabenstellung des Ge-
setzes zu sein. Sie ist Bestandteil einer modernen 
Arbeitsmarktpolitik. Der Bundesanstalt ist die Ge-
währung von Leistungen zur Schaffung und Erhal-
tung von Arbeitsplätzen aufgetragen. Dast hat Vor-
rang vor der Zahlung von Arbeitslosengeld. Ich 
wiederhole nur einen Satz aus der ersten Lesung: 
Jede Mark, die wir hier einsetzen, ist sehr viel 
sinnvoller ausgegeben, als wenn wir später Arbeits-
losengeld zahlen. Ich glaube, dieser Grundsatz hat 
sich durchgesetzt. 

Damit komme ich zum dritten und wichtigsten 
Gesichtspunkt einer modernen Beschäftigungspolitik, 
zur Förderung der beruflichen Bildung. Ohne aus-
reichende berufliche Bildung gibt es kein Anpas-
sungs- und Umstellungsvermögen der Arbeitneh-
mer. Berufliche Bildung ist weitgehend Vorausset-
zung für berufliche Mobilität. Deshalb sieht das 
Arbeitsförderungsgesetz ein beinahe komplettes 
System individueller und institutioneller Förde-
rungsmaßnahmen der Berufsbildung vor bis hin zu 
den Maßnahmen zur Wiedereingliederung und zum 
Abschnitt Rehabilitation. Den Freunden, die daran 
besonders mitgewirkt haben, bin ich persönlich be-
sonders dankbar, auch dankbar für die Ausführun-
gen, die dazu heute in der Debatte gemacht worden 
sind, die ich in jedem Satz unterstreichen kann. 

Damit hat der vorwärtsstrebende Arbeitnehmer, 
aber im strukturellen Wandel auch der Selbstän-
dige bis hin zum Bauern, nicht nur eine abstrakte 
Bildungschance, er kann sie auch realisieren, sei es 
in der Fortbildung, sei es im Aufstieg, sei es in der 
Umstellung. 
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Meine Damen und Herren, damit komme ich — 

um  den Kreis zu schließen — zu den weiteren 
Gesetzgebungswerken. Und ich freue mich, daß der 
Sprecher der Opposition es bedauert hat, daß das 
zweite, noch ausstehende Gesetz, nämlich das Be-
rufsbildungsgesetz heute nicht mitgelesen werden 
konnte. Aber ich habe vorhin schon im Zusammen-
hang mit der Großen Anfrage über die älteren 
Arbeitnehmer gesagt, das steht in einem unmittel-
baren Zusammenhang, und wir werden es ja in 
14 Tagen oder drei Wochen sicherlich hier im Hohen 
Hause gemeinsam zu beraten haben. 

(Zuruf von der SPD: Zu beschließen!) 

— Zu beschließen. — Das Berufsbildungsgesetz wird 
die gesetzlichen Grundlagen für die dringend not-
wendige einheitliche Entwicklung der Ziele, Inhalte 
und Methoden der beruflichen Bildung schaffen. 
Hierauf haben die Maßnahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes aufzubauen, ebenso die Hilfen des 
Ausbildungsförderungsgesetzes. Das Arbeitsförde-
rungsgesetz verankert die Arbeitsmarkt- und die 
Berufsforschung, das Berufsbildungsgesetz legt die 
wissenschaftlichen Grundlagen für die Erforschung 
der entsprechenden Bildungsnotwendigkeiten, und 
so ergänzen sich beide Gesetze. Wenn beide Gesetze 
vom Hohen Hause verabschiedet sind, dann tun wir, 
Herr Kollege Moersch, doch, wie ich glaube, einen 
guten Schritt nach vorn, und ich glaube, wir behe-
ben das, was vor eineinhalb Jahren von mir be-
dauernd festgestellt wurde, nämlich die große 
Schlagseite der bildungspolitischen Diskussion in 
Deutschland: daß man, wenn man von Bildungs-
politik spricht, immer nur unsere Universitäten und 
Hochschulen meint und den gesamten Bereich der 
beruflichen Bildung ausläßt. Das holt der Deutsche 
Bundestag mit einem wesentlichen und wichtigen 
Gesetz auf. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Und wir werden es in 14 Tagen oder drei Wochen 
weiterführen, wenn das Berufsbildungsgesetz den 
gesamten Rahmen gibt und einen Abschluß herbei-
führt. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Moersch, Herr Minister? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Bitte! 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte, Herr 
Moersch! 

Moersch (FDP) : Herr Minister, wollen Sie bitte 
zur Kenntnis nehmen, daß ich Ihre Auffassung voll 
teile und um so mehr bedauere, daß die Bundes-
regierung z. B. nicht in einem umfassenden Aus-
bildungsförderungsgesetz und im Zusammenhang 
mit dem Bildungsrat und dem Wissenschaftsrat diese 
Gesichtspunkte durchgesetzt hat, die Sie hier ge-
nannt haben! 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich bin Ihnen für Ihre Erklärung sehr 
dankbar, Herr Kollege. 

Damit darf ich zum Abschluß kommen, meine 
Damen und Herren. Ich habe zum Abschluß sehr 
herzlich zu danken dem Vorsitzenden des Aus-
schusses für Arbeit, dem Kollegen Adolf Müller, 
und dem stellvertretenden Vorsitzenden 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

für die unermüdliche Arbeit, die geleistet worden 
ist. Ich habe zu danken der Bundesanstalt, der 
Selbstverwaltung und dem Präsidenten der Bundes-
anstalt, denen, die ich als eifrige Mitleser, Hörer und 
Schreiber den ganzen Tag auf der Tribüne des Hau-
ses sehe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich darf das als das werten, als was ich es sehe. 
Herr Kollege Schmidt, ich lasse mich von Schlag-
zeilen auch sehr guter Zeitungen nicht so leicht be-
eindrucken. Ich glaube, wir sollten dankbar sein für 
jedes kritische Wort, das uns entgegengebracht 
wird, dankbar dann, wenn wir spüren und wissen, 
es kommt aus dem Willen, Besseres zu schaffen. 
Und die Kritik der Bundesanstalt und aller Betei-
ligten — am Anfang waren ja alle gegen das 
Gesetz — hat, glaube ich, wesentlich dazu beige-
tragen, daß dieses Gesetz besser geworden ist. Ich 
gestehe es ganz freimütig: es ist im Ausschuß sehr 
viel besser geworden, als es von mir konzipiert 
wurde. Dafür sage ich dem Hohen Hause meinen 
aufrichtigen und herzlichen Dank. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Die Aussprache 
ist geschlossen. Wir kommen zur Schlußabstim-
mung. Wer dem Arbeitsförderungsgesetz im ganzen 
zustimmen will, möge sich erheben. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme 
des Gesetzes fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffern 2 
und 3 des Ausschußantrages auf Seite 1 der Druck-
sache V/4110. Wer diesen beiden Anträgen zustim-
men will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Schließlich kommen wir zur Abstimmung über 
die beiden Entschließungsanträge. Zunächst Antrag 
der Abgeordneten Burger, Bals, Reichmann und 
Genossen, Umdruck 656. — Das Wort dazu wird 
nicht gewünscht. Wer diesem Entschließungsantrag 
zustimmen will, gebe das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Dann der Entschließungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD auf Umdruck 657. Wer ihm zu-
stimmen will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Ebenfalls einstimmig angenom-
men. 

Damit ist der große Tagungsordnungspunkt 2 erle-
digt. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus

-

schusses für Wissenschaft, Kulturpolitik und 
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Publizistik (8. Ausschuß) über die Anträge 
der Fraktionen zu Großen Anfragen und zur 
Aussprache über den Bericht der Bundesre-
gierung 

betr. bildungspolitische Fragen 

— Umdrucke 301, 302, 303, 357, 358, 359, 360, 
442, 443, 439, 440, 441, Drucksache V/3968 — 

Berichterstatter: Abgeordnete Frau Dr. Wex 
Abgeordneter Dr. Kübler 
Abgeordneter Dr. Mühlhan 

Ich bin unterrichtet, daß die Berichterstatter Aus-
führungen zu dem Gesetz machen wollen. Zunächst 
Frau Abgeordnete Dr. Wex. 

Frau Dr. Wex (CDU/CSU) : Herr Präsident! Sehr 
geherte Damen und Herren! Der Ausschuß für Wis-
senschaft, Kulturpolitik und Publizistik legt diesem 
Hohen Hause heute das Ergebnis seiner langen 
Beratungen zur Schul- und Hochschulreform, Wis-
senschaftsplanung, Wissenschaftsförderung, zu den 
Schwerpunktaufgaben in Wissenschaft und For-
schung sowie zur wissenschaftlichen Politikberatung 
vor. Gleichzeitig bittet er das Hohe Haus, dem vor-
gelegten Antrag zuzustimmen. Als Berichterstatte-
rin darf ich ein paar Worte zur Erläuterung des 
Schriftlichen Berichts, der Ihnen in Drucksache 
V/3968 vorliegt, vorausschicken. 

Der Bericht geht zurück auf zahlreiche Anträge, 
die im Zusammenhang mit zwei Großen Anfragen 
der CDU/CSU-Fraktion und einer Großen Anfrage 
der SPD-Fraktion von allen drei Fraktionen dieses 
Hauses im Plenum gestellt worden sind. Die in 
diesen Anträgen enthaltenen Anliegen hat der 
Wissenschaftsausschuß in vier Schwerpunkte aufge-
gliedert: 

Erstens. Im Hinblick auf die dringend notwendige 
Reform unseres gesamten Bildungs- und Ausbil-
dungswesens gilt es, wirksame Maßnahmen zur 
Schulreform, Berufsbildungsreform und Hochschul-
reform unverzüglich in Angriff zu nehmen, nach 
Möglichkeit ein Gesamtkonzept zu entwickeln und 
zielstrebig durchzuführen. 

Zweitens. Durch Systemanalyse müssen unver-
züglich die Prioritäten in der wissenschaftlichen 
Großforschung festgelegt werden, so daß unsere 
Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie die Auf-
gaben der Zukunft bestehen kann. 

Drittens ist es notwendig, Großrechenanlagen in 
verstärktem Umfange für wissenschaftliche Arbeiten 
einzusetzen, die Rechenkapazitäten weiter auszu-
bauen und die Förderungsmöglichkeiten für die 
deutsche Computerindustrie zu verbessern. 

Viertens. Die wissenschaftliche Politikberatung 
der Bundesregierung muß auf eine tragfähige Grund-
lage gestellt werden. 

Bei seinen Beratungen über die in der vorliegen-
den Drucksache zusammengefaßten Empfehlungen 
zur bildungspolitischen Neuordnung hat der Wissen-
schaftsausschuß zwei Leitlinien in den Vordergrund 
gestellt, an denen er seine Meinungsbildung orien-
tiert hat. 

Erstens. Das Bildungssystem muß so ausgebaut 
werden, daß eine der Eignung und schulischen 
Qualifikation entsprechende freie Wahl von Beruf 
und Ausbildungsstätte auf allen Ebenen des Bil-
dungswesen praktisch garantiert wird. 

Zweitens. Das Ausbildungssystem muß so diffe-
renziert werden, daß die individuelle Nachfrage 
nach Bildung und der Bedarf von Wirtschaft und 
Gesellschaft, insbesondere auch der Bedarf im Bil-
dungswesen selbst, einander möglichst angenähert 
werden können. 

Die vor Ihnen liegende Entschließung des Wis-
senschaftsausschusses zur Studienreform, die die 
bisherigen Erörterungen, Überlegungen und Mei-
nungsbildungen im Sinne einer programmatischen 
Erklärung thesenartig zusammenfaßt, enthält die 

 nach seiner Auffassung notwendigen Grundsätze 
a) für eine kooperative Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und wissenschaftlichen Organisationen auf 
dem gesamten Gebiet der Bildung, b) zur Entwick-
lung eines richtungweisenden Konzepts für einen 
einheitlichen Bildungsweg, c) für eine strukturelle 
Neuordnung des Hochschulwesens und für ein mo-
dernes Hochschulrecht. 

So weit meine Bemerkungen als Berichterstatterin. 
Ich habe nunmehr die Ehre, namens der CDU/CSU- 
Fraktion zu dem Ihnen vorliegenden Entschließungs-
antrag folgende Erklärung abzugeben. 

Die deutschen Universitäten werden  dm  Jahre 1980 
nach Schätzung des Wissenschaftsrates 380 000 und 
nach Schätzung der Kultusministerkonferenz 480 000 
Studenten aufnehmen müssen. Andere Zahlen, die 
auf Grund der Übergänge bzw. der Erfolgsquoten der 
Jahre 1967 und 1968 an den Gymnasien errechnet 
wurden, sprechen sogar von etwa 600 000 Studenten. 
Bedenkt man weiter, daß die vorgesehenen Aus-
bildungskapazitäten, wie sie der Wissenschaftsrat 
im Juli 1967 für das Jahr 1970 vorgeschlagen hat, 
bereits im Wintersemester 1967/68 bei den bevor-
zugten Disziplinen um zwischen 10 % und 70 % 
überschnitten wurden, so zeigt sich, daß die beste-
henden wissenschaftlichen Hochschulen in der Bun-
desrepublik eine erhebliche Anzahl von Studien-
bewerbern in den kommenden Jahren nicht aufneh-
men können. Gründe dafür sind: Erstens. Der Auf-
bau einer wissenschaftlichen Hochschule dauert in 
der Regel zehn Jahre; Zweitens. Zehntausend Stu-
dienplätze kosten unter Einbeziehung aller Neben-
ausgaben etwa 2 Milliarden DM; Drittens. Die Schaf-
fung eines Studienplatzes kostet durchschnittlich 
200 000 DM. Damit ist die Finanzkraft der öffent-
lichen Hand überfordert. 

Ein Ausbau der Hochschulen in dem Umfang, 
der künftig notwendig erscheint, ist daher nur mög-
lich, wenn im Gesamthaushalt einschneidende 
Prioritätsverlagerungen vorgenommen werden. 
Zum mindesten aber muß gefordert werden, daß 
den Ausgaben für das Bildungswesen ein angemes-
sener Anteil am Bruttosozialprodukt zukommt und 
die Gleichrangigkeit der Ausgaben für das Bil-
dungswesen mit Verteidigungsausgaben und Sozial-
lasten gesichert wird. 
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Die gegenwärtigen Schwierigkeiten an den 

wissenschaftlichen Hochschulen können nur dann 
bereinigt werden, wenn drei Gesichtspunkte be-
dacht und die politischen Konsequenzen daraus ge-
zogen werden: 

Erstens. Die Kapazität unserer wissenschaftlichen 
Hochschulen muß sich u. a. auch an dem Bedarf 
von Staat und Wirtschaft orientieren. In diesem 
Rahmen sollen die individuellen Studienwünsche 
optimal erfüllt werden. 

Zweitens. Die gegenwärtige Form des Abiturs 
entspricht nicht in ausreichendem Maße den indi-
viduellen Begabungen und dem differenzierten Bil-
dungsbedürfnis der modernen Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft. 

Drittens. Den gewachsenen Bedürfnissen in allen 
Schichten unseres Volkes nach weiterführender Bil-
dung steht kein ausreichend differenziertes Bil-
dungswesen gegenüber. 

Angesichts der zukunftsentscheidenden Bedeu-
tung von Schul- und Hochschulreform haben sich 
Bundestag und Bundesregierung schon 1967 in die 
allgemeine Diskussion um das Bildungswesen ein-
geschaltet, obwohl die Kompetenzen auf diesem Ge-
biet seinerzeit allein zur Kulturhoheit der Länder 
gerechnet wurden. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion hat schon damals darauf hingewiesen, daß die 
vielfältigen Fragen der Bildungsreform nur von 
einer Gesamtkonzeption aus gelöst werden können. 
Aus der Verantwortung für das Gemeinwohl f or-
derten wir schon vor geraumer Zeit eine Bundes-
rahmenkompetenz für Bildungsplanung und Hoch-
schulwesen. Erfreulicherweise hat der Bundesrat in 
der vergangenen Woche einer Rahmenkompetenz 
des Bundes für allgemeine Grundsätze des Hoch-
schulwesens zugestimmt. Die CDU/CSU-Fraktion 
hat noch während der Auseinandersetzung zwischen 
Bund und Ländern im Vermittlungsausschuß eine 
Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Arbeitskreises 
für Wissenschaft und Publizistik eingesetzt, die ein 
Hochschulrahmengesetz des Bundes auf der Grund-
lage eines kooperativen Föderalismus in Kürze vor-
legen wird. 

In der künftigen Nr. 1 a des Art. 75 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist die Rahmengesetzgebungskompe-
tenz des Bundes für allgemeine Grundsätze des 
Hochschulwesens festgelegt. Wir gehen bei un-
seren Überlegungen zu einem Hochschulrahmen-
gesetz davon aus, daß die Aufgaben der Univer-
sität — Forschung und Lehre — neu formuliert 
werden müssen. Dabei ist nach unserer Auffassung 
besonders herauszustellen, daß die Universitäten 
nicht zu Berufsschulen umfunktioniert werden. Die 
grundlegende Aufgabe der Universitäten besteht 
nach wie vor in der Gewinnung und Weitergabe 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Weiterentwick-
lung der Forschung, in der Bildung und Ausbildung 
der jungen Menschen. Die Universitäten haben so 
vor allem auch dem Nachwuchsbedarf unseres Lan-
des zu dienen, indem sie die Führungskräfte auf 
allen Gebieten zur Verfügung stellen. Für die 
Lehrer und Forscher muß dabei im Rahmen des 
Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit gewährleistet  

sein, daß sie ihre Lehr- und Forschungstätigkeit in 
der für das kritische und schöpferische Denken un-
entbehrlichen Unabhängigkeit ausüben können. 

Die Stellungnahme der drei Wissenschaftspräsi-
denten in der letzten Woche, am 6. Mai, weist dar-
auf hin, daß schematisierte Paritäten und Proporz-
systeme keine Rezepte zur Reform unserer Hoch-
schulen sind. Die Drittelparität hat die CDU/CSU 
immer abgelehnt. Vielmehr darf sich eine Reform 
der Universität nicht in der Erarbeitung von Organi-
sationsformen erschöpfen, sondern sie muß vor 
allen Dingen die Fragen nach dem Standort der 
Universität im gesamten Bildungsgefüge und in der 
Gesellschaft beantworten und Lösungen für das 
Massenproblem anbieten sowie die Hochschulfinan-
zierung neu ordnen. 

Zur Hochschulorganisation muß rahmenrechtlich 
festgelegt werden, daß Kontinuität in der Universi-
tätsleitung herrscht und daß die Fachbereiche — 
Fakultäten — klein genug sein müssen, um wirksam 
arbeiten zu können, und groß genug, um die Zer-
splitterung der Universität zu verhindern. Weiterhin 
ist die Stellung der Fachhochschulen gegenüber den 
Universitäten zu klären. 

Dem Massenproblem an unseren Universitäten 
ist auf der einen Seite durch intensiven Ausbau 
und Neubau der wissenschaftlichen Hochschulen zu 
begegnen. Man muß wohl davon ausgehen, daß un-
sere Universitäten auf eine Gesamtkapazität von 
zirka 400 000 Studienplätzen gebracht werden müs-
sen. Dabei darf nicht übersehen werden, daß die 
Bewältigung des Anwachsens an unseren Universi-
täten nicht möglich ist ohne strukturelle Verände-
rung der Universität und des gesamten Bildungs-
wesens selbst. 

Nichtsdestoweniger ist in diesem Zusammenhang 
ein wichtiger Schritt der von der Bundesregierung 
vorgelegte Entwurf eines Hochschulbauförderungs-
gesetzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben. 
Wir hoffen, daß das Gesetz eine funktionsgerechte 
Hochschulstruktur und eine Neuordnung des Stu-
diums erleichtern möge, dabei jedoch die für die 
Universitäten notwendige Einheit von Forschung 
und Lehre wahrt. Es ist zu begrüßen, daß die Auf-
gaben in einem gemeinsamen Rahmenplan zwischen 
Bund und Ländern koordiniert werden — § 5 ff. 
Hochschulbauförderungsgesetz —. 

Durch die Zusammenarbeit zwischen Planungs-
ausschuß und Wissenschaftsrat, wie sie im Gesetz-
entwurf vorgesehen ist, dürfte sichergestellt sein, 
daß der Rahmenplan ständig einer in die Zukunft 
weisenden Diskussion ausgesetzt und stets nach den 
modernsten Erkenntnissen ergänzt wird. Das Hoch-
schulbauförderungsgesetz sollte möglichst schnell 
von diesem Hause verabschiedet werden, um den 
Beginn des ersten Rahmenplans im Jahre 1972 nicht 
in Frage zu stellen. Allerdings muß in diesem Gesetz 
ein Mitspracherecht des Bundes hinsichtlich der An-
erkennung neuer wissenschaftlicher Hochschulen 
verankert werden. 

Der Bund hat keine ausreichende Rahmenkompe-
tenz für die Bildungsplanung erhalten. Allerdings 
ist im künftigen Art. 91 b des Grundgesetzes ein 
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bundesfreundlicher Hoffnungsschimmer hierzu ent-
halten; denn nach diesem Artikel können Bund und 
Länder auf Grund von Vereinbarungen bei der Bil-
dungsplanung zusammenwirken. Wir sehen hier 
einen wichtigen Ansatzpunkt zu einer kooperativen 
und koordinierten Bildungsplanung von Bund und 
Ländern, welche die Einheitlichkeit des Bildungs- 
und Ausbildungswesens im Bundesgebiet verwirk-
lichen könnte. 

Grundlage einer sachgerechten Bildungsplanung 
ist eine Prognose der zahlenmäßigen Entwicklung 
derjenigen Berufe bis 1980, die eine Vorbildung an 
einer wissenschaftlichen Hochschule oder Fachhoch-
schule erfordern. Der Bund muß hier in Zusammen-
arbeit mit den Ländern klären, welcher Bedarf an 
Hochschulabsolventen einschließlich der Fachhoch-
schulabsolventen bis 1980 zu erwarten ist. Aus die-
ser Bedarfsanalyse sind dann die entsprechenden 
Konsequenzen für Bauinvestitionen und Personal-
ausstattung zu ziehen. 

In diesem Zusammenhang ein Wort zur Sekundar-
schulempfehlung des Bildungsrates, die unter dem 
Schlagwort „Abitur I" und „Abitur II" in der Öffent-
lichkeit bekanntgeworden ist. Zusammengefaßt läßt 
sich sagen, daß die Empfehlungen der Bildungskom-
mission zwar jedem ein sogenanntes Abitur geben 
wollen, daß aber  die  Gefahr besteht, daß niemand 
ein wirkliches Abitur mit voller allgemeiner Hoch-
schulreife erreicht. Manche Anregungen aus den 
Empfehlungen verdienen geprüft zu werden. Ins-
gesamt erscheint das Modell jedoch nicht in dem 
erforderlichen Maße praktikabel. Ein realistischer 
Ansatz der Reformpolitik wird das differenzierte Bil-
dungssystem weiter zu entwickeln haben, z. B. auch 
in der Richtung der jüngsten Beschlüsse der  Mini-
sterpräsidenten über  die  Fachoberschulen und vor 
allen Dingen über den praxisbezogenen Bildungs-
weg. Hand in Hand damit ist eine Reform der Lauf-
bahnbestimmungen unerläßlich. 

Die CDU steuert nicht eine globale Lösung des 
Bildungswesens an. Der Wandel der Gesellschaft 
und der pädagogischen Einsichten ist so intensiv, 
daß man sich für zukünftige Entwicklungen offenhal-
ten  muß. Was aber jetzt schon geschehen kann, ist, 
daß das, was in der Psychologie, Pädagogik und 
Soziologie schon als gesichert angesehen werden 
kann, schon jetzt in das Gesamtbildungswesen ein-
gebaut und weiter entwickelt wird. Totallösungen 
sind intellektuell befriedigend, aber in der Realität 
hindern sie daran, die  wirklichen Einsichten zu ver-
wirklichen. 

Die CDU hat sich schon im vorigen Sommer in 
einem Papier über die notwendigen Reformen ge-
äußert. Dabei hat sie im einzelnen folgende Schwer-
punkte gesetzt: Erstens. Ausbau der vorschulischen 
Erziehung ab 5. Lebensjahr unter Einbeziehung der 
freien Träger. Zweitens. Einführung des 10. Vollzeit-
pflichtschuljahres im Anschluß an die Hauptschule 
als Berufsgrundschuljahr. Drittens. Schaffung einer 
Berufsoberschule. Viertens. Ausbau der Fachhoch-
schulen mit Fachoberschulen als den notwendigen 
Zubringern. Fünftens. Ausbau und Neubau von wis-
senschaftlichen Hochschulen auf eine Kapazität von 
400 000 Studienplätzen einschließlich Tutorenpro

-

gramm für die Anfangssemester und Einrichtung 
von Zentren für Hochschuldidaktik. Sechstens. Bun-
deseinheitliche Entwicklung und Ausbau des Univer-
sitätsfernsehens zur Entlastung unserer Hochschulen 
für die Anfangssemester. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Frau Kollegin, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. 
Meinecke? 

Dr. Meinecke (SPD) : Frau Kollegin, darf ich Sie 
fragen, ob im Rahmen einer kommentierenden 
Berichterstattung der gemeinsamen Beschlüsse des 
Ausschusses Ihre Kritik an den jetzt erarbeiteten 
Vorschlägen des Bildungsrates ausreichend und tief-
schürfend genug reflektiert ist. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Dr. Meinecke, ich hätte Ihnen das Wort zu der 
Zwischenfrage nicht gegeben, wenn Frau Dr. Wex 
nicht vorher ausdrücklich gesagt hätte, bis dahin sei 
sie Berichterstatterin, und von da ab erkläre sie 
etwas für ihre Fraktion. 

Dr. Meinecke (SPD) : Natürlich, sonst hätte ich 
auch nicht gefragt. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Im Rahmen der 
Erklärung der Fraktion braucht sie sich nicht an das 
zu halten, was ein Berichterstatter berichten muß. 
Ich glaube, es war korrekt. 

Frau Dr. Wex (CDU/CSU) : Ich möchte mit der 
Erklärung im Namen der CDU/CSU-Fraktion fort-
fahren. 

Die Reform des Bildungswesens muß in die wirt-
schaftliche und finanzielle Entwicklung des Landes 
eingebaut werden. Die Kosten der Bildungs- und 
Hochschulreform müssen ständig mit bedacht wer-
den. Es ist inzwischen fraglich geworden, ob sie aus 
dem wachsenden Sozialprodukt finanziert werden 
können, wie das noch bis vor einiger Zeit maß-
gebende Bildungsökonomen geglaubt haben. Es ist 
vielmehr so, daß die Kosten für das Bildungswesen 
viel rascher ansteigen. So verdoppeln sich die 
Kosten für die Wissenschaft etwa alle sechs bis acht 
Jahre, wie die Entwicklung auch in  Deutschland 
zeigt. Der Bildungsrat hat alein für das Schulwesen 
den Betrag von 25 Milliarden DM  bis  zum Jahre 1975 
genannt. 

Alle für das Bildungswesen genannten Vorschläge 
zur Reform haben wenig Sinn, wenn sie nicht von 
realistischen finanziellen Vorstellungen begleitet 
sind. In der CDU/CSU werden gegenwärtig Kosten-
berechnungen angestellt, so etwa für die Fachhoch-
schulen, die vorschulische Bildung, für die Pädago-
gisierung der Kindergärten, für die generelle Ein-
führung des 10. Schuljahres und die Einrichtung der 
Fachoberschulen. Wir werden ein solches Zahlen-
werk zusammen mit der Zusammenfassung unserer 
Vorstellungen über die Reform des gesamten Bil-
dungswesens vorlegen. 
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Frau Dr. Wex 
Die CDU/CSU geht davon aus, daß Bildung die 

ständige Aufgabe von Schule und Hochschule ist und 
befindet sich damit in  Übereinstimmung mit allen 
Parteien. Unser bildungspolitisches Konzept soll 
jedem die  gleiche  Bildungschance einräumen und 
durch ein reiches Bildungsangebot individuelle Bil-
dungswünsche bei entsprechender Leistung optimal 
berücksichtigen. 

Selbstbestimmung des Menschen durch Bildung 
heißt für uns, daß jeder einzelne die Chance haben 
muß, gesellschaftliche Funktionen und soziale Auf-
gaben sachgerecht zu erfüllen, daß die Gesellschaft 
aber nicht über den einzelnen als Person verfügen 
darf. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Kübler. 

Dr. Kübler (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es gab eine Vereinbarung zwischen 
den Kulturpolitikern, in etwa zehn Minuten nur zu 
der Ausschußdrucksache zu sprechen. Ich werde mich 
an diese Vereinbarung halten, obwohl es mich in 
den Fingern juckt, auch zu den sonstigen Dingen 
Stellung zu nehmen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Im Kehlkopf 
muß es Sie jucken!) 

— Natürlich, klarer Fall! Ein sehr guter Zwischen-
ruf. 

Wer in dem jetzt vorliegenden Antrag genannten 
Aufgaben und den ihnen nach der Meinung des 
Ausschusses gebührenden Vorrang mit der Negativ-
liste vergleicht, die der erste Ausschußbericht vor 
etwa drei Jahren enthielt, bemerkt einen sehr 
entscheidenden Unterschied. Vor drei Jahren hatte 
der für diese Arbeit neu gebildete Ausschuß bei 
einer Fülle von Fragen mit den Versäumnissen der 
Vergangenheit zu ringen und dabei das Informa-
tionsrecht des Bundestags, des Parlaments für die in 
Wissenschaft und Technologie neu aufkommenden 
Fragen zu erstreiten. Der jetzt vorliegende Antrag 
dagegen ist von dem Initiativrecht des Parlaments 
geprägt und ersucht die Regierung, in ganz genau 
umschriebenen Fällen zu exakt genannten Termi-
nen zu handeln. 

Bericht und Antrag des Ausschusses liegen seit dem 
14. Februar vor. In dem Bericht wird auf Sachver-
ständige aus den verschiedensten Gebieten der Wis-
senschaftsorganisationen, der Forschung, der Indu-
strie, der Verwaltungen der Länder und des Bundes 
hingewiesen, die durch ihre Spezialbeiträge den all-
gemeinen Informationsgrad des Parlaments erwei-
terten. Wir müssen ihnen dafür dankbar sein, daß 
dadurch die Fülle offensichtlicher und beziehungs-
loser Einzelprobleme von uns zu einer politischen 
Willenserklärung zusammengezogen werden konnte. 

Aus dem vorliegenden Ausschußantrag will ich in 
der gebotenen und vereinbarten Kürze nur vier Fol-
gerungen ziehen. 

Erstens. Wir kommen nicht mehr darum herum, 
bei der Bedarfsfeststellung und -planung für akade-

mische Berufe neben der Forderung nach einem 
Mehr in gewissen Zweigen auch das Genug in den 
anderen zu zeigen. Die Bedarfsplanung muß also 
auch dem einzelnen Studienbewerber oder Studen-
ten die Chancen einer späteren Verwertung seines 
Wissens zeigen und vor Augen führen. Aus den 
Werten der Bedarfsplanung muß sich eine Bera-
tungsmöglichkeit für Studienchancen ergeben. 

Zweitens. Die finanziellen Dispositionen für die 
notwendigen Aufgaben der Förderung von Wissen-
schaft und Technologie dürfen nicht dauernd ein 
bloßes Reagieren auf die einzelnen Erweiterungen 
und Veränderungen sein. Wer qualitativ und quan-
titativ unsere wissenschaftliche Situation im Sinne 
des Ausschußantrags verbessern will, muß auch für 
die erhöhten Kosten geradestehen. Ich bin über-
zeugt, daß das Parlament den Mut haben wird, sei-
nen Anteil an diesen Kosten der vom Ausschuß als 
notwendig angesehenen Maßnahmen mit zu verant-
worten. Aber die Regierung muß mit den hier zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten die Kosten nicht 
nur rechtzeitig berechnen, sondern auch bekannt-
geben. 

Drittens. Bei dem vom Ausschuß geforderten Ge-
samtplan für Bildung und Wissenschaft geht es nicht 
darum, eine auf eine ferne Zukunft projektierte 
Idealvorstellung irgendwie zu beschreiben, was ein 
absolutes Mißverhältnis unserer einzelnen Anliegen 
wäre. Wichtig ist vielmehr, daß bei der Koordinie-
rung in der Bund-Länder-Kommission für Wissen-
schaft und Forschung gewisse Impulse auch in die 
Landespolitik getragen oder in die Problemstellung 
der Landespolitik übersetzt werden. 

Viertens. Wenn in bezug auf die internationale 
Zusammenarbeit und die Technologie noch mehr 
vergleichende Informationen gefordert werden, so 
stehen doch die vom Ausschuß genannten Ziele im 
Vordergrund. Besonders im Blick auf diese Ziele 
soll das Informationsmaterial gesammelt werden. 
Wir wollen nicht in Informationen ertrinken, son-
dern wir brauchen sie als Hilfsmittel zur Erreichung 
der erarbeiteten Zielvorstellungen. 

Zum Schluß: Der Ausschußantrag unterstreicht den 
Initiativwillen des Parlaments. Wir wollen uns den 
modernen Fragen der Wissenschaftspolitik nicht nur 
reagierend stellen, wir wollen Ziele setzen, und wir 
glauben, Ziele gesetzt zu haben. Wir erwarten, daß 
die Regierung gangbare Wege findet und uns diese 
auch in Alternativen beschreibt. Wir erwarten die 
wegweisende Antwort der Bundesregierung im 
nächsten Forschungsbericht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die ursprünglich geplante Debatte zu 
Wissenschafts- und Bildungsfragen ist nun bezeich-
nenderweise von den beiden Koalitionsfraktionen 
auf diesen Zeitpunkt verschoben worden, so daß uns 
als Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses auch 
nicht sehr viel anderes übrig bleibt, als hier Erklä- 
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Moersch 
rangen abzugeben. Allein die Debatte, die wir vor-
hin in diesem Hause zum Arbeitsförderungsgesetz 
gehört haben, und die Einwürfe des Bundesarbeits-
ministers zu der Frage der Geringschätzung beruf-
licher Bildung insgesamt in unserem Bildungswe-
sen — die ich für berechtigt halte — machen es 
offensichtlich notwendig, die Frage zu stellen, welche 
Konzeption die Bundesregierung für das gesamte 
Bildungswesen habe. Daß wir diesem Hohen Haus 
eine so umfängliche Vorlage des Wissenschaftsaus-
schusses unterbreiten, impliziert gleichzeitig die Ant-
wort auf diese Frage: Die Bundesregierung hat keine 
derartige Kozeption, sie ist auf diesem Gebiet nicht 
schöpferisch tätig, sonst hätte eine solche Vorlage 
durch die Initiative des Parlaments entstehen müs-
sen. 

Zum anderen ist hinzuzufügen, daß die Verhältnisse 
innerhalb der Bundesregierung und gerade die Be-
merkungen zum Berufsbildungs- und Arbeitsförde-
rungsgesetz an  diesem Abend eigentlich verlangten, 
daß bei einer solchen Debatte etwa das halbe Kabi-
nett wegen der Zuständigkeiten, die hier gegeben 
sind, anwesend wäre: Der Bundesarbeitminister 
nach seinen eigenen Bekundungen, den wir im Wis-
senschaftsausschuß allerdings bisher nicht als beson-
ders wichtigen Gesprächspartner angesehen haben 
— aber ich gebe zu, daß er es ist —, der Wissen-
schaftsminister, der nicht anwesend ist und sich ver-
treten lassen muß, der Innenminister, der an diesem 
Abend gar nicht vertreten ist — die Reihe läßt sich 
leicht fortsetzen —, vor allem der Wirtschaftsmini-
ster, der für das Ingenieurschulwesen zuständig ist, 
und viele andere Minister, die hier aufzumarschie-
ren hätten. Allein dieser Zustand zeigt uns, in 
welchem Verhältnis die Bundesregierung sich zu 
den wichtigen bildungspolitischen Fragen unserer 
Zeit befindet, nämlich in gar keinem. 

(Beifall bei der FDP.) 

Bevor ich die vorbereitete und abgesprochene Er-
klärung der FDP-Fraktion verlese, möchte ich noch 
eine kurze Bemerkung zu dem Bericht bzw. zu den 
Meinungsäußerungen machen, die die CDU/CSU- 
Fraktion hier vortragen ließ. Ich würde die Ab-
sprache durchbrechen, wenn ich mich jetzt im ein-
zelnen mit den Thesen auseinandersetzen wollte, 
die hier vorgebracht worden sind. Ich will nur pau-
schal sagen, daß mich diese Konzeption, die hier 
angeklungen ist, nicht überzeugt hat und mich auch 
nicht überzeugen kann, daß ich sie für einen späten 
Versuch halte, sich über diese Fragen zu einigen, 
was der CDU als Partei insgesamt nicht gelun-
gen ist. Es vermittelt in der Öffentlichkeit ein fal-
sches Bild über die wirklichen Machtverhältnisse in 
der CDU, dies als Meinung eines Arbeitskreises 
vorzutragen. Wenn Sie das, was auf dem Parteitag 
der CDU in Berlin beschlossen wurde, mit dem ver-
gleichen, was Sie hier selbst initiiert haben, dann 
werden Sie dem wohl nicht widersprechen können, 
Herr Dr. Martin. Wenn Sie das, was Ihr Kollege, 
Kultusminister Dr. Vogel, der Öffentlichkeit mit-
teilt, mit dem vergleichen, was Sie selbst anstreben, 
sind das zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Von 
den anderen Unterschieden abgesehen, halte ich 
Ihre Art von differenziertem Bildungswesen für  

einen vollständigen Gegensatz zu dem, was ich aus 
den Bemerkungen Ihres Parteifreundes Katzer vor-
hin entnehmen zu müssen glaubte. 

Ich möchte also vorschlagen, daß wir, bevor wir 
die nächste größere Debatte in diesem Hause füh-
ren, doch einmal den gesamten Standpunkt der CDU 
zu diesen Fragen kennenlernen. Das wäre eine gute 
Grundlage für deutsche Politik auf diesem Gebiet. 

(Abg. Dr. Martin: Sie müssen mehr lesen, 
Sie sind nicht informiert!) 

— Es ist schwer, sich über die CDU-Haltung zu in-
formieren, weil sie so facettenartig schillert und weil 
sie je nach Diskussionsort von verschiedenen Leu-
ten verschieden vorgetragen wird und weil sie ins-
gesamt nicht überzeugend ist. Diese Art von Kon-
fusion scheint sich in diesem Punkt auch auf die 
Führung der Bundesregierung übertragen zu haben; 
sonst hätten wir nicht den desolaten Zustand, den 
wir heute haben. Ich fürchte, die nächste große De-
batte können wir in diesem Hohen Hause leider 
erst dann wieder führen, wenn Anstöße von außen 
gekommen sind. Von innen ist bisher leider nicht das 
entscheidende Wort gesprochen worden. Das ver-
missen wir, und das ist die Folge einer mangelnden 
Führungskraft auch des Bundeskanzlers. 

Die Vorlage des Wissenschaftsausschusses, über 
die dieses Hohe Haus heute zu beschließen hat, ist 
ungewöhnlich umfangreich und zugleich detailliert 
ausgefallen. Es wird jedem bei der Lektüre des An-
trages einleuchten, daß die Möglichkeiten des Bun-
des, diese Wünsche des Bundestages durchzusetzen, 
teilweise beschränkt sind. 

Wir Freien Demokraten bedauern, daß der 5. 
Deutsche Bundestag nicht dem Wunsch der FDP- 
Opposition nach einer stärkeren Mitverantwortung 
des Bundes in der Bildungs- und Hochschulpolitik 
durch Verfassungsergänzungen gefolgt ist. Die FDP 
bedauert ganz besonders, daß die wenigen vom 
Bundestag akzeptierten Ansatzpunkte bei der Fi-
nanzreform an dem Verhalten des Bundesrates ge-
scheitert sind. Was übriggeblieben ist, ist ein Mini-
mum, das nicht befriedigen kann. Nur eine klare par-
lamentarische Verantwortlichkeit, meine Damen 
und Herren von der CDU/CSU, wird auf die Dauer 
den Vorrang der Bildungspolitik in unserem Land 
sicherstellen können. Das undurchsichtige System 
geteilter Verantwortlichkeit, das jetzt — von Ihnen 
sogar noch gelobt — durch das Institut der Gemein-
schaftsaufgaben mit dem Quasi-Verfassungsorgan 
der Planungsausschüsse noch undurchsichtiger ge-
worden ist, stärkt leider die Positionen der Kritiker, 
die unserer Demokratie die Fähigkeit zu einer 
grundlegenden Reform rundweg abstreiten. 

Neben diesem allgemeinen Bedauern über die 
Versäumnisse der beiden Koalitionsparteien, die ja 
nicht nur im Bund die Regierungsverantwortung 
tragen, sondern auch in allen Bundesländern maß-
gebend mitwirken, ist besonders zu bemängeln, daß 
die Bundesregierung selbst nicht in der Lage war, 
durch eine neue Organisation innerhalb der Bun-
desressorts wirksamer zu werden. Dem Bundeskanz-
ler ist der Vorwurf nicht zu ersparen, daß er seine 
Organisationskompetenz innerhalb der Bundesre- 
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gierung nicht angewandt hat. Schließlich zeigt sich 
auch gerade in dem Antrag des Wissenschaftsaus-
schusses, wie recht die Politiker hatten, die von An-
fang an statt der getrennten Institutionen Wissen-
schaftsrat und Bildungsrat für eine gemeinschaft-
liche Institution plädiert haben, weil die Reform 
des Bildungswesens nicht von Reformen an den 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen getrennt 
werden kann. 

Die Aufforderung an die Bundesregierung, sie 
solle die parlamentarische Kontrolle über die Ver-
gabe von Forschungsmitteln durch rechtzeitige ge-
naue und ständige Information an den Bundestag 
erleichtern und sie solle dem Parlament die Begrün-
dung für wichtige finanzielle Dispositionen mitteilen, 
muß in engem Zusamenhang mit dem Wunsch nach 
einer Systemanalyse über die Prioritäten in dei 
Projektforschung gesehen werden. Was wir nach 
Ansicht der Freien Demokraten brauchen, ist ein 
viel größeres Maß an Öffentlichkeit bei den Ent-
scheidungen über Forschungsschwerpunkte und den 
damit verbundenen Bau und die Einrichtung von 
Forschungsanlagen. 

Gerade die Abgeordneten in diesem Hohen 
Hause, die sich ernsthaft bemühen, die notwendigen 
Haushaltsmittel für Forschungsausgaben politisch 
durchzusetzen, müssen künftig sicher sein, daß es 
bei der Verwendung dieser Mittel nicht an Durch-
sichtigkeit mangelt. Sonst besteht die Gefahr eines 
schweren Rückschlages für die deutsche Forschung 
insgesamt. Es sollte das Bestreben aller beteiligten 
Stellen sein, das Vertrauen in die richtige Verwen-
dung von Forschungsmitteln zu stärken. Das wird 
u. a. auch dadurch erreicht, daß in den bundesfinan-
zierten Forschungseinrichtungen eine neue Form der 
Mitsprache und Mitwirkung aller an der Forschung 
beteiligten Wissenschaftler gefunden wird. 

Die Fraktion der Freien Demokraten hofft, daß 
die Bundesregierung unverzüglich im Kontakt mit 
den Ländern und mit den Wissenschaftsorganisatio-
nen den Wünschen Nachdruck verleiht, die in der 
Drucksache V/3968 zum Ausdruck kommen. Ich bitte 
das Hohe Haus um Zustimmung zu dem Antrag in 
dieser Drucksache. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Staatssekretär Dr. von Heppe. 

Dr. von Heppe, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für wissenschaftliche Forschung: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe die Ehre, in Vertretung des Herrn 
Bundesministers für wissenschaftliche Forschung, 
der .es sehr bedauert, wegen einer seit langem ge-
planten Auslandsdienstreise heute nicht hier sein 
zu können, einige Bemerkungen zu dem zur Bera-
tung stehenden Antrag zu machen. 

(Der Staatssekretär ist auf der Regierungs

-

bank geblieben. — Zuruf von der Mitte: 
Hier ist der Platz!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Von mir aus, Herr 
Staatssekretär, können Sie sprechen von wo Sie 
wollen. Üblicherweise sprechen die Minister und 
Staatssekretäre von der Rednertribüne. Aber ich 
nehme an, daß Sie von dort aus auch verständlich 
sind. 

Dr. von Heppe, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für wissenschaftliche Forschung: Schon 
die vorangegangenen Wissenschaftsdebatten und 
die erfreulichen Zuwachsraten bei den Ausgaben für 
Wissenschaft und Forschung und die im Rahmen 
der Finanzverfassungsreform beschlossenen Grund-
gesetzergänzungen zeigen den besonderen Rang 
auf, den dieses Hohe Haus der Förderung von Wis-
senschaft und Forschung beimißt. Ohne der end-
gültigen Erledigung der heute zu fassenden Be-
schlüsse vorgreifen zu wollen, möchte ich über 
einige wesentliche wissenschaftspolitische Maßnah-
men berichten, die den Intentionen des vorliegenden 
Antrags entsprechen. 

Der  Bundesrat hat, wie vorhin erwähnt worden ist, 
der Finanzverfassungsreform und den mit ihr 
verbundenen Grundgesetzänderungen zugestimmt. 
Durch Art. 91 a des Grundgesetzes wird der Ausbau 
und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Fer-
ner erhalten Bund und Länder durch Art. 91 b eine 
eindeutige verfassungsrechtliche Ermächtigung zur 
Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wis-
senschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeu-
tung sowie eine Ermächtigung, bei der Bildungs-
planung Verwaltungsvereinbarungen zu treffen und 
auf Grund dieser Vereinbarungen gemeinsam zu 
handeln. Die Bundesregierung erkennt gerade auch 
in den Möglichkeiten dieses Artikels 91 b einen 
bedeutenden Fortschritt. Sie wird die notwendigen 
Initiativen ergreifen, um Artikel 91 b zu einem wirk-
samen Mittel ihrer Forschungspolitik zu machen. Das 
gleiche, meine Damen und Herren, gilt für die neue 
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für das 
Hochschulwesen in Artikel 75. 

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundes-
tag bereits den Entwurf eines Ausführungsgesetzes 
zu Art. 91 a vorgelegt. Ich darf an Sie alle die drin-
gende Bitte richten, diesem Entwurf eines Hochschul-
bauförderungsgesetzes noch in dieser Wahlperiode 
ihre Zustimmung zu geben. 

Ich halte es für vordringlich, daß Bund und Länder 
so, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, unverzüglich 
auf der Basis einer gemeinsam zu ,erarbeitenden 
hochschulpolitischen Konzeption eine Rahmen-
planung für den weiteren Ausbau und Neubau der 
wissenschaftlichen Hochschulen erarbeiten. Diese 
Rahmenplanung wird Bund und Landesregierungen 
verpflichten, die entsprechenden Ansätze in die Ent-
würfe ihrer Haushaltspläne einzusetzen. Ich hoffe, 
daß dann der Deutsche Bundestag und die Länder-
parlamente die erforderlichen Mittel zur Verfügung 
stellen werden, die im übrigen für die Bundesseite 
in der mittelfristigen Finanzplanung bereits vor-
gesehen sind. 
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Staatssekretär Dr. von Heppe 
Man muß sich nun, meine Damen und Herren, 

allerdings darüber im klaren sein, daß sich mit dem 
Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen Hoch-
schulen allein das durch die Folgen der Bildungs-
expansion ausgelöste Problem der Überfüllung un-
serer Hochschulen nicht lösen läßt. Deswegen ist 
der Hochschulbau durch bildungspolitische und hoch-
schulpolitische Maßnahmen anderer Art zu ergänzen 
— ein Gedanke, der auch in dem vorliegenden An-
trag wiederholt anklingt. So müssen insbesondere 
neue Ausbildungskapazitäten im Bereich der Fach-
hochschulen geschaffen werden. 

Der künftige Fachhochschulbereich besteht gegen-
wärtig im wesentlichen aus den Ingenieurschulen. 
Welche vergleichbaren Bildungseinrichtungen die-
sem Bereich außerdem zugeordnet werden sollen, 
steht gegenwärtig noch nicht fest. Die Erarbeitung 
einer umfassenden Konzeption für diesen Bereich 
ist dringlich, da der Ausbau in relativ kurzer Zeit zu 
einer wirksamen Entlastung der wissenschaftlichen 
Hochschulen beitragen muß. Letzten Endes geht es 
dabei um die Neuordnung des gesamten tertiären 
Bildungsbereichs. Es steht fest und klingt auch in 
dem vorliegenden Antrag an, daß diese Neuordnung 
mit Strukturänderungen in dem gesamten Bildungs-
wesen verbunden sein muß. 

Bund und Länder sowie die von ihnen eingesetz-
ten Beratungsgremien, insbesondere der Wissen-
schaftsrat und der Deutsche Bildungsrat, stehen vor 
einer großen Neuordnungs- und Koordinierungs-
aufgabe. Die Diskussion hierzu ist erst in den letzten 
Tagen wieder belebt worden, nachdem der Deutsche 
Bildungsrat seine Empfehlungen zur Neugestaltung 
der Abschlüsse im Sekundarschulwesen der Öffent-
lichkeit vorgelegt hat. 

Die Bundesregierung erkennt mit Genugtuung an, 
daß ihr durch die Grundgesetzänderung im Zu-
sammenhang mit der Finanzverfassungsreform auf 
dem Gebiete des Hochschulwesens und der Bildungs-
planung erstmalig Möglichkeiten eröffnet worden 
sind, eigenständige, auf gesicherter Rechtsbass 
stehende Initiativen zu entfalten. Der Bundesge-
setzgeber wird die Möglichkeit haben, Rahmenvor-
schriften über die allgemeinen Grundsätze des Hoch-
schulwesens, die sich auch auf die Fachhochschulen 
erstrecken, zu beschließen. Ferner wird der Bund 
auf Grund des Art. 91 b mit den Ländern Abkommen 
über Fragen der Bildungsplanung schließen können. 
Die Verhältnisse an unseren Hochschulen erfordern 
es, daß der Bund bald von diesen Kompetenzen 
Gebrauch macht. So erscheint es wichtig, daß alsbald 
einheitliche Grundsätze für den Zugang zu den 
Hochschulen, für Studiengänge und insbesondere 
auch für das Prüfungswesen aufgestellt werden. Auf 
diese Weise ist eine bestmögliche Ausnutzung der 
vorhandenen Studienplätze und die Aufrechterhal-
tung der Freizügigkeit für Lehrende und Lernende 
im ganzen Bundesgebiet anzustreben. 

Sosehr hierbei aber die Fragen der Lehre und 
Ausbildung im Vordergrund stehen — nicht zuletzt 
wegen des schon bestehenden und für weitere 
Fächer drohenden Numerus clausus —, sosehr müs-
sen wir zugleich im Auge behalten, daß der wesent-
liche Bereich der Hochschulen, d. h. die wissenschaft-

lichen Hochschulen, ein wichtiger Bestandteil unse-
res gesamten Forschungspotentiales sind und als 
solche dringend erhalten werden müssen. Zur effek-
tiveren institutionellen Koordinierung der Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern wird die Bundes-
regierung mit den Ländern Verhandlungen aufneh-
men. 

Ich bin auf diesen Bereich des Hochschul- und 
Bildungswesens wegen seiner aktuellen Bedeutung 
etwas ausführlicher eingegangen. Bei einigen ande-
ren Punkten, die ich jetzt noch kurz berühren 
möchte, kann ich mich kürzer fassen. 

Zu dem Wunsch nach Verstärkung der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich ist 
erfreulicherweise festzustellen, daß die Zusammen-
arbeit im Rahmen der europäischen Gemeinschaften 
auch auf wissenschaftlichem Gebiet wieder Fort-
schritte macht. 

Für die Zusammenarbeit mit anderen europäischen 
Ländern erscheinen internationale Organisationen 
wie die UNESCO und die Europäische Kommission 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Vereinten 
Nationen geeignete Ansatzpunkte zu sein. Große 
Möglichkeiten bietet die bilaterale Zusammenarbeit, 
insbesondere auch mit außereuropäischen Ländern. 
Dem mit Argentinien am 31. März 1969 abgeschlos-
senen Abkommen sollen Abkommen mit anderen 
Ländern folgen. Die Vorbereitungen hierfür sind 
zum Teil weit fortgeschritten. 

Ich begrüße es, daß der Ausschuß für Wissen-
schaft, Kulturpolitik und Publizistik in seinem An-
trag den Fragen der Datenverarbeitung besondere 
Aufmerksamkeit zugewandt hat. Dieses wichtige 
Gebiet nimmt bei den Förderungsmaßnahmen des 
Bundes einen breiten Raum ein. Die Maßnahmen 
reichen von der Bereitstellung ausreichender Rechen-
kapazitäten bis zur Förderung von Pionieranwen-
dungen. Die derzeit größte Rechenanlage in Europa 
ist vor wenigen Wochen im Institut für Plasma-
physik aufgestellt worden. Ein Forschungsprogramm 
„Informatik" soll Arbeiten auf neuen Fachgebieten 
initiieren und gleichzeitig den Engpaß an hochquali-
fizierten Datenverarbeitungsfachleuten beseitigen 
helfen. 

Wir sind in Übereinstimmung mit dem Ausschuß 
auch der Überzeugung, daß die industrielle Zusam-
menarbeit in diesem Sektor weiter verbessert wer-
den muß. Dabei sind allerdings nicht nur deutsche, 
sondern auch europäische Kombinationen zu prüfen. 

In Übereinstimmung mit dem Ausschuß ist die 
Bundesregierung auch der Ansicht, daß das Instru-
mentarium für die Auswahl, Beurteilung und die 
Erfolgskontrolle wissenschaftlicher Vorhaben stän-
dig verbessert und verfeinert werden muß, und daß 
die Kooperation auf allen Ebenen und unter allen 
Entscheidungsträgern ebenfalls verbesserungsfähig 
ist. Wir haben hier einige erste Erfolge erzielt. Die 
einzelnen im In- und Ausland entwickelten und an-
gewandten Verfahren müssen kritisch geprüft wer-
den. Als Diskussionsgrundlage hierfür wird die Bun-
desregierung noch in diesem Jahr eine Studie vor-
legen. 
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Außerdem wird in Kürze diesem Hohen Haus der 
Bundesbericht Forschung 3 und etwas später auch 
ein Bericht über eine vergleichende Darstellung des 
Wissenschaftssystems und des Bildungswesens in 
der Bundesrepublik und in der DDR vorgelegt wer-
den. In diesen Berichten werden nahezu alle in dem 
vorliegenden Ausschußantrag enthaltenen Probleme 
zum Teil ausführlich behandelt. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
begrüßt es, daß in dem vorliegenden Antrag eine 
Reihe von Initiativen aufgezeigt und unterstützt 
werden, die teilweise auch, wie ich glaube, für die 
Arbeit in der nächsten Wahlperiode bedeutsam sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. 

Ich lasse abstimmen über den Ausschußantrag. 
Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! - Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe den Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von  der  Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Zusatzabkommen vom 10. April 1969 zum 
Abkommen vom 22. Dezember 1966 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Repu-
blik Österreich über Soziale Sicherheit und zu 
der Zusatzvereinbarung vom 10. April 1969 zu 
der Vereinbarung vom 22. Dezember 1966 zur 
Durchführung des Abkommens zwischen der 
Bndesrepublik Deutschland und der Republik 
Osterreich über Soziale Sicherheit 

— Drucksache V/4182 — 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage die Überweisung an den Ausschuß für 
Sozialpolitik vor. — Widerspruch erfolgt nicht. Es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Europäischen Übereinkommen vom 
30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) 

— Drucksache V/4185 — 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen Überweisung an den Verkehrsaus-
schuß vor. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 6 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz — 
FahrlG —) 

— Drucksache V/4181 — 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen Überweisung an den Verkehrsaus-

schuß vor. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so 
beschlossen. 

Punkt 7 der Tagesordnung wird am Mittwoch 
behandelt, Punkt 8 der Tagesordnung ebenso, des-
gleichen Punkt 9 der Tagesordnung. 

Punkt 10 der Tagesordnung wird  in  interfraktio-
nellem Einverständnis abgesetzt. 

Ich rufe auf Punkt 11 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Protokoll über die Gründung 
Europäischer Schulen 

— Drucksache V/3516 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4188 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Abelein 

b) Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 

— Drucksache V/4134 —

Berichterstatter: Abgeordneter Kahn-Acker-
mann 

(Erste Beratung 201. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter, Herrn Abgeord-
neten Kahn-Ackermann, für seinen Schriftlichen 
Bericht. 

Ich rufe in zweiter Beratung auf Art. 1, 2, 3, Ein-
leitung und Überschrift. Wird das Wort begehrt? — 
Das ist nicht der Fall. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. —Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung 

und eröffnen die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem 
Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich vom Platz zu er-
heben; ich muß Sie leider inkommodieren. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen; einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 12 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 
31. März 1953 über die politischen Rechte der 
Frau 

— Drucksache V/3448 — 

Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 

— Drucksache V/4135 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Kalinke 

(Erste Beratung 194. Sitzung) 
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Ich danke der Berichterstatterin, der Abgeordne-

ten Frau Kalinke, für ihren Schriftlichen Bericht. 

Ich rufe in zweiter Beratung auf die Art. 1, 2, 3, 
Einleitung und Überschrift. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer den aufgerufenen Bestimmungen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist 
so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Wird das Wort begehrt? — Das ist nicht der Fall. 
Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Keine Enthaltungen; einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem revidierten Abkommen vom 
13. Februar 1961 über die Soziale Sicherheit 
der Rheinschiffer sowie zu der Verwaltungs-
vereinbarung zur Durchführung des am 
13. Februar 1961 revidierten Abkommens 
vom 27. Juli 1950 über die Soziale Sicherheit 
der Rheinschiffer 

— Drucksache V/3535 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (18. Ausschuß) 

— Drucksache V/4162 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Spitzmüller 
(Erste Beratung 201. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeord-
neten Spitzmüller, für seinen Schriftlichen Bericht 
und rufe in zweiter Beratung auf Art. 1, 2, 3, 4, Ein-
leitung und Überschrift. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist 
so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. Wer dem 
Gesetzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? — Keine Enthaltungen; einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe auf Punkt 14 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Überleitung gebührenrecht-
licher Vorschriften 

— Drucksache V/2981 —  

Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksache V/4161 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Miessner 

(Erste Beratung 183. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeord-
neten Dr. Miessner, für seinen Schriftlichen Bericht 
und erteile ihm zu einer Ergänzung das Wort. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bei dieser Gesetzesmaterie 
kam es zu einer ganz interessanten Kontroverse 
zwischen dem mitberatenden Rechtsausschuß und 
dem federführenden Innenausschuß. Der Rechtsaus-
schuß hatte ursprünglich gegen die Konzeption des 
Gesetzentwurfs der Regierung erhebliche rechts-
politische Bedenken. Der federführende Innen-
ausschuß ist diesen Bedenken nicht gefolgt, weil er 
es als noch schwerwiegender ansah, wenn die ein-
getretene Rechtsunsicherheit über den Schluß dieser 
Wahlperiode hinaus fortbestanden hätte. Nach ein-
gehender Konsultation zwischen dem Innenaus-
schuß und dem Rechtsausschuß ist es schließlich zu 
dem vorliegenden Kompromiß gekommen. Der Kom-
promiß liegt darin, daß die Übergangsfrist des 
Regierungsentwurfs von drei Jahren erheblich ge-
kürzt worden ist. 

Das Gesetz tritt nämlich nunmehr in seinen we-
sentlichen Teilen zum 1. Juli 1970 wieder außer 
Kraft. Die Regierung wird nicht damit rechnen kön-
nen, daß diese Frist dann etwa noch weiter ver-
längert wird. 

Diese Anmerkung war der Hauptgrund dafür, daß 
ich hier noch eine mündliche Ergänzung machte. Na-
mens beider Ausschüsse möchte ich darauf hinwei-
sen, daß die Regierung eine weitere Verlängerung 
nicht wird erwarten können. Im übrigen bitte ich 
namens des Ausschusses um Annahme des Gesetzes. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem 
Berichterstatter. 

Ich rufe in zweiter Beratung auf Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, Einleitung und Überschrift. Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer den auf-
gerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Wird das Wort begehrt? — Das ist nicht der Fall. 
Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Der Antrag des Ausschusses lautet, die Petitionen 
für erledigt zu erklären. Ich nehme an, daß dem nie-
mand widerspricht. — Dann ist so beschlossen. 

Punkt 15 wird am Mittwoch behandelt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Ich rufe auf Punkt 16 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes betr. Rechnung und 
Vermögensrechnung des Bundesrechnungs-
hofes für das Rechnungsjahr 1966 — Einzel-
plan 20 —

— Drucksache V/4055 — 

Das Wort wird nicht begehrt. Ich schlage vor 
Überweisung an den Haushaltsausschuß — federfüh-
rend — und an den Ausschuß für das Bundesvermö-
gen zur Mitberatung. — Widerspruch erfolgt nicht. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 17 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags des Bundesministers der 
Finanzen betr. Entlastung der Bundesregie-
rung wegen der Bundeshaushaltsrechnung für 
das Rechnungsjahr 1966 auf Grund der Be-
merkungen des Bundesrechnungshofes 

— Drucksache V/4066 — 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen vor, den Antrag dem Haushalts-
ausschuß — federführend — und dem Ausschuß für 
das Bundesvermögen — mitberatend — zu über-
weisen. — Widerspruch erfolgt nicht. Es ist so be-
schlossen. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 18 der Tagesord-
nung: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung des Grund-
stücks in München-Riem, Am Mitterfeld 114, 
an die Flughafen München-Riem GmbH 

— Drucksache V/4172 — 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 
Ich schlage Ihnen vor, den Antrag dem Ausschuß 
für das Bundesvermögen zu überweisen. — Wider-
spruch erfolgt nicht. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 19 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Kommunalpolitik, Raumordnung, 
Städtebau und Wohnungswesen (9. Ausschuß) 
über den Zweiten Bericht der Bundesregierung 
über die in den einzelnen Ländern gemachten 
Erfahrungen mit dem Wohngeldgesetz 

— Drucksachen V/2399, V/4152 —

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Berger

-

Heise 

Ich danke der Berichterstatterin, der Frau Abge-
ordneten Berger-Heise, für ihren Schriftlichen Be-
richt. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wer dem Bericht zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Keine Enthaltungen. Einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren! Wir stehen am Ende 
der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste 
Plenarsitzung ein auf morgen, Mittwoch, den 14. Mai, 
9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20.28 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

233. Sitzung, Seite 12 867 B, Zeile 10 statt „Dieser 
Übersicht" : „Dem Antrag des Ausschusses" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Beurlaubungen 

Dr. Achenbach ** 14. 5. 
Frau Albertz 13. 5. 
Arendt (Wattenscheid) ** 13. 5. 
Dr. Arndt (Berlin/Köln) 14. 5. 
Bading ** 14. 5. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. Balke 15. 5. 
Bauer (Würzburg) * 16. 5. 
Berberich 14. 5. 
Bergmann ** 14. 5. 
Berkhan * 16. 5. 
Frau Blohm 24. 5. 
Blumenfeld * 16. 5. 
Dr. Brenck 16. 5. 
Brück (Holz) * 16. 5. 
Dr. Burgbacher ** 13. 5. 
Burgemeister 16. 5. 
Cramer 7. 6. 
Diekmann 16. 5. 
Draeger * 16. 5. 
Dröscher ** 13. 5. 
von Eckardt 17. 5. 
Frau Dr. Elsner ** 14. 5. 
Enk 16. 5. 
Dr. Even 28. 6. 
Flämig * 16. 5. 
Dr. Franz 31. 5. 
Frieler 16. 5. 
Dr. Furler * 16. 5. 
Gerlach ** 14. 5. 
Gewandt 13. 5. 
Freiherr von und zu Guttenberg 25. 5. 
Hahn (Bielefeld) ** 16. 5. 
Hamacher 30. 6. 
Dr. Hammans 14. 5. 
Hellenbrock 31. 7. 
Frau Herklotz * 16. 5. 
Herold * 16. 5. 
Hilbert * 16. 5. 
Hölzle 14. 5. 
Hösl * 16. 5. 
Illerhaus ** 31. 5. 
Dr. Ils 14. 5. 
Dr. Jungmann 14. 5. 
Kahn-Ackermann * 16. 5. 
Dr. Kempfler * 1.6. 5. 
Frau Klee * 16. 5. 
Dr. Kliesing (Honnef) * 16. 5. 
Klinker ** 16. 5. 
Dr. Koch 13. 5. 
Dr. Kopf * 16. 5. 
Dr. Kübler * 16. 5. 
Kunze 15. 7. 

*Für die Teilnahme an einer Tagung der Beratenden 
Versammlung des Europarats 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Lautenschlager ** 13. 5. 
Lemmer 14. 5. 
Lemmrich * 16. 5. 
Lenz (Brühl) ** 13. 5. 
Lenze (Attendorn) * 16. 5. 
Dr. Löhr ** 14. 5. 
Dr. Lohmar 16. 5. 
Matthöfer 16. 5. 
Mauk ** 14. 5. 
Frau Dr. Maxsein * 16. 5. 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 13. 5. 
Dr. von Merkatz * 16. 5. 
Metzger ** 17. 5. 
Michels 13. 5. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 14. 5. 
Müller (Aachen-Land) ** 15. 5. 
Dr. Müller (München) * 16. 5. 
Neemann 15. 7. 
Nellen 15. 5. 
Frau Pitz-Savelsb.erg * 16. 5. 
Pöhler * 16. 5. 
Richter * 16. 5. 
Dr. Rinderspacher * 16. 5. 
Dr. Rutschke * 16. 5. 
Sander * 16. 5. 
Prinz 
zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 17. 5. 
Frau Schimschok 16. 5. 
Dr. Schmidt (Offenbach) * 16. 5. 
Schmidt (Würgendorf) * 16. 5. 
Dr. Schulz (Berlin) * 16. 5. 
Seibert 14. 5. 
Dr. Serres * 16. 5. 
Dr. Seume 14. 5. 
Steinhoff 15.7. 
Strohmayr 16. 5. 
Dr. Tamblé 17. 5. 
Dr. Freiherr 
von Vittinghoff-Schell * 16. 5. 
Vogt * 16. 5. 
Wagner 16. 5. 
Dr. Wahl * 16. 5. 
Walter 14. 5. 
Frau Wessel 15. 7. - 
Wienand * 16. 5. 
Dr. Wilhelmi 31. 5. 
Baron von Wrangel 16. 5. 
Zink 13. 5. 

Anlage 2 	 Umdruck 656 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Bur-
ger, Bals, Reichmann und Genossen zur dritten Be-
ratung des Entwurfs eines Arbeitsförderungsgeset-
zes (AFG) - Drucksachen V/2291, V/4110 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird gebeten, über das Ergeb

-

nis der Koordinierung der Maßnahmen der Arbeits- 
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und Berufsförderung Behinderter nach § 57 g AFG 
zu berichten. 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Burger 
Baier 
Balkenhol 
Fritz (Welzheim) 
Geisenhofer 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Josten 
Krampe 
Kühn (Hildesheim) 
Kuntscher 
Dr. Lindenberg 
Meister 
Müller (Berlin) 

Müller (Remscheid) 
Petersen 
Frau Pitz-Savelsberg 
Russe (Bochum) 
Frau Schroeder (Detmold) 
Teriete 
Springorum 
Varelmann 
Weimer 
Winkelheide 
Dr. Wuermeling 
Bals 
Langebeck 
Reichmann 
Schmidt (Kempten) 

Anlage 3 	 Umdruck 657 

Entschließungsantrag der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD zur dritten Beratung des Entwurfs 
eines Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) — Druck-
sachen V/2291, V/4110 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

bis Ende 1974 einen Bericht über die Auswirkung 
der Aufhebung des Grundsatzes, daß Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitsberatung von Frauen nur durch 
Frauen auszuüben ist, zu geben. 

Der Bericht soll zum Ausdruck bringen, 

1. welche Erfahrungen bei der individuellen Ar-
beitsberatung und Arbeitsvermittlung von 
Frauen und bei der Wiedereingliederung älterer 
Frauen in den letzten vier Jahren gemacht wur-
den und 

2. wie sich die neuen Regelungen auf den Tätig-
keitsbereich und die Aufstiegschancen weiblicher 
Bediensteter der Bundesanstalt für Arbeit aus-
gewirkt haben. 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 
Schmidt (Hamburg) und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 658 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) — Drucksachen 
V/2291, V/4110 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 68 Abs. 2 zweiter Halbsatz werden die Worte 
„mit oder" gestrichen und die Worte „am Bau" 
durch die Worte „an Baustellen" ersetzt. 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 
Schmidt (Hamburg) und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 659 

Änderungsantrag der Abgeordneten Weimer, 
Porten, Müller (Remscheid), Folger, Behrendt, 
Wurbs, Schmidt (Kempten) und Genossen zur zwei-
ten Beratung des Entwurfs eines Arbeitsförderungs-
gesetzes (AFG) — Drucksachen V/2291, V/4110 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 68 Abs. 2 zweiter Halbsatz werden die Worte 
„mit oder" gestrichen und die Worte „am Bau" 
durch die Worte „an Baustellen" ersetzt. 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Weimer und Genossen 

Anlage 6 	 Umdruck 660 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) — Drucksachen 
V/2291, V/4110 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. § 57 c Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen 
Bildung, die vor der Einleitung der Maßnahme 
infolge einer körperlichen, geistigen oder see-
lischen Behinderung nur ein geringes oder kein 
Arbeitsentgelt erzielen konnten, bemißt sich das 
Unterhaltsgeld (§ 43) wie in einem Falle des 
§ 101 Abs. 7." 

2. § 57 g Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Träger von Einrichtungen und Maß-
nahmen der Arbeits- und Berufsförderung Behin-
derter erteilen die für die Durchführung des 
Absatzes 1 erforderlichen Auskünfte 

1. dem Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, soweit sie Bundesbe-
hörden sind oder der Aufsicht des Bun-
des unterstehen, 

2. der zuständigen obersten Landesbe-
behörde, soweit sie Landesbehörden 
sind oder der Aufsicht eines Landes 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 234. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 13. Mai 1969 	12951 

unterstehen oder in privatrechtlicher 
Form betrieben werden. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
und die zuständigen obersten Landesbehörden holen 
die für die Durchführung des Absatzes 1 erforder-
lichen Auskünfte ein und machen sie einander zu-
gänglich." 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 
Schmidt (Hamburg) und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 663 

Änderungsantrag des Abgeordneten Wurbs 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Arbeitsförderungs-
gesetzes (AFG) — Drucksachen V/2291, V/4110 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 68 Abs. 2 werden die Worte „am Bau" ge-
strichen. 

Bonn, den 13. Mai 1969 

Wurbs 

Anlage 8 

Schriftliche Erklärung 

des Bundesministers Katzer zu Punkt 2 der Tages-
ordnung. 

Vor eineinhalb Jahren habe ich namens der Bun-
desregierung den Entwurf eines Arbeitsförderungs-
gesetzes in diesem Hohen Hause eingebracht. Da-
mals gab es noch viele Stimmen, die meinten, eine 
derartige Neukonzeption der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik sei unnötig, man komme mit 
einer Novelle zum bisherigen Gesetz über Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung aus. Viele 
Bedenken wurden laut, in den Arbeitgeberverbän-
den, in den Gewerkschaften, bei der Selbstverwal-
tung der Bundesanstalt und auch unter den Politi-
kern. Immer wieder hörte ich: Muß das sein, hat 
sich nicht die Arbeitslosenversicherung mit ihren 
Rücklagen bewährt? 

Ich habe nie die zurückliegende Tätigkeit der 
Bundesanstalt und die mit ihr eng verbundene 
Arbeitsmarktpolitik kritisiert. Im Gegenteil. Ich habe 
aber immer gesagt: Diese Politik kann nicht stehen 
bleiben in einer wirtschaftlichen und sozialen Um-
welt, die sich rasch verändert. Der Strukturwandel 
in Wirtschaft und Gesellschaft zwingt uns, die Ziele 
und Methoden neu zu überdenken und daraus gesetz-
geberische Folgerungen zu ziehen. Und das geht 
nicht mehr mit Flickarbeit an Gesetzen, hier muß ein  

neuer Rahmen gespannt werden für eine breit ange-
legte, vorausschauende und aktive Beschäftigungs- 
und Berufsförderungspolitik. 

Für mich ist es eine große Freude, heute feststel-
len zu können, daß der Deutsche Bundestag sich in 
den langen und gründlichen Beratungen dieses Ge-
setzentwurfs dieser Meinung angeschlossen hat. 
Dieses Gesetz ist ja nicht nur in allen technischen 
Einzelheiten durchberaten worden, sondern gleich-
zeitig vollzog sich eine gesellschaftspolitische Mei-
nungs- und Willensbildung, und zwar in allen drei 
Fraktionen dieses Hauses. Sie lautet ganz eindeutig: 
Wir wollen ein Gesetz schaffen, das sich neue Auf-
gaben für die Zukunft stellt und den Weg für neue 
Möglichkeiten und Initiativen der Gesellschafts-
politik bahnt. 

Deshalb möchte ich heute in der dritten und ab-
schließenden Lesung des Gesetzentwurfes dem Deut-
schen Bundestag und ganz besonders den Mitglie-
dern des Ausschusses für Arbeit, an der Spitze dem 
Kollegen Adolf Müller, herzlichen Dank für die 

 umfangreiche und intensive gesetzgeberische Arbeit 
sagen. 

Der Ausschuß für Arbeit hat gleichzeitig den Ent-
wurf der Bundesregierung und den Initiativentwurf 
der sozialdemokratischen Fraktion durchberaten. 
Diese Kombination der Beratung hat sich glücklich 
ausgewirkt: Das Ergebnis der Ausschußberatungen 
bringt eine ganze Reihe fortschrittlicher Verbesse-
rungen des ursprünglichen Regierungsentwurfs. Der 
Lernprozeß, in dem wir alle stehen, geht eben wei-
ter. Ausdrücklich möchte ich hier feststellen, daß ich 
für jede konsequente Fortentwicklung der Konzep-
tion des Gesetzes nur dankbar und daß ich befriedigt 
darüber bin. 

Wenn nach dem Willen des Bundestages das 
Arbeitsförderungsgesetz am 1. Juli dieses Jahres in 
Kraft tritt, ,so haben wir unser gemeinsames Ziel 
erreicht: Die neue Bundesanstalt für Arbeit wird zu 
einem schlagkräftigen, flexiblen und vielseitigen 
Instrument moderner Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik, und zwar im Dienste aller Berufstäti-
gen, sowohl der jetzigen wie der nachwachsenden 
Generation. 

Die neuen Namen des Gesetzes und der Anstalt: 
„Arbeitsförderungsgesetz" und „Bundesanstalt für 
Arbeit" sind nicht nur ein Etikett. Sie  machen die 
Wandlung deutlich, in der die Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik heute steht: 

— von der bloßen Absicherung bei Arbeitslosigkeit 
hin zu rechtzeitigen vorbeugenden Maßnahmen 
gegen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt; 

— von mechanischen Ausgleichs- und Vermittlungs-
bemühungen am Arbeitsmarkt hin zu einer vor-
ausschauenden Politik der richtigen Berufs- und 
Arbeitsplatzwahl; 

— von der Einmalberatung bei Eintritt in das 
Berufsleben hin zu einer verzahnten und gestuf-
ten Berufs-, Arbeits- und Bildungsberatung das 
ganze Arbeitsleben hindurch; 

— vom bloßen Versicherungsdenken und dem An-
häufen sowie  der kommerziellen Anlage von 



12952 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 234. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 13. Mai 1969 

Milliardenbeträgen hin zu einem produktiven 
Einsatz der Mittel zur Schaffung und Umstruktu-
rierung von Arbeitsplätzen; 

— und auch: von der Beschränkung der Dienstlei-
stungen auf die versicherten Arbeitnehmer hin zu 
einem vielseitigen Angebot für alle Erwerbs-
tätigen, gleich ob unselbständig oder selb-
ständig. 

Ich bin gefragt worden: Ist eine solche offene 
und auf die ganze Gesellschaft bezogene, wirtschafts-
gerechte und produktiv ausgerichtete Politik noch 
eine Politik der sozialen Sicherheit? Darauf möchte 
ich eine ganz klare und grundsätzliche Antwort 
geben: Soziale Sicherheit, die wir alle wünschen, 
ist heute nicht mehr mit starrem Festhalten am ein-
mal erreichten Status im Erwerbsleben zu erreichen. 
Soziale Sicherheit gilt es in einer sehr bewegten und 
dynamischen Umwelt anzustreben. Und vor allem: 
Soziale Sicherheit bedeutet mehr, als nur den mate-
riellen Lebenstandard zu halten. Deshalb kann sie 
nicht einfach durch Gesetz dekretiert werden. Soziale 
Sicherheit in unserer modernen Leistungsgesellschaft 
ist zuerst jedem einzelnen selbst anvertraut, sie 
hängt eng zusammen mit der eigenen Leistungs- und 
Anpassungsfähigkeit, mit der beruflichen und gei-
stigen Mobilität des erwerbstätigen Menschen. 

Die berufliche, soziale und geistige Mobilität der 
Erwerbstätigen zu erleichtern und zu fördern, ist 
das neue Ziel unserer Beschäftigungs- und Berufs-
bildungspolitik. Dies ist eine Herausforderung jedes 
einzelnen. Das ist kein Selbstzweck, und es geht 
erst recht nicht darum, wie einige behaupten, „Mo-
bilität hochzujubeln". Eine mobile und offene Ar-
beits- und Berufshaltung gibt vielmehr die beste 
Gewähr, sich im Strukturwandel und in der beruf-
lichen Krise zurechtzufinden und weiterzukommen. 
Und geistige Mobilität ist heute wie nie zuvor die 
Voraussetzung dafür, daß alle beruflichen und so-
zialen Chancen, die unsere Wirtschaft bietet, auch 
wahrgenommen werden können. Nur so werden die 
Anforderungen einer wachsenden und sich wandeln-
den Wirtschaft mit den persönlichen und beruflichen 
Bedürfnissen des arbeitenden Menschen in Einklang 
gebracht. 

Der § 1 dieses Gesetzes, wie er vom Ausschuß for-
muliert wurde, definiert, was wir heute unter Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu verstehen 
haben: 

Die Maßnahmen nach diesem Gesetz sind im Rah-
men  der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Bundes-
regierung darauf auszurichten, daß ein hoher Be-
schäftigungsstand erzielt und aufrechterhalten, die 
Beschäftigungsstruktur ständig verbessert und da-
mit das Wachstum der Wirtschaft gefördert wird. 

Diese Aufgabe ist gewiß komplexer Natur, sie 
gibt die Richtung an, in der alle Einzelmaßnahmen 
des Gesetzes liegen müssen. Ohne auf die große 
Zahl der Einzelbestimmungen einzugehen, lassen 
Sie mich hier kurz die dreifache Ausrichtung der 
Gesetzeskonzeption herausarbeiten: 

Die moderne Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik ergänzt erstens notwendig und sinnvoll eine  

aktive und antizyklische Konjunkturpolitik; sie 
trägt zweitens maßgeblich zur Lösung struktur-
politischer Aufgaben bei, und ist drittens in ihrem 
Kern auf Förderung des beruflichen Bildungswegs 
angelegt. Lassen Sie mich zu diesen drei Aspekten, 
die sich in dem vorliegenden Gesetz vereinigen, 
wenige kurze Anmerkungen machen: 

1. Das erste und vornehmste Ziel der Gesell-
schafts- und Wirtschaftspolitik muß eine stabile 
Vollbeschäftigung auf hohem Produktivitätsstand 
sein. Sie ist lebensnotwendig für eine expansive 
Industriewirtschaft, sie ist aber ebenso notwendig 
für die Entfaltung unserer Gesellschaft, sei es im 
Leistungswettbewerb wie auch in der Solidarität. 
Heute, im Aufschwung der Hochkonjunktur, ver-
gessen wir sehr leicht, daß unsere Volkswirtschaft 
wie alle anderen großen Industrieländer in einem 
Rhythmus von Unter- und Überbeschäftigung steht. 

In dieser Legislaturperiode hat der Gesetzgeber 
ein umfassendes Instrumentarium aktiver Konjunk-
turbeeinflussung geschaffen. Was dieses Instrumen-
tarium leistet, in der Rezession wie im Konjunktur-
boom, müssen wir noch erproben. Zweifellos ist da-
bei ganz entscheidend das Verhalten der öffentlichen 
Haushalte. Und einer dieser Haushalte, die Einfluß 
nehmen auf die volkswirtschaftliche Gesamtnach-
frage, ist der 3-Milliarden-Haushalt der Bundesan-
stalt mitsamt einem Anlagevermögen von rd. 6 Mrd. 
DM. 

Die Arbeitsmarktpolitik ist in mehrfacher Weise 
mit der Konjunkturpolitik verknüpft: 

— einmal durch das Arbeitslosen- und Kurzarbei-
tergeld; besonders das neu geregelte Kurzarbei-
tergeld wird kurzfristige und unnötige Entlassun-
gen verhindern und damit Spannungen auf dem 
Arbeitsmarkt mindern; 

— zum anderen durch die Gestaltung der Beiträge 
für die Bundesanstalt 

— und vor allem durch eine konjunkturgerechte 
Anlage der Mittel der Bundesanstalt, sei es daß 
sie in der Rezession nachfragebelebend, sei es 
daß sie in der Hochkonjunktur zu einem Teil 
bei der Bundesbank stillgelegt werden. 

Es ist selbstverständlich, daß die Bundesanstalt 
kein unmittelbares Instrument der Konjunkturpoli-
tik sein kann. Das wäre eine einseitige Überfor-
derung. Sie kann und wird sich aber in ihren Maß-
nahmen konjunkturgerecht verhalten. Diese Flexi-
bilität sehen die gesetzlichen Regelungen vor. 

2. Noch wichtiger erscheint mir aber die struk-
turpolitische Aufgabenstellung des Gesetzes. Sie ist 
voller Bestandteil der modernen Arbeitsmarktpoli-
tik. Der Bundesanstalt ist die Gewährung von Lei-
stungen zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits-
plätzen aufgetragen. Das hat Vorrang vor der Zah-
lung von Arbeitslosengeld. Die gesetzliche Regelung 
ermöglicht ein Maximum an Investitionskrediten, 
ohne daß die Liquidität der Anstalt gefährdet wird. 
Jede Mark, die rechtzeitig für Industriesiedlungen 
und Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen und 
Regionen eingesetzt wird, ist sinnvoller aufgewen-
det, als wenn sie erst verspätet als Arbeitslosengeld 
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gezahlt wird. Ich möchte das wiederholen, was ich 
bereits in der ersten Lesung zu diesem Gesetz gesagt 
habe: 

10 000 Arbeitslose kosten die Bundesanstalt etwa 
60 Millionen DM im Jahr. Wenn es uns gelingt, 
diese 10 000 Arbeitnehmer durch rechtzeitige An-
passungsmaßnahmen und Investitionshilfen in 
Beschäftigung zu halten, dann verdienen sie 100 
Millionen DM und zahlen davon ihre Beiträge 
an die Nürnberger Anstalt und die Sozialver-
sicherung sowie Steuern in Höhe von mehr als 
30 Millionen DM. 

Ich glaube, wo unsere Aufgabe liegt, wird damit 
deutlich. Der wirtschaftliche und technologische 
Strukturwandel darf nicht allein zu Lasten der Ar-
beitnehmer gehen. Von ihnen wird eine hohe Mobi-
lität erwartet; gleichzeitig muß man ihnen aber auch 
die Chance geben, modernsierte neue Arbeitsplätze 
im reibungslosen Übergang zu finden. Nur noch 
wenige glauben verzweifelt, man könne die struk-
turellen Veränderungen im Wirtschaftprozeß auf-
halten. Ganz gleich wie wir ihn bewerten, wir müs-
sen den Strukturwandel bejahen. Mehr und mehr 
zeigt sich, daß ein erheblicher Teil des gesamtwirt-
schaftlichen Wachstums hierauf zurückzuführen ist. 
Eine strukturpolitisch orientierte Arbeitsmarktpoli-
tik ist daher gleichzeitig eine Politik, die das Wachs-
tum fördert und Spannungen im wirtschaftlichen 
Fortschritt vermindern hilft. 

3. Und lassen Sie mich zum wichtigsten Gesichts-
punkt einer modernen Beschäftigungspolitik kom-
men: der Förderung der beruflichen Bildung. Ohne 
ausreichende berufliche Bildung gibt es kein An-
passungs- und Umstellungsvermögen der Arbeit-
nehmer. Berufliche Bildung ist die Voraussetzung 
jeglicher Mobilität. Deshalb sieht das Arbeitsförde-
rungsgesetz ein beinahe komplettes System von 
individuellen und institutionellen Förderungsmaß-
nahmen der Berufsbildung vor bis hin zu den Maß-
nahmen zur Wiedereingliederung Leistungsge-
schwächter der beruflichen Rehabilitation. Damit 
hat der vorwärtsstrebende Arbeitnehmer nicht nur 
eine abstrakte Bildungschance, er kann sie auch 
realisieren, sei es in der Fortbildung, im Aufstieg 
oder in der Umstellung. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf den Zusam-
menhang hinweisen, in dem das Arbeitsförderungs-
gesetz mit zwei anderen großen bildungspolitischen 
Gesetzen steht, die im Deutschen Bundestag vorbe-
reitet werden: dem Berufsbildungsgesetz und dem 
Ausbildungsförderungsgesetz. Das Berufsbildungs-
gesetz wird die gesetzlichen Grundlagen für die 
dringend notwendige einheitliche Entwicklung der 
Ziele, Inhalte und Methoden der beruflichen Bildung 
schaffen. Hierauf haben die Maßnahmen des Ar-
beitsfördereungsgesetzes aufzubauen und ebenso 
die Hilfen des Ausbildungsförderungsgesetzes. 
Das Arbeitsförderungsgesetz verankert die  Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung. Das Berufsbil-
dungsgesetz legt die wissenschaftlichen Grundlagen 
für die Erforschung der entsprechenden Bildungs-
notwendigkeiten. So ergänzen sich beide Gesetze in 
ihren Aufgaben.  

Wenn dieses Hohe Haus neben dem Arbeitsför-
derungsgesetz noch das Berufsbildungsgesetz und 
das Ausbildungsförderungsgesetz verabschieden 
wird, so wird damit ein in der Geschichte der sozia-
len Bildungspolitik einmaliger Schritt nach vorn ge-
tan. Ich selbst habe manches Mal darauf hingewie-
sen und kritisiert, daß unsere bisherige Bildungs-
politik einseitig und an den Hochschulproblemen 
orientiert geführt wird. Wenn der Deutsche Bun-
destag alle drei bildungspolitischen Gesetze verab-
schiedet, werden wir einen großen Rückstand auf-
holen. Wir werden den Durchbruch schaffen zu einer 
umfassenderen und sozialen Bildungsdiskussion. 
Die Bildungsbedürfnisse der Lehrlinge und der Ar-
beitnehmer im praktischen Berufsleben erhalten den 
gleichen Rang, die gleiche Dringlichkeit wie die der 
Abiturienten und Hochschulabsolventen. Diese De-
mokratisierung unserer Bildungsdebatte entspricht 
nicht nur den gesellschaftlichen Realitäten, sondern 
auch den Forderungen unseres sozialen Rechts-
staates. 

Abschließend möchte ich noch auf einen wichtigen 
Punkt hinweisen. Manch einer wird fragen: Kann 
ein solches Gesetzgebungswerk so kurzfristig in 
Kraft treten? Dazu möchte ich sagen: Während die 
gesetzgeberischen Vorarbeiten im Gange waren, hat 
sich in den letzten Jahren draußen in den Arbeits-
ämtern bereits ein großer Wandel angebahnt. Die 
Bundesanstalt mit ihrem weitverzweigten Netz von 
Dienststellen orientiert sich schon an dem kommen-
den Gesetz. 

Das Gesetz schafft manche „alten Zöpfe" ab. Das 
„Stempeln" auf dem Arbeitsamt gehört der Vergan-
genheit an; alle finanziellen Leistungen sollen nach 
Möglichkeit unbar gezahlt werden. Überhaupt sind 
viele Vorschriften auf die Modernisierung der Ver-
waltung durch elektronische Datenverarbeitung aus-
gerichtet. 

Die Arbeitsverwaltung ist, das möchte ich dankbar 
feststellen ,auf dem Sprung zum modernen Dienst-
leistungsbetrieb. Bei jedem Besuch eines Arbeits-
amtes spüre ich das; sei es bei der Berufsberatung, 
in der Ausbildung der Vermittler und Berater oder 
in der Anlagepolitik. In Essen entsteht ein neuarti-
ges Berufsförderungszentrum unter maßgeblicher 
Beteiligung der Bundesanstalt. Eine Wanderaus-
stellung „Dynamisch im Beruf" macht auf die Mobi-
litätsprobleme aufmerksam. Ich verweise auch auf 
das große Strukturprogramm Ruhr/Saar/Zonenrand-
gebiete, an dem die Bundesanstalt namhaft beteiligt 
ist. Die Arbeitsverwaltung mit über 30 000 Bedien-
steten unter ihrem Präsidenten Josef Stingl blickt 
nach vorne, auf neue Aufgaben. Und nicht zuletzt 
hat die gründliche und unbeirrbare Beratung des 
Gesetzentwurfes hierzu beigetragen. 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wird dieser 
Weg folgerichtig fortgesetzt. Die Bundesanstalt für 
Arbeit steht in einer vielfältigen Kooperation zur 
Bundesregierung. Sie wird von mir mit allen Kräf-
ten gefördert. Nur so können wir die Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik voll integrieren in die 
moderne Gesellschaftspolitik, die ja eine Einheit 
von Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik ist. Diese 
Politik will die Leistung und Verantwortung aller 
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stärken, aber gleichzeitig auch für die notwendige 
Solidarität unserer Gesellschaft Sorge tragen. Das 
neue Arbeitsförderungsgesetz ist ein entscheidender 
Schritt auf diesem Wege. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 13. Mai 1969 auf 
die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten Horst-
meier (Drucksache V/4183 Fragen 50 und 51): 

Treffen Pressemeldungen zu, daß das Bundesbahnzentralamt 
Minden (Westf) verlegt werden soll? 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der Standortfrage des 
Bundesbahnzentralamtes auch den Gewinn oder Verlust der da-
mit zusammenhängenden Arbeitsplätze für den betreffenden 
Raum mit in Betracht zu ziehen? 

Diese Pressemeldungen treffen zu, soweit sie sich 
inhaltlich auf den Antrag des Vorstandes der Deut-
schen Bundesbahn und die Zustimmung des Verwal-
tungsrates beziehen, die beiden Zentralämter, die 
zur Zeit ihren Sitz in Minden und in München haben, 
zusammenzulegen. Das Verfahren ist noch nicht ab-
geschlossen. 

Die Bundesregierung und der Bundesminister für 
Verkehr werden vor ihrer Entscheidung auch die 
von Ihnen erwähnten Gesichtspunkte zu würdigen 
haben. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 13. Mai 1969 auf 
die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten Dr. 
Bardens (Drucksache V/4183 Fragen 54 und 55) : 

Trifft es zu, daß die beiden linksrheinischen Eisenbahn-
strecken südlich von Mannheim bis an die Grenze ihrer Kapa-
zität ausgelastet sind? 

Falls Frage 54 bejaht wird, ist die Bundesregierung bereit, 
mit den Behörden der Republik Frankreich über einen Ausbau 
der parallelverlaufenden linksrheinischen Strecke — Ludwigs-
hafen—Straßburg—Basel — in Verhandlungen zu treten? 

Die Kapazität der rechtsrheinischen Eisenbahn-
strecken südlich Mannheim — in der Frage ist irr-
tümlich von linksrheinischen Strecken die Rede — 
ist z. Z. etwas über 90 % ausgelastet. Die aufgetre-
tenen Schwierigkeiten liegen jedoch nicht in einer 
mangelnden Leistungsfähigkeit der Strecke, sondern 
in der schleppenden Abnahme der Güterzüge durch 
die Schweiz — ausgelöst durch Streiks beim italie-
nischen Zollpersonal — wodurch eine größere Zahl 
von Güterzügen auf Unterwegsbahnhöfen der 
Rheinstrecken vorübergehend abgestellt und um-
gebildet werden muß. Die Deutsche Bundesbahn ist 
in der Lage, die Leistungsfähigkeit der rechten 
Rheinstrecken noch durch betriebliche und signal-
technische Maßnahmen zu steigern. Außerdem be-
absichtigt sie den Bau von Gleisen im Bahnhof 
Basel — Güterabfertigung — den Schwierigkeiten 
zu begegnen. Im übrigen ist die Möglichkeit groß-
räumiger Umleitungen, z. B. über die Schwarzwald-
bahn oder die Relation München—Brenner, noch 
gegeben, so daß keine Verhandlungen mit Behörden 
der Republik Frankreich aufgenommen zu werden 
brauchen. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 13. Mai 1969 auf 
die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Feller-
maier (Drucksache V/4183 Frage 59) : 

Kann die Bundesregierung mitteilen, bei welchen Ländern nun 
durch bilaterale Abkommen die Grüne Versicherungskarte beim 
Grenzübertritt mit Kraftfahrzeugen in Fortfall gekommen ist 
und bei welchen Ländern solche Regelungen noch ausstehen? 

Durch Gegenseitigkeitsvereinbarungen der Ver-
sicherungsverbände ist die Grüne Karte im Verkehr 
mit folgenden Staaten weggefallen: Österreich, 
Ungarn, Schweiz, Liechtenstein und Tschechoslowa-
kei. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten arbeitet z. Z. an einer Regelung, die die Abschaf-
fung der Grünen Karte innerhalb der 6 EWG-Staaten 
ermöglichen soll. 
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